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Nr. 31 Erklärung der Generalsynode zum Rassismus 

Vom 8. Oktober 1970 

Wö Menschen in :kämpfen und Spannungen zwischen 
politischen Gruppen, Völkern und Rassen leiden, muß 
sich die Kirch-e ihrer annehmen und ihrem Auftrag ge
mäß für Gerechtigkeit und Frieden durch Versöhnung 
wirken. Dieses Wirken wird in der Vieldeutigkeit poli-

. tischer Situationen nicht in der oft geforderten Eindeu
tig~eit und nicht ohne Belastung der Gewissen gesche

. hen können. 

Wir verkennen nicht, daß es Christen geboten sein 
kann, das Recht des Nächsten notfalls auch mit Gewalt 
zu verteidigen oder zu erkämpfen, wenn es in politi
scher, sozialer oder wirtschaftlicher Unterdrückung 
ständig mißachtet wird. 

Die Kirche selbst aber würde durch Anwendung von 
Gewalt ihrem Zeugnis widersprechen und ihre Bemü-

hungen um Versöhnung und Frieden unglaubwürdig 
· machen. Sie verfehlt auch ihren Auftrag, ·wenn sie an
-deren Mittel zur Verfügung stellt, dje direkt oder in.di
rekt GewaltanwendW1g fördern. 

Wir bitten die Geme.inden, ihre Hilfe denen nicht zu 
· versagen, die unter rassischer, nationaler, gesellschaft
licher oder religiöser Diskriminierung leiden. 

Wir bitten den . Rat der Evangelischen Kirche in . 
Deutschland und die Kirchenleitung der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherisch~n Kirche Deutschlands, dafür 
zu sorgen, daß kirchliche Mittel nur im Sinne des Auf
trages der Kirche verwendet werden. Ihr Einsatz soll in 
jedem Fall in partnerschaftlicher Absprache mit den 
Kirchen am Ort geschehen. 

E u t i .n, den 8. Oktober 1970 

Der Präsident der Generalsynode 

Buhbe 

I. Gesetze und Verordnungen 

Nr. 32 Kirchengesetz zur Änderung verfassungs
rechtlicher Bestimmungen über die Wabl · des · 
Leitenden Bischofs 

Vom 8. Oktober 1970 

Generalsynode und Bischofskonferenz haben unter 
Wahrung der Vorschriften von Artikel 16 Absatz 4 der 
Verfassung das folgende Kirchengesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: · 

Artikel 1 

Artikel 10 Absatz 1 der Verfassung der Vereinigten 
Eyangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands · in der 
Neufassung vom 5. ·Februar 1969 (Abi. Bd. III S. 99) 
wird geändert und erhält folgende Fassung : 

. ,, (1) Der· Leitende Bischof .wird von der General
synode aus der Mitte der Bischofskonferenz gewählt. 
Seine Amtsdauer beträgt sechs Jahre. Das Nähere 
wird durch Kirchengesetz bestimmt." 

Artikel 2 

Das Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lu-. 
therischen Kirche Deutschlands über das Amt des Lei
tenden Bischofs und die Kirchenleitung vom 15·. Okto
ber 1954 in der Neufassung vom 5. Februar 1969 (ABI. 
Bd. III S. 102) wird w ie folgt geändert: 

1. § 2 erhält folgende .Fassung: 

§. 2 

„(1) Zur Vorbereitung der Wahl des Leitenden 
Bischofs wird ein Bischofswahlausschuß gebildet. Er 
besteht aus zwei Mitgliedern oder beratenden Mit
gliedern der Bischofskonferenz und fünf Mitgliedern 
der Generalsynode, unter ihnen vier weltliche Mit
glieder. Die Bischofskonferenz und die Generalsyno
de wählen die von ihnen zu entsendenden Mitglieder 
des Ausschusses. Der Ausschuß ist jeweils nach der 
Wahl _eines Leitenden Bischofs neu zu bilden. Er 
wählt s~inen ·Vorsitzenden und _bestimmt seine Ge
schäftsordnung. 

(2) Vor der Tagung, auf der die Wahl des Leiten
den Bischofs ansteht, leitet der Bischofswahlaus
schuß der Bischofskonferenz einen Nominierungs
vorschlag zu, der zwei Namen von Mitgliedern der 
Bischofskonferenz enthalten soll. Die Bischofskonfe
renz · teilt diesen Vorschlag der Generalsynode mit; 
sie kann dabei den Namen eines weiteren Mitglieds 
der Bischofskonferenz hinzufügen. 

(3) Bei der Wahl müssen zwei Drittel der Mitglie- · 
.der der Generalsynode anwesend sein. Die Wahl 
wird mit Stimmzetteln vorgenommen. Gewählt ist, 
wer die Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Mit-

. glieder auf sich vereinigt. Kommt die · Wahl weder 
im ersten noch in einem zweiten Wahlgang zustande, 
so treten Bischofskol)ferenz und Generalsynode zu 
einer Aussprache in gemeinsamer, nichtöffentliche·r 
Sitzung zusammen. Aufgrund der Aussprache legt 
der Bischofswahlau,sschuß nach gemeinsamer Erör
terung mit der Bischofskonferenz der Generalsynode 
erneut einen Wahlvorschlag vor. 

(4) Die Wiederwahl des Le:(tenden Bischofs ist zu
lfümig. 

(5) Mit der Annahme der Wahl ,übernimmt der 
Leitende Bischof den Vorsitz in der Kirchenleitung 
und in der Bischofskonferenz. Er soll möglichst noch 
während der Dauer der Tagung der Generalsynode 
in ~ein Amt eingeführt werden." 

2. In § ' 4 Absatz 2 Buchstabe a wird hinter den Worten 
,,Artikel 12 Absatz 1 Satz 3" eingefügt „der Verfas
sung". 

Artikel 3 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. November 1970 in 
Kraft. 

Eutin, den 8. Oktober 1970 

Der Leitende Bischof 

D. Wölbe r ' 
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Nr. 33 Kirchengesetz zur Xnderuq des Kirchenge
. setzes über den Wirkungsbereich der Vereinig
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands vom 7 ~ Mai 1969 

Vom 7. Oktober 1970 

Generalsynode und Baischofskonferenz haben unter 
Wahrung der Vorschriften von Artikel 16 Absatz 4 der 
Verfassung das folgende Kirchenge.setz beschlossen, das 
hiermit v,erkündet w.ird: 

Arbikel 1 

In § 2 Absatz 1 des Kirchengesetzes über den Wir
kungsbereich der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen· 
Kirche Deutschlands vom 7. Mai 1969 (ABI. Bd. III 
S. 12.6) w,ird der zweite Halbsatz gestrichen und durch 
folgenden Satz 2 ersetzt: 

,,Neue stellvertretende Mitglieder der Kin:henlei
tung werden nach den verfassungsrechtlichen Be
stimmungen bestellt." 

Artik.el 2 

Dieses Kirchengesetz tritt mit sofortiger Wirkung in 
Kraft. 

Eut i n , den 7. Oktober 1970 

Der Leitende Bischof 

D. Wölb er 

Nr. 34 Beschluß der Generalsynode und der Bischofs
konferenz über · die Agende für evangelisch
lutherische Gemeinden - Erster Band - und 
über neue Gottesdienstformen. 

Vom 8. Oktober 1970 

Die lutherische Agende hat di.e Gemeinschaft des got
tesdienstlichen Lebens innerhalb der evangelischen 
Christenheit in Deutschland gestärkt und zu ökumeni
scher Gemeinsamkeit geführt. Dazu ist in den letzten 
Jahren ein Bedürfnis nach Erprobung neuer Formen 
außerhalb der Ordnung von Agende I entstanden. 

Deshalb haben Generalsynode und Bischofskonferenz 
der Vereinigten ·EvangeLisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands beschlossen : 

I 

1. Die gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verfassung der 
Vereinigten Kirche von Generalsynode und Bischofs
konferenz beschlossene gemeinsame Agende für 
evangelisch-lutherische- Gemeinden - Erster Band 
(Hauptgottesdienst mit Predigt und Abendmahl, 
sonstige Predigt- und Abendmahls-Gottesdienste) -
Beschluß vom 17. November 1954 (ABI. Bd. I S. 4) -
ist in den G1iedldrchen durch Kir,chengesetz oder 
Synodalbeschluß e1ngeführt worden. Sie bleibt auch 
weiterhin in Geltung. 

Den Gliedkirchen und Gemeinden wird empfohlen, 
die von der Agende angebotenen Variationsmöglich
keiten stärker zu nutzen und die auf diesem Gebiet 
bestehenden Regelungen zu überprüfen. 

Die Kirchenleitung wird gebeten, die Arbeiten zur 
fortlaufenden . Revision von· Agende I im Sinne der 
von der General-synode auf ihrer Tagung 1965 lin Kiel 
entwickelten Grundsätze verstärkt fortzusetzen und 
über den Stand der Arbeiten regelmäßig zu berich
ten. Der Überarbeitung bedürfen besonders Sprache 
und Stil der Gebete. 

2. Begrüßt wird die Suche nach Möglichkeiten, die Ge
meinden an den Bemühungen um den sachgemäßen 
Inhalt des Gottesdieri:stes und seine Gestaltuqg in 
unserer heutigen geistigen und ge5ellschaftlichen 
Lage stärker teilnehmen zu lassen. · 

Die Gliedkirchen werden gebeten zu beachten : 
a) Verkündigung des Evangelillßlß und Gebet sind 

unaufgebbare Bestandteile des Gottesdienstes. 
Reflexion und Aktion können der Verkündi-

. gung dienen. Bei der Feier des Abendmahls 
kann auf die Einsetzungsworte sowie auf den 
Gebrauch von Brot und Wein nicht verzichtet 
werden. 

b) Die Rücksicht auf die Gemeinden, die ökumeni
sche Verantwortung auf die Gemeinsamkeit des 

. Handelns sollten die weitere Entwicklung neuer 
Ansätze bestimmen. · · 

Den GLiedkirchen der Vereinrl.gten Kirche wird emp
fohlen, die Erprobtmg neuer Gottesdienstformen, auch 
im Hauptgottesdienst, zuzulassen. Sie werden gebeten, 
die Kirchenleitung der Vereinigten Kirche bei der Über
arbeitung der zur F.dnführung von Agende I erlassenen 
Bestimmungen zu beteiligen und vor der Änderung -gel
tenden Rechts die Stellungnahme der Kirchenleitung 
der Vereinigten Kirche herbeizuführen. · 

Eutin , den 8. Oktober 1970 

Der Leitende Bischof 

D. Wölb er 

Dr. 35 Beschluß der Generalsynode und der Bischofs
konferenz zur Agende für evangelisch~lutheri
sche Gemeinden - Dritter Band -

Vom 8. Oktober 1970 

Generalsynode und Bischofskonferenz der Vereinig
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands ha-
ben beschlossen: · 

Der Beschluß ü ber Band III der Agende für evange
lisch-lutherische K irchen i.lnd Gemeinden (die Amts
handlungen) vom 14. April 1961 (ABl. Bd. I S. 220) wird 
wie folgt ergänzt: 

' 1. Gemäß gliedkirchlicher Ordnung können dde Konfir-
manden nach entsprechender Unterweisung wäh
rend der Vorbereitungszeit zum Abendmahl zugelas
sen werden. 

2. Den GLiedkirchen wird empfohlen, den beiliegenden 
Entwurf für eine Ordnung der Konfirmationshand
lung· auf die Dauer von fünf Jahren erproben zu las
sen. Sie werden gebeten, de·r Kirchenleitung der Ver
einigten Kirche über ihre Erfahrungen zu berichten. 

Eutin , den 8. Oktober 1970 

Der Leitende Bischof 

D. Wöl ber 

Der nachstehende Entwurf für eine Ordnung der 
Konfirmationshandlung ist für eine Übergangszeit von • 
fünf Jahren für solche Gemeinden gedacht, die im Rah-

. men einer Reform der Konfirmationspraxis ihren Kon
firmanden schon während der Vorbereitungszeit Zu
gang zum Heihlgen Abendmahl gewährt haben. Der 
Entwurf, der der Ordnung von Agende III folgt, soll als 
Vorschklg gelten. Er sehließt ·Abwan<ilungen vor allem 
im Wortlaut -der Gebete nicht aus. 
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Die Konfirmation 

(Konfirmationsgespräch und Konfirmations
,gottesd:ienst) 

Im Konfirmationsgottesdienst kommt das konfirmie
rende Handeln der Kiirche an den im Klindesalter Ge
tauften zu einem ersten Abschluß. Der Konfirmations
gottesdienst weist darüber hinaus auf andere notwen
d'.,ge Bemühungen der Gemeinde um ihre jung·en Glie
der hin. 

Der Zugang zum HeiUgen Abendmahl wiird Kon.fir-
. manden nach vorausgegang,ener Abendmahlsunterwei
sung ohne besondere Form durch die Er3tteilnahme er
öffnet. Di,e · besonderen gliedkirchlichen Regelungen 
hierzu sind zu beachten. 

. Nehmen Konfirmanden zum ersten Mal am Abend
mahl teil, soll die Gemeinde zur Fürbitte auf.gefordert 
werden. Im Allgemeinen Kirchengebet ,soll für die Kon
tirmanden besonders am Sonntag vor Begiinn · des Un
terrichts, am Sonntag vor der;n ersten Abendmahlsgiang 
und in den letzten Monaten vor der Konfirmation ge
betet werden. 

Vom Konf:irma1lionsgottesdienst (Einsegnung) zeitlich 
getrennt wird da,s Konfirmation:sgespräch ,gehalten. 

Die Beichte braucht nicht mit dem Abendmahlsgang 
verbunden zu werden, soll aber Jn der KOI1Jfirmahden'
zeit ihren festen Platz haben. Sie soll auf alle Fälle 
kurz vor der Konfirmation ·gehalten werden, auch wenn 
die .Feier des Heiligen Abendmahls nicht mit dem Kon
firmationsgottesdienst verbunden .ist. 

1. . 

Da•s Konfirmationsgespräch 

(Die Vorstellung der Konfirmanden) 

Das Konfirmationsgespräch kann in einen regelmäßig 
gehaUenen Gemeindegottesdienst (Hauptgottesdienst, 
Mette, Andacht) eingeordnet werden oder :in einer an
ders gearteten Gemeindeveranstaltung erfolgen. Je 
nach dem gewählten Rahmen ist auch eine· von den_ . 
Konfir~anden · erarbeitete freie Form dieses Gottes
dienstes möglich. Fester Bestandteil ist ein themati
sches Lehrgespräch, gegebenenfalli; unter Einbeziehung 
der Gemeinde, bei dem ein bloßes Abfragen zu v,ermei
den ,ist. (Zumindest sollte ein. Kirchenvorsteher oder 
Kirchenältester an dem Gespräch teilnehmen.) Ein von 
den Konfirmanden _selbst erarbeitetes Glaubensbe
kenntnis hat hier einen guten Platz. 

Folgt Seite 82: ,,Herr, tue·meine'Lippen auf, daß mein 
Murid Deinen Ruhm verkünd~ge." · 

Seite 85 unten: 

Nach ein,er kurzen Anrede an dlie Gemeinde lei.tet der 
Pfarrer ein Gespräch der Konfirmanden, das zeigen 
soll, daß sie · in Glauben und Leben der Kirche einge
führt sind. Dabei :ist besonders von den Sakramenten 
zu handeln. Das Gespräch. bei dem jeder Konfirmand 
zu Wort kommen soll, darf weder ein bloßes Abfragen 

. von Wissensstoff sein noch den Charakter von · unver
b:nd!ichen Meinungsäußerung.en haben. Es soll viel
mehr deutlich machen, daß ,die Konfirmanden ihrem 
Lebensalter entsprechend für ihren Glauben Rede und 
Antwort stehen können._ · 

Danach singt die Gemeinde ein Lied , .. 

II. 
Der Konfirm.ationsgottesdienst 

(Die Einsegn_ung) 
Am T~e vor der Konfirmation ... (Seite 89) 

Die ~meinde sin:gt das -PredigtLied. 

· Dann wendet sich der Pfurrer ·zu den Konfürmanden 
und ,sprjcht: Li•ebe Konfirmanden! Ihr seLd auf den Na
men des Dre'ieini-g,en Gottes ,getauft. In der Taufe hat 
Gott euch zu Gliedern seiner Gemeinde gemach.t und in 
die Nachfolge unsers Herrn Jesus Christus gerufen. 
Deshalb seid ihr nach dem Bekenntnis der Evangelisch
Luthenlschen Kirche in den Glauben, das Leben und 
den Gottesdienst der Gemeinde eingeführt. wor:den und 
habt Zugang zum Heilig·en Aberi.dmahl. Ihr wißt, was 
di,ese Gaben Gottes für euch· und für uns alle bedeuten. 
Gott zu Lob .und Dank bekennen wir darum jetzt (mit 
der ganzen Gemeinde) den chr,lstlichen Glauben, wie er 
bei eurer Taufe bezeugt worden !ist: · 

Die Korifilrmanden ~ .dlie Gemeinde erheben sich . 

Pfarrer und Konfirmanden (und Gemeinde): Ich 
. glaube an Gott, den ·vater, den Allmächtigen ... Amen. 

Pfarrer zu den Konfirmanden: 

Liebe Konfirmanden! Wollt ihr durch die Gnade Got
tes in diesem Gliaruben bleiben und wachsen, so bezeu
get das vor Gott und dieser Gemeinde und sprechet: 
Ja, durch Gotte,s Gnade. 

Oder: Liebe Konfi~anden! Wollt ihr unter Jesus 
. Christus, eurem Herrn, leben, im Q!auiben an dhn wach
sen und (als evangelisch-lutherische Christen) in seiner 
Gemeinde bleiben, so spr.echt:·Ja, mit Gottes Hilfe. 

KonJiirmanden ,gemeinsam: Ja, mit Gottes Hilfe. 

Die Fra,gen können, wo dies gliiedkirchlich gestattet 
i.st, auch entfallen. 

Die Gemeinde s'ingt das Lied Nr. 99 oder ein anderes 
i:.,ied mit der Bitte um den Heiligen Geist. 

Pfarrer: Laßt uns beten: 

Pfarrer (und Gemeinde): Vater unser im Himmel ... 

Gemeinde: Amen. · 

Pfurrer: Allmächtiger Gott, barmherziger Vater: du 
hast unsere Konfi1rmanden durch die Taufe und das 
Heilige Abendmahl deiner Kirche eingefügt. Du hast 
sie berufen, unter deinem Wort zu leben. Wir danken 
dir dafür und ·bitten dich: schenke ihnen deinen Gcist, 
daß sie mit ,ihrem Leben das Bekenntnis ihres Glau
bens bestätigen. Laß sie tr.eue und tätige Glieder deiner 
Geme:nde werden! Gib ihnen Kraft, allezeit zu tun, was 
recht ist vor dir. Behüte sie vor allem ~ösen; Laß si,e 
mit -ihren Gaben etwas sein zum Lobe deiner Herrlich
keit. Durch Jesus.Christus, unsern Herrn. 

Gemeinde: Amen. 

Oder: 

Pfarrer: Herr Jesus Christus! Du hast unsere Konfir
manden in die Gemeinschaft deiner Kirche gerufen. Du 
bist ihnen in deinem Evangelium begegnet und hast 
ihnen •in der Taufe un.d im Abendmahl Anteil an dei
nem Leben geschenkt. Dafür danken wir dir und bitten 
dich: Segne &i,e aw, der Fülle :deiner Gnade. Schenke 
ihnen den HeiUgen Geist. Hi1f ihnen, nach deinem Wort 
zu leben und treue Glieder deiner Gemeinde zu sein. 
Gib ihnen Antwort auf ihre Fragen, Kraft für ihre Auf
gaben, Zuversicht ,in aÜen Nöten. Mache sie stark, daß 
sie sich mit Worten und Werken zu dir bekennen. Der 
du mit dem Vater und dem Heiligen Geiste lebest und 
regierest von Ew.igkeit zu Ewigkeit. 

Gemeinde: Amen. 

Pfarrer ziu den Konfirmanden: 

Tretet heran und empfanget den Segen des Herrn! 

Oder: Tretet herzu ~nd laßt euch segnen! 
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Die Konfi:rmanden treten iin Gruppen {etwa 2--4 Kin-
der} vor den Altar. Der Pfarrer nennt einen jeden bei 
Tauf- und Zunamen (und spricht ihm oder der ganzen 
Gruppe den Denkspruch 'ZJU). Darauf kni.et die Gruppe 
nieder. Der Pfarrer legt jedem Konfirmanden (bei-den 2. 
Konfirmanden, bei vier Kindern je zwei Konfirmanden · 
nacheinander) die Hände auf und spricht dabei: · 

Vorran,gi·g 1st dlabeli die Überprüfung der Verpflich
tungs- und Gelöbnisformu1iel'I\.Ulgen. Ziel bleibt, die 
GemeiM8mkeit -agendarischer Ordnung zu wahren 
und ru fördern. 

Die Kirchenleitung der VereiJ;ligten Kiirche wird er
mächtli:gt, den G;Jedkirchen den Gebrauch von Ver
pflichtungs- und Gelöbnisformulierungen freizuge
ben, die vom Wortlaut der Agenc:Le IV abweichen. 
Nach Möglichkeit sollen die Arbei.tsei,gebnis.se nach 
Ziffer 1 berücks:chtigt werden. 

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ... 

Oder: Der allmäch.tige Gott und Vater unsers Herrn 
Jesus Chl'istus, der dich nach seiner großen Barmher
zigkeit zu seinem Reich berufen und durch die heilige 
Taufe wieder,geboren hat, stärke weh mit seiner Gnade 

: zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. 

Korifirmanc:Lengruppe: Amen. 

D-ie Konfirmanden stehen auf und geben an -ihren 
Platz 'ZlUrück. Sind alle Konfirmanden gesegnet, so s:n
gen sie (mit der Gemeinde) ein Lied, z. B. Nr. 109; Nr. 
179, 1.3.7; Nr. 104, 1-3; Nr. 190; Nr. 250. 

Pfarrer zu den Konfirmanden: 

Liebe Konfilrmanden! Der Herr hat euch rugesagt, 
daß er euch in eurem Glauben stärken· und euer Leben 
segnen wlll. Ihr seid, wie wir alle, noch nicht am Ziel. 
Ihr braucht bis an das Ende eures Lebens Gottes Füh
r.uri.g und Hilfe. Wir brauchen das wie für. Daz.u wollen 
wir in der Gemeinde einander begleiten, einander hel
fen, stärken und ermahnen. Tut uns diesen Diem;t und 
nehmt aiuch weiterhin den Dienst der Gemeinde an! 

[(Wenn das Abendmahl folgt:) Im heiligen Abendmahl 
will der Herr seinen Bund·mit uns erneuern un::I. uns in 
der Kraft seiner Liebe miteinander verbinden. Dazu 
seid ihr mit der garµ;en Gemeinde geladen. Nehmt (auch 
heute) die Einladung des Herrn an! Kommt herzu in 
Dankbarkeit und Freude!] 

Der Herr wolle das gute Werk, das er in euch ange
fängen hat, ,bestä ti,gen und durch · seinen HeiUgen Geist 
euch vollberei ten, · stärken, kräftigen, gründen. Sein ist 
die Macht von Ewigkeit ZJU Ewigkeit. · 

· Konfirmanden und Gemeinde: Amen. 

Die Gemeinde · singt ein Lied; währenddessen wird 
das Dankopfer · eingesammelt. Dem Lied kann sich ein 
Chorgesang zum Dankopfer · anschließen. Dann folgt 
(nach dem Allgemeinen K:irchengebet) die Präfation aLs 
Einleitung der Feier des heiligen Abe!lldmahls. 

Wird der Konf.irmationsgottesd:ienst ohne Abendmahl 
gefeiert, wird er wie an Ta-gen ohne Abendmahlsfeier 
beschlossen. 

Nr. 36 Beschluß der Generalsynode und der Bischofs
konferenz zur Agende für evangelisch-lutheri
sche Gemeinden - Vierter Band -

Vom 8. Oktober 1970 

Generalsynode und Bischofskonferenz der Vereinigten 
Ev-angel:isch-Lutherisc:hen Kirche Deutschlands haben 
beschlossen: 

1. Die KirchenLeitung der Vereinigten K.irch~ wird ge
beten, dafür zu sorgen, daß die Überarbeitung der 
Agende für evangelisch-lutherische Gemeinden -
Vierter Band (Ordinations, Einsegnungs-, E;i.nfüh
I'ungs- und Einweihungshandlungen - Beschluß 
vom 2. Januar 1952) beschleunigt fortgesetzt wird . . 

Eu t 1i n , den 8. Oktober 1970 
/ 

Der Leitende Bisdlof 

D. Wöl ber 

Nr. 37 Geschäftsordnung der Generalsynode der Ver-
einigten Evangelisdl-Lutherisdlen Kirdle 
Deutschlands 

Vom 7. Oktober 1970 

Gemäß Arllikel 11 Abs. 4 Satz 2 der Verfassung hat 
sich die Generalsynode der Vereinigten Evangeliisch
Lutherischen Kirche Deutschlands fulgende Geschäfts- . 
ordnung gegeben: 

I. Einberuiiung 

§ 1 

(1) Die Generalsynode tritt in der Regel einmal im 
J•ahr zu einer ordenUichen Tagung zusammen. Außer
ordentliche Tagungen müssen stattfin~n, wenn die 
Kirchenleitung, die B:i:schofskonferenz oder ein Drittel 
der Mi,tghleder der Generalsynode es verlangen. 

(2) Zu ihrer ersten Tagung wird die Generalsynode 
von der Kirchenleitung, zu de.n weiteren Ta,gungen vom 
Präsidenten ,im Einvernehmen mit der Kirchenleitung 
einberufen .. Be.i der Einberufung sind Tagungsort und 
Tia.gungsz,eit bekanntzru,geben. 

(3) Die T,a~unig:en der· Generalsynode sollen im Be
reich ein.er GHedkirche stiattfind•en. 

§ 2 

(1) Die Einladungen werden vom Lutherischen Kir
chenamt auf Veranlassung des _Präsidenten versandt. 

· Sie sollen spätestens einen Monat vor B·eginn der Ta
gung ergehen und eine. vorläufige Tagesordnung ent
halten. 

(2) Die Vorlagen sind den Teilnehmern an der Tagung 
möglichist zwei Wochen vor Beginn der Tagung zuzulei
ten. Dies gi1't insbesondere für den Tätigkeitsber1cht der 
K.irch·enleH1un,g sow~e für Gesetzentwürfe und den 
Haiushal tspla_n. 

§ 3 

(1) Die Mitglieder · der Generalsynode sdnd verpfüch-: 
tet, an allen Tagungen der Generalsynode und an den 
Sitmungen der Ausschüsse, denen sie angehören, teilzu
nehmen. Im F.alJ.e ihrer Verhinderung sorgen sie dur·ch 
unverzüglich,e Mitteilung an das Lutherische Kirchen
amt für rechtzeitige Einladung ihres Stelivertreters. 

(2) Mitglieder, die die Tagung der Generalsynode vor 
ihrem Ablauf verlassen oder an einzelnen Verhand
lungstagen fernbleiben müssen, melden sich bei dem 
Präsidenten ab. 
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§ 4 ·• 

Die, Mitglieder · der Generalsynode, werden nach der 
Ordnung der Agende auf ihr Amt verpflichtet. Dies ·gilt 
auch für Mitglieder, die der Generalsynode während 
einer früheren Amtsdauer bereits angehört haben. 

II. Eröffnung und Beschlußfähigkeit 

§ 5 

(1) Die Tagungen der Generalsynode beginnen mit 
einem öffentlichen Gottesdienst. 

(2) Die erste Tagung nach Beginn einer neuen . Amts
dauer eröffnet der Leitende Bischof; er ordnet sich zwei 
Mitglieder der Generalsynode als Beisitzer zu. Die wei
teren Tagungen eröffnet der Präsident. 

§ 6 

Zu Beginn der Verhandhm.gen wird die Beschluß
fähigkeit der Generalsynode durch Namensaufruf fest
gestellt. Soweit kirchengesetzlich nichts anderes be
stimmt ist, ist die Generalsynode beschlußfähig, wenn 
mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Diese 
Feststellung braucht während einer Tagung nur wie
derholt zu werden, wenn die Beschlußfähigkeit ange
zweifelt wird. 

III. Präsidium 

§ 7 

(1) Das Präsidium der Generalsynode besteht aus dem 
Präsidenten, einem ersten und einem zweiten Vize
präsidenten sowie zwei Beisitzern. Die Mitglieder des 
Präsidiums werden für die Amtsdauer der General„ 
synode gewählt. 

(2) Der Präsident und die beiden VizepräsLdenten der 
Generalsynode werden auf der ersten Tagun·g nach Be
ginn einer · neuen Amtsdauer der Generalsynode unter 
dem Vorsitz des Leitenden Bischofs in geheimer Ab
stimmung gewählt. Von mehreren Vorgeschlagenen ist 

· gewählt, wer mehr als die Hälf~ der abgegebenen gül
tigen Stimmen auf sich vereinigt. Stimmenthaltungen 
gelten als abgegebene Stimmen. Kommt nach ergebnis
losem ersten Wahlgang auch im zweiten Wahlgang die 
erforderliche· Mehrheit nicht zustande, so wird im drit
ten Wahlgang zwischen den beiden Vorgeschlagenen 
entschieden, die bei der zweiten Abstimmung die 
höchste Stimmenzahl erhielten. Bei Stimmengleichheit 
im dritten Wahlgang entscheidet das Los. 

(3) Die Beisitzer können, wenn nicht widersprochen 
wird, in offener Abstimmung gewiihlt w~rden. Gewählt 
ist, wer die meisten abgegebenen Stimmen auf sich ver
einigt. 

§ 8 

(1) Das Präsidium tritt auf Einladung des Präsidenten 
oder auf Verlangen eines seiner Mitglieder zusammen. 

(2) Das Präsidium beschließt über den Arbeitsplan 
. der Generalsynode, über die Festsetzung der Gottes
dienste, Andachten und Sonderveranstaltungen sowie 
über die Einladung von Gästen. E.s nimmt die repräsen
tativen Verpflichtungen der Generalsynode wahr. 

' § 9 

(1) Der Präsident leitet die Verhandlungen und Ge
schäfte der Generalsynode. Er zeichnet von ihr aus
gehende Ausfertigungen. Er vertritt die Generalsynode · 
nach außen. 

(2) Im Verhinderungsfalle oder auf seinen Wunsch 
wird er durch einen der beiden Vii.epräsidenten vertre
ten. 

§ 10 

Die Beisitzer, im Verhinderungsfalle die für sie zu 
wählenden Vertreter, unterstützen den Präsidenten· bei 
der Leitung der Verhandlungen, insbesondere durch 
Namensaufruf bei Feststellung der Beschlußfähigkeit, 
durch Zählen der Stimmen bei Wahlen und Beschlüs
sen, durch Annahme der schriftlichen Berichte und An
träge sowie durch Festhalten des Wortlauts der Be
sch1üsse. 

IV. Sitzungen 

§ 11 

Die einzelnen Sitzungen der Generalsynode werden 
mit einer Andacht eröffnet. und geschlossen. Die letzte 
Sitzung soll mit einem öffentlichen Gottesdienst ge
schlossen werden. 

§ 12 

Die Sitzungen der Generalsynode sind öffentlich, so
weit nicht kirchengesetzlich etwas anderes bestimmt ist 
oder d:e Generalsynode im Einzelfall etwas anderes be
schließt. Die Mitglieder der Bischofskonferenz und · des 
Lutherischen Kirchenamtes nehmen auch an nicht
öffentlichen Sitzungen teil; eingeladene Gäste und Be
rater können durch · Beschluß der .Generalsynode zuge
lassen werden. 

§ 13 

(1) Die Mitglieder . der Generalsynode erhalten das 
Wort in der Reihenfolge ihrer Wortmeldungen. 

(2) Berichterstatter und Antragsteller erhalten das 
Wort bei Beginn der Verhandlung, auf ihren Wunsch 
auch nach Schluß der Besprechung. 

(3) Die Mitglieder und. Beauftragten der Kirchenlei
tung und der Bischofskonferenz sowie Berichterstatter 

. können das Wort auch außerhalb der Rednerliste ver
langen. 

(4) Mit Zustimmung der Generalsynode kann der 
Präsident das Wort auch eingeladenen GästE:n und Be-
ratern erteilen. · 

(5) Zur Geschäftsordnung und zur Aufklärung von 
Mißverständnissen kann das Wort jederzeit erteilt wer
den. Ein Redner darf hierdurch nicht unterbrochen wer
den. 

(6) Zu persönlichen Bemerkungen wird das Wort erst 
nach Schluß der Besprechung erteilt; sie · dürfen nur 
persönliche Angriffe zurückweisen oder eigene Ausfüh
rungen beJ,"ichtigen. 

(7) Will sich der Präsident als Redner beteiligen, so 
g,ibt er während dieser Zeit den Vorsitz ab. 

(8) Die Redezeit für Wortmeldungen nach Absatz 1 
kann von der Generalsynode auf eine bestimmte Dauer 
beschränkt werden. 

§ 14 

(1) Die Besprechung über einen Gegenstand wird vom 
Präsidenten geschlossen, wenn alle Wortmeldungen er
ledigt sind. 

(2) Wird vorher Schluß der Rednerliste ·oder Schluß 
der Besprechung beantragt, so hat der Präsident zu
nächst die Unterstützungsfrage zu stellen. Wird der 
Antrag von mindestens fünf Mitgliedern unterstützt, so 
iäßt der Präsident die noch auf der Rednerliste ste
henden Namen verlesen und sodann ohne Besprechung 
über den Antrag abstimmen. Werden beide Anträge 
gleich.zeitig gestellt, so ist zunächst über den Antrag auf 
Schluß der Rednerliste abzustimmen. 
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(3) Ein· Redner darf d1,1rch den Antrag auf Schluß der 
Besprechung nicht unterbrochen werden. 

· (4) Einen Antrag auf Schluß der Rednerliste oder der · 
Besprechung kann nicht stellen, wer bereits zur Sache 
gesprochen hat. · 

§ 15 

(1) Der Präsident übt das Hausrecht im Versamm
lungsraum der Generalsynode aus und trifft die für den 
ungestörten Ablauf der Verhandlungen notwendigen 
Maßnahmen. · 

(2) Der . Präsident kann Redner, die vom Verhand
lungsgegenstand abschweifen, zur Sache rufen. Wird 
ein Redner zweimal zur Sache gerufen, so kann ihm 

. durch die Generalsynode das Wort entzogen werden. 

(3) Mitglieder der Generalsynode oder andere Redner, 
welche die Ordnung verletzen, können vom_ Präsidenten 
zur Ordnung gerufen werden. Nach zweimaligem Ord
nungsruf gegenuber demselben Redner kann ihm der 
Präsident das Wort entziehen. Der Betroffene kann da
gegen die Entscheidung der Generalsynode herbeifüh
ren. Sie ist bis zum nächsten Sitzungstage schriftlich zu· 
beantragen. Die Generalsynode entscheidet ohne Be
sprechung in der darauf folgenden Sitzung darüber, ob 
die Maßnahmen des Präsidenten gerechtfertigt waren. 

(4) Ist einem Redner das Wort entzogen, so darf es 
ihm zu dem Gegenstand der Besprechung bis zum Be
ginn der .Abstimmung nicht wieder erteilt werden. 

V. Abstimmungen und Wahlen · 

§ 16 

(1) Nach Schluß der Besprechungen teilt der Präsi
dent die Fragen, die er zur Abstimmung bringen und 
die Reihenfolge, in der er abstimmen lassen will, mit. 
Grundsätzlich ist zunäch§t über den weitergehenden 
Antrag abzustimmen. Werden Einwendungen gegen In
halt oder Form der Abstimmung erhoben und ·Gegen
vorschläge gemacht, so entscheidet die Generalsynode. 

(2) Die Abstimmung geschieht regelmäßig durch 
Handzeichen. Die Generalsynode kann eine andere 
Form der Abstimmung beschließen . . 

(3) Die Beschlüsse werden,. soweit kirchengesetzlich 
oder in dieser Geschäftsordnung nichts anderes be
stimmt ist, mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen gefaßt. Bei AbsUmmung zählen Stimmenthal
tungen als abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt. 

§ 17 

Wahlen werden vom Nominierungsausschuß der Ge-
. neralsynode vorbereitet. Soweit kirchengesetzlich oder 

in dieser Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt ist, 
werden sie durch Stimm21ettel oder Handzeichen vorge
nommen; gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. 
Bei Stimmengleichheit ist die Wahl zu wiederholen; bei 
wiederholter Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

VI. Beratung der Vorlagen 

§ 18 

(1) Vorlagen werden nach Maßgabe der kirchengesetz
lichen Vorschriften aus der Mitte der Generalsynode, 
von der Kirchenleitung, von der Bischofskonferenz oder 
vom Lutherischen Kirchenamt vorgelegt. 

(2) Die Generalsynode kann eine Vorlage jederzeit in 
die Ausschußberatung überweisen. 

(3) Die Beratung beginnt mit einer allgemeinen Aus
sprache. Sodann wird die Besprechung über jeden ein
zelnen Teil eröffnet und geschlossen· und die Abstim
mung über ihn vorgenom'men; jedoch kann die Gene-· 
ralsynode beschließen, die Reihenfolge zu ändern sowie 
die Besprechungen mehrerer AbschnHte zu verbinden. 

(4) Der Abstimmung über die einzelnen Teile schließt 
sich die Abstimmung über die gesamte Vorlage in der 
Fassung an, die sie durch die Einzelabstirqmungen er
halten hat. 

§ 19 

(I) Ober Kirchengesetze und Agenden ist nach der 
allgemeinen Aussprache in zwei Lesungen zu beschlie
ßen. Dasselbe gilt von anderen Vorlagen, wenn die Ge-
neralsynode es verlangt. · 

(2) Die. zweite Lesung eines Kirchengesetzes oder 
einer Agende kann frühestens am Tage nach Abschluß 
der ersten Beratung stattfinden. 

(3) Änderungen der Verfassung und der mit verfas
sungsändernder Mehrheit besclilossenen Kirchengesetze 
bedürfen einer zweimaligen Beschlußfassung mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Stimmen 
d~r Generalsynode. Zwischen beiden Beschiüssen muß 
eine Frist von mindestens 24 Stunden liegen. .. 

(4) Bei den Lesungen kann von der wörtlichen Ver-
lesung der Vorlage Abstand genommen werden, wenn 
sich kein Widerspruch erhebt. Jedoch müssen die ein
zelnen Teile der Vorlage aufgerufen und zur Abstim
mung gestellt werden. 

§ 20 

(1) Änderungsanträge zu den Vorlagen können von 
jedem Mitglied der Generalsynode jederzeit gestellt 
werden. Nach Schluß der ersten Lesung gestellte Än
derungsanträge bedürfen jedoch der Unterstützung 
durch mindestens fünf Mitglieder. 

(2) Die Änderungsanträge sind dem Präsidenten in 
doppelter Ausfertigung zu übergeben und werden von 
ihm der Generalsynode bekanntgegeben. 

(3) Wird die Vorlage an den Ausschuß überwiesen, so 
hat dieser zusammen mit der Vorlage ·alle bis ,dahin ge
stellten Anträge zu behandeln. 

VII. Selbständige Anträ,ge 

§ 21 

(1) Jedes Mitglied der Generalsynode ist berechtigt, 
Anträge zu stellen; die nicht die Änderung von Vorlagen 
oder deren · geschäftliche Behandlung betreffen (selb
ständige Anträge). Sie sind dem Präsidenten in doppel
ter Ausfertigung zu ubergeben und werden von ihm 
der Generalsynode bekanntgegeben. 

(2) Selbständige Anträge bedürfen der Unterstützung 
durch mindestens fünf Mitglieder. Ist die erforderliche 
Unterstützung nicht ber:eits durch Mitunterzeichnung 
ausgesprochen, so· stellt der ·Präsident alsbald nach der 

· Bekanntgabe die Unterstützungsfrage. · 

(3) Wird ein selbständiger Antrag nicht genügend un
terstützt, so ist er damit erledigt. Wird er genügend un
terstützt, so wird er wie eine Vorlage behandelt. 

· VIII. Fragestunde und Eingaben 

§ 22 

(1) Der Antrag eines Mitgliedes der Generalsynode 
auf Abhaltung einer Fragestunde innerhalb einer Ta
gung der ·Generalsynode muß dem Präsidenten späte
stens 48 Stunden vor der vorgesehenen Beendigung der 
Tagung unter Angabe der Frage schriftlich eingereicht 
werden. · · 
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(2) Der Präsident bestimmt den Zeitpunkt und die 
Dauer der ·Fragestunde, er kann weitere Fragen in · der 
Fragestunde. zulassen. 

§ 23 . 

An die Generalsynode gerichtete Eingaben werden 
ihr unter Angabe des Gegenstandes vom Präsidenten· 
bekanntgegeben. Sie werden dem zuständ,jgen Aus
schuß zur Behandlung zugewiesen. 

IX .. Ausschüsse 

§ 24 

(1) Für die Dauer der Amtsperiode oder zur Erledi
gung einzelner Aufgaben kann die Generalsynode aus 
ihrer Mitte Ausschüsse bilden. Sie setzt die Mitglieder
zahl der Ausschüsse fe~t. Einern Ausschuß sollen in der 
Regel mindestens drei und nicht mehr als neun Mit
glieder angehören. 

(2) Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte den Vor
sitzenden, der die G~äfte verteilt und die Sitzungen 
anberaumt und leitet. 

(3) Die Vorsitzenden der Au_sschüsse geben Ort und 
Zeit der von ihnen anberaumten Sitzungen dem Präsi
denten der Generalsynode und dem Lutherischen Kir
chenamt bekannt. 

(4) Die Ausschüsse fassen ihre Beschlüsse mit einfa
cher .Stimmenmehrheit. Stimmengleichheit bedeutet 
Ablehnung. 

(5) Mitgli~der der Generalsynode können an Aus
schußsitzungen als · Zuhörei: teilnehmen. Der Vorsit
zende eines Ausschusses kann eingeladene Gäste und 

Berater der Generalsynode sowie Sachverständige zu 
den Sitzungen zulassen. 

(6) In Eilfällen oder wenn es zur Förderung der An
gelegenheit sonst erforderlich ist; kann das Präsidium 
Vorlagen oder Eingaben einem Ausschuß unmittelbar 
überweisen. Die Generalsynode ist zu unterrichten. 

(7) Der Finanzausschuß und sonstige ständige Aus
schüsse führe~ ihre Geschäfte nach Ablauf der Amts
dauer der Generalsynode bis· zum zusammentreten der 
neugebildeten Generalsynode fort. 

X. Büro der Generalsynode 

§ 25 
. . 

· Die Aud'gaben der Geschäftsstelle der Generalsynode 
werden vom Lutherischen Kirchenamt wahrgenommen. 
Die Geschäftsstelle sorgt für die Protokollführung 
während der Tagungen der Generalsynode und für die . 
Veröffentlichung der Protokolle. 

XI. Inkrafttreten 

§ 26 

Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom l. No
vember 1970 an die Stelle der Geschäftsordnung vom 
27. Januar 1949. 

Eu H n, den 7. Oktober·1970 

Der Präsident der Generalsynode 

Buhbe 

II. Beschlüsse und Verträge 

Nr. 38 Entschließung der Generalsynode 

Vom 9. Oktober 1970 

1. Die Generalsynode dankt dem Leitenden Bischof für · 
seinen auf entscheidende Fragen der Gegenwart be
zogene Bericht "Luthertum im Engagement". Sie 
stimmt mit ihm darin überein, daß das Zeugnis der 
lutherischen ~irche in den Herausforderungen unse
rer Zeit verstärkte Denkanstrengungen fordert. 

Dafür vermittelt der Bericht wesentliche Impulse 
im Blick auf die bedrängten Existenzprobleme des 
Menschen und den Auftrag der Kirche. 

Das geschieht vor allem durch den Ausweis des 
unlösbaren Zusammenhanges von Rechtfertigung, 
Freiheit und Weltverantwortung. 

. Die Generalsynode empfiehlt die Weiterleitung 
des Berichtes an die Gliedkirchen und bittet auch die 

' Gemeinsame Kommission der Vereinigten· Kirche · 
und der Arnoldshainer Konferenz, bei ihrer Arbeit 
an der Gemeinsamen theologischen Erklärung die 
Grundgedanken _des Berichtes aufzunehmen. 

2. Die Generalsynode hat in Augsburg und Tutzing die 
Frage engerer kirchlicher Gemeinschaft aufgenom
men und weiterführende Maßnahmen gefordert. Sie 
hat einen Bericht über die Arbeiten an einer Ge
meinsamen theqlogischen Erklärung und über die in 
den lutherisch-reformierten Gesprächen erarbeiteten · 
,,Thesen zur Kirchengemeinschaft" entgegengenom
men und festgestellt, daß seit ihrer letzten Tagung 
wesentliche Fortschritte erzielt wurden . . 
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Die Generalsynode bittet die Gliedkirchen, eine 
sorgfältige Prüfung der sogenannten Thesen herbei
zuführen und· daran vor allem die Pfarrer und Mit
arbeiter in den Gemeinden zu beteiligen. Ebenfalls 
ist zu prüfen, welche Auswirkungen eine mögliche 
Kirchengemeinschaft für die kirchliche Ordnung und 
Praxis hätte. Der Planungsausschuß wird beauftragt, 
Vorstellungen zu entwickeln, die hierfür das not
wendige Material bereitstellen. 

Eu t i n, den· 9. Oktober 1970 

Der Präsident der Generalsynode 

Buh be 

Nr. 39 Entschließung der Generalsynode 

Vom 9. Oktober 1970 

Die Generalsynode hat den Arbeitsbericht des Pla
nungsausschusses und die von ihm bisher erarbeiteten 
Thesen zur Neuordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland entgegengenommen. Sie beauftragt ihn, 
se;_ne Tätigkeit im Sinne des Berichts fortzusetzen und 
die von den Organen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland inzwischen eingeleiteten Arbeiten durch 
eigene Vorschläge zu fördern. Dabei ist es notwendig, 
solche Gestaltungsmittel und organisatorischen Formen 
zu entwickeln, in denen sich die Gemeinschaft des 
christlichen Zeugnisses, der Lehre und des Dienstes in 
Freiheit entfalten kann. / 

Die Aufgabe der Vereinigten Kirche wird in der EKD · 
auch künftig darin bestehen, den besonderen Gehalt 
ihrer bekenntnismäßigen und theologischen Tradition 
in Lehre und Verkündigung so zur Wirkung zu bringen, 
daß die Gemeinschaft und das Zusammenwirken in der 
EKD .belebt und vertieft werden. 

· · Der Planungsausschuß wird · gebeten, Überlegungen 
darüber anzustellen, wie die Arbeitsweise und die re
gionale Gliederung der Vereinigten . Kirche nach den 
bisherigen Erfahrungen und in Anpassung an die Ent

. wicklungen in der ElKD verbessert werden können. 

Eutin, den 9. Oktober 1970 

Der Präsident der Generalsynode 

Buh be 

Nr. 40 Beschluß der Generalsynode über den Haus
haltsplan und die Umlage der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands für das Rechnungsjahr 1971 

Vom 8. Oktober 1970 

Aufgrund von Artikel 17 der Verfassung hat die Ge
neralsynode beschlossen: 

I. 

Für das Rechnungsjahr 1.971 (1. Januar 1971 bis 
31. Dezember 1971) gilt der als Anlage I beigefügte 
Haushalts- und Stellenplan. 

II. 

Der Haushaltsplan wird in Einnahme und Ausgabe 
mit 2.881.070.- DM festgestellt. 

III. 

1. Die Ansätze des Haushaltsplanes sind innerhalb der 
einzelnen Ausgabekapitel mit Ausnahme der Titel 
50 und 51 in Kapitel 5 gegenseitig deckungsfähig. 
Nicht gegenseitig deckungsfähig sind jedoch Perso
nal- und Sachausgaben. 

2. Die Überschreitung von Ausgabekapiteln bedarf 
eines genehmigenden Beschlusses der Kirchenlei
tung. Eine Überschreitung liegt nicht vor, wenn ein 
Ausgleich aus Kapitel 8 Titel 82 „Verstärkungsmit
tel" vorgenommen werden kann. Mehreinnahmen 
aus Kollekten dürfen zum Ausgleich von Überschrei
tungen in den Kapiteln 6 und 7 verwendet werden. 

3. Die Erteilung von Forschungsaufträgen nach Kapitel 
5 Titel 56 Nr. 560 bedarf der Zustimmung des Finanz
_ausschusses. 

4. Überschüsse, die sich bei.m Abschluß des Rechnungs
jahres ergeben, sind zur Verstärkung der Rücklage 
zu verwenden, soweit nicht der Finanzausschuß eine 
andere Verwendung beschließt. 

IV. 

1. Der durch Umlage der Gliedkirchen aufzubringende 
Finanzbedarf beträgt im Rechnungsjahr 1971 für 
den Haushaltsplan 2.699.470,- DM. Diesen Finanz
bedarf bringen die Gliedkirchen nach dem für das 
Haushaltsjahr 1971 im Raum -de·r EKD geltenden 
Verteilungsmaßstab auf (siehe Anlage 11). 

2. Der durch Umlagen aufzubringende Betrag ist von 
den Gliedkirchen monatlich im voraus oder in vier 
gleichen Teil·beträgen vierteljährlich im voraus an 
das Lutherische Kirchenamt zu zahlen. 

V. 

Zur Förderung der in den Kapiteln 4 bis 7 des Haus
haltsplanes bezeichneten Aufgaben wird eine Kollekte . 
für die innerkirchlichen . Aufgaben der Vereinigten 
Kirche ausgeschrieben. Sie ist in allen Gliedkirchen ein
zusammeln. 

VI. 

Der Haushaltsplan gilt gemäß Art. 17 Abs. l ' der Ver
fassung über das Rechnungsjahr 1971 hinaus bis zur 
Festsetzung eines neuen Haushaltsplanes. 

VII. 

1. Die Kirchenleitung wird ermächti-gt, für unvorher
gesehen·e· Ausgaben, die auf rechtlichen Verpflichtun
gen beruhen und nicht aus dem Haushaltsplan ge
deckt werden können, mit Zustimmung des Finanz
ausschusses einen Nachtragshaushaltsplan zu be
schließen. 

2. Über die Aufnahme von Kassenkrediten, die aus 
Mitteln des laufenden Rechnungsjahres abgedeckt 
werden können, beschließt die Kirchenleitung. Die 
Aufnahme von Anleihen bedarf der vorherigen Zu
stimmung des Finanzausschusses der Generalsynode. 

E u t in , den 8. Oktober 1970 

Der Präsident der Generalsynode 

Buhbe 
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Haushaltsplan 

der Vereinigten Evangelisch-Lutheris.chen Kirche Deutschlands ·. 

für das Rechnungsjahr 1971 

Einnahmen 

Einnahmen Soll 1969 Ist 1969 Soll 1970 Soll 1971 Vergleich 
zum Soll 1970 

DM DM DM DM DM 

Kapitel 01 Vermögenserträgnisse 

010 Zinsen .1 000,- 593,34 600,- 600,- ~.-
Kapitel 02 Umlagen 1886 400,- 1886 400,- 2 455 700,- 2699 470,- + 243 770,-

Kapitel 03 Kollekten 150 000,- ·147 922,83 150000,- 150 000,- -.-
Kapitel 04 Mietwohnungen 

041 Mieten : 22 000,- 23 388,- 25 000,- 25000,- -,-· 
Kapitel 05 Prediger- und Studienseminar 

Pullach 20 700,- 24 148,66 -,- -.- -,-

Kapitel 06 Verschiedenes 

061 Sonstige Einnahmen •. 26100,- 22 109,12 6000,- 6000,- -,-

062 Entnahme aus Rücklagen . · -,- -,- -,- -.- -,-
2106 200,- 2 104 561,95 2 637 300,- 2881070,- + 243 770,-

Ausgaben 

Ausgaben Soll 1969 Ist 1969 Soll 1970 Soll 1971 Vergleich 
zum Soll 1970 

DM DM DM DM DM 
! 

Kapitel 1 Leitende Organe 

Titel 10 Leitender Bischof 

100 Reisekosten 3 000,- 604,60 5000,- 4000,- 1000,-

101 Repräsentationsausgaben 1200,- . 2000,- 2000,- -,-
Titel 11 Bischofskonferenz 2000,- 4 285,88 3 000,- 4000,- + 1000,-

Titel 12 Generalsynode 50 000,- 53 167,86 65000,- 65000,- -.-
Titel 13 Kirchenleitung 4000,- 4 959,97 6000,- .6000,- --.,-

60200,- 63 018,31 81 000,-:- 81 000,- -,-
\ 
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Ausgaben Soll 1969 Ist 1969 Soll 1970 Soll 1971 Vergleich 
zum Soll 1970 

DM DM DM DM DM 

Kapitel 2 Lutherisches Kirchenamt 

Hannover 

Titel 20 Besoldung der Referenten und 

Beamten 310000,~ 315 804,74 350 000,- 435 000,- + 85000,-

Titel 21 Vergütung der Angestellten und 

Arbeiter. .. . 290 000,- 277 444,70 308 000,- 345 000,- + 37 ooo,~ 
Titel 22 Versorgung 

220 Versorgung der Beamten 1000,- 924,75 30.00(_),- 38700,- + 8700,-

221 Versorgungskassenbeiträge 

(Pfarrer) -,- -,- -,- 13 000,- + 13000,-

222 Versorgungskassenbeiträg_e 

(Beamte) •. -,- -,- -,- 10000,- + 10000,-

223 Zusatzversorgungskasse für 

Angestellte .. -,- 14 008,28 17 000,- 17 000,- -,-
. Titel 23 Fürsorgemaßnahmen 

230 Beihilfen und Unterstützungen 20000,- 18 679,- 20000,- 20000,- -,-
231 Wohnungsfürsorge . -,- -,- ' 

15 000,- + 15 000,-

Titel 24 Reisedienst 

240 Reisekosten Inland 40 000,--: 32 503,15 35000,- 35 000,- -.-
241 Reisekosten Ausland -,- -,- 10 000,- 10000,- -.-
242 Dienstkraftwagen 5 000,- 4020,81 5000,- 5 000,- -.-

Titel 25 Geschäftsbedürfnisse 

250 Bürobedarf . 10000,- 12 050,12 10000,- 10000,- -.-
251 Porto, Frach·t 10000,- 9 528,83 10000,- 10 000,- -.-
252 Telefon, Fernschreiber 16000,- 20 820,15 17 000,- 19 000,- + 2000,-

253 Bücher, Zeitschriften . 10000,- 9 320,71 10000,- 10 000,- -,-
Titel 26 Dienstgebäude und Inventar 

260 Heizungs- und Grundstückskosten 16 000,- 12 287,10 17 000,- 17 000,- -,-
261 * Tilgungsrücklage und Zinsen für 

Richard-Wagner-Straße 24 - ;- -,- -,- 30000,- + 30000,-

262 * Bauunterhaltung 6000,- 6 000,- 6000,- 10000,- + 4000,-

263 Inventarbeschaffung 6500,- 9 490,90 12 000,.- 15 000,- + 3000,-

Titel 27 Elektronische Datenverarbeitung 

und Automatisierung -,- · - ,- 5000,- 30000,- + 25 000:-

Titel 28 Verfügungsfonds des Leiters 1000,- 909,48 1000,- 1200,- + 200,-

Titel 29 Sonstiges 

290 Umzugskosten und verschiedene 

Ausgaben .. . 10000,- 16 371,22 12 000,- 13 000,- + 1000,-

291 Repräsentationskosten -,- - ,- -,- 3000,- + 3000,-

751500,- 760 163,94 875 000,-'- 1111900,- + 236900,-

• Nicht verbrauchte Mittel aus Ausgabetiteln mit diesem Zeichen werden einer zweckbestimmten Rücklage 
zugeführt. 
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Ausgaben ' 
Soll 1969 Ist 1969 Soll 1970 Soll 1971 Vergleich 

zum Soll 1970 

\ DM DM DM DM DM 

Kapitel 3 Lutherisches Kirchenamt Berlin 

Titel 30 Besoldung der Referenten 84500,- 86 4z1,21 80000,- 43000,- - 37.000,-

Titel 31 Vergütung der Angestellten und 

Arbeiter 90500,- 99 635,44 96000,- 79000,- 17 000,-

T itel 32 Beihilfen und Unterstützungen 3000,- 3 330,20 3000,- 2000,- 1000,-

Titel 33 Reisedienst . .. 8000,- 8 790,73 8000,- 4000,- .4000,-

.Titel 34 Geschäftsbedürfnisse 

340 Burobedarf 6000,- 3 826,53 6000,- 4000,- 2000,-

/ 341 Porto, Fracht 
} 

2500,-

342 Telefon 7 000,- 8 287,97 7 000,- 2500,- 2000,-

343 Bücher und Zeitschriften 1500,- 1 841,76 1500,- 1500,- -,-

Titel 35 Dienstgebäude 11 000,- 7112,32 9000,- 8 000,_:_ 1000,-

Titel 36 Gebäude Clay-Allee, Wangen-

heimstraße, Terrassenstraße 10000,- 13 315,34 12 000,- 12 000,- ·-,-
Titel 37 Verschiedene Ausgaben 2 500,- 2 277,53 2 500,- ' 1500,- 1000,-

Titel 38 Verfügungsfonds des Leiters 800,- 774,31 800,- -,- 800,-

224 800,- 235 613,34 225 800,_: 160 000,- 65 800,-

Kapitel 4 Einrichtungen 

Titel 40 Ausschüsse 45 000,- * 45 000,- 60000,- 65000,- ~ 5 000,-

Titel 41 Beauftragte 8 ooo;- 3 132,37 · 8000,- 6000,- 2000,-

T itel 42 Verf.- und Verwaltungsgerich.t 2 500,- 2 411,89 3 000,- 4 000,- + 1000,-

Titel 43 Senat für Amtszucht 1000,- 6 886,89 3 000,- 4000,- + 1000,-

Titel 44 Spruchorgane 500,- -,- 500,- ·500,- -,-

57000,- 57 431,15 74 500,- 79500,- + 5 000,-

Kapitel 5 Innerkirchliche Arbeit 

Tit~l 50 Prediger- und Studienseminar 

Pullach 270 700,- 270 700,- 262 000,- 276170,- + 14170,-

Titel 51 Sonstige Ausbildungsstätten 137 500,- 137 500,- 137 500,- 137 50'0,- -,-
Titel 52 Pastoralkolleg 15 000,- 14 737,88 15 000,- 16 000,- 1000,-

Titel 53 Fachtagungen 20000,- 9 214,43 20000,- 6000,- 14 000,-

Titel 54 Handreichungen 

54() Katechismus,kommission 

5401 Persönliche Kosten 
' -.- 35000,- 42000,- + 7000,-

5402 Reisekosten -,- -,-
8000,- {-

7 000,-
;- 5000,-

5403 Weitere Sachkosten 
' -,- 6 000,--:-

541 Sonstige Hand·reichungen 12 000,- 7000,- 7 0()0,- 8 000,- + 1000,-

Titel 55 Publizistische Arbeit 

550 · Zuschuß Lutherische Monatshefte 100000,- 100 000,- 136 000,- 136 000,- -,- . 
551 Infotmationen, 

Öffentlichkeitsarbeit -,- -,~ 30000,- 30000,- -,-
552 Amtl, Veröffentlichungen , 

' 
30000,- 30 000,- -,-

Übertrag : 555 200,- 539 l52,31 680500,- 694 670,- + 14170,-

• Tatsächliches Ist 1969 bei Titel 40 DM 63 226,95. Die Differenz wurde aus Verstärkungsmitteln gedeckt. 
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Ausgaben Soll 1969 Ist 1969 Soll 1970 Soll 1971 Vergleich 
zum Soll 1970 

· DM DM DM DM DM 

Übertrag: 555 200,- 539 152,31 680 500,- 694 670,- + 14170,-

Titel 56 Forschung und Literatur 

560 Theoiog. Forschung -,- ' ' 
50000,- + 50000,-

561 Kirchenrecht!. Forschung , -,- -,- 10 000,- 10 000,- -,-
562 Druckkostenzuschüsse 

5620 Monographien reihe 7 500,- 7 500,- 7 500,- 7 500,.:_ -,-
5621 . Fortsetzungswerke und 

Einzelveröffentlichungen . 15 000,- 5 000,- 15 000,- 15 000,- -,-

563 Zeitschriften -,- -,- 30 000,- -,- - 30000,-

564 Sonstige Literaturhilfen 25 000,- 25 000,77 25 000,- 25 000,- -,--

Titel 57 Kirchliche Einrichtungen 

570 Luthergesellschaft 9 000,- 7 000,- 14 000,- 14 000,-
' 

571 Rundfunkdienst 8000,- 8 000,- 8 000,- 8 000,- -,-

572 Studienwerk Villigst 5000,-
' 

5 000,- -,--:-- 5 000,-

573 Auswanderer-Mission Hamburg 6000,- 6 000,- 6 000,- 6000,-
' 

574 Andere ~inrichtungen 13 000,- 15 988,20 10 000,- 10 000,- -.-
643 700,- 613 641,28 811000,- 840 170,- + 29170,-

Kapitel 6 Ökumenische- und Diasporaarbcit 

Titel 60 Leistungen an vertraglich 

verbundene Gemeinden und ) 

Kirchen im Ausland 30000,- 39 554,97 40000,- 42 000,- + . 2000,-

Titel 61 Diaspora 65 000,- 60000,- 75 000,- 75 000,-
' 

Titel 62 Literaturhilfen 

620 Weihnachtsversand 70 000,- 74 978,72 60 000,- · 65 000,- + 5000,-

621 Zeitschriftenversand -,- -,- 30 000,- 30 000,- -,-

622 Agendarische- und sonstige 

Spezialliteratur -,- -,- 5 000;- 5 ÖOO,- -,-

Titel 63 Besuchsdienst 8000,- 5 615,40 8 000,- 8000,- -.-
Titel 64 Auswandererbegleitung und 

Schiffsgeistlichendienst 10 000,- 6 912,39 10000,- 10 000,- -,-

Titel 65 Ökumenische Studienarbeit 4000,- 2 454,41 4000,- 4000,- -,-

Titel 66 Sonstige Beihilfen· . 15 000,- 10 937;04 15 000,- 15 000,- -,-

202000,- 200 452,93 247 000,- 254 000,:- + 7000,-

Kapitel 7 Zwischenkirchliebe Beziehungen 

und Mission 

Titel 70 Zuschüsse ari luth. kirchl. 

Zusammenschlüsse und Kirchen 

in Übersee 

700 Australien -,- -,- 20000,- .' 5 000,:- 15 000,- · 

701 Indien 10 000,- 10 022,13 10 000,- 10 000,- -,-

702 Japan 10 000,- 9 966,- 10 000,- 10 000,- -,-

703 Lateinamerika . -,- -,- 5000,- 20 000,- + 15 000,-

Übertrag: 20 000,- 19 988,13 45 000,- 45 000,- -,-
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Aus_gaben Soll 1969 Ist 1969 Soll 1970 Soll 1971 Vergleich 
zum Soll 1970 

DM DM DM DM DM 

Übertrag: 20000,- 19 988,13 _45 000,- 45000,- -,-

704 Südafrika -,- -,- 10000,- 40000,- + 30 000,,----

705 Tanzania 10000,- 9840,- 100 000,-,- 100000,- -,-
Titel 71 Tanzania Assistance Commitee 30 000,- 30000,- 30 000,- 30 000,-

' 
Titel 72 Literaturhilfen für theol. 

Aus bild ungsstä tten 4000,- 3 888,69 5000,- 5000,-
' 

Titel 73 Skandinavien 5000,- 4 989,22 5 000,- 5000,- -,-
Titel 74 * Stipendien und Studienförderung 15 000,- 15 009,18 15 000,- 15 000,- -,-
Titel 75 Informationsmaterial für 

Gemeinden 7 000,- 5 919,10 7 000,- 7 000,- -,-
Titel 76 Weltmission Einzelaufgaben -,- -,- 35 000,- 35000,- -,-

91 000,- 89 634,32 252 000,- 282 000,- + 30000,-

Kapitel 8 Sonstige Ausgaben 

und zum Ausgleich 

Titel 80 Unterstützung in Notfällen 30000,- 30 000,- 10 000,- 5000,- 5 000,-

Titel 81 Vermischte Ausgaben 15 000;- 12 328,85 20 000,- 20000,- -,-
Titel 82 Verstärkungsmittel 25 000,- 25 000,- 35000,- 40000,- + 5000,-

Titel 83 Rücklage Dienstwagen 3 000,- 3000,- 5 000,- 5000,- -,-
Titel 84 Rechnungsprüfung 3 000,- 1 829,80 1000,- 2500,- + 1500,-

Titel 85 Rücklage 
' -,- -,- -,- -,-

76 000,- 72 158,65 71000,- 72500,- + 1500,-

* Nicht verbrauchte Mittel aus Ausgabetiteln mit diesem Zeichen werden einer. zweckbestimmten Rücklage 
ru~~L ' 
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Zusammenstellung Soll 1969 Ist 1969 Soll 1970 Soll 1971 Vergleich 
zum Soll 1970 

DM DM DM DM DM 

Einnahmen 

Kapitel 01 _Vermögenserträgnisse . 

010 Zinsen 1000,- 593,34 600,- 600,- , 

Kapitel 02 Umlagen 1886 400,- 1886 400,- 2 455 700,- 2 699 470,- + 243 770,-

Kapitel 03 Kollekten 150 000,- 147 922,83 150 000,- 150 000,- -:-,-

Kapitel 04 Mietwohnungen 

041 Mieten 22 000,- 23 388,- 25 000,- 25 000,.,- -,-

Kapitel 05. Prediger- und Studienseminar 

Pullach 20 700,- 24 148,66 -,- -,- -,-

Kapitel 06 Verschiedenes 

061 Sonstige Einnahmen 26100,- 22 109,12 6000,- 6 000,-
' 

062 Entnahme aus Rücklage -,- , -,-. - ,- , 

2106 200,- 2 104 561,95 2 637 300,- 2 881 070,- + 243 770,-

Ausgaben 

Kapitel 1 60 200,- 63 018,31 81 000,- 81000,- -,-

Kapitel 2 751500,- 760 163,94 875 000,- 1111 900,- + 236900,-

Kapitel 3 224 800,- 235 613,34 225 800,- 160000,- . 65800,-

Kapitel 4 57 000,- 57 431,15 · 74 500,- 79 500.- + 5 OOÖ,-

Kapitel 5 643 700,- 613 641,28 811 000,- 840 170,- + 29170,,-

Kapitel 6 202000,- 200 452,93 247 000,- 254 000,- + 7 000,-

Kapitel 7 91 000,,- 89 634,32 252 000,- 282 000,- + 30 000,-

Kapitel 8 76 000,- 72 158,65 71 000,- 72 500,- + 1500,-

2106 200,- 2 092 113,92 2.637 300,- 2 881 070,...:... + 243 770,-
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Stellenplan der 
Vereinigten ·Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

1 

1 

I 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

Lutheriscl!es Kirchenamt 

1971 1970 
1· 1 

1 1 

3 3 

2 2 

2 2 

1 

1 1 

1 1 

3 2 

2 3 

3 3 

11 3 

8 . 

6 

6 

Rektor 

Studieninspektor 

Wirtschaftsleiterin 

Präsident B5 

Vizepräsident B3 

Referenten A 16 

Referenten A 15 

Referenten A 13/14 

Referent A 13 

Büroleiter A 12 

Bürobeamter A 10 

Angestellte BATVc 

Angestellte BAT VI b/Vc 

A~gestellte BATVIb 

Angestellte BATVII/Vlb 

Angestellte BAT VII 

Angestellte · BAT VIII/VII 

Angestellte BAT VIII 

Predigerseminar Pullach 

A 15 

(Stelleninhaber erhält für seine Person Bezüge nach A 16) 

A 13/14 

freier Vertrag (angelehnt BAT V:I b) 

Sekretärin (Diakonisse) 

Hausmeister 

Hausangestellte 

Praktikantin 

BATVII 

freier Vertrag 

freier Vertrag 

·umlage 
. . 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands im Remnungsjahr 1971 

1971 1970 

Bayern 11,'/0 % DM 964 391,- 11,86 % = DM 

Braunschweig 1,39 °/o· DM 114 573,- 1,38 % DM 

Eutin 0,18 % DM 14 837,- 0,17 % DM 

Hamburg. 3,91 % DM 322 288,- 3,67 % DM 

Hannover 8,00 % DM 659 412,- 8,00 0/o DM 

Lübeck . 0,49 % DM 40 389,- 0,64 0/o DM 

Schaumburg-Lippe 0,10 % DM 8 243,- 0,09% DM 
Schleswig-Holstein 6,98 0/o DM 575 337,- 6,37 °/o DM 

90:l 053,-

105 310;-

12 973,-

280 063,-

610 491,:-

48 839,-

6868,-

486103,:-

32,75 % . DM 2 699 470,- 32,18 0/o = DM 2 455 700,-

/ . 

/ 
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III. Mitteilungen 

Nr. 41 Beschluß der 4. Generalsynod'e zu Haushalts- Augsburg und vom 6. bis 8. Oktober 1969 in Tutzing 
fragen erschienen. 

Die 4. Generalsynode hat auf ihrer Tagung in Eutin 
am 8. Oktober 1970 beschlossen, dem Lutherischen Kir-
chenamt Iür die Haus.haltsführung im Rechnun,sjahr Nr. 43 Gesdtäftsstelle des Senats für Amtszucht 
1969 Entlastun-g zu erteilen. 

Nr. 42 Protokollband „Lutherisdle Generalsynode 
1969" 

Im Lutherischen Verlagshaus Berlin und Rambur,g ist 
soeben der Protokollband . .,Lutherische Generalsynode · 
1969" mit den Referaten und Verhandlungen der Ta
gungen der Generalsynode vom 4. bis 8. Mai 1969 in 

Der Vorsitzende des Senats für Amtszucht hat gemäß 
§ 96 Abs. 2 in Verbindung mit § 54 des Amtszuchtge
setzes den Kirchenoberinspektor Podschies im Lutheri
schen . Kirchenamt mit Wirkung vom L Januar 1971 
zum Schriftführer des Senats für Amtszucht bestellt. 
Die Geschäftsstelle des Senats für Amtszucht befindet 
sich ab 1. Januar 1971 im Lutherischen Kirchenamt 
Hannover. 

Die für den Senat für Amtszucht bestimmten Schrift
stücke sind demgemäß ab 1. Januar 1971 an die Ge
schäftsstelle des Senats für Amtsz.ucht, 3 Hannover 1, 

. Richard-Wagner-Straße 26, Postfach 1860, zu richten. 

IV. Personalnachrichten 

Generalsynode 

Finanzausschuß: 

Auf der 5. Tagung der 4. Generalsynode wurde Reli
gionslehrer Paul Re i n k e, Lübeck, in den Finanza us-
schuß gewählt. ' 

Ausschuß für Gemeindeaufbau und 
K i r ·c h e n r e f o r m : 

Der Ausschuß für Gemeindea.uf.bau und Kirchenre
form wurde auf der 5. Tagung der 4. Generalsynode wie 
folgt neu zusammengesetzt: 

Frau Elisabeth Baden,. Celle {Einberufer); Dekan 
· Theodor Hecke l, Fürth; Dekan Kirchenrat Dr. Hel
mut Li n den m e y er, Augsburg; Kreisdekan Ober
kirchenrat Christian Rieger, Ansbach; Propst Dr. 
Karl Haus chi l d t, Neumünster; Pastor Martin 
He sek i e l, Lübeck; Dr. med. Hans-Uwe Pa u 1-
s e n, Middelburg; Propst Willi Sc h wenn e ·n, 
Hamburg-Volksdorf; Direktor Rudolf Herr f a h r d t, 
Hannover; Oberstudienrat Ulrich K et z, Stadthagen; 
Pastor Hans-Jürgen W e n n, Hamburg; Dipl. ing. 
Kurt Schulze - Her-ringen, Osterholz-Scharm
beck; Pastor Erich W a r m er s , Wolfenbüttel. 

Kirchenleitung . 

Auf der 5. Tagung der 4. Generalsynode wurden am 
. 7. Oktober 1970 gemäß Artikel 12 der Verfassung der 

Vereinigten Kirche in Verbindung mit dem Kirchenge
setz über das Amt des Leitenden Bischofs und die Kir
chenleitung sowie dem Kirchengesetz zur Änderung des 
Kirchengesetzes über den Wirkungsbereich der Ver
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
folgende stellvertretende Mitglieder der Kirchenleitung 
gewählt: 
von der Bischofskonferenz 

Bischof Prof. D. Heinrich Meyer, Lübeck 
(Stellvertreter für Bischof D. Hans-Otto Wölber) 

Bischof Alfred Peters e n, Schleswig 
(Stellvertreter für Landesbischof D. Hermann 
Dietzfelbinger) 

von der Generalsynode 
Rechtsanwalt Dr. Heinz Ha r ms e n, Ahrensburg 

(Stellvertreter für Präsident der Generalsynode 
Otto Buhbe) · 

Propst Dr. Sigo Lehm i n g, Pinneberg 
(Stellvertreter für Oberkirchenrat Hermann Grei
fenstein) 

Vizepräsident Hans Philipp Meyer, Hannover . 
(Stellvertreter für· Oberkirchenrat Herbert Schol
tyssek) 

Dr. med. Hans-U\ve Pauls e n, Middelburg 
(Stellvertreter für Staatsrat Dietrich Ranft) 

Professor Dr. Helene Ramsau er, Oldenburg 
(Stellvertreterin für Vizepräsident i. R. Dr. Erich 
Ruppel) 

· Lutherisches Kirchenamt 

Kirchenoberinspektor Werner Horn schied mit 
Wirkung vom 15. August 1970 auf seinen Antrag aus 
dem Dienst der Vereinigten Kirche aus. An seiner Stelle 
wurde Verwaltungsoberinspektor Dieter Po d s chi.es 
mit Wirkung vom I. August 1970 unter Berufung in das 
Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit als Kirchen
oberinspektor in das Lutherische Kirchenamt berufen . 

Oberkfrchenrat Dr. Johann Frank wurde mit Wir
kung vom 1. November,1970 unter Berufung in das Amt 
des Präsidenten des Landeskirchenamtes in den Dienst 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers übernommen. 
An seiner Stelle berief die Kirchenleitung Kirchenrat 
Martin Li n d o w, bisher Geschäftsführer der Mis
sionsanstalt Hermannsburg, unter Berufung in das Kir
d)enbeamtenverhältnis auf Lebenszeit als juristischen 
Referenten mit der Amtsbezeichnung Oberkirchenrat in 
das Lutherische Kirchenamt. 
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V. Aus den Gliedkirchen 

a) V e r f a s s u n g s - u n d O r g a n i s a t i o n s r e c h t 

Verfassung der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Braunschweig 

Vom 6. Februar 1970 

(Nachdruck aus KABI. S. 46) 

Inhaltsverzeichnis 
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\ 

Verfassung 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 

in Braunschweig . 

Vom 6. Februar 1970 

Schrift A.lten und Neuen Testaments gegeben und in 
den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen 
Kirche bezeugt ist, vornehmlich in der ungeände-rten 
Augsb_urgischen Konfession und im Kleinen Katechis
mus Martin Luthers. Sie gibt sich folgen:le Verfassung. 

Präambel 

• D1::.' l:'.\·angeli"ch-luth::.'rische Landeskirche in Braun
schwci~ bC'!nmnt s:eh zu d::.-r einen. heil!gcn. all.~em~·i
nen. apo,tol'~ehcn Kirche. Sie i,-t gebunden an das 
Evan.~elium \ 'on .Jt•"us Christus. \\'ie e., in der Heiligen 

I. Teil 

Grundlegende Bestimmungen 

Artikel 1 

(lJ Die Lundeskirche steht unter dem Auftrng Jesu 
Christi. der :<eine Kirche zum Dienst in die Welt sen
det. Sie edüllt ihren Auftrag, in:lem sie das Wort Gottes 
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verkündet, die Sakramente reicht urid auf mannigfal
tige Weise missionarisch und diakonisch tätig wird. 

(2) Die .Verantwortung für Zeugnis und Dienst tragen 
alle Kirchenmitglieder gemeinsam. Sie werden dazu 
von der Landeskirche zugerüstet. 

Artikel 2 

(1) Die Verkündigung des Wortes Gottes. und die Dar
reichung der Sakramente geschehen nach dem evange
lisch-lutherischen Bekenntnis. Die Mitgliedschaft in der 
Landeskirche schließt die Bereitschaft ein, Wort und 
Sakrament nach diesem Bekenntnis anzunehmen. 

(2) Mitglieder der Gliecikirchen der · EvangP.!ischen 
Kirche in Deutschland sind zum Heiligen Abendmahl 

· zugelassen. 

(3) Das Nähere wird durch Kirchengesetz geregelt. 

Artikel 3 

(1) Als evangelische Kirche lutherischen Bekenntnis
ses steht die Landeskirche in der Gemeinschaft ::ler öku- · 
menischen Christenheit. Sie ist Mitglied des Ökumeni
schen Rates der Kirchen und des Lutherischen We1tbun
des und bejaht die Zusammenarbeit aller christlichen · 
Kirchen. 

(2) In der bestehenden Gemeinschaft der deutschen 
evangelischen Christenheit ist ·die Landeskirche eine 
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und der Vereinigten Evangelisch-Lutherisch.en Kirche 
Deutschlands. In dem ihr anvertrauten Bereich nimmt 
die Landeskirche ihre Aufgaben im Rahmen der gelten
den Ordnungen und Empfehlungen der kirchl:chen Zu
sammenschlüsse und nach ihren eigenen Ordnungen 

·wahr. 

Artikel 4 

Die Landeskirche umfaßt den Bereich des früheren 
Landes Braunschweig in den Grenzen vom 1. Januar 
1945 unter Berücksichtigung in der Zwischenzeit ge
troffener kirchengesetzlich~r Regelungen. Än::lerÜngen · 
des Kirchengebietes bedürfen eines Kirchengesetzes. 
Sind einzelne Kirchengemeinden betroffen, so sind die 
Kirchenvorstände und Propsteivorstände zuvor anzu
hören. Ist mehr als die Hälfte der Kirchengemeinden 
einer Propstei betroffen, so· ist auch die Propsteisynode . 
vorher anzuhören. 

Artikel 5 

Die Landeskirche ordnet und verwalte.t ihre Angele
genheiten selbständig gemäß dieser Verfassung. 

II. Teil 

Kirchenmitglieder 

Artikel 6 

(1) Kirchenmitglieder sind alle getauften Christen. 
d'e dem evangelischen Bekenntnisstand angehören (Zu
gehörigkeit zu· einem in ·der Evangelischen Kirche in · 
Deutschland geltenden Bekenntnis), ih.ren Wohnsi t->: im 
Bereich der Landeskirche haben und weder ihre Kir- 
chen,mitgliedschaft nach dem geltenden Recht aufgege
ben haben noch MitgHe ::lcr einer anderen evangelischen 
Kirche oder Religionsgemeinschaft sind. 

(2) Die Zugehörigkeit zu einem in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland· geltenden Bekenntnis ergibt sich 
in der Re_gel aus der Taufe in einer Gemeinde evanr>;e
lichen Bekenntnisses, bei außerhalb der evangelischen 
Kirche Getauften, deren Taufe in der Evangelischen 

Kirche in Deutschland anerkannt wird, aus der Erzie
hung in e:nem evangelischen Bekenntnis nach dem Wil
len der Erziehungsberechtigten oder aus der Aufnahme 
in die Landeskirche. 

Artikel 7 

(1) Die Kirchenmitgliedschaft besteht zugleich in einer 
Kirchengemeinde und in der Landeskirche (Kirchen
mitglied) . 

(2) Jedes Kirchenmitglied gehört auch der in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland bestehenden Ge
meimchaff der evangelischen Christenheit an (Artikel 1 
.Absatz 2 der Grundordnung der Evangelischen Kirche 
in Deutschland). Die sich daraus für das Kirchenmit
glied ergebenden Rechte und Pflichten gelten im ge
samten Bereich der Evangelischen Kirche in Deutsch
land. 

(3) Begründet das Mitglied einer· anderen Gliedkirche 
der Evangel:schen Kirche · in Deutschland sei_nen Wohn
sitz im Bereich der Landeskirche, so setzt sich in dieser 
seine Kirchenmitgliedschaft fort, wenn es nicht inner
halb eines Jahres erklärt, daß es einer anderen im Be
reich der Lan.deskirche bestehenden Religionsgemein-
_schaft angehört. · 

Artikel 8 

Die Kirchenmitgliedschaft erwerben 
a) Ungetaufte durch die · nach der . Ordnung der Lan

deskirche empfangene Taufe; 

b) Getaufte, die im Bereich der Landeskirche ihren 
Wohnsitz haben und aus einer anderen christlichen 
Kirche oder Religionsgemeinschaft in · die Landes
kirche übertreten oder· die in die Landeskirche ein
treten wollen, durch Aufnahme; 

c) religionsunmündige Kinder, sofern auf sie die ent
. sprechenden Voraussetzungen des · Artikels 6 zutref

fen . 

Artikel 9 

• (1) Ungetaufte Kinder gelten. als Kirchenmitglieder, 
sofern mindestens ein Elternteil Mitglied der Landes
kirche ist und das Einverständ.nis der E'tern über die 
Erziehung _im evangelisch-lutherischen Bekenntnis be
steht. 

(2) Der Umfang der kirclllichen Rechte un::l Pflichten 
kann durch Kirchengesetz näher geregelt wertlen. 

Artikel 10 · 

(1) Die Kirchenmitgliedschaft endet 
a) durch Übertritt zu einer anderen im Bere:ch der 

Landeskirche bestehenden christlichen Kirche oder 
Religionsgemeinschaft. 

b) durch Austritt aus der Landeskirche. 

(2) Übertritt und Austritt richten sich nach dem gel
tenden Recht. Soweit für den Übertritt geset:diche Re
gelungen nicht bestehen, können entsprechende zwi
schenkirchliche Vereinbarungen durch die Kirchenre-
gierung getroffen werden. . ' · 

(3i Die rechtlichen Folgen aus der Beendigung der 
Kirchenmitgliedschaft werden durch Kirchengesetz ge
regelt. 

(4) Gibt ein Kirchenmitglied seinen Wohn~itz '111 Be
reich der L,mdeskirche auf. so setzt sich :::lic M:1.~l!c:l
schaft bei Ncubegrün:lung des Wohnsitzes im DcrPieh 
einer Gliedkirchc der Ev,mg:?'i,cheri Kirche in D~~11:<ch
land in dieser f01·t; ,1ndcrcrifalls cn:let sie Linbe,cha:::lct 
des Artikels 11 Absatz 1. 
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Artikel 11 

(1) Kirchenmitglieder, die nur _vorübergehend ihren 
Wohnsitz in der Landeskirche aufgeben, ohne einen 
neuen Wohnsitz im Bereich einer ·anderen Gliedkirche 
der Evangelischen Kirche in Deutschland zu begründen, 
bleiben Kirchenmitglieder, sofern sie nicht gegenüber 
dem Pfarramt ihrer Kirchengemeinde die Aufgabe der 
Mitgliedschaft erklären. Das passive Wahlrecht und die 
Pflicht, Kirchensteuern zu entrichten, ruhen während 
dieser Zeit. . · 

(2) Evangelische Christen, die Mitglieder einer Glied-:
kirche der Evangelischen Kirche in Deutschland sind 
und sich im Bereich der Landeskirche vorübergehend 
aufhalten, haben das Recht auf Amtshandlungen und 
auf Mitwirkung in der Gemeinde mit Ausnahme des 
Wahlrechtes. Werden besondere Personal- oder An'... 
staltsgemeinden gebildet (Artikel 27 Absatz 2), so kön
nen den evangelischen Christen, die sich diesen Gemein
den vorübergehend anschließen oder ihnen vorüber-. 
gehend angehören, für diesen Bereich die Rechte und 
Pflichten eines Kircheninitgliedes ganz oder teilweise 
beigelegt werden. 

· Artikel 12 

· (1) Die Kirchenmitglieder wirken im Rahmen der 
kirchlichen Ordnungen bei der Besetzung kirchlicher 
Ämter und bei· der Bildung kirchlicher Organe mit; 
nach ihren Gaben und Kräften sollen sie selbst kirch-

-liche Ämter und Dienste übernehmen sowie zu freiwil
ligen Gaben bereit sein. 

(2) Sie sind verpflichtet, den Dienst der Kirche durch 
Leistung geseWich geordneter kirchlicher Abgaben mit
zutragen ~nd zu fördern. · 

III, Teil 

Kirchliche Dienste 

Artikel 13 

(1) In den Kirchengemeinden, Propsteien, Kirchen
verbänden, der Landeskirche und den sonstigen Ein
richtungen und Werken werden Kirchenmitglieder den 
Erfordernissen des kirchlichen Lebens entsprechend 

. hauptberuflich, nebenberuflich oder ehrenamtlich zum 
kirchlichen Dienst bestellt (Mitarbeiter). 

(2) Art und Umfang ihres Auftrages und ihre son
stigen Rechtsverhältnisse werden durch Kirchengesetz 
oder Vertrag geregelt. 

Artikel 14 

. (1) Alle Mitarbeiter haben mit ihrem Dienst de·n Auf
trag der Kirche zu erfüllen. Das geschieht insbesondere 
in der Verkündigung, Spendung der Sakramente, Seel
sorge, Diakonie, Mission, Unterweisung, Bildungsarbeit, 
kirchlichen Kunst und der Verwaltung. 

(2) Die Mitarbeiter sind in ihrem Handeln an das 
evangelisch-lutherische Bekenntnis und an das in der 
Landeskirche geltende Recht gebunden. 

Artikel 15 

(1) Die Verkündigung im Gottesdienst und die Ver
waltung der Sakramente geschehen grundsätzlich durch · 
den Pfarrer. Pfarrer ist, wer die durch Gesetz bestimm
ten Voraussetzungen erfüllt und ordiniert ist. Aufgrund 
eines Kirchengesetzes können Angehörige anderer Per
sonenkreise mit der Wahrnehmung dieses Dienstes be
auftragt werden. 

(2) In besonderen Fällen kann die Kirchenregierung 
den Auftrag zur Verkündigung im Gottesdienst unter 

Bestimmung seines. Umfanges einzelnen Kirchenmit
gliedern übertragen. 

(3) Eine Beteiligung von Nichtordinierten an der Ver
kündigung im Gottesdienst bedarf der Zustimmung des 
Kirchenvorstandes; der Propst ist rechtzeitig vorher zu 
benachrichtigen. 

Artikel 16 

(1) Der Pfarrer wird in der Regel auf Lebenszeit zum 
Dienst berufen. Er versieht seinen Dienst in einer 
Pfarrstelle einer Kirchengemeinde, ·in einer Stelle mit 
einer allgemeinkirchlichen Aufgabe oder mit besonde
rem Auftrag. 

(2) In Ausübung seiner Aufgabe ist der Pfarrer im 
Rahmen des geltenden Rechts unabhängig. 

(3) Die Rechtsverhältnisse der Pfarrer und der mit 
der Verkündig.ung im Gottesdienst und Sakraments
verwaltung Beauftragten werden durch Kirchengesetze 
geregelt. In Einzelfällen kann die Kirchenregierung mit 
bereits Ordinierten besondere Dienstvereinbarungen 
treffen. 

Artikel 17 

(1) Die Errichtung, Aufhebung und Besetzung der 
Pfarrstellen in den Kirchengemeinden, der Stellen mit 
allgemeinkirchlichen Aufgaben und solchen mit beson
deren Aufträgen werden durch Kirchengesetz geregelt. 
Das Recht der Pfarrstellenbesetzung in den Kirchen
geme_inden wird von der Kirchenregierung und den 
Kirchengemeinden abwechselnd wahrgenommen, soweit 
nicht andere Rechte entgegenstehen. 

(2) Zur Vereinheitlichung des Besetzungsrechtes ist die . 
Aufhebung abweichender Rechte einzelner Kirchenge
meinden und die Aufhebung der Patronatsrechte anzu
streben. 

Artikel 18 

Die nicht haupt- oder nebenberuflich tätigen Mitglie
der der Organe kirchlicher Rechtsträger üben ein 
Ehrenamt aus, Sie vers·ehen ihr Amt in der Bindung an 
das Gelöbnis, das sie bei der Übernahme des Amtes ab
legen. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Bei 
Beschlußfassungen sind sie an Weisungen nicht gebun
den. 

Artikel 19 

Kirchenmitglieder, die evangelischen Religionsunter
richt erteilen oder im Dienst theologischer Forschung 
und Lehre stehen, erfüllen, auch wenn sie nicht kirch
liche Mitarbeiter sind, eine Aufgabe, die dem Auftrag 
der Kirche entspricht. 

IV. Teil 

Kirchliche Rechtsträger 

Artikel 20 

Kirchliche Rechtsträger sind: 
a) die Kirchengemeinden, die Propsteien, die Kirchen

verbände und die Landeskirche als Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, · 

b) die kirchlichen Anstalten- und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts, · 

. c) die rechtsfähigen Vereinigungen und Stiftungen des 
privaten Rechts, die kirchliche ·Aufgaben wahrneh
men, wenn ihnen auf ihren Antrag die Rechtsstel
lung einer Körperschaft oder Stiftung des Kirchen
rechts verliehen wird. 
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Artikel 21 

(1) Zur Erfüllung besonderer kirchlicher Aufgaben 
können unselbständige Einrichtungen kirchlicher 
Rechtsträger gebildet werden. · 

(2) Freie Vereinigungen und Einrichtungen können 
auf Antrag von der Kirchenregierung als kirchlich an
erkannt werden, wenn sie in Satzung und Arbeit an 
den Auftrag und die allgemeine Ordnung der Landes
kirche gebunden sind. 

Artikel 22 

(1) Die Bildung, Veränderung und Aufhebung kirch
licher Rechtsträger nach Artikel. 20 a) und b) sowie die 
Einteilurig einer Kirchengemeinde in Gemeindebezirke 
und die Zuordnung einer Kirchengemeinde zu einer 
Propstei richten sich im Rahmen der staatlichen Rechts
ordnung nach dem Recht der Landeskirche. 

(2) Sie geschehen durch Kirchenverordnung; die Bil
dung und Aufhebung von Propsteien und Kirchen
verbänden bedarf jedoch eines ·besonderen Kirchen
ges-etzes, soweit nicht in einem Rahmengesetz eine Kir
chenverordnung vorgesehen ist. Zuvor sind die vertre
tungsberechtigten Organe der betroffenen Rechtsträger 
und bei der Bildung, Veränderung und Aufhebung von 
Kirchengemeinden auch die Propsteivorstände anzuhö
ren. 

(3) Vermögensauseinandersetzungen, die du.rch eine 
dieser Maßnahmen notwendig werden, sollen durch 
Vertrag geregelt werden. Kommt eine Einigung nicht 
zustande, entscheidet die Kirchenregierung. 

· (4) Die Verleihung oder Entziehung der Rechtstei
lung eines kirchlichen ,Rechtsträgers nach Artikel 20 c) 
geschieht durch die Ki~chenregierung. 

Artikel 23 

(1) Die kirchlichen Rechtsträger ordnen und verwal
ten ihre Angelegenheiten im · Rahmen des geltenden 
Rechts in eigener Verantwortung. 

(2) Kirchlichen Rechtsträgern im Sinn des Artikels 
20 a) und b) oder deren Organen können durch Kir
chengesetz landeskirchliche Aufgaben zur Erledigung 
nach Anweisung übertragen werden. 

Artikel 24 

(1) Die kirchlichen Rechtsträger im Sinn des Artikels 
20 a) und b) unterliegen der Aufsicht (Kirchenaufsicht), 
die in Artikel 20 c) genannten Rechtsträger jedoch vor
behaltlich der Bestimmungen staatlichen Rechts. Sie 
wird für die Rechtsträger innnerhalb der Landeskirche 
vom · Landeskirchenamt (Kirchenaufsichtsbehörde) 
wahrgenommen. Durch die .Verfassung oder durch Kir-· 
chengesetz können Organen kirchlicher Körperschaften 
Aufsichtsbefugnisse nach den Weisungen und unter der 
Aufsicht der Kirchenaufsichtsbehörde übertragen wer
den. 

(2) Die Kirchenaufsichtsbehörde hat die Rechte der 
Rechtsträger im Sinn des Artikel 20 a und b) zu be
achten und dafür zu sorgen, daß die eigenen und die 
übertragenen Aufgaben nach dem geltenden Recht er
füllt werden. 

Artikel 25 

(1) .Die .Kirchenaufsichtsbehörde kann sich jederzeit 
.über die Angelegenheiten kirchlicher Rechtsträg~r, ins
besondere der Tätigkeit ihrer Organe; unterrichten und 
hierzu Berichte und Unterlagen anfordern. Sie ist be-

. rechtigt, · durch Vertreter an den Beratungen der Or
gane teilzunehmen. 

(2) Die Kirchenaufsichtsbehörde kann Beschlüsse und 
andere Maßnahmen der Organe kirchlicher Rechtsträ
ger mit einer die Vollziehung aussetzenden· Wirkung 
beanstanden, wenn die Maßnahmen dem geltenden 
Recht widersprechen. Auf Verlangen sind bereits voll
zogene Maßnahmen rückgängig zu machen. 

. (3) Die Kirchenaufsichtsbehörde kann gegen Be
schlüsse und Maßnahmen auch dann Einspruch erhe
ben, wenn sie nach dieser Verfassung nicnt sachgerecht 
sind. Über den Gegenstand ist erneut zu beraten. Die 
angefochtenen Beschlüsse und Maßnahmen können nur 
durch einen mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gefaßten 
Beschluß aufrechterhalten werden. Bis zur erneuten 
Beschlußfassung hat der Einspruch aufschiebende Wir

_ kung: 

(4) Erfüllt ein kirchlicher Rechtsträger seine Aufgaben 
nicht, . so kann die Kirchenaufsichtsbehörde nach erfolg
loser Aufforderung die notwendigen Maßnahmen an
ordnen und ihren Vollzug veranlassen. 

Artikel 26 

Das Nähere über kirchliche Rechtsträger wird durch 
Kirchengesetze, inbesondere durch eine Kirchengemeiri
deordnung und durch eine Propsteiordnung, geregelt. 

V.Teil 

Kirchengemeinde 

1. Abschnitt 

Allgemeines 

Artikel 27 

(1) Die Kirchengemeinde umfaßt grundsätzlich die in 
einem räumlich begrenzten Bezirk innerhalb der Lan
deskirche wohnenden Kirchenmitglieder (Parochialge
meinde). Die Umgrenzung wird durch Herkommen oder 
Kirchenverordnung bestimmt. 

·c2) Ausnahmsweise kann eine Kirch·engemeinde nach 
einem Personenkreis bestimmt sein · (Personalge

. meinde); für eine Anstalt kann eine Anstaltsgemeinde 
gebildet werden . . Das Nähere wird durch ein Kirchen
gesetz geregelt. 

Artikel 28 

Für evangelische Christen, die sich unbeschadet ihrer 
. Mitgliedschaft in einer Parochialgemeinde zu besonde
rer kirchlicher Gemeinschaft sammeln, kann die Kir
chenregierung bis zu einer kirchengesetzlichen Rege
lung geeignete Einrichtungen schaffen. 

Artikel 29 

(1) Der Propsteivorstand kann auf Antrag die Zuge
hörigkeit eines Kirchenmitgliedes zu einer anderen Kir
chengemeinde zulassen. 

(2) Die Mitglieder der Kirchengemeinden sind berech
tigt, in einzelnen Fällen oder allgemein den Dienst 
eines anderen als des zuständigen Pfarrers in Anspruch 
zu nehmen. 

(3) Das Nähere zu den Absätzen 1 und 2 wird durch 
Kirchengesetz geregelt. 

Artikel 30 

(1) Die Kirchengemeinde wird durch den Kirchen
vorstand und das Pfarramt geleitet. 
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(2) Beide tragen die besondere Verantwortung für den 
Gottesdienst, für die Seelsorge, die Unterrichtung und 
Unterweisung, die Förderung von Diakonie und Mis
sion sowie für die kirchliche Ordnung. 

Artikel 31 

(1) Mehrere Kirchengemeinden können unter einem 
gemeinschaftlichen Pfarramt verbunden werden (Pfarr
verband). Die Pfarrverbände werden durch das Lan
deskirchenamt errichtet oder aufgehoben. Die betroffe
nen Kirchenvorstände und Propsteivorstände sind vor
her anzuhören .. 

(2) Es ist anzustreben, daß die Kirchengemeinden 
eines Pfarrverbandes zu einer Kirchengemeinde ver
einigt werden. 

·Artikel 32 

(1) Mehrere Kirchengemeinden können zur Wahr
nehmung gemeinsamer Aufgaben und zur Unterhal
tiing gemeinsamer Einrichtungen sowie zu gemeinsamer 
Finanz- und Vermögens·verwaltung Kirchenverbände 
bilden. Die Kirchengemeinden könnnen verschiedenen 

. Propstei_en angehören. 

(2) Das Nähere wird durch Kirchengesetz geregelt 
(Artikel 22 Absätze 1 und 2). 

2. Abschnitt 

Kirchenvorstand 

Artikel 33 .. 
Organ der Kirchengemeinde ist der Kirchenvorstand. 

Artikel 34 . 

(1) Der Kirchenvorstand besteht aus gewählten und 
berufenen Mitgliedern (Kirchenverordneten) sowie aus 
Mitgliedern kraft · Amtes. Zu den Mitgliedern kraft 
Amtes gehören die hauptberuflich angestellten Kirchen
mitglieder, die den pfarramtlichen Dienst in der Kir
chengemeinde versehen; im übrigen können haupt
berufliche Mitarbeiter der Kirchengemein:ie nicht Kir
chenverordnete sein. Zwei Drittel der Mitglieder des 
Kirchenvorstandes müssen gewählt sein. 

(2) Der Kirchenvorstand wählt den Vorsitzenden und 
dessen Stellvertreter aus seiner Mitte. 

(3) Das Nähere über dle Bildung der Kirdlenvor~ 
stände wird durch Kirchengesetz geregelt. 

Artikel 35 

Die Bildung eines Kirchenvorstandes in Personal-
· und Anstaltsgemeinden wird im Einzelfall durch Kir
chenverordnung ge_regelt. 

Artikel 36 

(1) Der Kirchenvorstand hat neben der Erfüllung der 
in Artikel 30 Absatz 2 genannten Pflichten insbeson
dere folgende Aufgaben: 

a) bei der Besetzung der Pfarrstellen mitzuwirken, 

b) die für die sonstigen Mitarbeiter erforderlichen Stel
len im Rahmen des geltenden Rechts einzurichten 
un,d für deren Besetzung zu sorgen, 

c) die durch die Ordnung des kirchÜchen Lebens zuge
wiesenen Aufträge wahrzunehmen, 

d) über . Einrichtungen der Kirchengemeinde zu be
schließen, 

e) die Kirchengemeinde gerichtlich und · außergericht
lich zu vertreten, 

f) das Vermögen der Kirchengemeinde zu verwalten, 
g) für die Beschaffung und Erhaltung der notwendigen 

.Gebäude und Räume zu sorgen, 
h) über kirchliche Abgaben im Rahmen des geltenden 

Rechts zu beschließen, 

i) den Haushaltsplan der Kirchengemeinde festzustel
len, 

k) Satzungen der Kirchengemeinde in den gesetzlich 
zulässigen Fällen zu beschließen, 

n bei kirchlichen w ah1en nach näherer gesetzlicher Re
gelung mitzuwirken, 

m) bei Kirchenvisitationen· die Kirchengemeinde zu ver- · 
treten. 

Q 

(2) über die dem Kirchenvorstand obliegenden Auf-
gaben und die· sonstige Arbeit sowie über die Geschäfts
führung des Kirchenvorstandes treffen die Kirchen
gemeindeordnung oder andere Kirchengesetze nähere 
Bestimmungen. 

(3) Die Sitzungen des Kirchenvorstandes sind öffent
lich. Ausnahmen regelt die Kirchengemeindeordnung . 

Artikel 37 

Zur Beratung wichtiger, das Gemeindeleben berüh
ren:ier Angelegenheiten kann der Kirchenvorstand ·eine 
öffentliche Gemeindeversammlung einberufen. Er muß 
sie einberufen, wenn dies unter Angabe eines Bera
tungspunktes von einer kirchengesetzlich zu . bestim
menden Zahl von Gemeindegliedern verlangt wird. · 

Artikel 38 

(1) Die Rechte und Pflichten des Kirchenvorstandes, 
der nicht mehr die zur Beschlußfähigkeit erforderliche 
Mitgliederzahl aufweist, gehen auf den Propsteivor
stand über. Der Propsteivorstand ist berechtigt, Bevoll
mächtigte zur Wahrnehmung der ~efugnisse des Kir
chenvorstandes einzusetzen, und verpflichtet, sobald 
w_ie möglich Neuwahlen durchzuführen. 

(2) Im Falle schwerwiegender Verstöße gegen die 
Ordnung der Landeskirche kann die Kirchenregierung 
den Kirchenvorstand auflösen. Dabei findet Absatz 1 
Anwendung. Das Nähere regelt die Kircher:igemeinde
ordnung, die unter bestimmten Voraussetzungen auch 
Einschränkungen der Befugnisse des Kirchenvorstandes 
zulassen kann. · 

3. Abschnitt 

Pfarramt 

Artikel 39 

Dem PfarFamt sind die Predigt, die Verwaltung der 
Sakramente, die Seelsorge und die christliche Unter- · 
weisung besonders aufgegeben. ·Ihm obliegt ferner .die 
Ausführung von sonstigen · Aufgaben im Rahmen der 
kirchlichen Ordnung. 

Artikel 40 

(1) Das Pfarramt wird ausgeübt 
a) von einem ordinierten Kirchenmitglied oder 
b) von mehreren ordinierten Kirchenmitgliedern ge

meinsam oder 
c) von ordinierten und nicht ordinierten Kirchenmit

gliedern gemeinsam, 
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wenn sie die kirchengesetzlichen Voraussetzungen zur 
Teilnahme am pfarramtlichen Dienst erfüllen. 

. (2) In Notfällen können einzelne Aufgaben des Pfarr
amtes von jedem Kirchenmitglied wahrgenommen wer-
den. · 

Artikel 41 

(1) Gehören zu einem· Pfarramt . mehrere Kirchen
mitglieder, so soll die Geschäftsführung des Pfarramtes 
unter ihnen nach näherer kirchengesetzlicher Regelung 
wechseln. 

(2) Das Pfarramt soll die „übrigen Mitarbeiter der 
Kirchengemeinde zu Arbeitsbesprechungen zusammen
rufen . 

. VI. Teil 

Propstei 

1. Abschnitt 

A i'l g e m e i n e s 

Artikel 42 

(1) Die Propstei ist der Zusammenschluß der Kirchen
gemeinden ihres Bereichs. Sie ist Amtsbereich des Prop- , 
stes und Verwaltungsbezirk der Landeskirche. 

(2) Die Propstei erfüllt Aufgaben; die über den Be
reich und die Kraft der einzelnen Kirchengemeinden 
hinausgehen. Als Verwaltungsbezirk nimmt sie Auf
gaben im Auftrage der Landeskirche nach Maßgabe der 
Kirchengesetze wahr. 

Artikel 43 

Die Organe der Propstei sind: 
. a) die Propsteisynode, 

b) der Propsteivorstand, 
c) der Propst. 

Artikel 44 

(1) Mehrere Propsteien können · zur Wahrnehmung 
gemeinsamer Aufgaben und Unterhaltung gemeinsamer 
Einrichtungen sowie zu gemeinsamer Finanz- und Ve1·
mögensve·rwaltung Kirchenverbände bilden. 

(2) Befugnisse und Aufgaben von Propsteivorstiinden 
und Propsteisynoden können entsprechenden Orgunen 
eines Kirchenverbandes übertragen werden, wenn die~ 
ser für ::len Bereich einer o::ler mehrerer Propsteien ge
bildet wird. 

(3) Das Nähere wird durch Kirchengesetz geregelt 
(Artikel 22 Absätze l und 2). 

2. Abschnitt 

Propsteisynode 

Artikel 45 

(1) Die Propsteisynude besteht aus: 
a) dem Propst und seinem Stellvertreter; 

. bl Pfarrern und Pfarrverwa,tern, die in den Kirchen- . 
gemeinden der Propstei tätig sind, und der doppel
ten Anzahl zu wählender .nichtordinierter Kirchen
mitglie::ler aus der Propstei; 

c) bis zu zwei ordinierten und vier nichtordinierten 
Kirchenmitgliedern aus der Propstei, die vom Prop
stei vorstand beru.fen werden können . 

(2) Die Propsteisynode wählt aus ihrer Mitte nicht
ordinierte Mitglieder zum Vorsitzenden und zum Stell
vertreter. 

(3) Die Propsteisynode tritt mindestens einmal jähr
lich zusammen; ihre Sitzungen sind öffentlich. 

(4) Das Nähere wird durch Kirchengesetz geregelt. 

Artikel 46 

(1) Die Propsteisynode berät Fragen des kirchlichen · 
Lebens, insbesondere Angelegenheiten der Propstei. Sie 
kann der Landessynode · Anregungen geben und in An
gelegenheiten von gesamtkirchlicher Bedeutung mit 
Ausnahme von Wahlen Anträge an d·ie Landessynode 
stellen . 

(2) Die Propsteisynode hat die Aufgabe, die ihr von 
der Kirchenregierung und vom Landeskirchenamt zu
gewiesenen Vorlagen zu beraten und darüber zu ent-. 
scheiden. 

Artikel 47 

(1) Die Propsteisynode beschließt insbesondere über: 
a) Propsteisatzungen, · 

b) Propsteiabgaben, 

c) den Propsteihaushaltsplan, 
d) · den Stellenplan, 

e) die Errichtung, Übernahme, wesentliche Erweiterung 
und Aufhebung von Einrichtungen der Propstei, 

f) Schenkungen, Darlehnsaufnahmen und :-hingaben, 
Übernahme von Bürgschaften, Veräußerungen und 
Belastungen von Grundstücken und · Beteiligung an 
Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit. 

(2) Sie nimmt die Jahresrechnung ab und entlastet 
den Propsteivorstand. 

(3) Die Beschlüsse der Propsteisynode bedürfen der 
Genehmigung des Landeskirchenamtes nur im Rahmen 
der kirchlichen Gesetze und Ordnungen. 

3. Abschnitt 

Prop stelvorstan d 

Artikel 48 

(1) Der Propsteivurstand besteht aus dem Vorsitzen
den der Propsteisynu::le, dessen Stellvertreter, dem 
Propst und dessen Stellvertreter sowie einem nicht
ordinierten Synodaien, den die Propste1synode aus ihrer 
Mitte wählt. 

(2) Die Propsteiordnung kann für ·große Propsteien 
be's timmen, daß der Propsteivorstand aus sieben Mit
gliedern besteht, von denen vier Nichtordinierte sein 
müssen. 

(3) Vorsitzender des Propsteivorstandes ist der Propst, 
stellvertretender Vorsitzender ist der Stellvertreter des 
Propstes. 

(4) Der Propsteivorstand tritt mindestens zweimal im 
Jahr zus.ammen . 

Artikel 49 

Dem Propstcivorstand obliegt insbc:mnderc: 
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a) die Verhandlungen der Propsteisynode vorzubereiten 
und ihre Beschlüsse auszuführen, 

b). die Einrichtungen und das Vermögen ·der :Propstei zu 
verwalten, . 

c) die Propstei gerichtlich und außergerichtlich zu ver-. 
treten, 

d) die Mitarbeiter der Propstei anzustellen, 

e) der Propstei übertragene landeskirchliche Aufgaben 
und ·verwaltungsmaßnahmen des Landeskirchen
amtes auszuführen, soweit nicht andere Organe der 
Propstei zuständig sind, 

f) die sonstigen ihm übertragenen Aufgaben wahrzu
nehmen. 

4. Abschnitt 

_Propst 

Artikel 50 

Das Amt des Propstes ist mit einer bestimmten Pfarr
stelle verbunden. 

Artikel 51 

(1) Der Propst wird von der Propsteisynode aus einem 
Wahlvotschlag der Kirchenregierung. der nach Rück
sprache mit dem P11opsteivorstand ·aufgestellt wird u

0

nd 
mindestens zwei Personen aufnehmen muß, auf Le
benszeit gewählt und nach vollzogener Wahl von der 
Kirchenregierung ernannt. Er · kann gegen seinen Wil
len nur unter den durch Kirchengesetz bestimmten Vor
aussetzungen abberufen wer::len. Vor der Ernennung 
o::ler Abberufung ist der Propsteivorstand anzuhören. 

(2) Zum Stellvertreter des Propstes wird ein Pfarr
stelleninhaber der Propstei von der Propsteisynode ge
wählt und von der Kirchenr~gierung ernannt. 

Artikel 52 

(1) Der Propst hat uobeschadet der Aufsicht anderer 
Stellen die Aufsicht über die Kirchengemeinden, die 
Pfarrämter und die Inhaber und Verwalter kirchlicher 
Dienststellen, soweit die Dienstaufsicht über sie nicht 
anderweitig geregelt ist. In Ausübung dieser Pflicht ist 
er weisungsberechtigt und kann in besonderen Not
fällen im Rahmen der kirchlichen Ordnung für andere 
sonst zustän.dige Stellen vorläufige Maßnahmen treffen. 

(2) Zu den Aufgaben des Propstes gehört es insbe
son::lere: 

a) in Zusammenarbeit mit dem Propsteivorstand das 
kirchliche Leben in der Propstei anzuregen und zu 
fördern, 

' b) bei der Besetzung der Pfarrstellen im Rahmen der 
Gesetze mitzuwirken, 

c) Pfarrkonvente abzuhalten, 

d) unter Mitwirkung des Propsteivorstandes die Pfar
rer un::1 ::l"ie Kirchengemeinden zu visitieren, 

e) die in der Propstei tätigen Inhaber und Verwalter 
kirchlicher Dienststellungen und die in ihr wohnen
den Studenten und Kandidaten der Theologie zu 
beraten un::l in ihrer Fortbildung zu fördern, 

f) die Propsteisynode über alle· wichtigen Vorgänge in 
der Propstei zu unterrichten, 

g) die D;enstaufsicht über die von der Propstei ange
stellten Mitarbeiter zu führen. 

VII. Teil 

Leitung und Verwaltung der Landeskirche 

1. Abschnitt 

Allgemeines 

Artikel 53 

Im Dienst' der Leitung und Verwaltung wirken als 
Organe der Landeskirche zusammen: 
a) die Landessynode, · 

b) der Landesbischof, 
c) die Kirchenregierung, 
d) d·as Landeskirchenamt. 

2. Abschnitt 

Landessynode 

Artikel 54 

Die Landessynode ist die Versammluung von gewähl
ten und berufenen Kirchenmitgliedern, die beratend 
und beschließend an der Leitung der Landeskirche mit
wirkt. 

Artikel 55 

(1) a) Die Landessynode kann über alle Angelegen
heiten der Landeskirche beraten; 

b) die Landessynode kann sich mit Kundgebungen 
an die Gemeinden wenden und beschließen, in 
welcher Weise diese in den Gemeinden be
kanntgegeben werden sollen. 

(2) Die.Landessynode hat insbesondere: 
a) den Landesbischof, die Mitglieder der Kirchen

regierung und des Landeskirchenamtes zu· 
wählen, 

b) nach den Ordnungen kirchlicher Zusammen
schlüsse Mitglieder zu deren Synoden zu 
wählen, 

c) Kirchengesetze zu beschließen, 

d) nach Anhörung der Propsteisynoden über die 
Einführung von Agenden und Gesangbüchern 
zu beschließen (Artikel 5· Absatz 2 der Verfas
sung der Vereinigten Evangelisch-Lutherisdien 
Kirche Deutschlands), 

e) den Haushaltsplan der Landeskirche einschließ
lich des Stellenplans festzustellen und die Rech-
nungsführung zu prüfen. · 

(3) Die Landessynode kann Richtlinien für tlie Ver
mögensverwaltung erlassen. 

Artikel 56 

Die Landessynode kann mit der Prüfung einzelner 
Angelegenheiten besondere Ausschüsse oder Beauf
tragte mit dem Recht auf Akteneinsicht betrauen. 

Artikel 57 

(1) Die Landessynode besteht aus mindestens 48 und 
höchsten 54 Synodalen. Diese werden gewählt mit Aus
nahme von sechs Synodalen. die die Kirchenregierung 
beruft. 

(2) Von den gewählten Synodalen müssen zwei Drittel 
Kirchenmitglieder sein, die zu Kirchenverordneten 
wählbar sind, und ein Drittel ordinierte Kirchenmit-

. glieder. Die Mitglieder und die Mitarbeiter des Landes
kirchenamtes ·sowie alle hauptamtlichen nichtordinier
ten Mitarbieter kirchlicher Rechtsträger (Artikel . 20) 
können nicht gewählt werden. 
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(3) Von den berufenen Synodalen müssen mindestens 
drei Kirchenmitglieder sein, die zu Kirchenverordneten 
wählbar und nicht hauptamtliche Mitarbeiter eines 
Rechtsträgers der Landeskirche sind. Im übrigen kön
nen hauptamtliche Mitarbeiter mit Ausnahme der Mit
arbeiter des Landeskirchenamtes berufen werden. 

(4) Bei der' Berufung sollen Kirchenmitglieder ' be
rücksichtigt ~rcLen, deren Mitarbeit in der Synode ins
besondere wegen ihrer Erfahrung oder wegen ihrer 
Zugehörigkeit zu einer in der Synode nicht vertretenen 
kirchlichen ,G~ppe e.rwünscht ist. 

(5) Das Nähere über die Wahl un:d die Berufung der 
Synodalen bestimmt ein Kirchengesetz. 

Artikel 58 

(1) Für jeden Synodalen sind ein erster und zweiter 
Vertreter zu wählen beziehungsweise zu berufen, für 
die di,e Bestimmungen über die Wahl und die Beru
fung der Synodalen gelten. Sie nehmen in der Reihen
folge ihrer &!stellunge-n an den Sitzungen der Landes
synode teil, wenn der Synodale verhindert ist. 

(2) Sie treten an· die Stelle des Synodalen, wenn er 
aus der Landessynode ausscheidet. 

Art;kel 59 

. ·(1) Die Amtsperiode der Landessynode b€ginnt am 
1. April des Wahljahres und endet am 31. März des 
seclhsten Jahres nach der Wahl. 

(2) Bei vorzeitiger Auflösung (Artikel 68) oder bei 
einer nicht bis zum Ende einer Amtsperiode endgültig 
zu behebenden Beanstandung eines Wahlvorgang-es be
ginnt die Amtsperiode der . neuen Landessynode mit 
ihrem Zusammentritt und endet am 31. März des sech
sten Jahres nach der Wahl. In diesem Fall behält die 
bisherige Landessynod·e ihre Befugnisse bis zum Zu
sammentritt der neu gebildeten Landessynode. 

Artikel 60 

Das Amt der Syn~alen beginnt mit der Annahme 
der Wahl oder der Berufung. Es endet mit der Nieder
legung des Amtes, die gegenüber dem Präsidenten der 
Landessynode. zu erklären ist, oder mit dem Wegfall 
cLer Wählbarkeit. Über den Wegfall der Wählbarkeit 
entscheidet im Zweifelsfalle die Landessynode. Gegen 
ihre Entscheidung ist Klage bei dem für Verfasssungs
streitigkeiten der Landeskirche zuständigen Gericht zu
lässig. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. 

Artikel 61 

Die Synodalen legen vor der erstmaligen Ausübung 
i~res Amtes vor der Landessynode ein Gelöbnis ab. 

Artikel 62 

Die Landessynode wird spätestens drei Monate nach 
d€1' Wahl zu ihrer ersten Sitzung durch den Landes
bischof einberufen und eröffnet. Er nimmt das Gelöb
nis der neu eingetretenen Synodalen entgegen. Danach 
wählt die Landessynode unter seinem Vorsitz den 
Präsidenten der Landessynode. 

Artikel 63 

(1) Spätere Tagungen der Landessynode werden nach 
Bedarf durch den Präsidenten der Landessynode ein
berufen. 

(2) Er hat die Landessynode einzuberufen, wenn der 
Ältestenausochuß der Landessynode, ein Viertel der 
Synodalen, der Landesbischof oder die Kirchenregie
rung es verlangt. 

(3) Der Präsident der Landessynode setzt im Einver
nehmen mit der Kirchenregierung .die Tagesordnung 
fest ; diese muß von der Landessynode vor Eintritt in 
die Tagesordnung genehmigt werden. 

Artikel 64 

(1) Die SynQdalen sind an Aufträge und Weisungen 
nicht gebunden und dürfen wegen einer Äußerung als 
S--ynodale nicht zur Rechenschaft gezogen oder benach
teiligt werden. Die Befugnisse des Präsidenten der 
Landessynode zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
werden hierdurch nicht berührt. 

(2) Inhab€r kirchlicher Dienststellungen bedürfen zur 
Ausübung ihres Synodalamtes keines Urlaubs. 

Artikel 65 

Die Sitzungen der Landessynode sind öffentlich, so
weit nicht ein_zelne Angcle~nheiten auf Beschluß ver
traulich behandelt werden sollen. 

Artikel 66 

(1) Die Landessynode ist beschlußfähig, wenn min
destens zwei Drittel der gesetzlichen Zahl ihrer Mit
glieder anwesend sind. Die Beschlußfähigkeit muß nach 
Eröffnung der Sitzung festgestellt werden. Sie besteht 
fort, solange sie vor ein.er Abstimmung nicht ang·ezwei
felt wird. · 

(2) Zu einem Beschluß der Landessynode ist die ein
fache St:mmenmehrheit der in beschlußfähiger Anzahl 
anwesenden Synodalen erforderlich. Für Wahlen kön
nen Kirchengesetze Ausnahmen zulassen. 

(3) Die Verfassun•g kann nur mit Zustimmung von 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Synodalen in 
der Schlußabstimmung geänd.ert werden. 

A_rtikel 67 

(1) Der Landesbischof, die Mitglieder der Kirchen
regierung und des Landeskirchenamtes sind berechtigt, · 
den Sitzungen der Landessynode und ihrer Ausschüsse 
beizuwohnen und müssen auf ihr Verlangen gehört 
werden. 

(2) Auf Verlangen der Landessynode und ihrer Aus
schüsse sind sie oder ihre Beauftragten verpflichtet, zu 
diesen Sitzungen zu erscheinen., um Auskunft zu er
teilen. · 

Artikel 68 

(1) Die Landessynode kann ihre Auflösung beschlie
ßen; der Auflösung.sbeschluß muß mit mehr als der . 
Hälfte der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Synoda
len gefaßt werden. Die Landessynode kann durch ein
stimmigen Beschluß cLer Ki·rchenregien.mg aufgelöst 
werden, jedoch nicht zweimal aus dem gleichen Grunde. 

(2) Im Falle der Auflösung sind die Neuwahlen so 
vorzunehmen, daß innerhalb von vier Monaten nach 
der Auflösung die neue I:.a.ndessynode einberufen wer
den kann. 

Artikel 69 

(1) Die Landessynode gibt sich .eine Geschäftsord-. 
nung 

(2) Zur Führung des Protokolls und zur Erledigung 
der büromäßigen Geschäfte stehen der Landessynode 

· Mitarbeiter und Einrichtun.gen des Landeskirchenamt.es 
zur Verfügung. 
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3. Abschnitt 

Landesbischof 

Artikel 70 

Der Landesbischof wacht darüber, daß in der Lan
deskirche der Auftrag Jesu Christi erfüllt wird (Artikel 
1 Absatz 1). Er sorgt für das Zusammenwirken aller 
Kräfte in der Landeskirche. Er ist zum seelsorgerlichen 
Dienst an den Mitarbeitern bereit. 

Artikel 71 

Dem Landesbischof ist es insbesondere aufgegeben: 
a) die Ausbildung und Fortbildung der Pfarrer und 

sonstigen Mitarbeiter zu ·fördern und sich an den 
theologischEm Prüfungen zu beteiligen, 

b) · zu ordinieren, 

c) für · regelmäßige Visitationen der Gemeinden und 
übergemeindlichen Dienststellen zu sorgen und sel- · 
ber die Pröpste mit ihren Gemeinden und .die Amts
träge1· m_it allgemc.inkirchlichem Auftrag zu visitie
ren, 

d) die Mitglieder des Landeskirchenamtes, die Pröpste 
und die Amtsträger mit allgemeinkirchlichem Auf
trag in ihre Ämter einzuführen, 

e) se'in Augenmerk auf notwendige Reformen kirch
licher Ordnungen zu richten, 

f) die missionarischen und diakonischen Werke in der 
Landeskirche zu fördern, 

g) die Verbindung mit anderen Kirchen zu pflegen und 
in der Landeskirche dns Bewußtsein ökumenischer 

. Verantwortung ;,;u stärken. 

Artikel 72 

Der Landt~bischof hat das Recht . in allen Gemeinden 
der Lan:ieskirchc Gottesdienst zu halten. Seine Haupt
p1·edigtsUitte _ist die Domkirche zu Braunschweig. Er 
kann sich auch mit Kundgebungen, die im Gottesdienst 
zu verlesen sind ... an die Gemeinden wenden sowie 
Gottesdicnsk aus besonderem ·Anlaß anordnen. 

Artikel 73 

Cl) Dl'i' Lan<!Psbichsof · wird von der Landessynode 
gewiihlt. 

(2) Die Wahl ist voh einem Ausschuß dc1· Landes
synode vu·rzubc1·eitcn. 

(3) Gl•wiihlt ist. wei· im ersten Wahlgang zwei Drittel 
der Stimmen der gesetzlichen Zahl de1· Synodalen oder 
im 1<-t.ztt,n W,1hlgang mehr als die Hälfte der Stimmen . 
der ·gesl'lzlidwn ·Zahl det· Synodalen erhalten hat. 

. (4) Zum stündigen Vt•rt1·etcr des Landesbischofs 
wählt die Landcssynodl· ein ordiniertes Mitglied des 
I ,andl•ski rdwna'mtes. 

Artikl'! 74 

(1) Der Landl'sbischof ist jederzeit zun1 Rückt.ritt von 
sc:ncm Amt bPn•chtigt. Er wird dann PfarrC'r im Warte
};timd. 

. (2) Das Niih~·re über die Wahl, und Amtszeit des 
Landl•sblsd1ofs, über dil· Dienst- und V<'rsorgungs
bezügP su,,·i<' über diP Voraussetzungen, unter denen 
dl'r Landesbischof in dl'n Ruhestand treten oder ver
sl'tzt \\'1•rdvn kann. \\'ird durch Kirc\icngcsl'tz gen•g~lt. 

4. Abschn:tt 
K i r c h l' n r e g i l' r u n g 

Artikl.'i 75 

Die Kin:hc•n.n·gien,ng leitet dil' Land1•skirche. soweit 
nkht dil' and1;n•n leitenden Organe zuständig sind. 

Artikel 76 

Die Aufgaben der Kirchenregierung bestehen ins
be·sondere darin: 
a) die Oberaufsicht über alle kirchlichen Stellen inner

halb der Landeskirche zu führen, 
b) notwendig werdende Veränderungen in der Lan-

deskirche zu planen und zu betreiben, 
c) Vorlagen für Kircheng,esetze e_inzubringen, 

d) die Kirchengesetze zu verkünden, 

e) Kirchenverordnungen zu erlassen, 
f) allgemeine Verwaltungsvorschriften zu erlassen, 
g) über die Veräußerung und Belastung von Vermögen 

der Landeskirche zu beschließen, 

h) bei der Besetzung der Pfarrstellen sowie der Stellen 
mit allgemeinkirchlichen Aufgaben und besonderem 
Auftrag mitzuwirken, . 

i) die Pfarrer; Pfarrverwalter und Beamten der Lan
deskirche sowie auf Grund ihrer Wahl die Pröpste, 
deren Stellvertreter und die Mitglieder des Landes

·kirchenamtes zu berufen oder zu ernennen urid nach 
Maßgabe der kirchlichen Ordnung zu entlassen, 

k) die Mitglieder der kirchlichen Gerichte zu ernennen, 
l) Dienst~zeichnungen festzusetzen, 
m) das Gnadenrecht in der Landeskirche auszuüben, 
n) in Zwe.ifelsfällen über die gegenseitige Abgrenzung 

der Zuständigkeiten des Landespischofs, der Kir
chenregierung und des Landeskirchenamt.es zu ent
sd1eiden. 

Artikel 77 

(1) Die Kirchenregierung· besteht aus : 
.a) dem Landesbischof als Vorsitzenden, 
b) ein.em nichtordinierten Mitglied des Landeskirchen

amtes, das von der Landessynode für die Dauer 
seiner Zugehörigkeit zum Landeskirchenamt zu 
wählen ist, 

c) drei nichtcirdinierten und . zwei ordinierten Synoda
len, cL:e von der Landessynode gewählt sind. 

(2) Die in Absatz 1 b) und c) genannten ·Mitglieder 
der Kirchenregierung können ihr Amt niederlegen. · 

(3) Die Wahl der synodalen· Mitglieder findet frühe
stens sechs Monate und spätestens zwölf 'Monate nach 
dem ersten Zusammentritt einer neugewählten Landes
synode statt. Ihr Amt endet mit der Wahl ihrer Nach
folger oder dem Wegfall der Vorau.ssetzurtgen ihrer 
Wählba1·keit z.ur Landessynode. 

(4) Der Präsident der Landessynode kann nicht Mit
glied der Kirchenregierung sein . Er hat das Hecht, an 
den S:tzungen de·r Kirchenregierung beratend teilzu-
n~m~. · 

Artikel 78 

(]) Für den Fall der V~rhinderung treten an die 
Stelle der Mitglieder des Landeskirchenamtes ihre Ver
treter und an die Stelle der von de.r Landessynode · 
gewählten Mitglieder Stellvertreter, welche gleichfalls 
von der Landessynode gewählt werden. Für jedes Mit
glied ·st ein Stellvertreter zu wiihlen. SolltP auch 
der Stcllvertrcte1· verhindert sein; beruft der Vorsit
zende aus der· Zahl der gewählten Stellvertreter d.as 
\'ertretcnde Mitglied für'·eiri m·diniertcs Mitglied mög
lich·st einen ord:nicrten, füi· ein nichtordiniertes Mit
~licd möglichst e:nen nichtord:nil'rten Stellvertreter. 

(2) Der · Landesbischof wird im Vo1·sitz dm·ch das 
nichtord:nierte Mitglied des Landeskh·chenamtes ver
t1·etcn und bei dess.en Verhindei·ung durch den Vertre
ter im Bischofsamt. 
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(3) Urkunden der Kirchenregierung sind vom Vor
sitzenden oder einem seiner Stellvertreter zu unter
zeichnen uhd mit dem· Siegel der Kirchenregierung zu 
versehen. 

Artikel 79 · 

Der Vorsitzende muß die Kirchenregierung einbe
rufen, wenn ein Mitglied es verlangt. 

Artikel 80 

(1) Die Kirchenregierung gibt sich eine Geschäfts
ordnung, in der den Mitgliedern bestimnrte Aufgaben 
zugewiesen werden können. 

(2) Die Kirchenregierung ist beschlußfähig, wenn 
mindestens fünf ihrer Mitglieder anwesend sind. Zu 
einem Beschluß der Kirchenregierung ist die · Zustim
mung von -mindestens vier Mitgliedern erforderlich. 
Beschlüsse im Umlaufverfahren bedürfen der Zustim
mung aller Mitglieder. 

5. Abschnitt 

Landeskirchenamt 

Artikel 81 

. (1) Das Landeskirchenamt besteht aus dem Landes
bischof als Vorsitzenden und je zwei weiteren ordinier
ten und nichtordinierten Mitgliedern. 

(2) Die ordinierten Mitglieder müssen die Befähigung 
zur Anstellung als Pfarrer, die nichtordinierten Mit
glieder die Befähigung zum · Richteramt oder . zum 
höheren Verwaltungsdienst besitzen. 

(3) · Die Mitglieder des ·Landeskirchenamtes · werden 
von der Landessynode · auf Lebenszeit gewählt und von 
der Kirchenregierung ernannt. · 

Artikel 82 

(1) Das Landeskirchenamt führt die Verwaltung der . 
Landeskirche ' nach dem geltenden Recht, nach dem 
Haushaltsplan und den allgemeinen Verwalttmgsvor-
schriften. · 

(2) Für einzelne Arbeitsbereiche kann die Kirchen
regierung bei · Vorliegen der haushaltsrechtliche·n Vor
aussetzungen besondere Ämter bilden, die der Aufsicht 
des Landeskirchenamtes unterstehen. · 

(3) Das Landeskirchenamt führt die Aufsicht über 
alle Inhaber kirchlicher Dienststellungen. 

Artikel 83 

Das Landeskirchenamt vertritt die Landeskirche in 
Verwaltungs- und Rechtssachen. Die verfassungsmäßi
gen Befugnisse anderer Organe bleiben un.berührt. 

Artikel 84 

Das Landeskirchenamt kann in einzelnen Fällen die 
Erledigung einer ihm obliegenden Aufgabe nachgeord
neten Stellen übertragen; soweit nicht die Übertragung 
durch Kirchengesetz ausgeschlossen ist. 

Artikel 85 

(1) Der Landesbischof wird im Vor,sitz des Landes
kirchenamtes durch seinen Vertreter im Bischofsamt 
vertreten und bei dessen Verhinderung durch das 
dienstälteste Mitglied des Landeskirchenamtes. 

(2) Im übrigen wird die Vertretung der Mitglieder 
des Landeskirchenamtes durch die Kirchenregierung 
geregelt. Sie kann Beamte der Landeskirche, auf die 
die Voraussetzungen des Artikel 81 Absatz 2 zutreffen, 
oder Pfarrer in einem kirchenleitenden Amt mit der 

allgemeinen Vertretung einzelner Mitglieder des Lan
deskirchenamtes beauftragen. 

Artikel 86 

Das Landeskirchenamt beschließt als Kollegium in 
aU.en grundsätzlichen und in allen wichtigen Verwal
tungsangelegenheiten der Landeskirche und in jenen 
Einzelfällen, in denen es sich die Beschlußfassung vor-

. behält. Beschlüsse sind gültig, wenn mindestens drei 
Mitglieder, darunter ein ordiniertes und ein nichtordi
niertes, an der Abstimmung teilgenommen und über-
eingestimmt haben. · 

Artikel 87 

(1) Das Kollegium beschließt insbesondere über: 
a) Vorlagen an die Kirchenregierung, 
b) Vorlagen an die Landessynode, 
c) den Erlaß von Richtlinien und allgemeinen Anord

nungen sowie den Geschä_ftsverteilungsplan, 
d) Einstellung, Höhergruppierung und Entlassung von 

Angestellten und Lehrlingen, 
e) die Genehmigung von Beschlüssen der Kirchen

gemeinden, Propsteien und Kirchenverbände zur 
Errichtung von Neubauten und zu größeren Arbei
ten an Altbauten, 

f) die Verteilung der Mittel für die unter e) genannten 
Bauvorhaben, 

g) Veräußerung, Belastung, Erwerb und . Anlage vori 
Kirchenvermögen sowie über Veräußerung oder 

· Änderung von denkmalswerten Gegenständen., un
beschadet des Artikel 76 Buchstabe g), soweit eine 

· Mitwirkung des Landeskirchenamtes kirchengesetz
lich vorgesehen ist, 

h) Einsprüche und förmliche· Beschwerden, soweit nicht 
die Kirchenregierung zuständig ist, 

i) besondere Besoldungsangelegenheiten, 
k) Unterstützungssachen, 
1) Angelegenheiten, die das Verhältnis zur Evangeli

schen Kirche in Deutschland, zur Vereinigten Evan- . 
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, zum Lu
therischen Weltbund, dem Weltrat der Kirchen und 
anderen kirchlichen Zusammenschlüssen sowie zum 

_Staat betreffen, soweit nicht andere Organe zustän
dig sind. 

(2) Angelegenheiten unter Absatz 1 i) bis 1) können 
einerri Mitglied des Kollegiums zur selbständigen Erle
digung übertragen werden. 

Artikel 88 

(1) Soweit nicht . nach Artikel 86 und 87 das Kolle
gium zuständig ist, führen seine Mitglieder nach der 
Geschäftsordnung die Verwaltung in eigener Verant
wortung. Dazu gehört auch die Aufsicht gemäß Artikel 
24 und 82 Absatz 3. 

(2) Sie haben das Kollegium über alle !It"undsätzli
chen oder wichtigen Angelegenheiten ihres Geschäfts
bereiches zu unterrichten und können Aufgaben ihres 
Geschäftsbereiches an Beamte und Angestellte des Lan
deskirchenamtes zur Erledigung im · Auftrag übertra
gen. 

(3) Die Geschäftsordnung gibt sich das Landeskir
chenamt unter Zustimmung der Kirchenregierung 
selbst; sie muß bestimmen, daß jeder Geschäftsbereich 
einem Mitglied des Kollegiums unterstellt wird. 

Artikel 89 

(1) Im Rahmen der Zuständigkeit des Landeskirchen
amtes ist jedes Mitgli·ed des Landeskirchenamtes _ be-
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rechtigt, Erklärungen oder ihnen zugrundeliegende 
Vollmacht.en zu _unterzeichnen und mit dem Siegel des 
Landeskirchenamtes zu versehen. 

(2) Das Kollegium kann durch Beschluß 13€amte oder 
Ange,st.ellte des Landeskirchenamtes beauftragen, Er
klärungen zu unterzeichnen und mit dem Siegel zu 
versehen. 

(3) Die Inhaber von Ämtern mit allgemeinkirohlichen 
Aufgaben oder besonderem Auftrag sind für ihren 
Zuständigkeitsbereich zeichnungsbefugt. Im übrigen 
regelt das Landeskirchenamt die Zeichnungs- und die 
S1egielführung.gbefugnis dieser Ämter. 

Artikel 90 

Mindestens in jedem zweiten Jahr hat das Landes
kirchenamt der Landessynode einen Lage- und Tätig
keitsbericht zu erstatten. Dieser Bericht ist von · der 
Kirchenregierung der Landessynode vorzulegen. 

VIII: Teil 

Rechtsetzung und Rechtspflege 

1. Abschnitt 

Rechtsetzung ." 

Artikel 91 

Gesetzgebendes Organ der Landeskirche ist die Lan
dessynode. 

des Artikels 66 Absatz 3 eingehalten wurden. Diese 
Feststellung ist in die . Verkündungsformel aufzu
nehmen. 

· .(3) Verfassungsändernde Kirchengesetze sollen den 
Wortlaut der Verfassung ausdrücklich ändern oder 
ergänzen. 

Artikel 95 

Zu Gesetzentwürfen, die die Ordnung des kirchlichen 
Lebens betreffen, sind die Propsteisynoden zu hören. 

Artikel 96 

(1) Die Kirchenxegierung . kann gegen ein von der 
Landessynode beschlossenes Kirchengesetz innerhalb 

. eines Monats nach seiner Annahme Einspruch erheben. 
Der Ein.spruch hat zur Fol~ daß die Landessynode 
über das Gesetz nochmals · beraten und beschließen 
muß. Die Kirchenregierung kann . abermals · Einspruch 
erheben, wenn das erneut beschlossene Gesetz wesent
liche Änderungen enthält, die nicht Gegenstand der 
früheren Bedenken waren. Anderenfalls muß sie das 
Ge.setz verkünden. 

(2) Diese Bestimmung findet auf die Feststellung des 
Haush.a_ltspfanes keine Anwendung. 

,Artikel 97 

(1) Die Ki-rc:h.enregierung wird ermächtigt, über Ge
genstände, die nach dieser ·verfassung gesetzlich gere-· 

• gelt werden müssen, Kirchenverordnungen anstelle von: 
Artikel 92 

K.irchengesetzlicher Regelung bedürfen: 
a) die Ordnung des kirchlichen Lebens, 

b) die Rechtsetzung innerhalb der Landeskirebe, 

c) die Organisation der Landeskirche, der in ihr be
stehenden Kqrperschaften, Anstalten und · Stiftun
gen in ihren Grundzügen, 

d) die ' Feststellung des landeskirchlkhen Haushalts
planes einschließlich des Stellenplanes, . 

e) die in dieser Verfassung ausdrücklich erwähnten 
Angclegenheiten, 

f) die Änderung und Aufhebung von Kirchengesetzen, 
von solchen Kirchenverordnungen, die an Stelle von 
Kirchengesetzen erlassen werden, und von kirchli
chem Gewohnheitsrecht. 

Artikel.93 

(1) Entwürfe zu Kirchengesetzen werden von der 
Kirchenregierun.g oder. aus der Mitte der Landessynode 
eingebracht. Di~ Enlwüde aus der Mitte der Landes
synode bedürfen der Unterstützung von mindestens 
sechs Synod~en. Den Entwürfen ist eine Begründung 
beizufügtm. 

(2) .Dfe Landessynode kann das Landeskirchenamt 
beauftragen, · Entwürfe für die Kirchengesetzgebung 
mit Begründung aufzustellen. 

Artikel 94 

(1) Kirchengesetze becJürfen der Beratu~ in dem zu
ständigen Ausschuß der Landessynode und der zwei
maligen Beratung und Abstimmung in der Landes
synode. 

(2) Verfassungsänderungmi sind . nur nach Beratung . 
in dem zuständigen Ausschuß und nach dreimaliger 
Beratung und Abstimmung in der Landessynode zu
lässig ·Zwäschen der zweiten und dritten Beratung müs
sen mindestens sechs Stunden liegen. Im Anschluß an 
d:e Schlußabstimrnu.n,g ist durch die Landessynode fest
zustellen, daß die Bestimmungen der Sätze 1 und 2 und 

Gesetzen zu erlassen, wenn die Regelung nicht bis zum 
nächsten Zusammentritt der Landessynode aufgescho
ben werden kann · und füe · sofortige Einberufung der 
Landessynode entweder nicht möglich ist oder der Be
deutung des Gegenstandes nicht entsprichl Kirchen
verordnungen · anstelle von Gesetzen sind der Landes
synode bei ihrem nächsten Zusammentritt zur Bestäti
gung vorzulegen. Sie· kann die Kirchenverordnung mit 
sofortiger Wirkung durch Beschluß außer Kraft setzen. 
Der Beschluß ist zu verkünden. 

(2) Die Kirchenregierung ist ferner ermächtigt, An
ordnungen, für welche die Land$Synode zuständig ist, 

. zu treffen, wenn sie Il.!cht bis zum nächsten Zusammen
tritt der Landessynode aufgeschoben werden können 
und die sofortige Einberufung der Landessynode ent
weder nicht möglich oder der Bedeutung der Sache 
nicht entsprechend ist. Die getroffenen Anordnungen 
sind der Landessynode · bei ihrem nächsten . Zusammen-

, tritt zur Bestätigung vorzulegen. Erhalten sie die Be
stät:gwi,g nicht, so sind sie sofort außer Kraft zu setzen. 

Artikel 98 

Die Kirchenregierung wird ermächtigt, zur Ausfüh
rung von Kirchengesetzen Kirchenverordnungen zu er:
lassen. Diese müssen dem Zweck und dem Inhalt des 
in Betracht kommenden Kirchengesetzes entsprechen 

· und dürfen keine Erweiterung oder Einschränkung 
seiner Bestimmungen enthalten. 

Art:kel 99 

Kirchliche Körpers.::haften können durch Kirchen
gesetz ermächt!gt werden, das Recht der Landeskirche 
durch eig,m.e Satzungen zu ergänzen. 

Artikel 100 

(1) Kirchengesetze, Kirchenverordnungen an Stelle 
von Gesetzen und andere K.irchenvei:ordnungen sin1 
von der Kirchenregierung mit der Unterschrift des 
Vorsitzenden oder dies stellvertretenden Vorsitzenden 

. der Kirchenregierung im Amtsblatt der Landeskirche 
7.U verkünden, soweit nicht etwas anderes in ihnen 
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bestimmt is.t. Wenn keine andere Regelung g,etroffen 
ist, treten sie mit dem 14. Tage nach dem Ausgabe.:. 
datum des Amtsblattes in Kraft. 

(2) Für die Landeskirche verbindliche Kirchengesetze 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands, der Evangelischen Kirche in Deutschland 

. und anderer kirchlicher Zusammenschlüsse sind im 
Amtsblatt bekanntzumachen. 

Artikel 101 

(1) Mitteilungen der Vereinigten Evangelisch-Luthe
rischen Ki.rche Deutschlands und der Evangelischen 
Kirche .in Deutschland. die eile Rechtsetzung berühren, 
insbesondere Vorentwürfe und Entwürfe zu den Kir
chengesetzen, hat das Landeskirchenamt alsbald der . 
Kirchenregierung zu~ Unterrichtung vorzulegen. Erklä
rungen der Landeskirche zu Entwürfen von Kirchen
gesetzen der in Satz l erwähnten kirchlichen Zusam
menschlüsse kann das Landeskirchenamt erst abgeben, 
wenn die Kirch,enregierung zugestimmt hat 

(2) Eine Erklärung darü~, ob die L<lndeskirche da
mit einverstanden ist, daß die Evangelische Kirche in 
Deutschland für e.in bestimmtes Sachgebiet gesetzliche 
Bestimmungen m.it Wirkung für die Gliedkirchen vor- , 
bereitet, kann das Landeskirchenamt nach vorheriger 
Zustimmung der Kirchenregierung abgeben. 

(3) Eine Erklärung nach Artikel 10 Buchstabe b) der 
Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutsch
land kann erst abgegeben werden, wenn die L<lndes
synode ihre Zustimmung erteilt hat. Bei einem Kir
chengesetz, das eine Änderung der Verfassung der Lan

. deskirche bewirken würde, ist die Zustimmung von 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Synodalen er-
forderlich. · 

(4) Die Absätze 1 urid 2 gelten sinngemäß auch für 
die Rechtsetzung anderer kirchlicher Zusammenschlüsse, 
an denen die Landeskirche beteiligt ist. 

.:_ 2. Abschnitt 

Rechtspflege 

Artikel 102 

(1) In folgenden Angelegenheiten ist du,rch die kirch
liche Gesetzgebung der Rechtsweg zu kirchlichen Ge
richten vorzusehen: 
a) Verfassungsstreitigkeiten, 
b) Verwaltung,sstreitigkeiteri, 
c) Lehrbeanstandungen, 
d) Amtspflichtverletzungen, 
e) Aussch,eiden aus kirchlichen Ehrenämtern, 
f) Gültigkeit von Wahlen und Berufungen, die auf 

Grund der Kirchenverfassung oder auf Grund von . 
Kirchengesetzen stattgefunden haben. 

(2) . Als kirchliche Gerichte gelten auch Spruchstellen 
und ähnliche Einrichtungen mit richterlicher Unabhän
gi.gkeit. 

(3) Die Verwaltung der Sakramente und die Gewäh
rung oder Verweigerung von geistlichen Amtshand
lungen · unterlieg,e,n den Bestimmungen der Ordnung 

· des kirchlichen Lebens. 

Artikel 103 

Zur Gewährung des Rechtsschutzes in den in Artikel 
· 102 vorgesehenen Angelegenheiten kann die Landes
kirche eigene Gerichte bilden oder sie zusammen mit 
anderen Kirchen errichten. Sie kann sich auch der 
Rechtspflegeeinrichtungen der Vereinigten Evangelisch-

Lutherisch,en Kirche Deutschlands oder der Ev,angeli
schen Kirche in Deutschland bedienen. 

Artikel 104 

Der Umfang der Zulässigkeit des Rechtsweges für 
die einzelnen in Artikel 102 genannten Angelegenhei
ten, die Zusammensetzung der Gerichte, ihre Zustän
digkeit und die Verfahrensvorschriften werden durch 
Kirchengesetz geregelt. Dieses hat auch darüber zu 
bestimmen, ob und inwieweit dem Verfahren ein Vor
verfahren vorauszugehen hat. ,. 

Artikel 105 

Von den Mitgliedern der kirchlichen Gocichte muß 
m.indestens eines zum Richteramt befähigt und eines 
als Pfarrer anstellung,sfähig se.ia. 

Artikel 106 

In den Verfahren nach Artikel 102 hat jeder Betei
ligte Anspruch au! rechtliches Gehör. 

Artikel 107 

Die Mitglieder der in Artikel 102 genannten Gerichte 
werden von der Kirchenregierung ernannt, soweit es 
sich um Einrichtungen der Landeskirche handelt. Bei 
Gerichten, die gemeinsam mit anderen Kirchen errich
tet werden, ist die Mitwirkung der Kirchenregierung 
bei der Besetzung vorzusehen. 

Artikel 108 

(1) Die Mitglieder der in Artikel 102 - genannten 
Gerichte sind unabhängig und nur dem Gesetz unter
worfen. 

(2) Sie können gegen ihren Willen nur kraft richter
licher Entscheidung auf kirchengesetzlich geordnetem 
Wege ihres Amtes enthoben werden. 

IX. Teil 

Finanzwesen 

Aritkel 109 

Das Vermögen der L<lndeskirche und der sonstigen 
kirchlichen Rechtsträger ist ausschließlich für die Er
füllung kirchlich,er Aufgaben bestimmt Es soll nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten · verwaltet und mög
lichst in seinem Bestand erhalten werden. 

Artikel 110 

(1) Die für den HalliShalt der Landeskirche und der 
kirchlichen Körperschaften erforderlichen Mittel sind . 
durch Kirchen.steuern aufzubringen, soweit die Ein.nah
men aus eigenem Vermögen und sonstigen Quellen 
nicht ausreichen. 

(2) Die L<lndeskir~e und die kirchlichen . Körper
schaften können untereinander zum Finanzausgleich 
verpflichtet werden. 

(3) Kirchliche Rechtsträger können verpflichtet wer
den, ihre Einnahmen ganz oder zum Teil an die Lan
deskirche oder eine andere kirchliche Körperschaft ab
zuführen, soweit füese die Erfüllung ihrer Aufgaben 
übernimmt. 

(4) Das Nähere wird durch Kirchengesetz geregelt. 

Artikel 111 

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben der Landeskirche 
müssen veranschlagt und in den Haushaltsplan ein
gesetzt werden. 

(2) Der Haushalbsplan wird vor Beginn des Rech
nungszeitraumes für ein oder zwei Jahre durch ·Kir-
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chengesetz festgestellt. Er ist in Einnahme und Ausgabe 
auszugleichen. Die Ausgaben werden in der Regel für 
den Rechnungszeitraum bewilligt; sie können in beson
deren Fällen auch für einen längeren Zeitraum bewil
ligt werden. 

(3) Im übrigen dürfen in das Haushaltsgesetz keine 
Vorschriften aufgenommen werden, die über den Rech
nungszeitraum hinausgehen oder sich nicht auf die 
Einnahmen und Ausgaben der Landeskirche beziehen. 
Das Vermögen und die Schulden, sind nachzuweisen. 

Artikel 112 

Ist bis zum . Schluß des Rechnungszeitraumes der 
Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht durch Kir
chengeset:i: festgestellt, so is't bis zu seinem Inkraft
treten die Kirchenregierung ermächtigt, alle Ausgaben 
zu leisten, die notwe.ndig sind, 
a) um gesetzlich feststehende Einrichtungen zu erhal

ten oder gesetzlich beschlossene Maßnahmen durch
zuführen, 

b) um rechtlich begründete ,Verpflichtungen der Lan
deskirche zu erfüllen, 

c) · um Bauten, Beschaffungen und ·sonstige Leistungen 
fortzusetzen oder Beihilfen für diese Zwecke weiter 
zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan des 
vorhergehenden Rechnungszeitraumes bereits Bei
träge bewilligt worden sind. 

Artikel 113 

Haushaltsüberschreitungen und die Leistung nicht 
im Haushalt vorgesehener Ausgaben bewilligt auf An- . 
trag des Landeskirchenamtes die Kirchenregierung. Die 

. Bewilligung darf nur im Falle eines unvorhergesehe
nen und unabweisbaren Bedürfnisses und nur dann 
erteilt' werden, wenn der Finanzreferent des Landes
kirchenamtes nicht, widerspricht. Die Kirchenregierung 
hat in solchen Fällen in der nächsten Sitzung der Lan
dessynode die Notwendigkeit und Dringlichkeit der 
Ausgaben zu rechtfertigen. 

Artikel 114 

Beschlüsse der Landessynode, welche .Ausgaben zur 
Folge haben, müssen bestimmen, wie sie gedeckt wer
den. 

Artikel 115 

(1) Die Aufnahme eines Darlehens durch die Lan
deskirche ist nur bei außerordentlichem Bedarf zulässig 
und erfordert einen Beschluß der Landessynode, in 
dem die Höhe des Darlehens angegeben sein muß. 

(2) Die Bereitstellung von landeskirchlichen Mitteln 
zur Gewährung von Darlehen an kirchliche Rechtsträger 
oder kirchliche Mitarbeiter bedarf eines Beschlusses 
der Landessynode. Diese bestimmt über Zweck und 
Gesamthöhe der Mittel; die Kirchenregierung setzt die 
Bedingungen der Vergabe fest. über die Gewährung 
anderer Darlehen durch die Landeskirche beschließt die . 
Landessynode im Einzelfall. Für Sicherheitsleistungen 
gilt das_ gleiche. · 

Artikel 116 

(1) Nach Ablauf jedes Rechnungszeitraumes hat das 
Landeskirchenamt zu seiner Entlastung über alle Ein
nahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und 
die Schulden der Landeskirche Rechnung zu legen. 

(2). Die Landessynode hat die Rechnung durch einen 
oder mehrere Prüfer prüfen zu · 1assen. Die Prüfer wer
den vori der Landessynode bestellt und sind in ihrer 

Tätigkeit unabhängig; ihr Dienstverhältnis zur Landes
kirche und deren Re~tsträgern beschränkt sich auf den 
Prüfungsauftrag. 

(3) Die Landessynode kann sich bei der Rechnungs
prüfung der Einrichtungen anderer Kirchen bedienen 
oder sich mit anderen Kirchen gemeinsame Einrich
tungen schaffen. 

(4) Nach Prüfung beschließt die Landessynode über 
die Entlastung. 

Artikel 117 · 

Die Vorschriften dieses Abschnittes sind auf das 
Finanzwesen der landeskirchlichen Fonds sinngemäß 
anzuwenden. 

Artikel 118 

Das Nähere über die Verwaltung und Prüfung der 
Einnahmen und Ausgaben der sonstigen kirchlichen 
Rechtsträger wird durch Kirchengesetz geregelt. 

, X. Teil 

Schlußbestimmung 

Artikel 119 

(1) Diese Verfassung tritt am 1. Mai 1970 in Kraft. 

(2) Das Nähere regelt das · Einführungsgesetz, das 
gleichzeitig mit dieser Verfassung in Kraft tritt. 

Die vorstehende Verfassung hat die Landessynode 
gemäß § 44 Absatz 2 der Verfassung der Braunschwei
gischen evangelisch-lutherischen Landeskirche vom 
23. Januar · 1922 am 6. Februar 1970 mit verfassungs
ändernder Mehrheit beschlossen. Sie wird hiermit ver.: 
kündet. 

Wo 1 f e n b ü t t e 1 , den 6. Februar 1970 

Braunschweigische 
evangelisch-lutherische Landeskirche 

Kirchenregierung 

Dr. Hein tz e 

Kirchengesetz zur Einführung der Verfassung der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in 

Braunschweig 

Vom 6. Februar 1970 
(Nachdruck aus KABI. S. 59) 

Die Landessynode hat mit verfassungsändernder 
Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 

Mit dem Inkrafttreten ' der Verfassung der ·Evange
lisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig (neue 
Verfassung) am 1. Mai 1970 trltt die Verfassung der 
Braunschweigischen evangeli11ch-lutherischen Landes
kirche vom 23. Januar 1922. (Amtsbl. 1922, S. 2) in der 
zuletzt gültigen Fassung außer Kraft. 

§ 2 

Die bisherigen Bestimmungen über die Wahlen und 
die Zusammensetzung der Kirchenvorstände, Popstei
synoden, Propsteisynodalausschüsse und der Landes
synode bleibe'n bis zu einer gesetzlichen Neuregelung 
in Kraft. Nach dem bisherigen Recht gewählte Organe 
bleiben im Amt. 
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§ 3 

(1) Die Kirchengemeindeordnung in der Fassung vom 
2L Juli 1922 (Amtsbl. 1922, S. 151) und das Kirchen
gesetz die Propsteien betreffend vom 31. März 1949 

· (Amtsbl. 1949, S. 8) in den zuletzt gültigen Fassungen 
bleiben bis zwn Erlaß entsprechender neuer Gesetze 
in Kraft, soweit sie der neuen Verfassung nicht wider
sprechen. Die beiden genaf\llten Kirchengesetze bleiben, 
auch wenn sie ·der neuen Verfassung widersprechen, 
in Kraft, bis die im V. und VI. Teil dieser Verfassung 
näherer kirchengesetzlicher Regelung vorbehaltenen 
Bestimmungen getroffen sind. 

(2) Bis zum Erlaß entsprechender neuer Kirchen
gesetze bleiben die kirchengesetzlichen Bestimmungen 
über die bestehenden Stadtkirchenverbände in Kraft. 

§ 4 

Soweit die Landessynode von der bisherigen Befug
nis, in besonderen Fällen die Kirchenregierung zum 
Erlaß von Kirchengesetzen zu ermächtigen, Gebrauch 
gemacht hat, gelten die daraufhin erlassenen Ermäch- · 
tigungen fort. 

. § 5 

(1) Das sonsti.ge Recht der Landeskireh(! bleibt nur 
insoweit in Kraft, als es der neuen Verfassung nicht 
entgegensteht. 

(2) Für Änderungen und Ergänzungen eines Kirchen
gesetzes des in Absatz 1 genannten Rechts, . die . zur 
Angleichung an die durch die neue Verfassung ent
standene Rechtslage erforderlich sind, gilt Art:kel 97 
Absatz 1 der neuen Verfassung mit der Maßgabe, daß 
die Vorlage an die Landessynode entfällt. 

§ 6 

(1) Verweist das fortgeltende Recht auf Bestimmun
gen, die durch die neue Verfassung oder dieses Kir
chenge.setz aufgehoben sind, so treten bis zu einer Neu
ordnung die entsprechenden Bestimmungen der neuen 
Verfassung an ihre Stelle. · 

(2) Die bestehenden Körperschaften, Organe und 
Amtsstellen übernehmen die Befugnisse und Aufgaben 
der entsprechenden Körperschaften, Organe und Amts
stellen nach der neuen Verfassung. 

§ 7 

(1) Nur Kirchenmitglieder im Sinn des II. Teiles der 
neuen . Verfassung sind zur Leistung von Kirchen
steuern verpflichtet. 

(2) Solange für die Landeskirche auf Grund der 
Bestimmungen des· Kirchensteuerrechts eine Landes
kirchensteuer nach dem Maßstab der Einkommen- und 
Lohnsteuer ausgeschrieben wird, können Kirchenge
meinden, Propsteien und Kirchenverbände Kirchen
steuern nach diesem Maßstab nicht erheben. 

§ 8 

Dieses Kirchengesetz tritt gleichzeitig mit der neuen 
Verfassung in Kraft. 

Wo 1 f e n b ü t t e 1, den 6. Februar 1970 

Braunschweigische . 
evangelisch-lutherisdle Landeskirche 

Kirchenregierung 

Dr. Hein tze 

Kirchengesetz über die Ordnung der diakonischen 
Arbeit in der Braunschweigischen evangelisch

lutherischen Landeskirche (Diakoniegesetz) 

vom 7. Februar 1970 
(Nachdruck aus KABI. S. 99) 

Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz be
beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

A. Grundbestimmung 

.§ 1 

(1) Zum Auftrag der Kirche, Zeugnis von Jesus Chri
stus in der Welt zu geben, gehört der Dienst a~ Näch
sten (Diakonie). 

(2) Dieser Dienst wird wahrgenommen: 
a) von den Kirchengemeinden und Propsteien, 
b) von evangelischen diakonischen Einrichtungen, un

beschadet ihrer Rechtsform. 
c) von der Landeskirche durch das Diakonische Werk 

- Innere Mission und Hilfswerk - der Evangelisch
lutherischen Landeskirche in Braunschweig e. V . 

B. Diakonie der Kirchengemeinde 

§ 2 

(1) In den Kirchengemeinden ist vom Kirchenvorstand 
ein Gemeinde-Diakonieausschuß zu bilden. Sind meh
rere Kirchengemeinden unter einem Pfarramt verbun
den, so kann ein gemeinsamer Diakonieausschuß gebil-· 
det werden. 

(2) Die Amtszeit des Gemeinde-Diakonieausschusses 
entspricht der Amtsperiode des . Kirchenvorstandes. Sie 
endet in jedem Fall spätestens drei Monate nach dem 
ersten Zusammentritt eines neu gebildeten Kirchen
vorstandes. Innerhalb dieser Zeit ist ein neuer Ge-· 
meinde-Diakonieausschuß zu wählen; Wiederwahl ist 
zulässig. 

§ 3 

(1) Zu Mitgliedern des Gemeinde-Diakonieausschus
ses sind mindestens drei und höchstens sechs Gemeinde
mitglieder vom Kirchenvorstand zu wählen, darunt~r 
mindestens eine Frau und ein Mitglied des Kirchen
vorstandes. Der Gemeindepfarrer gehört dem Ausschuß 
als geborenes Mitglied an; sind mehrere Pfarrer in der 
Gemeinde, so wird einer von ihnen vom Kirchenvor
stand gewählt. 

(2) Im Fall des § 2 Absatz 1 Satz 2 treten die beteilig
ten Kirchenvorstände zu einer gemeinsamen Wahl zu
sammen. 

(3) Haupt- oder nebenberufliche Mitarbeiter diako
nischer Einrichtungen der Gemeinde können nicht in 
den Gemeinde-Diakonieausschuß gewählt werden. 

(4) Der Gemeinde-Diakonieausschuß wählt aus sei
ner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
Der Pfarrer soll nicht den Vorsitz übernehmen: 

§ 4 

(1) Unbeschadet der Rechte und Pflichten des Kirchen
vorstandes ist es Aufgabe des Gemeinde-Diakonieaus
schusses, in der Gemeinde den diakonischen Auftrag zu 
erfüllen, die diakonische Arbeit der Landeskirche, der 
kirchlichen Zusammenschlüsse und der Ökumene zu för
dern, die Mitarbeiter, Helfer und Freunde der Diakonie 
in ihrer Tätigkeit zu unterstützen und sich der Unter
haltung · und des Ausbaues der bestehenden diako
nischen Einrichtungen anzunehmen. 
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(2) An den Sitzungen des .Gemeinde-Diakonieaus
schusses sind die leitenden Mitarbeiter diakonischer 
Einrichtungen der Gemeinde in angemessener Weise zu 
beteiligen. Die picht dem Gemeinde-Diakonieausschuß 
angehörenden Gemeindepfarrer, der Vorsitzende des 
Propstei-Diakonieausschusses und · der Leiter der zu
ständigen Propstei- oder Kreisstelle des Diakonischen 
Werkes (§ 13) sind einzuladen. · 

(3) Durch seinen Vorsitzenden hat der Gemeinde
Diakonieausschuß mindestens einmal im Jahr den Kir
chenvorstand über seine· Arbeit zu unterrichten und 
Anregungen zur Förderung der diakonischen Arbeit zu 
geben. 

(4) Der Gemeinde-Diakonieausschuß unterrichtet den 
Leiter der Propstei- oder Kreisstelle des Diakonischen 
Werkes, den Vorsitzenden . des Propstei-Diakonieaus
schusses und den Leiter der zentralen Geschäftsstelle 
des Diakonischen Werkes auf ihren Wunsch über seine 
.Arbeit. 

§ 5 

(1) Jede Kirchengemeinqe richtet. eine Gemeinde
Diakoniekasse ein. 

(2) Der Gemelnde-Diakonieausschuß ist vom Kirchen
vorstand an den Beratungen über die Voranschläge für 
die Gemeinde-Diakoniekasse und die Kassen der eige- · 
nen diakonischen Einrichtungen und über alle die Ge
melnde-Diakoniearbeit der Gemeinde betreffenden An:: 
gelegenheiten zu beteiligen. · 

(3) Der Rechnungsführer der Kirchenkasse führt die 
Rechnung der Gemeinde-Diakoniekasse. · Im übrigen 
sind die Bestimmungen über die Rechnungsführung und 
Rechnungsabnahme der Kirchenkasse anzuwenden: 

(4) Die Verfügung über die Gemeinde-Diakoniekasse 
kann nicht auf Kirchenverbände übertragen werden. 

§ 6 

(1) In der Gemeinde-Diakoniekasse sind das Dank
opfer sowie alle Zuweisungen der Kirchenkasse, Opfer, 
Gaben, Kollekten und Sammlungserträge der Gemeinde, 
die für diakonische Zwecke bestimmt sind, zu verein
nahmen. Mittel für eigene diakonische Einrichtungen 
der Gemeinde werden von diesen Einrichtungen verein
nahmt, sofern hierfür eigene Kassen gefül).rt werden. 

(2) Die . Mittel der Gemeinde-Diakoniekasse sind für 
die Diakonie in der Gemeinde, für Zuschüsse an die 
Kassen eigener diakonischer Einrichtungen der Ge
meinde, für sonstige diakonische Aufgaben des Diako
nischen Werkes der Landeskirche oder für die ökume
nische Diakonie zu verwenden. Es kann ein Verfügungs- · 
titel für den Gemeinde-Diakonieausschuß vorgesehen 
werden, der jedoch ein Fünftel des Haushalts der Ge
meinde-Diakoniekasse nicht übersteigen darf. 

(3) Zuweisungen der Kirchenkasse an die Gemeinde
Diakoniekasse bedürfen der .Zustimmting des Landes
kirchenamtes. 

(4) Verwaltungskosten des ·Gemeinde-Diakonieaus
schusses sind von der' Kirchenkasse zu tragen. 

C. Diakonie der Propstei 

§ 7 

(1) In allen Propsteien ist ejn Propstei-Diakonie
ausschuß zu bilden. 

(2) Die Amtszeit des Propstei-Diakonieausschusses 
.entspricht der Amtsperiode der Propsteisynode. Sie en
det in jedem Fall spätestens ein Jahr nach dem ersten 
Zusammentritt einer neu gebildeten Propsteisynode. In
nerhalb dieser Zeit ist ein neuer Propstei-Diakonie
ausschuß zu wählen; Wiederwahl ist zulässig. 

§ 8 

(1) Dem Propstei-Diakonieausschuß.gehören an: 
a) der Propst oder ein von ihm zu bestimmender Pfarrer · 

(Pastorin, .Pfarrdiakon) der Propstei; 
b) fünf nichtordinierte Mitglieder aus den Gemeinden 

der Propstei, die von der Propsteisynode gewählt 
werden und von denen höchstens zwei hauptberuf
lich einer diakonischen Einrichtung in der Propstei 
angehören sollen. Mindestens eins dieser Mitglieder 
soll eine Frau sein ; 

c) der Leiter der Propsteistelle oder der Kreisstelle des 
Diakonischen Werkes, der dieser Propstei angehört 
(§ 13 Abs. 1 und 3). 

(2) Der Propstei-Diakonieausschuß · wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Der 
Propst oder das von· ihm bestimmte ordinierte Mitglied 
soll nicht den Vorsitz übernehmen. 

§ 9 

(1) Unbeschadet der Rechte und Pflichten der Organe 
der Propstei hat der Propstei-Diakonieausschuß die Ge
meinde-Diakonieausschüsse in ihrer Arbeit zu unter
stützen und die Verbindung zum Diakonischen Werk der 
Landeskirche zu pflegen. Er hat die Gemeinden in der • 
Unterhaltung ihrer diakonischen Einrichtungen zu för
dern und sich der eigenen und übergemeindlichen ·dia
konischen Aufgaben anzunehmen. Dies geschieht in Zu
sammenarbeit mit der zuständigen Propsteistelle oder 
Kreisstelle des Diakonischen Werkes. • 

(2) Der Propstei-Diakonieausschuß soll mindestens · 
einmal im Jahr eine Propstei-Diakonieversammlung ab-' 
halten, zu der jeder Gemeinde-Diakonieausschuß je ein 
Mitglied entsendet. Den Vorsitz führt der Vorsitzende 
des Propstei-Diakonieausschusses. Die Diakoniever
sammlung der Propstei berät über die diakonische Ar
beit in der Propstei und gibt Anregungen und Empfeh
lungen an die Gemeinde-Diakonieausschüsse und qas 
Diakonische Werk der Landeskirche. · 
. (~) Der Vorsitzende des Propstei-Diakonieausschusses 
berichtet alljährlich der Propstelsynode über die Arbeit 
des Ausschusses. · 

. § 10 
(1) Die Kosten ffü: die Tätigkeit des Propstei-Diako

nieausschusses und für eine Propsteistelle des Diako
nischen Werkes sind mit Ausnahme der in §. 13 Abs. 3 . 
genannten Personalkosten im Haushalt der Propstei 
auszuweisen. Für .eine Kreisstelle sind diese Kosten von 
den Propsteien, die ihr angehören, anteilig zu tragen. 

(2) übernimmt die Propstei eigene diakonisr.hP. Auf
gaben, so ist eine Propstei-Diakoniekasse einzurichten. 
§§ 5 und 6 finden sinn.gemäß Anwendung; dabei treten 
a.n die Stelle des Kirchenvorstandes die zuständigen Or
gane der Propstei. In diesem Falle sind die in Absatz 1 
genannten Kosten in der Propstei-Diakoniekasse auszu
weisen. 

D. Diakonie der Landeskirche 
§ 11 

(1) Die diakonischen Aufgaben in der Landeskirche 
nimmt auf Grund des von ihm übernommenen Auf
trages und seiner Satzung das Diakonische Werk -
Innere Mission und Hilfswerk - der Evangelisch-luthe
rischen Landeskirche in Braunschweig wahr. Das Dia-
1':onische Werk steht unter der Obhut der Landeskirche 
1·nd ist an ihre Verfassung gebunden. Es unterstützt die 
Diakonieausschüsse und die diakonische Arbeit der 
l:irchlichen Zusammenschlüsse, denen die Landeskirche 
angehört. Zugleich fördert es die selbständigen diakoni
schen f:inrichtt,ngen in der Landeskirche, die sich dem 
Diakonischen Werk angeschlossen haben. 
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(2) Das Diakonische Werk ist in der Rechtsform eines 
eingetragenen Vereins gebildet. Seine Satzung, etwaige 
Änderungen der Satzung und die Auflösung des Vereins· 
bedürfen des Einvernehmens mit der Kirchenregierung 
und sind im Amtsblatt de.r Landeskirche zu veröffent
lichen. 

(3) Das · Diakonische Werk ist Spitzenverband der 
freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Landeskirche 
und dem Diakonischen . Werk . ...:.... Innere Mission und 
Hilfswerk - der Evangelischen Kirche in Deutschland 
angeschlossen. 

§ 12 

(1) Mitglieder des Diakonischen Werkes sind : 

a) die .Propsteien, die durch den Propsteivorstand ein 
Mitglied ihres Diakonieausschusses mit ihrer Vertre-
tung beauftragen; · 

b) die im Bereich der Landeskirche tätigen Verbände, 
Vereine, Stiftungen, Anstalten und sonstigen Einrich
tungen . der Diakonie, . soweit sie beim Inkrafttreten 
dieses Gesetzes bereits Mitglieder des Evangelischen 
Vereins · (Landesverband) für Innere Mission in 
Braunschweig sind. 

(2) Träger diakonischer Arbeit können Mitglied des 
Diakonischen Werkes werden, wenn sie nach ihrer Sat- . 
zung oder Organisation gemeinnützigen, mildtätigen 
oder kirchlichen Zwecken im Sinn der steuerrechtlichen 
Bestimmungen und der Gemeinnützigkeitsverordnung 
dienen. 

§ 13 
(1) Das Diakoni~che Werk unterhält eine zentrale 

Geschäftsstelle und nach Bedarf Kreis- oder Propstei
stellen. 

(2) Der Leiter der zentralen Geschäftsstelle ist zu
gleich Landespfarrer für Diakonie. Er wird von dem 
zuständigen Organ des Diakonischen Werkes gewählt. 
Die Wahl bedarf der Bestätigung durch die Kirchen
regierung. 

· (3) Die Kreis- oder Propsteistellen sind hauptamtlich 
mit Beauftragten _für Diakonie und möglichst mit je 
einer weiteren hauptamtlichen Fachkraft, insbesondere 
für die Fürsorgearbeit, zu besetzen. Diese Mitarbeiter 
werden vom Diakonischen Werk der Landeskirche nach 
Anhörung der zuständigen Propsteivorstände angestellt 
und unterstehen der Dienstaufsicht des Leiters der zen
tralen Geschäftsstelle. Das Diakonische Werk trägt ihre 
Personalkosten. 

§ 14 

. (1) Die Landeskirche gewährt dem Diakonischen Werk 
im Rahmen ihres Haushalts regelmäßige jährliche Zu
schüsse, insbesondere zur Deckung der Personal-:- und 
Sachkosten. Außerdem wird die Landeskirche Kollekten 
für das Diakonische Werk alljährlich im Kollektenplan 
ausschreiben. Andere Sammlungen können nur im Rah
men der geltenden Bestimmungen durchgeführt wer
den. 

(2)· Das Diakonische Werk reicht dem Landeskirchen
amt alljährlich den Haushaltsvoranschlag ein. Zum 
Nachweis für die ordnungsmäßige Verwendung der aus 
Haushaltsmitteln der Landeskirche gewährten Zu
schüsse legt das Diakonische Werk dem Landeskirchen
amt den von einer Treuhandstelle geprüften · Jahres-
abschluß vor. . 

E. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 15 

(1) Der Evangelische Verein (Landesverband) für 
Innere Mission e. V. tritt auf Grund des von ihm über
nommenen Auftrages und seiner Satzung in die Auf-

gaben, Rechte und Pflichten <les Evangelischen Hilfs
werkes der Landeskirche ein, gibt sich den Namen: .,Das 
Diakonische Werk - Innere Mission und Hilfswerk -
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun
schweig e. V." und ändert seine Satzung unter Berück
sichtigung der Bestimmungen dieses Kirchengesetzes. 

(2) Die Dienstverhältnisse der bisherigen Mitarbeiter 
des Hilfswerkes sind auf das Diakonische Werk zu über
führen. Die Kreisbeauftragten des Hilfswerkes werden 
Beauftragte für Diakonie in den bereits von ihnen be
treuten Kreis- ·oder Propsteistellen. 

§ 16 

(1) Die Kassenbestände der Gemeindehilfswerke ge
hen auf die Gemeinde-Diakoniekasse über. Das bei den 
Propstei- und Kreisbeauftragten und beim Hauptbüro 
des Hilfswerkes vorhandene Sondervermögen wird auf 
das Diakonische Werk übertragen. Das Diakonische 
Werk hat ·dieses Vermögen seiner jeweiligen Zweck
bindung entsprechend zu verwalten. 

(2) Die Gemeinde-Diakoniekassen und, soweit erfor
derlich, die Propstei-Diakoniekassen sind spätestens 
wm Beginn des auf das Inkrafttreten dieses Kirchen

. gesetzes folgenden Rechnungsjahres einzurichten. 

§ 17 

Besteht in einer Kirchengemeinde ein besonderer 
Rechtsträger für die diakonische Arbeit oder für die 
Pflege einer bestimmten diakonischen Tätigkeit, so kön
nen diesem mit Zustimmung seines zuständigen Organs 
und des Landeskirchenamtes die Aufgaben und Befug
nisse des Gemeinde-Diakonieausschusses durch Be
schluß des Kirchenvorstandes übertragen werden. Seine 
Kasse ist zugleich Gemeinde-Diakoniekasse. 

§ 18 

(1) Der Propstei-Diakonieausschuß ist innerhalb von 
vier Monaten nach Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes 
zu bilden. · 

(2) Für die Amtsperiode der erstmalig gebildeten 
Diakonieausschüsse finden die §§ 2 Absatz 2. und 7 Ab
satz 2 Anwendung. 

§ 19 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt einen Monat nach dem 
Wirksamwerden der geänderten Satzung des Evange
lischen Vereins (Landesverband) für Innere Mission e. V. 
in Kraft. Dieser Zeitpunkt ist im Amtsblatt der Landes
kirche bekanntzumachen . 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 
a) das Kirchengesetz über das Evangelische Hilfswerk 

der Braunschweigischen evangelisch-lutherischen 
Landeskirche vom 2; November 1951 (Amtsbl. 1951 
s. 39), 

b) die Richtlinien zum Kirchengesetz über das Evange
lische Hilfswerk · der Braunschweigischen evange
lisch-lutherischen Landeskirche vom 13. Dezember 
1951 (Amtsbl. 1952 S. 1), 

b) die §§ 68 und 69 der Kirchengemeindeordnung in der 
Fassung vom 21. Juli 1922 (Amtsbl. 1922 S . 151). 

(3) Die Kirchenregierung · wird ermächtigt, Ausfüh
rungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz zu erlas
sen. 

Wo l f e n b ü t t e l , den 7. Februar 1970 

Braunschweigische 
evangelisch-lutherische Landeskirche 

Dr. Hein t ze 
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. Inkrafttreten 

des Diakoniegesetzes vom 7. Februar 1970 

Gemäß §. 19 Absatz 1 des Kirchengesetzes über die 
Ordnung der diakonischen Arbeit in der Braunschweigi
schen evangelisch-lutherischen Landeskirche (Diakonie
gesetz) vom 7. Februar 1970 in Verbindung mit§ 24 Ab
satz 2 der Satzung des Diakonischen Werkes - Innere 
Mission und Hilfswerk .:..__ der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche in Braunschweig e . V wird hiermit be
kanntgemacht, daß das Diakoniegesetz am 1. August 
1970 in Kraft tritt. 

Wo 1 f e n b ü t t e 1 , den 15. Juni 1970 

Landeskirchenamt 

Kaulitz 

Wahlordnung der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Eutin fiir die erstmalige Bildung der 
Gemeindekirchenräte nach der Kirchenverfassung 

vom 3. Juli 1967 

Vom 26. Februar 1968 
(Nachdruck aus GVBl. Bd. IV S . 45) 

§ 1 

Für die Wahlen bildet jede Kirchengemeinde einen 
, einheitlichen· Wahlbezirk. 

§ 2 

(1) Das Wahlrecht kann nur durch die wahlberechtig-. 
ten Gemeindeglieder ausgeübt werden, die in die Wäh-
lerliste eingetragen sind. · 

(2) In die Wählerliste werden · ohne besondere An
meldung alle Gemeindeglieder . eingetragen, die inner
halb der Kirchengemeinde ihren Wohnsitz haben und 
am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet haben. Ge
meindeglieder, von denen bekannt ist, daß sie nicht kon
firmiert sind, sind nicht einzutragen. Das gleiche gilt 
für Gemeindeglieder, die entmündigt sind oder denen 
die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind. 

(3) Die Wählerlisten sind zur Einsichtnahme der Ge
ineindeglieder auszulegen. Die Auslegung ist unter Hin
weis auf die bevorstehende Wahl iin Gemeindegottes
dienst und in sonst ortsüblicher Weise bekanntzugeben. 
Zugleich sind die wahlberechtigten Gemeindeglieder 
aufzufordern , sich über ihre Eintragung in die Wähler
liste zu vergewissern. 

(4) · Die Auslegungsfrist beträgt mindestens elne 
Woche; sie endet mit dem Ablauf des zweiten Sonntags 
vor dein Wahltag .. Nach Ablauf der Auslegurigsfrist 
kann eine wirksame Eintragung in die Wählerliste nicht 
mehr vorgenommen werden. 

(5) Gegen die Nichtaufnahme in die Wählerliste kann 
der Betroffene binneri einer Woche nach Ablauf der 
Auslegungsfrist Einspruch berciem Gemeindekirchenrat 
erheben. Über den Einspruch entscheidet der Landes
kirchenrat. Gegen einen ablehnenden Einspruchsbe
scheid kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde 
bei dem Landeskirchenrat eingelegt werden. Über die 
Beschwerde entscheidet der Synodalausschuß endgül
tig. Ein anhängiges Einspruchsverfahren hindert nicht 
die Durchführung der Wahl. 

§ 3 

(1) Die derzeitige Kirchenvertretung stellt die verfas
sungsmäßige Zahl der zu wählenden Kirchenältesten 
(Artikel 20 Absatz 2 der n~uen Kirchenverfassung) fest . 

(2) Beschließt die Kirchenvertretung, die Zahl der zu 
wählenden Kirchenältesten höher festzusetzen oder die . 
Zahl der zu wänlenden Kirchenältesten auf mehrere 
Ortschaften zu verteilen (Artikel 20 Abs. 2 und 3 der 
neuen Kirchenverfassung), so ist die Genehmigung des 
Landeskirchenrates herbeizuführen. Die Genehmigung 
gilt als erteilt, wenn der Landeskirchenrat nicht inner
halb einer Woche nijch Eingang des Genehmigungsan
trages widerspricht. 

. § 4 

(1) Die Wahl der Kirchenältesten erfolgt auf Grund 
von Wahlvorschlägen. 

12) Die Vorgeschlagenen müssen am Wahltag das 
25 Lebensjahr vollendet haben und in die Wählerliste · 

· eingetragen sein. Zu Kirchenältesten sollen nur solche 
Gemeindeglieder vorgeschlagen werden, die durch ihre 
Beteiligung am Leben der Gemeinde kirchliche Erfah
rung gewonnen haben. 

(3) Wahlvorschläge müssen von mindestens zehn 
wahlberechtigten Gemeindegliedern unterzeichnet sein. 
Die Wahlvorschläge dürfen nicht mehr Namen enthal
ten, als Kirchenälteste zu wählen sind. Die Vorgeschla
genen müssen schriftlich ihre Zustimmung zur Auf
nahme in den Wahlvorschlag uQd ihre Bereitschaft er
klärt haben, das Amtsgelöbnfs gemäß Artikel 18 der 
neuen Kirchenverfassung zu leisten. ' 

(4) Die wahlberechtigten Gemeindeglieder sind unter 
Hinweis auf die bevorstehende Wahl im Gemeindegot
tesdienst und in sonst ortsüblicher Weise aufzufordern, 
innerhalb der in Absatz 6 gesetzten Frist Wahlvor
schläge bei dem Gemeindekirchenrat einzureichen. Da
bei ist die Zahl der· zu wählenden Kirchenältesten und 
gegebenenfalls ihre Aufteilung auf mehrere Ortschaften 
bekanntzugeben. Auf die Bestimmungen in Absatz 2· 
ünd 3 ist a·ufmerksam zu machen. Besonders ist auf das . . . . 
hinzuweisen, was in Artikel 16. Ger neuen Kirchenver
fassung über das Amt des Kirchenältesten ausgesagt ist. 

(5) Die Kirchenvertretung hat ' auch selbst einen 
Wahlvorschlag aufzustellen. Dieser Wahlvorschlag muß· 
mindestens. so viele Namen enthalten, wie Kirchen
älteste zu wählen sind. 

(6) Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
beträgt mindestens eine Woche; sie endet mit dem Ab
lauf des vierten Sonnta~s vor dem Wahltag. 

§ 5 

(1) Der Gemeindekirchenrat prüft, ob die Wahlvor
schläge ordnungsmäßig aufgestellt sind. F.r h_i=lt il:mrnf 
hinzuwirken, daß Mängel behoben werden .. 

(2) D.er Gemeindekirchenrat prüft .ferner, ob die vor
geschlagenen Personen wählbar sind . . vorgeschlagene, 
die nicht wählbar sind, sind von dem Wahlvorschlag zu 
streichen. . 

(3) Gegen die Streichung können der Erstunterzeich
ner des Wahlvorschlages und der Betroffene binnen 
einer Woche nach ergangener Mitteilung Einspruch bei 
dem Gemeindekirchenrat erheben. Für das Einspruchs
verfahren gilt § 2 Absatz 5 entsprechend. 

§ 6 

(1) Die Namen der Vorgeschlagenen werden in alpha
betischer Reihenfolge in einer Vorschlagsliste zusam-
mengefaßt. , 

' (2) Ist ein Vorgeschlagener gemäß § 5 vom Wahlvor
schlag gestrichen, und ist die Streichung noch nicht 
rechtskräftig, so ist der Name des Vorgeschlagenen in 
die Vorschlagsliste aufzunehmen. · , 
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(3) Ist eine Aufteilung der Zahl der . zu wählenden 
Kirchenältesten auf mehrere Ortschaften erfolgt, so ist 
auch die Vorschlagsliste entspre_chend aufzugliedern. 

(4) Die Vorschlagsliste ist am Sonntag vor dem Wahl
tag im Gemeindegottesdienst bekanntzugeben und 
außerdem zur Einsichtnahme auszulegen. Die wahlbe
rechtigten und in die Wählerliste eingetragenen Ge
meindeglieder sind zur · Teilnahme an der Wahl aufzu
fordern. Sinn und Bedeutung der Wahl sind dabei zu 
erläutern. Der Wahltag, Ort und Zeit der Wahlhandlung 
sind bekanntzugeben. Auch ist mitzuteilen, wo und 
wann· die Vorschlagsliste eingesehen werden kann. 

§ 7 

Enthält die Vorschlagsliste nicht mehr Namen als 
Kirchenälteste zu wählen sind, so gelten diese als ge
wählt und die Wahl entfällt. Entfällt die Wahl, so ist 
dies unter Mitteilung der Na.men der als gewählt gelten
den Kirchenältesten am Sonntag vor dem Wahltag im 
Gemeindegottesdienst bekanntzugeben. 

§ 8 

(1) Der Wahltag wird durch den Landeskirchenrat 
festgesetzt. 

(2) Der Gemeindekirchenrat bestimmt den Ort der 
Wahlhandlung und die Zeit, in der die Stimmabgabe er
folgen kann. Die Wahl erfolgt im Anschluß an einen 
Gemeindegottesdienst. Die Wahlzeit soll mindestens 
eine Stunde betragen. 

{9 
(1) Zur Leitung der Wahl bestellt der Gemeindekir

chenrat einen Wahlvorstand von mindestens 5 wahlbe
rechtigten Gemeindegliedern. 

(2) Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind· durch den 
Vorsitzenden des Gemeindekirchenrats auf J gewissen
hafte Amtsführung und Geheimhaltung der Wahl zu 
verpflichten. 

(3) Der Wahlvorstand wählt einen Vorsitzenden, einen 
Schriftführer und ihre Stellvertreter. 

(4) Während der ganzen Dauer der Wahlhandlung, bei 
der Prüfung und Auszählung der Stimmzettel und bei 
Feststellung des Wahlergebnisses müssen mindestens 
drei Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter der Vor
sitzende und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter 
anwesend sein. 

(5) Der Wahlvorstand hat über die Wahl eine Nieder
schrift anzufertigen, die den Gang der Wahlhandlung 
und die Ermittlung ·des Wahlergebniss~s enthalten muß. 

§ 10 

(1) Die Wahl erfolgt durch Abgabe .von Stimmzetteln. 
Die Stimmzettel werden auf Grund der V~rschlagsliste 
hergestellt. 

(2) Es kann verlangt werden, daß der Wähler sich 
über seine Person ausweist. Abwesende können sich bei 
der StimmalJgabe nicht vertreten lassen. 

(3) Es ist dafür zu sorgen, daß die Wähler ihre Stimm
zettel unbeobachtet ausfüllen können. 

(4) Der Wähler kreuzt auf dem Stimmzettel die Na
men der Personen an, die er wählen will. Es dürfen 
nicht mehr Namen angekreuzt werden, als Kirchen
älteste . zu wählen sind . .Personen; die auf dem Stimm
zettel nicht enthalten sind,. können nicht gewählt wer
den. 

(5) Der Vorsitzende des Wahlvorstandes legt die ihm 
verdeckt übergebenen Stimmzettel in die Wahlurne, 

nachdem der Schriftführer die Stimmabgabe in der 
Wählerliste vermerkt hat. · 

(6) Nach Ablauf der für die Wahl angesetzten Zeit 
wird die Wahlhandlung durch den Vorsitzenden des 
Wahlvorstandes·. geschlossen. 

§ 11 

(1) Nach Beendigung der Wahlhandlung werden die 
Stimmzettel aus der Urne genommen, gezählt und .mit 
der Zahl der Stimmabgabevermerke in der Wählerliste 
verglichen. Abweichungen sind in der Niederschrift zu . 
vermerken. 

(2) Jeder Stimmzettel wird einzeln geöffnet und vor
gelesen. Die für die einzelnen Vorgeschlagenen abgege
benen Stimmen werden in einer Liste und Gegenliste 
gezählt. 

(3) Ungültig sind andere als die amtlich hergestellten 
Stimmzettel sowie Stimmzettel, die mit Zusätzen ver
sehen oder auf denen mehr Namen angekreuzt sind, als 
Kirchenälteste zu wählen sind. Beanstandete Stimmzet
tel sind der Niederschrift beizufügen. 

(4) Die Zahl der für die einzelnen Vorgeschlagenen 
abgegebenen Stimmen . ist in die Niederschrift aufzu
nehmen. 

.§ 12 

'o) Das Wahlergebnis wird durch den Wahlvorstand 
festgestellt. 

(2) Als gewählt . gelten die Vorgeschlagenen, die die 
meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleich
heit entscheidet das Los, das durch den Vorsitzenden 
des Wahlvorstandes zu ziehen ist. 

(3) Ist eine Aufteilung der Zahl der zu wählenden 
Kirchenältesten auf mehrere Ortschaften erfolgt, so ist 
das Wahlergebnis für die einzelnen Ortsbereiche ge
trennt zu ermitteln. 

(4) Das Wahlergebnis ist in die Niederschrift aufzu
nehmen. 

§ 13 

(1) Die Namen der gewählten Kirchenältesten sind im 
Gemeindegottesdienst bekanntzugeben. 

(2) Gegen die Wahl kann jedes wahlberechtigte Ge
ineindeglied innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe 
Einspruch bei dem Gemeindekirchenrat erheben. Der 
Einspruch kann sich nur gegen erhebliche Mängel im 
Wahlverfahren oder gegen die Wählbarkeit eines Ge
wählten richten. Unrichtigkeiten oder Versehen bei der 
Durchführt:mg der Wahl machen die Wahlhandlung 
nicht ungültig, wenn sie auf das Ergebnis der Wahl ohne 
Einfluß sind. · 

(3) Über Wahleinsprüche entscheidet der Landeskir
chenrat. Gegen eine ablehnende Entscheidung kann in
nerhalb von zwei Wochen Beschwerde bei dem Landes
kirchenrat eingelegt werden. Über die Beschwerde ent
·scheidet der Synodalausschuß endgültig. 

§ 14 

(1) Scheidet ein gewählter Kirchenältester auf Grund 
rechtskräftiger Entscheidung gemäß § 5 oder § 13 aus 
oder lehnt er die Annahme der Wahl oder die Ablegung 
des Gelöbnisses ab, so rücken die nicht gewählten Vor
e:eschlagenen i.n der Reihenfolge der Stimmenzahl nach, 
die sie bei der Wahl erhalten haben ; bei Stimmengleich
heit entscheidet das Los. 

(2) Sind weniger Kirchenälteste gewählt als der ge
. setzlichen Zahl entspricht, so werden die fehlenden 

Kirchenältesten durch die Ki1;"chenvertretung hinzuge
wählt. 
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§ 15 

Die -Akten über die Wahl sind bei der Kirchenge
meinde zu verwahren .. Die Stimmzettel sind nach Ab-: 
lauf der Einspruchsfrist (§ 13) oder nach Erledigung von 
Einsprüchen gegen die Wahl zu vernichtl:!n. 

§ 16 

Die Einführung der Kirchenältesten erfolgt in den 
einzelnen Kirchengemeinden, sobald die Zusammenset
zung des neuen Gemeindekirchenrats endgültig fest
steht. 

§ 17 

(1) Diese Wahlordnung gilt für die erstmalige Neu
wahl zu den nach der Kirchenverfassung vom 3. Juli 
i967 zu bildenden Gemeindekirchenräten. 

(2) Die in der Gemeindeordnung vom 1. November 
1947 in den §§ 36 bis 46 enthaltenen Wahlvorschriften 
finden keine Anwendung. 

§ 18 

Im Hinbl\ck auf die bevorstehende Errichtung der 
Kirchengemeinden Sereetz und Stockelsdorf II bilden 
die Pfarrbezirke Ratekau, Sereetz, Stockelsdorf I und 
Stockelsdorf II gesonderte Wahlbezirke in dem Sinne, 
daß die Kirchenältesten für jeden Pfarrbezirk auf 
Grund besonderer Vorschlagslisten durch die Wahlbe
rechtigten der Pfarrbezirke in getrennten Wahlgängen 
gewählt werden. 

§ 19 , 

Durchführungsbestimmungen erläßt, soweit erforder
lich, der Landeskirchenrat. 

Die vorstehende Ordnung ist von der Gesetzgebenden 
Versamm.lung beschlossen und gemäß § 42 der landes-
kirchlichen Verfassung vom 1. November 1947 in Kraft 
gesetzt worden. 

Der Landeskirchenrat 

Geschäftsordnung für die Synode der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Eutin . 

Vom H. Oktober 1968 
(Nachdruck aus GVBl. Bd. IV S. 66) 

Die Synode hat gemäß Artikel 48 Absatz 5 der Kir
chenverfassung die nachstehende Geschäftsordnung be
schlossen; 

Die Mit g 1 i e d e r .d er S y n o d e 

§ 1 

(1) Die Mitglieder der Synode werden durtjl Gelöbnis 
verpflic.lltct. Die Verpflichtung erfolgt bei dP.m ersten 
Zusammentreten der Synode durch den Bischof. Später 
hinzutretende Mitglieder der Synode werden durch den 
Präsidenten der Synode verpflichtet. 

(2) Die Verpflichtung erfolgt in der Weise, daß die 
Synodalen auf die Frage: ,,Geloben Sie vor Gott, daß 
Sie als Mitglied der Synode gehorsam dem göttlichen 
Wort, in Treue gegen das Bekenntnis der evangelisch
lutherischen Kirche danach trachten · wollen, daß die 
Kirche in Ein~gkeit des Glaubens und in Gemeinschaft 
der Liebe wachse zu dem hin, der das Haupt ist, 
Christus" antworten: ,,Ja, mit Gottes Hilfe." 

§ 2 

(1) Die Mitglieder der · Synode handeln nach ihrer 
freien Überzeugung; sie sind an keine Weisungen ge
bunden. 

(2) Die Mitglieder der Synode sind verpflichtet, an den 
Tagungen regelmäßig teilzunehmen. Mitglieder, die ver

. hindert sind, haben dies dem Präsidenten mitzuteilen. 
Mitglieder, die die Tagung verlassen wollen, haben sich 
bei dem Präsidenten abzumelden. 

(3) Die Mitglieder der Synode sind- über den Inhalt 
· Ausschüsse zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

nichtöffentlicher VerhandlungLn der Synode und ihrer 

§ 3 

Die Mitglieder·der Synode haben Anspruch auf Tage- . 
gelder und Vergütung der Reisekosten. Der Ältestenrat 
setzt die Beträge fest. 

Amter der Synode 

§ 4 . 

(1) Die Synode wählt bei ihrem ersten Zusammen
treten nach ihrer Neubildung unter dem Vorsitz ihres 
ältesten Mitgliedes den Präsidenten. Der Präsident darf 
nicht ein Pastor sein. 

(2) Die Synode wählt ferner den Vizepräsidenten 
sowie den Schriftführer und dessen Stellvertreter. 

(3) Der Präsident, der Vizepräsident und der Schrift
führe·r bilden das Präsidium der Synode. 

§ 5 

(1) Der Präsident leitet die Synode und vertritt sie 
nach außen. Er verwaltet ihre Geschäfte und führt den 
Schriftwechsel. 

(2) Der Schriftführer hat die Verantwortung für die 
Führung der Rednerliste und für die Verhandlupgsnie-
derschrift über die Tagungen der Synode. · · 

Einberufung der Synode 

§ 6 

(1) . Die Synode wird nach ihrer Neubildung durch die 
Kirchenleitung einberufen. Zu ihren weiteren Tagungen 
tritt die Synode auf Einladung des Präsidenten nach Be
darf, mindestens einmal im Jahr, zusammen. über den 
Zeitpunkt und den Ort der Tagungen verständigt sich 
der Präsident mit der Kirchenleitung. 

(2) Die Synode. muß binnen zwei Wochen einberufen 
werden, wenn mindestens 15 Mitglieder der Synode 
oder die Kirchenleitung es ~nter Angabe des zu behan
delnden Gegenstandes verlangen . . 

(3) Die Einladungen zu Tagungen der Synode erfol
gen schriftlich mit einer Frist von mindestens zwei Wo
chen unter Mitteilung der Tagesordnung. Die Vorlagen 
sind den Mitgliedern .der Synode spätestens eine Woche 
vor der Tagung zu übersenden. 

Tagesordnung 

§ 7 

(1) Die Tagesordnung wird durch das Präsidium 
festgesetzt. 

(2) Anträge und Vorlagen der Kirchenleitung sind vor 
allen. anderen Gegenständen in die Tagesordnung auf
zunehmen. 

(3) .Die Mitglieder der ·synode können die Aufnahme 
eines Verhandlungsgegenstandes in die Tagesordnung 
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beantragen. Dem Antrag muß entsprochen werden, 
wenn er von mindestens 5 Mitgliedern der Syiiode un
terschrieben ist und spätestens eine Woche vor dem Sit
zungstage bei dem Präsidenten eingegangen ist. Handelt 
es sich bei dem Verhandlungsgegenstand um einen von 
der Synode zu fassenden Beschluß, so ist dieser im 
Wortlaut beizufügen. 

(4) Über einen als dringlich bezeichneten Gegenstand, 
der nicht auf der Tagesordnung steht, wird verhandelt, 
wenn dies von der Kirchenleitung oder vom Präsidium 
der Synode beantragt wird oder wenn mindestens 5 Mit
glieder der Synode dies beantragen und die Dringlich
keit von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder der 
Synode anerkannt wird. 

(5) Für die Einbringung . von Kirchengesetzen gelten 
die Bestimmungen des Artikels 44 der Kirchenverfas
sung. 

(6) Zusatz- und Gegenanträge zu Verhandlungsge
genständen können während der Verhandlung g e -
s t e 11 t werden, solange die Abstimmung noch nicht 
erfolgt i_st. Sie sind auf Verlangen schriftlich mit Na
mensnennung dem Präsidenten zu übergeben. 

(7) Eingaben an die Synode werden ihr zur Kenntnis 
gebracht. Sie werden nur dann in die Tagesordnung auf- · 
genommen, wenn das · Präsidium sie zur Besprechung 
für geeignet erachtet. 

(8) Die Absetzung eines Gegenstandes von der Ta
gesordnung kann von der Kirchenleitung oder von min
destens 5 Mitgliedern beantragt werden; über den An
trag beschließt die Synode. 

§ 8 

Anfragen an den Bischof, die Kirchenleitung oder 
einen Ausschuß der Synode müssen vor der Tagung der 
Synode schriftlich eingereicht werden: Die Beantwor
tung mündlich gestellter Anfragen bleibt dem Ermessen 
des Befragten überlassen. 

Tagungen der Synod e 

§ 9 

(1) Die Tagungen der Synode werden mit. einem Got
tesdienst oder einer Andacht eingeleitet und mit. Gebet 
geschlossen. 

(2) Die Eröffnung der Synode erfolgt bei ihrem ersten 
Zusammentreten durch den Bischof und sonst durch den 
Präsidenten. · 

§ 10 

(1) Die Tagungen der Synode sind für alle volljähri
gen Glieder der Landeskirche öffentlich. Für einzelne 
Verhandlungsgegenstände kann die Öffentlichkeit aus
geschlossen werden; über einen Antrag auf Ausschluß 
der Öffentlichkeit beschließt die Synode in nichtöffent
licher Sitzung. 

(2) Das Präsidium kann den Vertretern der Vereinig
ten Evangelischen Lutherischen Kirche Deutschlands 
und der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie 
ihrer. Gliedkirchen das Wort zu Gegenständen erteilen, 
die die vertretenen Kirchen unmittelbar berühren. 
Unter den gleichen Voraussetzungen kann das Präsi
dium die Vertreter auch zur Teilnahme an nichtöffent
lichen Sitzungen und an Ausschußsitzungen zulassen. 

§ 11 . 

Der Bischof und die Mitglieder des Landeskirchenrats 
nehmen an den Tagungen der Synode teil. 

Beschlußfähigkeit 

§ 12 

(1) Die Synode ist beschlußfähig, wenn mindestens 
zwei Drittel ihrer Mitglieder anwesend sind. Die .Be
schlußfähigkeit ist vor Eintritt in die Tagesordnung 
durch Namensaufruf festzustellen. -

(2) Die Feststellung der Beschlußfähigkeit braucht 
während einer Sitzung nicht wiederholt zu werden, so- · 
lange die Beschlußfähigkeit aus der '3ynode nicht be
zweifelt wird. 

(3) Ist die Synode . nicht beschlußfähig, so ist eine 
zweite ordnungsmäßig einberufene Sitzung ohne Rück
• .i.cht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. 

Beratung 

§ 13 

(1) Zu Beginn der Beratung eihes Gegenstandes ist 
. dem Berichterstatter das Wort zu erteilen, der die Vor

lage vor der Synode zu vertreten hat. Das gleiche gilt 
für den Urheber eines Antrages aus der Mitte der 
Synode. 

(2) Mitglieder, die zu dem Gegenstand der Beratung 
sprechen wollen, haben sich bei dem Schriftführer, der 
die Rednerliste führt, zu Wort zu melden. Sie erhalten 
das Wort in der Reihenfolge, in der sie sich gemeldet 
haben, doch 'kahn der Präsident im Interesse der Sache 
Änderungen eintreten lassen. Zu tatsächlichen Berich.,
tigungen kann der Präsident auch außer der Reihe das 
Wort gestatten. · 

(3) Dem Bischof und den Mitgliedern des Landes
kirchenrats ist auf Verlangen jederzeit das Wort zu er
teilen. Die synodalen Mitglieder der · Kirchenleitung 
können zu Verhandlungsgegenständen jederzeit das 
Wort nehmen und Anträge stellen, sofern sie namens 

· der Kirchenleitung sprechen. 

(4) Das Wort zur Geschäftsordnung oder . zu einer 
direkten Beantwortung wird nach Ermessen des Präsi
denten erteilt; gegen seine Entscheidung ist Berufung . 
an die Synode zulässig. Die Synode entscheidet darüber 
ohne Verhandlung. 

(5) Zu persönlichen Bemerkungen wird das Wort erst 
nach Schluß der Beratung erteilt. Der Redner darf nicht 
zur Sache sprechen, sondern darf nur persönliche An
griffe zurückweisen oder eigene Ausführungen richtig-
stellen. · 

(6) Will der Präsident sich als Redner an der Bera
tung beteiligen, so muß er während dieser Zeit den Vor
sitz abgeben. 

§ 14 

(1) Die Redezeit kann durch Beschluß der Synode 
beschränkt werden. 

(2) Der Präsident kann Redner, wenn sie vom Ver
handlungsgegenstand abschweifen,' zur Sache und sie 
und die anderen Mitglieder, wenn sie die Ordnung ver
letzen, zur Ordnung rufen. Gegen den Ordnungsruf 
steht dem Betroffenen die Berufung an die Synode zu, 
die ohne Erörterung endgültig beschließt, ob der Ord
nungsruf gerechtfertigt war. · 

(3) Ist ein Redner zweimal zur Sache gerufen, so 
kann der Präsident eine Entscheidung der Synode dar
über herbeiführen, ob sie den Redner noch weiter -anhö
ren will. Ist dem Redner das Wort entzogen, so darf es 
ihm zu dem Gegenstand der Beratung bis zum Beginn . 
det Abstimmung nicht wieder erteilt werden. 



368 AMTSBLATT Band III Stück 10 

(4) Ein "Mitglied der Synode, das zweimal zur Ord
nung gerufen ist, kann durch das Präsidium von der 
weiteren Teilnahme an der Tagung ausgeschlossen wer
den. Legt der Betroffene Berufµng an die Synode ein, 
so beschließt diese ohne Erörterung endgültig, ob der 
Ausschluß berechtigt ist. · 

Schluß der Beratung 

§ 15 

(1) Die Beratung über einen Gegenstand wird vom 
Präsidenten geschlossen, wenn alle Mitglieder, die sich 
zu Wort gemeldet haben, zu Wort gekommen sind. 

(2) Über Anträge auf Schluß der· Rednerliste entschei
det die Synode nach Verlesung der Rednerliste ohne 
Erörterung. 

(3) Anträge auf Schluß der Beratung müssen von 
mindestens fünf Mitgliedern der Synode unterstützt 
werden. Die Synode entscheidet ohne Erörterung. 

(4) Einen Antrag gemäß Absatz 2 und 3 kann nicht 
stellen, wer bereits zur Sache gesprochen hat. 

Abstimmun·g 

§ 16 

(1) Auf die Beratung eines Gegenstandes erfolgt die 
Abstimmung. · 

(2) Jede Frage, _über die abgestimmt werden soll, ist 
vom Präsidenten so zu fassen, daß sie mit ja oder nein . 
beantwortet werden kann. 

(3) Liegen zu einem Gegenstand mehrere Anträge 
vor, so bestimmt der Präsident die Reihenfolge der 
Abstimmung. 

(4) Über die .Aiiträge auf Vertagung oder Überwei
sung an einen Ausschuß ist abzustimmen, bevor die Ab
stimmung in der Sache erfolgt. 

(5) Bei G~setzesvorlagen sind Änderungsanträge vor 
dem ursprünglichen Antrag zur Abstimmung zu brin
gen, und zwar in der Reihenfolge, daß der von dem 
ursprünglichen Antrag am weitesten abweichende An
trag vorangeht. 

(6) Gegen Fassung und Reihenfolge der Abstim
mungsfragen können nur sofort nach der Ankündigung 
Einwendungen erhoben werden. Wenn der Präsident 
auf sie nicht eingeht, entscheidet die Synode ohne Erör-
terung. · 

§ 17 

(1) Bei umfassenden Vorlagen geht der Beratung über 
die Einzelabschnitte eine allgemeine Beratung voraus. 
Diese beschränkt sich auf die in Betracht kommenden 
allgemeinen Gesichtspunkte und schließt ohne Ab
stimmung. 

(2) Nachdem über die einzelnen Abschnitte der Vor
lage beraten und beschlossen worden ist, wird über die 
gesamte Vorlage in der Fassung abgestimmt, die . sich 
durch die Einzelabstimmungen ergeben hat. 

(3) Bei Kirchengesetzen hat auf Antrag von minde
stens 10 Mitgliedern oder auf Verlangen der Kirchen
leitung eine zweite Lesung stattzufinden. Bei verfas
sungsändernden Kirchengesetzen ist eine zweimalige 
Lesung erforderlich. 

§ 18 

(1) Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. 

(2) Ist dem Präsidenten das Stimmenverhältnis zwei
. felhaft, so kann er in geeigneter Weise eine Zählung 

durchführen lassen. Das von ihm festgestellte und ver
kündete .Ergebnis 'ist nicht anfechtbar, wenn das Präsi
dium der Synode der Feststellung beitritt. 

(3) Über Anträge auf namentliche Abstimmung . ent
scheidet die Synode. 

(4) Mitglieder, die an dem Gegenstand der Beschluß
fassung persönlich beteiligt sind, nehmen an der Bera
tung und Abstimmung nicht teil. · 

§ 19 

(1) Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Enthaltungen gelten nicht als 
abgegebene Stimmen. 

(2) Kirchengesetze gelten als beschlossen. wenn ihnen 
mehr als die Hälfte der anwesenden Mitglieder der 
Synode zustimmt. Änderungen der Kirchenverfassung 
bedürfen in zwei Abstimmungen, die an verschiedenen 
Tagen stattfinden müssen, der Zustimmung von zwei 
Dritteln der anwesenden und mehr als der Hälfte aller 
Mitglieder der Synode. 

§ 20 

(1) Wahlen erfolgen mit Stimmzetteln. Durch Zuruf 
kann gewählt werden, wenn nur ein Vorschlag vorliegt 
und nicht widersprochen wirct. 

(2) Gewählt ist, wer die meisten Stimmen und minde
stens die von mehr als der Hälfte der anwesenden Mit
glieder der Synode erhalten hat. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los, das durch den Präsidenten zu zie
hen ist. · 

(3) Für die Wahlen zu den Ämtern und Ausschüssen 
der Synode und zu der Kirchenleitung gelten die beson
deren Bestimmungen · einer Wahlordnung, die von der 
Synode beschlossen wird. 

(4) Für die Wahl des Bischofs und der Mitglieder des 
Landeskirchenrats gelten die besonderen Bestimmun
gen der Kirchenverfassung. 

§ 21 

(1) Über die Verhandlung der Synode ist eirie Nieder
schrift zu führen. Die Niederschrift muß alle wesent
lichen Vorgänge, namentlich die Gegenstände der Ver
handlungen, die dazu gestellten Anträge, die Beschlüsse 
und bei Wahlen 'das Abstimmungsergebnis genau ver-
zeichnen. · 

(2) Die Niederschrift i:.l vuu <lem Präsidenten und 
Schriftführer zu unterzeichnen, den Mitgliedern der 
Synode zuzusenden und von der Synode bei ihrer näch
sten Tagung zu genehmigen. 

Die Ausschüsse der Synode 

§ 22 

(1) Vorsitzender des Hauptausschusses und„des Alte
stenrats ist der .Präsident der Synode. Andere Aus
schüsse wählen ihren Vorsitzenden aus ihrer Mitte. 

(2) Die Ausschüsse treten auf Einladung des Vorsit
zenden nach Bedarf zusammen. Sie müssen zusammen
treten, wenn mindestens ein Drittel ihrer Mitglieqer es 
verlangen. Der Hauptausschuß muß außerdem einbe
rufen werden, wenn die Kirchenleitung es unter An
gabe des Verhandlungsgegenstandes verlangt, 

· (3) Die Verhandlungen der Ausschüsse sind nicht 
öffentlich. 
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(4) Die Mitglieder der Kirchenleitung haben das 
Recht, an den Sitzungen des Hauptausschusses teilzu
nehmen. Der Präsident der Synode und die Mitglieder 
der Kirchenleitung können an den Sitzungen aller and_e
ren Ausschüsse teilnehmen. 

(5) Die Ausschüsse der Synode sind beschlußfähig, 
wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend Ist. 
Ist eine Sitzung nicht beschlußfähig, so ist eine zweite 
ordnungsmäßig einberufene Sitzung ohne Rücksicht auf 
die _Zahl der Erschienenen beschlußfähig. 

(6) Für die Verhandlungen und Abstimmungen in den 
Ausschüssen der Synode gelten die Bestimmungen der 
§§ 13 bis 21 sinngemäß. 

Eutin, den 14. Oktober 1968 

Der Präsident der Synode 

Dr. Pa u 1 s e n 

Wahlordnung 
der Evang.elisch-Lutherischen Landeskirche Eutin 

für die Wahlen zum Präsidium · 
und zu den Ausschüssen der Synode und für die 

Wahlen zur Kirchenleitung 

Vom 25. November 1968 
(Nachdruck aus GVB1. Bd. IV S. 73) 

Die Synode hat gemäß § 20 Absatz 3 ihrer Geschäfts
. ordnung vom 14. Oktober 1968 beschlossen; 

§ 1 

(1) Die Wahlen erfolgen auf Grund von Wahlvor'
schlägen. 

(2) Jedes Mitglied de.r Synode ist berechtigt, Wahl
vorschläge zu machen; es darf für jedes Amt nur eine 
Person vorschlagen. Dieselbe Person kann für mehrere 

_ Ämter in Vorschlag gebracht werden. 

(3) Für die Wahl des Hauptausschusses sind auch die 
Gemeindekirchenräte vorschlagsberechtigt. Wird ein 
Gemeindepastor vorgeschlagen, so ist zusätzlich ein 
gewählter ode_r berufener Synodaler zu benennen. 

(4) Wahlvorschläge sind dem Präsidenten der Synode 
einzureichen, der sie dem Ältestenrat vorlegt. 

§ 2 

(1) Die eingegangenen Vorschläge werden in Vor
schlagslisten zusammengefaßt. 

(2) Es sind Vorschlagslisten herzustellen für die 
Ämter: 

a) des Präsidenten der Synode 

b) des Vizepräsidenten, des _ Schriftführers und des 
stellvertretenden Schriftführers 

c) der Mitglieder der Kirchenleitung 
· dJ der Mitglieder des Hauptausschusses der Synode 

e) der Mitglieder des Ältestenrates. 

(3) Auf den Vorschlagslisten für Hauptausschuß, Kir
chenleitung und Ältestenrat sind die vorgeschlagenen 
Pastoren, die kraft Amtes der Synode angehören, von 
den anderen ·vorgeschlagepen getrennt zu halten; im 
übrigen werden die Namen alphabetisch geordnet. 

§ 3 

(1) Die Vorschlagslisten werden der Synode durch den 
Ältestenrat vorgelegt. 

(2) Jedes Mitglied der Synode hat bis zum Beginn der 
Wahlhandlung das Recht, noch zusätzliche Namen zu 
nennen. Diese Namen werden vort den Synodalen am 
Ende der jeweiligen Vorschlagsliste nachgetragen. 

(3) FJne Aussprache über die Vorgeschlagenen findet 
nicht statt. 

: § 4 

(1) Die Wahlen erfolgen in der in § 2 Absatz 2 ange
gebenen Reihenfolge. Über jedes ZU besetzende Amt ist 
einzeln abzustimmen. 

(2) Vor der Abstimmung ist festzustellen; ob die Vor
geschlagenen bereit sind, eine auf · sie fallende Wahl 
anzunehmen. 

§ 5 

(1) Die Wahlen erfolgen mit Stimmzetteln. 

(2) Durch Zuruf kann gewählt werden, wenn nur ein 
Vorschlag vorliegt und nicht widersprochen wird. 

§ 6 

(1) Gewählt ist, wer die meisten Stimmen und minde
stens die von mehr als der Hälfte der anwesenden Mit
glieder der Synode erhält. Bei Stimmengleichheit ent
scheidet das Los, das durch den Präsidenten zu ziehen 
ist. 

_ (2) Wird die in Absatz 1 genannte Mehrheit im ersten 
Wahlgang nicht erreicht, so findet eine Stichwahl unter 
den beiden statt, die die meisten Stimmen erhalten 
haben. In diesem Wahlgang entscheidet die einfache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Absatz I Satz 2 
gilt entsprechend. 

§ 7 

Die Auswertung der Stimmzettel wird du.rch den 
Ältestenrat vorgenommen. Der Präsident kann Helfer 
bestellen. 

§ 8 

(1) Bei der Auswertung der Stimmen ist zunächst 
festzustellen, daß die Zahl der anwesenden Mitglieder 
der Synode übereinstimmt. 

· (2) Ungültig sind Stimmzettel, auf denen -Namen ste
hen, die in der Vorschlagsliste nicht enthalten sind. 

(3) Die Zahl der für die einzelnen Vorgeschlagenen 
abgegebenen Stimmen wird in einer Stimmliste und 
einer Gegenliste durch Merkstriche festgehalten. Bei 
der Auszählung müssen · Liste und Gegenliste überein
stimmen. 

(4) Die Wahlergebnisse werden durch den Präsiden
ten bekanntgegeben. 

§ 9 

(1) Für die Wahl des Hauptausschusses gelten die fol.: 
genden besonderen Bestimmungen. 

(2) Vor der Wahl stellt der Präsident die nach ·unten 
abgerundete Höchstzahl der Gemeindepastoren fest, die 
nach Artikel 53 Absatz 1 Satz 2 der Kirchenverfassung 
gewählt werden kann (höchstens ein Drittel der Ge- . 
samtzahl der Mitglieder des Hauptausschusses). 

(3) Zunächst werden die Pastoren gewählt. 

(4) Ist die Wahl der Pastoren abgeschlossen, so stellt 
der Präsident der Synode die Gemeinden fest, für die 
noch Mitglieder des Hauptausschusses zu wählen sind. 
Die Wahl erfolgt gemeindeweise. 
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§ 10 

Über Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
einer Wahl entscheidet die Synode sofort und endgültig. 

§ 11 

Die Bestimmungen der §§ 1 bis_ 10 gelten entspre
chend für die Wahlen zu weiteren Ausschüssen, die von 
der Synode gebildet werden. Bei der Abstimmung kann 
von§ 4 Absatz 1 Satz 2 abgewichen werden. 

Eutin, den 25. November 1968 

Der Präsident der Synode 

Dr. Pa u I s e n 

Kirchengesetz der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Eutin 

zu dem Vertrag über die Bildung der 
Nordelbischen evangelisch-luther~schen Kirche 

Vom 25. Mai 1970 

(Nachdruck aus GVBI. Bd. IV S. 113) 

Die Ev.-Lulh. Landeskirche Eutin beschließt in der 
Bereitschaft, ihre Selbständigkeit um der Gemeinsam
keit mit den Nachbarkirchen willen aufzugeben und in 
der Erwägung, daß sie in der Nordelbischen Kirche als · 
Kirchenkreis eine eigenständige Einheit des kirchlichen 
Lebens _bilden wird, durch ihre Synode das nachste
hende Kirchengesetz: 

Artikel 1 

Dem zwischen 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Eutin, 

der Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgi
scheh Staate, 

der Evang_elisch-:lutherischen Landeskirche 
Hannovers, 

der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck 
und 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schles-
wig-Holsteins · 

abgeschlossenen Vertrag über die Bildung der Nord
elbischen evangelisch-lutherischen Kirche (Anlage zu 
diesem .Gesetz) wird zugestimmt. 

.Artikel 2 

U1eses Kirchengesetz tritt mit der Beschlußfassung in 
der 2. Lesung in Kraft. 

Das vorstehende Kirchengesetz, das unter Beachtung 
von Artikel 45 der Kirchenverfassung von der Synode 
in zwei Lesungen am 27. April und 25. Mai 1970 als ver
fassungsändern::les Gesetz beschlossen worden ist, wird 
verkündet. 

Eutin, den 15. Juni 1970 

Die Kirchenleitung 

Vertrag über die Bildung der Nordelbischen 
evangelisch-lutherischen Kirche 

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Eutin (Lan
deskirche Eutin) 
- vertreten durch die Kirchenleitung-, 

die Evangelisch-lutherische Kirche im Hamburgischen 
Staate (Landeskirche Hamburg) · 
- vertreten durch den Kirchenrat-, 

die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers 
(Landeskirche Hannover) 
- vertreten durch _den Landesbischof-, 
die Evangelisch-lutherische Kirche in Lübeck (Landes
kirche Lübeck) 
- vertreten durch d ie Kirchenleitung - und . 
die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig
Holsteins (Landeskirche Schleswig-Holstein) . 
- vertreten durch den Vorsitzenden der Kirchenleitung 
und den Präsidenten des Landeskirchenamts -

schließen in der Überzeugung, durch eine Vereinigung 
·in einer Nodelbischen evangelisch-lutherischen Kirche 
und ihr zukünftiges gemeinsames Wirken den ihnen 
au.fgetragenen Dienst im Namen des Herrn der Kirche · 
recht zu erfüllen. folgenden· Vertrag: 

1. Abschnitt 

§ 1 

(1) Die Landeskirchen Eutin, Hamburg, Lübeck und 
Schleswig-Holstein schließen sich zu der 

Nordelbischen evangelisch-lutherischen Kirche 

zusammen. 

(2) Aus der Landeskirche Hannover geht der Kirchen- . 
kreis Harburg in die Nordelbische evangelisch-luthe-

. rische Kirche über. 

(::1) Der Übergang des Kir~enkreises Cuxhaven aus 
der Landeskirche Hamburg in die Landeskirche Han
nover wird durch Vertrag zwischen den Landeskirchen 
Hamburg und Hannover geregelt. 

§ 2 

(1) Die nordelbische evangelisch-lutherische Kirche 
ist gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes für die Bun
desrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 in Verbin

. dung mit Artikel 137 der Deutschen Verfassung vom 
· 11. August 1919 Körperschaft des öffentlichen Recht~. 

(2) · Die Landeskirchen Eutin, Hamburg, Lübeck, 
Schleswig-Holstein und der Kirchenkreis Harburg blei
ben mit ihren Rechten und Pflichten als Körperschaften 
des öffentlichen Rechts bis zu dem Zeitpunkt bestehen, 
·der in der Verfassung der Nordelbischen evangelisch
lutherischen Kirche bestimmt wird . 

§ 3 

(1) Organe der Nordelbischen evangehsch-Juthen
schen Kirche sind vorläufig 

a) die Verfassunggebende. Synode. 

b) der Rat, 
c) die Synodalkommission .. 

(2) Die Organe sind innerhalb von drei Monaten nach 
dem Ipkrafttreten dieses Vertrages zu bilden. 

2. Abschnitt 

!i 4 

(1) Der Verfassunggebenden Synode gehören die Prä
sidenten der Synode der vertragschließenden Kirchen 
an. Der Präsident der Synode der Landeskirche Han
nover kann an seiner Stelle einen Beauftragten entsen
den. 

(2) Die Synoden der vertragschließenden Kirchen wäh
len 
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a) je 8 Mitglieder und 

b) für je angefangene 100 000 Kirchenglieder nach dem 
·. Stande vom 1. Januar 1968 ein weiteres Mltglied; die 

Zahl der Kirchenglieder wird für die Landeskirche 
Hamburg ohne die Kirchenglieder im Kirchenkreis 
Cuxhaven, für die Landeskirche Hannover nach der 
Zahl der Kirchenglieder im Kirchenkreis Harburg 
berechnet. 

(3) Die gewählten Mitglieder der Verfassunggebenden 
Synode müssen Glieder einer Kirchengemeinde der 
Landeskirchen Eutin, Hamburg, Lübeck, Schleswfg
Holstein oder des Kirchenkreises Harburg sein. Sie 
brauchen nicht Mitglieder der wählenden Synoden w 
sein. Die Zahl der von jeder Synode zu wählenden 
theologischen Mitglieder darf ein Drittel der Gesamt
zahl nicht überschreiten. 

(4) Die Mitglieder der Verfassunggebenden Synode 
sind nicht an Weisungen. und Aufträge gebunden, un
beschadet der Bestimmungen des § 5 Abs. 1 und 2. 

(5) Jede Synode der vertragschließenden Landeskir
chen hat fur von ihr gewählte Mitglieder der Verfas
sunggebenden Synode, die ausscheiden, Ersatzmitglie
der zu wählen. 

11 5 

(1) Die Verfassunggebende Synode hat die Aufgabe, 
nach den in der Anlage zu diesem Vertrag niederge
legten Grundsätzen (A) und Leitsätzen (B) die Verfas
sung für d'ie Nordelbische Kirche und das Einfüh
rungsgesetz auszuarbeiten und zu beschließen. 

(2) Von den Grundsätzen (A) und Leitsätzen (B) kann 
die Vedassunggebende Synode abweichen, jedoch im 
Falle der mit (A) bezeichneten nur dann, wenn sie dies 
im Einzelfall mit 2/J ihrer Mitglieder beschließt. 

(3) Durch die Verfassung kann der Name der Nordel
bischen evangelisch-lutherischen Kirche geändert wer
den. 

§ 6 

(1) Der Präsident <:ier Synode der Landeskirche 
Schleswig-Holstein, im Verhinderungsfall der Präsident 
der Synode der Landeskirche Hamburg. beruft die Ver
fassunggebende Synode ein und eröffnet sie. Unter sei
nem Vorsitz wählt sie das aus fünf Mitgliedern beste
hende Präsidium; jede vertragschließende Landes~ 
kirche muß im Präsidium vertreten sein. 

(2) Die Einberufung der konstituierenden Sitzung der 
Verfassunggebenden Synode erfolgt unverzüglich, nach
dem dem Präsidenten der Synode der Landeskirche 
Schleswig-Holstein die Mitglieder benannt worden 
:<ind. 

§ 7 

· (1) Die Verfassunggebende Synode gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. · 

(2) In der Geschäftsordnung ist die Wahl eines Aus
schusses vorzusehen, der der Verfassunggebenden Syn

'ode einen Verfassungsentwurf vorlegt. In diesem Aus
schuß soll jede der vertragschließenden Landeskirchen 
mit der gleichen Zahl von Mitgliedern vertreten sein. 

§ 8 

Der Rat der Nordelbischen evangelisch-lutherischen 
Kirche, die Kirchenleitungen der vertragschließenden 
Landeskirchen sowie die Kirchenleitung der V 0 reinig
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und 
der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland haben 

. das Recht, Vertreter zu den Sitzungen der Verfassung
gebenden Synode und deren Ausschüsse zu entsenden. 
Die Vertreter können bei den Beratungen das . Wort 
nehmen. 

11 9 

Die Kirchenverwaltungen der vertragschließenden 
Landeskirchen sind verpflichtet, der Verfassunggeben
den Synode Amtshilfe zu leisten. 

§ 10 

(1) Die Verfassung der nordelbischen evangelisch-lu
therischen Kirche ist angenommen, wenn ihr in drei. 
Lesungen bei Anwesenheit von mindestens drei Vier
teln der Mitglieder mindestens drei Viertel der Anwe
senden zustimmen. Zwischen der 1. und 2. Lesung muß 
ein Zeitabstand von mindesten~ einer Woche, höchstens 
jedoch von einem Monat liegen. · · 

(2) Nach der 2. Lesung leitet die Verfassunggebende 
Synode das Arbeitsergebnis den Synoden und Kirchen
leitungen .der vertragschließenden Kirchen zu. Stellung- . 
nahmen sind innerhalb einer vom Vorsitzenden der 
Verfassunggebenden Synode festzusetzenden · Frist, die 
nicht unter drei Monaten . betragen ·soll, . einzureichen. 
Erhebt eine Synode der vertragschließenden Kirchen 
Beden.ken gegen das Arbeitsergebnis, so darf die 3. Le
sung erst vorgenommen we_rden, nachdem ein Vermitt
lungsverfahren stattgef1.1.nden hat. 

(3) Im Vermittlungsverfahren entscheidet ein Ver
mittlungsausschuß, bestehend · aus 12 Mitgliedern der· 
Verfassunggebenden Synode, sowie je einem Mitglied 
der Synode der Landeskirchen · Eutin und Hannover, 
drei Mitgliedern der Synode der Landeskirche Hamburg, 
zwei Mitgliedern der Synode der Landeskirche Lübeck 
und fünf Mitgliedern der Synode der Landeskirche 
Schleswig-Holstein. 

(4) Der Ausschuß entscheidet mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner Mitglieder. Die Entscheidung ist 
für die 3. Lesung bindend. 

(5) In der 3. Lesung entscheidet die Verfassungge
bende Synode mit der in Abs. 1 festgelegten Mehrheit 
endgültig. 

§ 11 

(1) Die Verfassung der Nordelbischen evangelisch-lu
_therischen Kirche ist in den Amtsblättern der Landes
kirchen Eutin, Hambur,g, Lübeck und Schleswig-Hol
stein zu veröffentlichen und tritt an dem in ihr be
stimmten Tage in Kraft. 

(2) Zum gleichen Zeitp,mkt wird die Nordelbische 
evangelisch-lutherische Kirche Rechtsnachfolgerin der 
Landeskirchen Eutin,.Hamburg; Lübeck und Schleswig
Holstein. Das gilt auch für die Rechte und Pflichten aus 
dem Vertrage zwischen dem Land Schleswig-Holstein 
und· den evangelischen Landeskirchen in Schleswig
Holstein vom 23. April 1957 für .das von diesem Vertrag 
erfaßte Gebiet. 

(3) In dem Einführungsgesetz sind n_ähere · Bestim:.. 
. mungen darüber zu treffen. 

a) . inwieweit einzelne Vermögensgegenstände der vor
genannten vier Landeskirchen auf andere kirchliche 
Rechtsträger im Bereich der Nordelbischen evange
lisch-lutherischen Kfrche übergehen·. 

b) in welchem Umfang das in den vertragschließenden 
Landeskirchen geltende Recht außer Kraft tritt oder 
in Geltung bleibt. · · · 

c) zu welchem Zeitpunkt die Zuständigkeit der landes
kirchlichen Organe der vertragschließenden Landes
kirchen endet. 
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3. Abschnitt 

§ 12 

(1) Dem Rat gehören 8 Mitglieder an, die von den 
Kirchenleitungen der vertragschließenden Landeskir
chen entsandt w~rden. 

Es entsenden 

die Landeskirche Eutin 
· die Landeskirche Hamburg 

die Landeskirche Hannover 

die Lan:leskirche Lübeck 

Mitglied, 

2 Mitglieder, 
Mitglied, 

Mitglied, 
die Landeskirche Schleswig-Holstein 3 Mitglieder. 

(2) Drei weitere Mitglieder des Rates werden durch 
die Synodalkommission bestellt. 

(3) Für jedes · Mitglied ist ein Stellvertreter zu be
stimmen. 

(4) Die Bischöfe der vertragschließenden · Landeskir
chen können, soweit sie nicht Mitglieder des Rates sind, 
an den Beratungen des Rates teilnehmen. Der Landes
bischof der Landeskirche Hannover kann an seiner 
Stelle einen Beauftragten entsenden. 

§ 13 

Die Synodalkommission besteht aus 24 Mitgliedern, 
die von den Synoden der vertragschließenden Landes-
kirchen entsandt werden, und zwar · 

aus der Landeskirche Eutin 

aus der Landeskirche Hamburg 

aus der Landeskirche Hannover 

aus der Landeskirche · Lübeck 

aus der Landeskirche 
Schleswig-Holstein 

§ 14 

3 Mitglieder, 
5 Mitglieder, · 

3 Mitglieder, 

3 Mitglieder, 

10 Mitglieder. 

Der Rat vertritt die Nordelbische evangelisch-luthe
rische Kirche nach außen. Die rechtsgeschäftliche Ver
tretung erfolgt durch den Vorsitzenden und ein weite
res Mitglied des Rates. 

§ 15 

Der Rat und die Synodalkommission haben die Auf
gabe, auf eine planmäßige Zusammenarbeit der ver
tragschließenden Landeskirchen hinzuwirken. 

§ 16 . 

(1) Der Rat hat insbesondere dahin zu wirken, daß 

a) auf allen Gebieten der kirchlichen Gesetzgebung und 
Verwaltung eine schrittweise Rechtsangleichung 
stattfindet, · 

b) . gemeinsame Einrichtungen geschaffen werden. 

c) die Besetzung leitender Stellen aufeinandei· abge
stimmt wird und· solche freiwerdenden Stellen, die 
nach Inkrafttreten der Verfassung wegfallen wer
den, nicht wieder besetzt werden. · 

(2) Der Rat _soll ferner darauf hinwirken, daß die 
Kirchenleitungen der vertragschließenden Landeskir
chen sich miteinander abstimmen 

a.J bei der Stellüngnahme zu wichtigen Vorgängen des 
kirchlichen und öffentlichen Lebens, 

b) bei der Stellungnahme zu .wichtigen Vorlagen und 
Anfragen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands und der Evangelischen Kirche 
in Deutschland. 

(3) Die Landeskirchen Eutin; Hamburg, Lübeck und 
Schleswig-Holstein haben den Rat über Vorhaben nach 
Absatz 1 rechtzeitig zu unterrichten. 

(4) Der Rat muß der Synodalkommission mindestens . · 
zweimal im Jahr über seine Arbeit berichten. 

§ 17 

Die Synodalkommission hat die Aufgabe, 

a) Anregungen an den Rat und an die Synoden der ver-
tragschließenden Landeskirchen zu geben, 

b) Mitglieder des Rates zu wählen(§ 12 Abs. 2), 

c) Berichte des Rates entgegenzunehmen _(§ 1_6 Abs. 4), 

d) Umlagen zu beschließen. 

§ 18 

Der Rat und die Synodalkommission wählen aus ihrer 
Mitte einen Vorsitzenden und · einen stellvertretenden 
Vorsitzenden. Im übrigen geben sie sich ihre Geschäfts
ordnung selbst; sie bestimmen den Sitz ihrer Geschäfts:. 
stellen. § 6 Abs. 1 gilt entsprechend. 

§ 19 

Der Finanzbedarf der Verfassung.gebenden Synode, 
des Rates und der Synodalkommission wird durch Um
lagen aufgebracht, deren Höhe auf Vorschlag des Rate::: 

· durch die Synodalkommission _beschlossen wird. Bei der 
Verteilung auf die · vertragschließenden Landeskirchen 
ist deren Finanzkraft angemessen zu berücksichtigen. 

4. Absclmitt 

§ 20 

(1) Der Übergang des Kirchenkreises Harburg in 'die 
Nordelbische evangelisch-lutherische Kirche wird zu 
dem Zeitpunkt rechtswirksam, in dem die Landeskir
chen Eutin, Hamburg, Lübeck und Schleswig-Holstein 
gemäß § 2 Abs. 2 aufhören, Körperschaften des öffent-
lichen Rechts zu_ sein. · 

(2) Mit dem Übergang wird die Nordelbische evange
iisch-lutherische Kirche hinsichtlich des Kirchenkreises 
Harburg und der in ih_r zusammengefaßten Kirchenge
meinden Rechtsnachfolgerin der Landeskirche Hanno
ver. Die Glieder der Kirchengemeinden im Kirchenkreis. 
Harburg werden Glieder der Nordelbischen evangelisch
lutherisch·en Kirche. 

(3) Das im Zeitpunkt des Übergangs im Kirchenkreis 
Harburg geltende Recht bleibt in Kraft, soweit es nicht 
der Verfassung der Nordelbischen evangelisch-lutheri

. sehen Kirche widerspricht oder künftig durch die Nord
elbische evangelisch-lutherische Kirche aufgehoben 
wird. Das Einführungsgesetz zur Verfassung der. Nord
elbischen evangelisch-lutherischen Kirche bestimmt. 
welche Stellen der Nordelbischen evangelisch-lutheri:. 
sehen Kirche bei der Anwendung des weiter geltenden 
Rechts der Landeskirche Hannover anstelle der nach 
diesen · Vorschriften zuständigen Stellen der Landes
kirche Hannover tre·ten. 

(4) Die im Kirchenkreis Harburg geltenden liturgi
schen Ordnungen und Bücher bleiben bis zu einer Neu
ordnung durch die Nordelbische _evangelisch-lutherische 
Kirche in Gebrauch. 

(5) Die im Kirchenkreis Harburg angestellten Pfar
rer, · Pastorinnen, Pfarrvikare und Pfarrverwalter 
werden mit dem Zeitpunkt des Übergangs des Kirchen
kreises mit ihrem erworben.en Besoldungs- und Ruhe
gehaltsdienstalter in den Dienst der Nordelbischen 
evangelisch-lutherischen Kirche übernommen. 
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§ 21 

Dieser Vertrag bedarf der Bestätigung durch Kirchen
gesetze der vertragschließenden Landeskirchen. Er tritt 
am Monatsersten des zweiten Monats, der auf die Ver
abschiedung des letzten Bestätigungsgesetzes folgt, in 
Kraft. 

Grundsätze und Leitsätze für die Verfassung der 
Nordelbischen evangelisch-lutherischen Kirche 

Vom 25. Mai 1970 

Anlage zu § 5 Absatz 2 des Vertrages 

Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

1. 

A Der Zusammenschluß 
der Evangeli.sch-Lutherischen Landeskirche Eutin, 
der- Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgi
schen Staate. 
der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck, 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schles
wig-Holsteins und 

des Kirchenkreises Harburg der Evangelisch-luthe• 
rischen Landeskirche Hannovers 

zu der 
Nordelbischen evangelisch-lutherischen Kirche 

findet seinen Ausdruck in der Verfassung für eine 
einheitliche Kirche. 

2. 

A Die Nordelbische evangelisch-lutherische Kirche ist 
Gliedkirche der Vereinigten Evangelisch-Lutheri
schen Kirche Deutschlands und bekennt · wie diese 
als ihre Grundlage das Evangelium von Jesus Chri
stus, wie es in der Heiligen Schrift Alten und Neu
en Testaments gegeben und in den Bek.enntnis
schriften der Evangelisch-lutherischen Kirche be
zeugt ist. 

3. 

A Die Nordelbische evangelisch-lutherische Kirche ist 
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutsch
land. 

4. 

A Die Nordelbische evangelisch-lutherische Kirche ist 
Rechtsnachfolger der unter Ziffer 1 genannten Kir
chen. 

5. 

A Die Nordelbische evangelisch-lutherische Kirche ist 
Mitgliedskirche des Lutherischen Weltbundes und 
des Oekumenischen Rates der Kirchen. 

6. 

B (1) Die Mitglieder der kirchlichen Körperschaften 
werden für 6 Jahre gewählt oder berufen. 

A (2) Als Altersgrenzen sind für . die Ausübung des 
Wahlrechts zu allen kirchlichen Körperschaften das 
vollendete 18. Lebensjahr,. für die Wählbarkeit das 
vollendete 2.1. Lebensjahr festzusetzen. 

B · (3) Die Wählbarkeit ist von weiteren persönlichen 
Voraussetzungen abhängig. 

A 

A 

A 

Abschnitt II 

Die Gemeinden 

1. 

(1) Die Kirchengemeinde ist ein Kreis von Glie
dern der Kirche, in dem und durch den der Auftrag 
der Kirche ausgerichtet wird. 

' (2) Die öffentliche Verkündigung des Evangeliums 
und die v·erwaltung der Sakramente in der Ge
meinde sind dem Pfarramt zugeordnet. 

(3) Jedes Glied einer Kirchengemeinde ist zugleich 
Glied seines Kirchenkreises und der Nordelbischen 
evangelisch-lutherischen Kirche. 

2. 

A (1) Die Ortsgemeinde ist die wesentliche, aber nicht 
die einzige Möglichkeit zur Sammlung evangeli
scher Christen. 

B (2) Wo sich Kirchenglieder unabhängig von Ortsge
meinden zu kirchlicher Gemeinschaft sammeln, 
kann ihnen der Status von Kirchengemeinden mit 
entsprechenden Rechten und Pflichten zuerkannt 
werden. 

3. 

A Die Kirchengemeinde sorgt für die geordnete Ver
kündigung des Wortes Gottes und die Darreichung 
der Sakramente. Sie pflegt die Gemeinschaft unter 
·ihren Gliedern. Sie unterweist und erzieht die Ju
g,.md im christlichen Glauben ; sie nimmt sich der 
Kranken und Schwachen an. Diakonie und Mission, 
Hilfe für die Diaspora, Teilnahme an ökumenischen 
Hilfswerken sowie die Mitverantwortung für das 
öffentliche Leben gehören zu ihren unabdingbaren 
Aufgaben. 

4. 

A (1) Die Kirchengemeinde verwaltet sich selbst im 
.Rahmen der kirchlichen Ordnung. Sie kann sich 
eine Gemeindesatzung geben. 

A (2) Die Kirchengemeinde ist Körperschaft des öf
fentlichen Rechts. 

B · (3) Nähere Bestimmungen über das Gemeindeleben 
werden durch eine Gemeindeordnung ·der Nordei
bischen Kirche getroffen. 

5. ' 

A (lJ Der Kirchenvorstand besteht aus den Pastoren 
der Gemeinde und aus gewählten und ~erufenen 
Mitgliedern. 

B (2) Der Kirchenvorstand hat das Recht, s!ch durch 
Zuwahl einer begrenzten Zahl von Kirchenvorste
hern zu ergänzen. 

A . (3) Kirchenvorsteher können auch im Zusammen
wirken von Kirchenvorstand und Kirchenkreisvor
stand berufen werden. 

A (4) Die Zahl der berufenen Mitglieder darf nicht 
mehr als ein Viertel der gewählten Kirchenvorste
her betragen. 

6. 

B Der. Kirchenvorstand kann für missionarische, dia
konische und andere Aufgaben Arbeitsausschüsse 
bilden. Diesen können auch a"ndere Gemeindemit
glieder: insbesondere Vertreter der kirchlichen 
Dienste und Werke angehören. 
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7. 

A Der Kirchenvorstand wählt seinen Vorsitzenden 
und dessen Stellvert.reter. Ist ein Pastor Vorsitzen
der, soll ein Nichttheologe stellvertretender Vorsit
zender sein und umgekehrt. 

8. 

A Die Mitarbeiter sind bei der Beratung ihres Sach
gebietes durch den Kirchenvorstand .hinzuzuziehen. 

Abschnitt III 

Die Kirchenkreise 

Ob in der Nordelbischen evangelisch-lu
therischen Kirche die Bezeichnung „Kir
ctienkreis" oder „Propstei" gelten soll, be
stimmt die Verfassunggebende Synode. Wo 
im folgenden der Ausdruck „Kirchenkreis" 
verwendet wird, kann sinngemäß der Aus
druck „Propstei" eingesetzt werden. 

1. 

A (1) Der Kirchenkreis ist eine eigenständige Einheit 
kirchlichen Lebens. In ihm sind die Kirchengemein
den des Kirchenkreises zusammengeschlossen . . 

A (2) Als selbständige kirchliche Körperschaft soll der 
Kirchenkreis Aufgaben wahrnehmen, die über den 
Bereich und die Kraft der Kirchengemeinden hin
ausgehen. Er soll die Arbeit der Kirchengemeinden 
fördern, die gemeinsame Erfüllung kirchlicher Auf
gaben anregen und einen Ausgleich der Kräfte und 
Lasten herbeiführen. 

A (3) Der Kirchenkreis ist Aufsichts- und Verwal
tungsbezirk der Nordelbischen evangelisch-lutheri
schen Kirche. In dieser Eigenschaft nimmt er Auf
gaben wahr, die ihm die kirchliche Ordnung über
läßt oder überträgt; insbesondere wirkt er in der 
allgell\einen Kirchenverwaltung und in der Auf
sicht über die Kirchengemeinden und die kirchli
chen Amtsträger seines Bereiches mit. 

A (4) Der Kirchenkreis ist Körperschaft des öffent
lichen Rechts. 

2. 

A Der Kirchenkreis wird vom Kirchenkreistag, dem 
Klrchenkreisv'orstand und dem Propst in gemein
samer Verantwortung geleitet. 

3. · 

A (1) Der Kirchenkreis muß raum- und situationsge
recht begrenzt sein. Er soll so groß sein, daß die 
übergemeindlichen Aufgaben sachgemäß wahrge
nommen werden können. 

B (2) In der Regel soll ein Kirchenkreis nicht weniger 
als 75 000 und nicht mehr als 120 000 Gemeindeglie
der mit 25 bis 40 Pfarrstellen umfassen. 

4. . 
A (l)' Die Neubildung, Aufhebung und Zusammenle

gung von Kirchenkreisen erfordern ein Kirchen-· 
gesetz. 

B (2) Ober Änderungen der Kirchenkreisgrenzen ent
scheidet das Kirchenamt, wenn die beteiligten Kir
chenvorstände und' Kirchenkrei.stage zustimmen, 
andernfalls die Kirchenleitung. 

5. 

(1) Der Kirchenkreistag setzt sich aus gewählten, 
entsandten, berufenen und geborenen Mitgliedern 
zusammen. 

B (2) Jede Gemeinde soll durch einen ihrer Pastoren 
und mindestens ein Gemeindeglied vertreten sein. 
Sie werden durch den Kirchenvorstand der Ge
meinde gewählt. 

B (3) Die im Kirchenkreis tätigen kirchlichen Dienste 
und Werke sowie di.e hauptamtlichen Mitarbeiter 
im Kirchenkreis entsenden eine angemessene Zahl 
von Mitgliedern in den Kirchenkreistag. 

A (4) Der Kirchenkreisvorstand hat d·as Recht, eine 
noch zu bestimmende Anzahl von Gemeindeglie
dern in den Kirchenkreistag zu berufen. Dabei ist 
darauf zu achten, daß jüngere Gemeindeglieder und 
Frauen in angemessener Zahl im Kirchenkreistag 
vertreten sind. 

A (5) Die im Kirchenkreis wohnenden Mitglieder der 
Nordelbischen Synode sind. Mitglieder des Kirchen
kreistages. 

A (6) Die Zahl der Pastoren und hauptamtlichen Mit
arbeiter darf insgesamt nicht größer sein als ein 
Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder des Kirchen
kreistages. 

A (7) Der Propst ist nicht Mitglied des Kirchenkreista
ges. Er nimmt mit beratender Stimme an den Sit
zungen teil und ist auf Wunsch jederzeit zu hören. 

A (8) Der Kirchenkreistag wählt ein nichttheologi
sches Mitglied zu seinem Vorsitzenden und einen 
stell vertretenden Vorsitzenden. 

6. 

A (1) Die Aufgaben des Kirchenkreistages im einzel
nen sind durch die Verfassunggebende Synode fest- · 
zulegen: Zu den unverzichtbaren Rechten des, Kir
chenkreistages gehört das Haushaltsrecht und das 
Antragsrecht an die Synode. 

B (2) De!" Kirchenkreistag bildet Ausschüsse für be
stimmte Arbeitszweige. 

7. 

A Der Kirchenkreisvorstand ist für die Durchführung 
der Aufgaben des Kirchenkreises verantwortlich. 
Er führt · die laufenden Geschäfte des Kirchenkrei
ses und vertritt diesen gerichtlich und außerge
richtlich. Er hat die Aufsicht über die Kirchenvor
stände und ihre Tätigkeit und über die Einrich
tungen des Kirchenkreises. Der Kirchenkreisvor
stand hat dem Kirchenkreistag jährlich einen. Tä
tigkeitsbericht zu geben. 

8. 
Der Kirchenkreisvorstand besteht aus dem Propst 
als Vorsitzenden uitd mindestens zwei Pastoren und 
sechs Nichttheologen. Diese werden vom Kirchen- · 
kreistag aus seiner Mitte gewählt. . 

9. 

A (l) Der Propst hat das leitende geistliche Amt im 
Kirchenkreis. Er dient den Gemeinden, Pastoren 
tind kirchlichen Mitarbeitern durch Verkündigung, 
Seelsorge, Visitation und Beratung. Er führt die Pa
storen ein. 

A (2) Das Amt äes Propstes ist mit einer pfarramt
lichen Tätigkeit verbunden. 

A (3) Die Verwaltungsaufgaben des Propstes sind so 
zu bemessen, daß seine geistlichen Aufgaben nicht 
beeinträchtigt ' werden. 
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10. 

A (1) Der Propst wird vom Kirchenkreistag gewählt. 

B (2) Der Wahlvorschlag wird vom Sprengelbischof 
im Einvernehmen mit der Kirchenleitung nach An
hören des Kirchenkreisvorstandes gemacht. 

11. 

A Die Pastoren treten unter der Leitung des Propstes 
regelmäßig zum Pastorenkonvent zusammen. 

Abschnitt IV 

Kirchengemeindeverbände und 
Kirchenkreisverbände· 

1. 

A (1) Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben können 
sich Kirchengemeinden innerhalb eines Kirchen
kreises zu einem Kirchengemeindeverband zusam
menschließen oder zusammengeschlossen werden. 

A (2) Kirchenkreise innerhalb eines Sprengels können 
sich zu · einem Kirchenkreisverband zusammen
schließen. 

2. 

A Verwaltungsaufgaben von Kirchengemeinden, de
ren gemeinsame Wahrnehmung für das Gebiet eines 
oder mehrerer Kirchenkreise zweckmäßig ist, kön
nen auf einen Kirchenkreis oder Kirchenkreisver
band als Auftragsangelegenheiten übertragen wer
den. 

3. 

A (1) Für jeden Verband ist eine Satzung zu erlassen. 

A (2) Die Organe des Verbandes sind die Verbands
vertretung und der Verbandsausschuß. 

4. 

A · (1) Die Verbandsvertretung des Kirchengemeinde
verbandes wird . von den beteiligten Kirchenvor
ständen gewählt. 

A (2) Die Verbandsvertretung des Kirchenkreisver
bandes wird von den· beteiligten vereinigten Kir
chenkreisvorständen gebildet. 

A (3) Die Verbandsvertretung wählt aus ihrer Mitte 
den Verbandsausschuß. 

A (4) Die Verbandsvertretung wählt ein nichttheolo
gisches Mitglied zu ihrem Vorsitzenden und einen 
stell vertretenden Vorsitzenden. · 

5. 

A Die Kirchengemeindeverbände und Kirchenkreis
verbände ·sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. 

6. 

A Die Kirchengemeinden und Kirchenkreise haben 
das Recht, auf vertraglicher Grundlage Zweck.ver
bände zu bilden oder solchen beizutreten. 

Abschnitt V 

Die Nordelbische eva.ngelisch-lutherische 
Kirche · 

1. 

Die Nordelbische evangelisch-1utherische Kirche 
wird von der Synode, dem Bischofskollegium und 
der Kirchenleitung in gemeinsamer Verantwortung 
geleitet. Sie sind berufen, über die Lehre zu .wa
chen und die Ordnung und die Einheit der Kirche 
zu wahren. 

2. 

A Die Nordelbische Kirche ist ausschließlich zustän
dig für : 

1. Gesetzgebung, 

2. Finanzwesen 

a) Finanzplanung und Steuerfestsetzurig 

b) ihren Haushalt und das Umlagerecht 

c) Revisionswesen 

d) Pfarrbesoldung und -versorgung, 

3. Personalrecht, 

4. Ausbildungs- und Prüfungswesen für Pastoren · 
und kirchliche Mitarbeiter, . . 

5. Amtszucht und Disziplinarangelegenheiten, 

6. Vertretung in der VELKD, ElKD und Oekumene, 

7. Vertretung gegenüber dem Staat, 

8. Agende und Gesangbuch, 

9. gesamtkirchliche Kollekten. 

3. 

A Die Nordelbische Kirche ist zuständig für zentrale 
Aufgaben insbesondere auf folgenden Gebieten: 

1. Missionarischer und diakonischer Dienst, 

2. Oekumenische Arbeit, 

3. · Erziehungs- und Bildungswesen, · 

4. Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Fernsehen, Rund
funk), · 

5. Verantwortung in Staat und Gesellschaft. 

4. 

A Die Nordelbische Kirche kann für die ihr zustehen
den Aufgaben eigene · Einrichtungen und Ämter 
schaffen und unterhalten. 

5. 

· A (1) Die kirchlichen Dienste und Werke finden ihre 
Zusammenfassung und Vertretung in der Kammer 
für kirchliche.Dienste und Werke. · 

Die Kammer hat auf die Entwicklung und Koordi
nierung ihrer Arbeiten hinzuwirken. 

B (2) Die kirchlichen Dienste und Werke sind so zu 
ordnen, daß sie ungeachte.t ihrer rechtlichen Gestalt 
auf allen Ebenen der Kirche zur Wirkung kommen. 

6. 

A Der Nordelbischen Kirche ist die Nordschleswig
sehe Gemeinde angeschlossen, 
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Abschnitt VI 

Die Sprengel 

1. 

A (1) Die Nordelbische evangelisch-lutherische Kirche 
gliedert sich in drei Sprengel nach folgender Ein
teilung: 

A a) Sprengel 1 : Bisheriger Sprengel Schleswig, 
dazu die Propsteien Rendsburg, Norder- und 
Süderdithmarschen, mit 711 700 Gemeinde
gliedern; 

A b) Sprengel 2: Bisheriger Sprengel Holstein 
ohne Propsteien Rendsburg, Norder- und 
Süderdithmarschen, dazu die Propste:en Pin
neberg, Rantzau, ein TeU der Propstei Stor
marn, die Landessuperintendentur Lauen
burg. die Gemeinden Geesthacht, die Landes
kirchen Eutin und Lübeck, .mit 1416100 Ge-
meindemitgliedern; · 

A c) Sprengel 3: Bisherige Landeskirche Hamburg 
ohne Cuxhaven und ohne die Gemeinden 
Geesthacht, dazu die Propsteien Altona, Blan
kenese, Niendorf, ein Teil der Propstei Stor-

. marn, der Kirchenkreis Harburg, mit 1 550 500 
Gemeindegliedern. 

A (2) Bei dem Teil der Propstei Stormarn, der zum 
Sprengel 2 tritt, handelt es sich vornehmlich um die 
auf dem Gebiet des Landes Schleswig-Holstein lie
genden Gemeinden; bei dem Teil der Propstei Stor
marh, der zum Sprengel 3 tritt, handelt es sich vor- · 
nehmlich um die auf hamburgischem Staatsgebiet 
liegenden Gemeinden. 

A (3) Die Sprengeleinteilung ist aus der Übersichts
karte und aus der statistischen Anlage zu Ab
schnitt VI zu entnehmen. Die endgültige Abgren
zung wird von der Verfassunggebenden Synode be-
stimmt. · 

2. 

A (1) Die Namen der Sprengel sind 

Sprengel 1: ,,Schleswig", 

Sprengel 2: ,,Holstein-Lübeck", 

Sprengel 3: .,Hamburg", 

A (2) Die Amtsbezeichnungen der Bischöfe sind 

,,Bischof für den Sprengel Schleswig", 

,,Bischof für den Sprengel Holstein-Lübeck", 
,,Bischof für den Sprengel Hamburg". 

3. 

A Di~ Sprengel sind geistliche Aufsichtsbezirke ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, ohne eigene Verwal
tung und synodale Organe. 

Anlage zu Abschnitt VI 

S.prengeleinteilung der Nordelbischen 

Sprengel Holstein-Lübeck 

bisheriger Sprengel 
Holstein 
(ohne die Propsteien 
Rendsburg, Norder- und 
Süderdithm.) · 6 
Propstei Pinneberg 1 
Propstei Rantzau 1 
Propstei Stormarn (Teil) 1 
Landessuperintendentur 

Lauenburg und die 
Gemeinden Geesthacht · 1 

Landeskirche Eutin 1 
Landeskirche Lübeck 1 

12 

Sprengel Hamburg 

bisherige Landeskirche 
Hamburg 
(ohne Kirchenkreis 
Cuxhaven und ohne die 
Gemeinden Geesthacht) 6 
Propstei Altona 1 
Propstei Blankenese 1 

. Propstei N-iendorf 1 
Propstei Stormarn (Teil) 1 
Kirchenkreis Harburg 1 

11 

C: 
'0/ 

C: 'O .,c: 
.c:
u"' 

.!:: ß 
:>:oo 

145 
16 
16 

7 

34 
·19 
32 

269 

72 ' 
13 
15 
16 
43 
21 

180 

2.18 
27 
28 
13 

46 
28 
66 

426 

160 
42. 
39 
41 

110 
41 

433 

25 735 000 
90 000 
92. 700 
59 000 

119 200 
96 600 

11 223 600 

36 1416100 

64 635 500 
127 000 
141 800 
154 200 
333 000 

3 159 000 

67 1 550500 

Zusammenstellung 

Sprengel Schleswig 11 203 275 711 700 
Sprengel Holstein-Lübeck 12. 269 426 36 1 416 100 
Sprengel Hamburg 11 180 433 67 1 550 500 

34 652 1 134 103 3 678 300 

Anmerkung 

Grundlage für die Teilung der Propstei Stormarn 
ist das „Protokoll einer Besprechung über die Neu
ordnung der Propsteien im Osten der Freien -und 
Hansestadt Hamburg und in den angrenzenden 
schleswig-holsteinischen Gebieten" vom 11. August 
1969. 

Abschnitt VII 

Die Bischöfe 

1. 

A Der Bischof hat die geistliche Leitung und Aufsicht 
in seinem Sprengel. Er hat das Kanzelrecht in allen 
Gemeinden seines Sprengels:. Er wählt sich eine 
Kirche als Predigtstätte. 

evangelisch-lutherischen Kirche 2. 

C: 

c~ c .,., „.5 
{j !l {j ~ 
l:;!') ... E 
:.:i -::., 

:.:: bO 
Sprengel Schleswig 

. bisheriger Sprengel · 8 156 
Propstei Rendsburg 1 18 
Propstei Norder-Dithm. l' 13 
Propstei Süder-Dithm. 1 16 

11 203 

' ' Cl/ Cl/ 
'O :a ·'O 

-~ 1 C 1 .!:: ·, C:: 
c:. 
'Q}iii es.. CJ J-. c.l;.. CU 

C> -;~ie;~ E~ 
on:ü; o ~~ t;; 

_,_ 
o"i 

198 458 900 
32 118 200 
23 55 600 
22 79 000 

275 711 700 

A Die Bischöfe werden von der Synode mit ·qualifi
zierter Mehrheit gewählt. Die Wahl erfolgt auf Vor

•schlag eines Wahlausschusses, dem Mitglieder der 
Synode und · der Kirchenleitung ständig angehören 
und zu dem jeweils Vertreter des beteiligten Spren
gels hinzutreten . 

3. 

A Die Bischöfe bilden m.iteinander das Bischofskolle
gi um. Der Vorsitz im Kollegium und die Stellver
tretung des Vorsitzenden wechseln in regelmäßiger 

I 
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Folge entsprechend. der Wahlperiode der Kirchen
leitung. Die Reihenfolge wird vom Kollegium be
stimmt. 

4. 

A Die Bischöfe haben ihren Sitz in Schleswig, Lübeck 
und Hamburg. 

5. 

A Der Bischof hat in seinem Sprengel insbesondere 
folgende Aufgaben: 

A 

1. Ordination, 

· 2. Visitation, , 

3. Vertretung der Nordelbischen Kirche im öffent
lichen Leben des Sprengels. 

4. Einführung der Pröpste,. 

5. Leitung des Pröpstekonventes und des Sprengel
beirates. 

6. Mitwirkung bei Pfarrstellenerrichtung und -be
setzung, 

7. Förderung der Pastoren, der kirchlichen Mitar
beiter und des theologischen Nachwuchses, 

8. Mitwirkung an der. Bauplanung. 

6. 

Dem Bischof stehen der Pröpstekonvent und der 
Sprengelbeirat zur Seite. In diesem sind jeder Kir- · 
chenkreis und die im Sprengel tätigen kirchlichen 

'Dienste und Werke vertreten. 

7. 

A Der Bischof hat in seinem Sprengel einen ständigen 
Stellvertreter. Dieser wird aus der Zahl der Pröpste 
vom Sprengelbeirat auf Zeit gewählt. 

8. 

(Überleitungsbestimmungen) 

A (1) Die im Amt befindlichen Bischöfe behalten ihr 
bischöfliches Amt. 
(2) Den. drei jüngeren Bischöfen wird ein Sprengel 
übertragen. Die anderen gehören ·bis zu ihrem Aus
scheiden dem Bischofskollegium und der Kirchen- · 
leitung mit Wahrnehmung besonderer Aufgaben 
an. 

Abschnitt VIII . 

Die Synode 

1. 

A Die Synode besteht aus mindestens 108, höchstens 
144 Mitgliedern. 

2. 

A 

3. 

Ein Drittel der Synodalen setzt sich zusammen aus 
(1) a) je zwei von den Pröpstekonventen der drei 

Sprengel zu wählenden Pröpsten, 
b) je einem ordentlichen Professor der Theolo

gie der Universitäten Kiel und Hamburg, 
c) von den kirchlichen Diensten und Werken 

entsandten Synodalen, 
d) von der Kirchenleit1..1ng berufenen Synodalen. 

A (2) Die Bestimmung der Ziffer 2 Absatz 3 findet 
entsprechende Anwendung. 

4. 

A Die Vertreter der Nordschleswigschen Gemeinde 
nehmen mit beratender Stimme ·an der Synode teil. 

5. 

A Die Synode wählt ein nichttheologisches Mitglied 
zu ihrem Vorsitzenden. 

A 

Abschnitt IX 

Die Kirchenleitung und das Kirchenamt 

1. 

Die Kirchenleitung besteht aus den Bischöfen, dem 
Präsidenten des Kirchenamtes und weiteren von 
der Synode gewählten Mitgliedern. In der Kirchen
leitung sollen die nichttheologischen Mitglieder 
überwiegen. 

2. 

A Den Vorsitz in der Kirchenleitung führt der Vorsit
zende -des Bischofskollegiums. Den Stellvertreter 
im Vorsitz der Kirchenleitung wählt diese aus der 
Mitte ihrer nichttheologischen Mitglieder. Die Kir
chenleitung wählt einen zweiten Stellvertreter aus · 

. ihrer Mitte. 

3. 

A (1) Das Kirchenamt ist die Verwaltungsbehörde der 
Kirche. Es steht unter der · Aufsicht der Kirchen
leitung. 

A (2) Das Kirchenamt ist eine Kollegialbehörde; an 
seiner Spitze steht ein Präsident. 

A (3) Die Bischöfe sind berechtigt, an den Sitzungen 
des .Kirchenamtes mit beratender Stimme teilzu
nehmen. 

4. 

A Die Kirchenleitung und das Kirchenamt haben ih
ren Sitz in Kiel. 

Abschnitt X 

o ·er Theologische Beirat 

A (1) Zwei Drittel -der Synodalen werden in den Kir
chenkreisen gewählt, und zwar je ein Drittel davon A 
in jedem der drei Sprengel. 

1. 

(1) Den leitenden Organen der Kirche steht · ein 
Theologischer Beirat zur Verfügung. 

A 

A 

(2) Jeder Kirchenkreis wählt e"inen Nichttheologen. A 
Die weiteren Theologen und Nichttheologen wer-
den von den Kirchenkreisen im Verhältnis zu deren 
Größe gewählt. 

(3) Die Zahl der Pastoren und hauptamtlichen Mit- · A 
arbeiter darf insgesamt nicht größer als ein Drittel 
der nach Absatz 1 und 2 gewählten Synodalen sein. 

(2) Er wird als Repräsentant der Pröpste und Pa- . 
storen von diesen gewählt. 

2. 

Der Theologische Beirat hat . zu Fragen des Lebens 
und der Lehre der Kirche· sowie des pfarramtlichen 
Dienstes Stellung zu nehmer:i und sich zu Vorlagen, 
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die das Bekenntnis und die Ordnung der Kirche 
betreffen, gutachtlich zu äußern. 

Abschnitt XI 

Die Theologische Kammer 

1. 

A Der Theologischen Kammer obliegt die Ausbildung 
und Fortbildung der Theologen. Sie trägt die beson
dere Sorge für die Lehre der Kirche in der Ausein
.andersetzung mit den geistigen Entwicklungen der 
Zeit. 

2. 

A Die Theologische Kammer bildet zusammen mit 
dem Bischofskollegium · das Theologische Prüfungs
amt. 

3. 

A Die Theologische Kammer besteht aus hauptamt-
1 öchen Mitgliedern. Sie werden auf Vorschlag des 
Bischofskollegiums durch einen Wahlausschuß ·ge
wählt, der aus Mitgliedern der Synode und der Kir:. 
chenleitung besteht. 

4. 

B Der Theologischen Kammer gehören 11 Mitglieder 
an; von diesen haben ihre1:1 Amtssitz 

drei im Sprengel Schleswig, 

vier im Sprengel Holstein-Lübeck. 
vier im Sprengel Hamburg. 

5. 

A Die Theologische Kammer arbeitet eng mit dem 
Bischofskollegium zusammen. 

6. 

A Die Theologische Kammer wählt eines ihrer Mit
glieder zu ihrem Vorsitzenden. 

7. , 

A Die Mitglieder der Theologischen Kammer gehören 
dem Theologischen Beirat an. 

Abschnitt XII 

Das Finanzwesen 

1. 

A Alle Gemeindeglieder sind verpflichtet, zu den La
sten der Kirche beizutragen. 

2. 

A (1) Träger des Rechts, von den Gemeindegliedern 
kirchliche Abgaben zu erheben, sirid die Kirchen-
kreise und die Kirchengemeinden. · 

A (2) Den Kirchenkreisen stehen die Zuschläge zur 
Lohn- und Einkommensteuer zu. 

3. 

A (1) Der Finanzbedarf der Kirchengemeinde wird 
durch Zuweisung seitens des Kirchenkreises ge
deckt, soweit nicht sonstige Einnahmen zur Verfü
gung ste~en. 

A (2) Der Haushaltsplan der Kirchengemeinde bedarf 
der Genehmigung durch den Kirchenkreis. · 

4. 

A (1) Der Finanzbedarf der Nordelbischen evange
lisch-lutherischen Kirche, einschließlich der Spren
gel und der Zuschüsse zur Pfarrbesoldung und 
-versorgung, wird durch Umlagen der Kirchen
kreise gedeckt, soweit nicht sonstige Einnahmen zur 

· Verfügu_ng stehen. 

A (2) Die Umlagen bestehen aus 
a) einem Sockelbetrag, der für mehrere Jahre fest

gelegt wird, und 
b) einem für jedes Jahr festzusetzenden Betrag zur 

Deckung des Spitzenbedarfs sowie zur Erfüllung 
von solchen Aufgaben, deren Bedarf sich einer 
langfristigen Vorausschätzung entzieht. 

Mit den Umlagen z~ a) und b) ist der ' Finanzaus
gleich unter den Kirchenkreisen nach Maßgabe 
eines Finanzausgleicpsgesetzes zu verbinden. 

A (3) Die Haushaltspläne der Kirchenkreise werden 
nach Rahmenbestimmungen der Nordelbischen 
Kirche aufgestellt. Das über die Ansätze der Haus
haltspläne hinausgehende Aufkommen an Zuschlä
gen · zur Lohn- und Einkommensteuer fließt -
zweckgebunden: "zur Verstärkung der Mittel für den 
Finanzausgleich zwischen den Kirchenkreisen - der 
Nordelbischen Kirche zu. · 

A (4) Kirchenkreise, die ihren Finanzbedarf aus ihren 
Einnahmen nicht decken können, haben einen An
spruch auf Finanzausgleich über den Haushalt der 
Nordelbischen Kirche. 

5. 

A Der Hebesatz des Zuschlages zur Lohn- und Ein
kommensteuer wird im Bereich der Nordelbischen 
Kirche einheitlich durch Kirchengesetz festgesetzt. 

6. 

A Die Kirchengemeinden, die im Zeitpunkt des In
krafttretens der Verfassung nicht Mitglied eines 
Kirchengemeindeverbandes sind, sowie Kirchenge
meindeverbände, die nicht alle Gemeinden eines 
Kirchenkreises umfassen, können sich für eine be~ 
grenzte ·zeit für die Beibehaltung des bisherigen 
Steuersystems entscheiden. Sie haben s:ch in diesem 
Fall anteilig an den Lasten des Kirchenkreises und 
der Nordelbischen Kirche zu beteiligen. 

7. 

A Die Haushalte der Nordelbischen Kirche und ihrer 
Körperschaften sind offenzulegen und unterliegen 
der Rechnungsprüfung. 

8. 

A Weitere Bestimmungen über die· kirchliche Finanz
verwaltung. das Kassen- und Rechnungswesen so
wie die Rechnungsprüfung sind durch Kirchenge
setz zu treffen. 

Abschnitt XIII 

Rechtspflege 

1. 

A Durch Kirchengesetz werden kirchliche Gerichte für 
Verfassungs-, Verwaltungs- und Disziplinarsachen 
und eine Spruchstelle in Lehrbeanstandungsverfah
ren errichtet. 
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2. 

A Das Kirchengesetz regelt auch ihre Zusammenset
zung, die Zuständigkeiten und das Verfahren. 

3. 

A Das Kirchengesetz kann bestimmen, daß sich die 
Nordelbische Kirche der Reclltspflegeeinrlchtungen 
der Vereinigten Evangelisch-Lutheriscllen Kirche 
Deutschlands und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland bedient. 

4. 

A Die Mitglieder der Gericllte und der Spruchstellen 
sind unabhängig und nur an das geltende Recht ge
bunden. 

Entschließungen der Synode 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Eutin 

zum Vertrag über die Bildung der Nordelbischen Kirche 

Vom 25. Mai 1970 

(Nachdruck aus GVBI. Bd. IV S. 136) 

A 

·me Synode stellt fest: 

Zu den Merkmalen der Eigenständigkeit des Kirchen
kreises im Sinne von Abschnitt III Ziffer l Absatz 1 
der Anlage zu § 5 des Vertrages gehört es, daß in der 
Nordelbischen Kirchenverfassung 

1. die räumliche Identität des künntigen Kircnenkrei„ 
ses mit der jetzigen Landeskirche sichergestellt 
wird, · · 

2. der Wahlvorschlag des Sprengelbischofs für die 
Wahl des Propstes an die Zustimmung des Kirchen-
kreisvorstandes gebunden wird, • 

3. das Recht, von den Gemeindegliedern kirchliche Ab
gaben zu erheben, den Kirchenkreisen und Kirchen
gemeinden beigelegt wird, 

4. das Verfügungsrecht über die im Kirchenkreis auf
kommende Kirchensteuer den Kirchenkreisen · und 
Kirchengemeinden (unbeschadet ihrer Beitragsver
pflichtung zu kirchengesetzlich festgelegten· Umla
gen zum Haushalt der Nordelbischen Kirche und zum 
Finanzausgleicll) beigelegt wird, 

5. der Finanzausgleich so geordnet wird, daß der Kir
chenkreis und die Kirchengemeinden ihre Aufga
ben in eigenständiger Verantwortung erfüllen kön
nen, ohne daß dabei eine finanzielle Abhängigkeit 
von behördlichen Ermessensentscheidungen eintritt, 

6. die Aufsichtsbefugnisse der Nordelbiscllen Kirclle 
gegenüber dem Kirchenkreis und den Kirchenge
meinden auf die Rechtsaufsicht unter synodaler Mit
wirkung beschränkt wird. 

B 

Die Synode erwartet, daß der Vertrag nach folgenden 
Auslegungsgrundsätzen angewandt wird: 

Zu § 10 Abs. 2 Satz 3: Bedenken können auch ge
gen einzelne Bestimmungen des in 2. Lesung be

. schlossenen Verfassungsentwurfs erhoben werden. · 

Zu § 10 Ab·s. 3: Der Vermittlungsausschuß ist spä
testens vor der 2. Lesung der Verfassung zu bilden. 

Zu § 11 Abs. 1 und 2: Die Verfassung wird erst in 
Kraft gesetzt, wenn die Weitergeltung des Staats
kirchenvertrages vom 23. 4. 57 in seinem bisherigen 

Geltungsbereich durch eine rechtsverbindliche Er
klärung des Landes Schleswig-Holstein sicherge
stellt ist. 

C 
Die Synode wünscllt, daß in der Nordelbischen Kir

chenverfassung die dem Ver.trag beigegebenen Grund
sätze A und Leitsätze B wie folgt angewendet werden: 

Abschnitt I 
Ziffe·r 2 

Die Bekenntnisaussage der Nordelbischen Kirche 
erhält den Zusatz: ,,D:e Nordelbische Kirche weiß 
sich verpflichtet, ihr Bekenntnis jederzeit an der 
Heiligen Schrift zu prüfen und dabei auch die Stim
men der Brüder gleichen und anderen Bekenntnis
ses zu hören. In solcher Verantwortung ist sie be
reit, Glaubensaussagen der Gegenwart neben dem· 
Bekenntnis der Väter Achtung urid Annahme zu 
gewähren." 

Abschnitt II 

Ziffer 2 

Für die Errichtung von Kirchengemeinden ist .die 
Zustimmung des Kirchenkreisvorstandes erforder
lich. 

Ziffer 4 
Auch die Kirchengemeinde ist eine eigenständige 
Einheit des kirchlichen Lebens. 

Abschnitt III 
Ziffer l Abs. 3. 
Die Aufsicht über die Kirchengemeinden wird, so
weit es sich um mitwirkende Genehmigungen han
delt, ausschließlich von Organen des Kirchenkreises 
ausgeübt. · 

Ziffer 4 Abs. 1 und 2 
Für die Zusammenlegung und Aufhebung von Kir
chenkreisen und für die Änderung von Kirchen
kreisgrenzen ist die Zustimmung der beteiligten 
Kirchenkreistage erforderlich. 

Ziffer 5 Abs. 2 
Dem. Kirchenkreistag gehören alle Pastoren des 
Kirchenkreises an. 

Ziffer 5 Abs. 4 

Die Berufung von Mitgliedern des Kirchenkreista
ges erfolgt unter Mitwirkung eines· Ausschusses 
des Kirchenkreistages. 

Ziffer 5 Abs. 8 
Der Kirchenkreistag wählt den Vorsitzenden: Wird 
als Vorsitzender ein nichttheologisclles Mitglied ge
wählt, so muß der Stellvertreter ein Pastor sein 
und u~gekehrt .. 

Ziffer 6 
Zu den unverziclltbaren Rechten des Kirchenkreis
tages gehören 

die Wahl des Propstes 
die Wahl des Kirchenkreisvorstandes 
die Beschlußfassung über den Haushalts- und 
den Stellenplan 
des Kirchenkreises. 

Ziffer 7 
Dem Kirchenkreisvorstand stehen. insbesondere zu: 

die Besetzung der kreiskirchlichen Ämter 
die Verwaltung des Haushalts und des Vermö
gens des Kirchenkreises 
die Leitung kreiskirchlicher Einrichtungen 
die Wahrnehmung der Aufsicht über die Kir
chengemeinden 
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die Mitwirkung bei der Besetzung von Gemein
depfarrstellen. 

Abschnitt IV 
Ziffer 1 Abs. 1 

Die Bildung von Kirchengemeindeverbänden be
darf der Zustimmung der beteiligten Kirchenge
meinden . . 

Ziffer 1 Absatz 2 

Die Bildung von Kirchenkreisverbänden bedarf der 
Zustimmung der ·beteiligten Kirchenkreistage. 

Abschnitt VI 
Ziffer 2 Abs. 1 

Der Name des 2. Sprengels ist: Holstein - Lübeck 
-Eutin. 

Ziffer 2 Abs. 2 

Die Amtsbezeichnung des Bischofs für den 2. Spren-_ 
gel lautet: 
,,Bischof für Holstein - Lübeck- Eutin." 

Abschnitt VII 
Ziffer 1 

Die Predigtstätte des Bischofs muß eine Kirche an 
seinem Amtssitz sein. Über den Predigtplan ver
ständigt sich der Bischof mit den Gemeindepasto
ren. 

Ziffer 2 

Die beteiligten Kirchenkreisvorstände sind bei der 
Aufstellung des Wahlvorschlages zu hören. 

Ziffer 4 

Der Bischof hat an seinem Amtssitz Residenzpflicht. 

Ziffer 8 

Die Sprengelbischöfe sind nach dem Inkrafttreten 
der Nordelbischen Kirchenverfassung neu zu wäh
len. 

Abschnitt IX 
Ziffer 3 Abs. 1 
Die Kirchenleitung ist zuständig für die Leitung 
und Verwaltung der Nordelbischen Kirche. Sie kann 
Verwaltungsangelegenheiten an . das Kirchenamt 
delegieren . . Das Kirchenamt arbeitet nach den Wei
sungen der Kirchenleitung. 

Abschnitt XI 
Die Bestimmungen über die Theologische Kammer 
werden iründlich überprüft. 

Abschnitt XII 
Das Finanzwesen wird unter Beachtung der Ent
schließung A Ziffer 3 bis 5 geordnet. 

Kirchengesetz der Evangelisch-lutherisd:len Kirche 
im Hamburgischen Staate zu dem Vertrag 

über die Bildung 
der Nordelbischen evangeliscb-lntherischen Kirche 

Vom 6. April 1970 
(Nachdruck a'us GVM. S. 5) 

Der Kirchenrat verkündet hiermit das von der Syn
ode am 2. April 1970 beschlossene verfassungsändernde 
Gesetz: 

Artikel 1 

(1) Dem zwischen 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Eutin, 
der Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgi

schen Staate, 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers, · 

der Evangeli,sch-lutherischen Kirche in Lübeck. und 

. der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Schleswig-Holsteins 

. abzuschließenden Vertrag über die Bildung der Nord
elbischen evangelisch-lutherischen Kirche (Anlage zu 
diesem Gesetz Druck.sache 194/70 wird zugestimmt.•) 

(2) Der Kirchenrat wird ermächtigt, den. Vertrag ab
zuschiießen. 

Artikel 2 

Das Gesetz tritt mit der Beschlußfassung in Kraft. 

H a m b u r g , den 6. April 1970 

Iler Präsident des Kirchenrates 

D. Wöl ber 

Bischof 

Wahlordnung der Evangelisch-lutherischen Kirche 
im Hamburgischen Staate für die Synodalen 

· der gesamtkirchlichen Ämter 

Vom 13. April 1970 
(Nachdruck aus GVM. S. 52) 

Auf Grund Artikel 25 Abs. 1 h der Verfassung ·der 
Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen 
Staate vom 9. Januar 1959 (GVM 1959· Seite 7) in der 
Fassung des Änderungsgesetzes vom 25. September 1969 
(GVM 1969 Seite 26) erläßt der Kirchenrat die nachste-
hende Verordnung: · 

... § 1 

Wahlleiter 

(1) Die Wahl der Synodalen und ihrer Stellvertreter 
gern. Art. 25 Abs. 1 h der Verfassung der Evangelisch
lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate wird von 
dem Senior vorbereitet und von ihm als Wahlleiter ge
leitet. 

(2) Der Wahlleiter besti.mmt den Termin der Wahl, 
stellt auf Grund der Wählerliste die Zahl der zu wäh
lenden · Synodalen und deren Stellvertreter fest und 
lädt die Wahlberechtigten vier Wochen vor dem Wahl.: 
termin unter Übersendung der Wählerliste .zur Wahl 
ein. Er ist berechtigt, Zweifelsfragen zu entscheiden. 

§ 2 

Wählerliste 

(1) Der Wahlleiter stellt eine Wählerliste zusammen, 
in die alle Pastoren der Evangelisch-lutherischen Kirche 
im Hamburgischen Staate aufzunehmen sind, die im 
Zeitpunkt. der Wahl eine planmäßige Pfarrstelle in 

•) Wortlaut des Vertrages oben S. 370 s. Eutin. 



:eand III Stück 10 AMTSBLATT 381 

einem gesamtkirchlichen Amt oder in einer der Anstal
ten oder mit besonderem Auftrag innehapen, bei letzte
ren ohne Rücksicht auf die Art des besonderen Auftra
ges. In die Wählerliste sind außerdem die Leiter ge
samtkirchlicher Ämter aufzunehmen, die nicht Pastoren 
sind. · 

(2) Gegen die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Wählerliste kann bis spätestens zwei Wochen vor dem 
Wahltermin beim Kirchenrat Einspruch eingelegt wer
den. 

§ 3 

Wahlvorschläge 

(1) Die Wahl wird durch Wahlvorschläge vorbereitet. 

(2) Jeder Wahlvorschlag muß von mindestens drei 
Wahlberechtigten unterschrieben und spätestens drei · 
Tage vor der Wahlversammlung beim Wahlleiter ein
gereicht worden sein. Die Aufnahme in mehrere Wahl
vorschläge ist unzulässig. 

(3) Die Wahlvorschläge werden in der Reihenfolge 
ihres Eingangs getrennt zu einem Gesamtvorschlag zu
sammengefaßt. 

(4) Dieser wird jedem Wahlberechtigten in der Wahl
versammlung als Stimmzettel ausgehändigt. 

§ 4 

Wahlhandlung 

(1) Zur - Stimmabgabe sind nur Wahlberechtigte be
fugt, die persönlich an der Wahlversammlung teilneh
men. Briefwahlode~ Vertretung ist _unzulässig. 

(2) Auf de·m Stimmzettel dürfen nur so viele Namen 
angekreuzt werden, als Synodale und Stellvertreter zu 
wählen sind. 

(3) Zu Synodalen sind in der Reihenfolge der auf sie 
entfallenden Stimmenzahl diejenigen Vorgeschlagenen 
gewählt, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen 
konnten. Die weiteren gelten in der Reihenfolge der auf 
sie entfallenden nächsthöheren Stimmenzahl als jewei
lige _ Stellvertreter. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

· das Los. · · 

(4) Der Wahlleiter stellt das Wahlergebnis fest und 
gibt in der Wahlversammlung bekannt, wer zum Syno
dalen und wer zum Stellvertreter gewählt ist. Er teilt 
das Wahlergebnis dem Kirchenrat mit. 

§ 5 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung trftt am 15. April 1970 in Kraft. 
~ 

H a ni b u r g , den 13. April 1970 

Der Präsident des Kirchenrates 

D. Wölber 

Bischof 

Verordnung mit Gesetzeskraft 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

zµ. dem Vertrag über die Bildung der 
Nordelbischen evangelisch-lutherischen Kirche 

Vom 12. Juni 1970 

(Nachdruck aus KABl. S. 117) 

Der Kirchensenat hat auf Grund des Artikels 121 
der Kirchenverfassung mit Zustimmung des Landes-

synodalausschusses folgende Verordnung mit Gesetzes-
kraft beschlossen: · · 

§ 1 
Dem zwischen 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Eutin, 
der Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgi-

schen Staate, 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hanno

vers, 

der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck und 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Schles

wig-Holsteins 
am 21. Mai 1970 abgeschlossenen Vertrag über die Bil
dung der Nordelbischen evangelisch-lutherischen Kir
che, der dieser Verordnung mit Gesetzeskraft als Anlage 
beigefügt ist, wird zugestimmt.*) · 

§ 2 · 
Mit dem Inkrafttreten des Vertrages wird das durch 

ihn geschaffene Recht für die Landeskirche bindend. 

§ 3 
Diese Verordnung mit Gesetzeskraft tritt am Tage 

nach ihrer Verkündung in Kraft. 

§ 4 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages und 
der Zeitpunkt des Übergangs des Kirchenkreises Har
burg in die Nordelbische evangelisch-lutherische Kirche 
sind . vom Landeskirchenamt im Kirchlichen Amtsblatt 
bekanntzugeben. 

Hannover, den 12. Jun.i 1970. 

Der Kirchensenat 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

. D. Li 1 je 

Bekanntmachung der Neufassung des Kirchengesetzes 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirclie Hannovers 

über die Wahlen zur Landessynode · 

Vom 9. Juli 1970 

(N!1chdruck aus KABI. S. 125) 

Auf Grund von § 2 Abs. 2 des Kirchengesetzes zur 
Änderung des Kirchengesetzes über die Wahlen zur 
Landessynode vom 13. März 1970 (Kirchl. Amtsbl. S. 70), 
von § 2 Abs. 2 des . Kirdiengesetzes zur Änderung der 
Artikel 24, 32, 33, 41, 53, 58, 59, 71, 78, 81 und 122 der 
Kirchenverfassung vom 13. März 1970 (Kirchl. Amtsbl. 
S. 69) und von § 11 Abs. 2 des Kirchengesetzes zur Ein
führung der Verfassung der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers vom 11. Februar 1965 (Kirchl. Amtsbl. S. 95) 
wird nachstehend der ·' Wortlaut des Kirchengesetzes 
über die Wahlen zur Landessynode vom 23. Mai 1958 
(Kirchl. Amtsbl. S. 138) in <;ier nach dem Kirchengesetz 
vom 13. März 1970 geltenden Fassung _ neu bekanntge
macht. 

-. 

H a n n o ver, den 9. ·Juli 1970 

Das Landeskirchenamt 
Dr. W a g e n m an n 

*) Wortlaut des Vertrages oben S. 370 s. Eutin. 
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Kirchengesetz über die Wahlen zur Landessynode 
in der Fassung vom 13. März 1970 

I. Die Wahlkreise 

f 1 

(1) Die Wahl · der Synodalen nach Artikel ·78 Abs. 1 
Buchst. a und b der Kirchenverfassung geschieht nach 
Wahlkreisen, Wahlkreise sind die Sprengel. Der Wahl
kreis Sprengel Calenberg-Hoya umfaßt auch den Stifts
bezirk Loccum. 

(2) Es werden geistliche und nichtgeistliche Synodale 
gewählt. Die Synodalen müssen zur Zeit der Wahl das 
einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben·. Bei den 
nichtgeistlichen Synodalen müssen die Voraussetzungen 
für die Wählbarkeit zum Kirchenvorsteher mit Aus
nahme der Mindestzeitdauer der Zugehörigkeit zu:ihrer 
Kirchengemeinde vorliegen. Als geistliche Synodale sind 
wählbar die P~storen, die Studiendirektoren der Predi
gerseminare und der Rektor des Pfarrvikarseminars, 
wenn er das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung 
und zur Sakramentsverwaltung · hat, sowie diejenigen 
Personen, die den Pastoren nach Artikel 38 Abs. 3 und 
4 der Kirchenverfassung gleichgestellt sind, und andere 
Personen, die das Recht zur öffentlichen Wortverkündi
gung und zur Sakramentsverwaltung haben. Als nicht
geistliche ~ynodale sind nur solche Personen wählbar, 
die nicht als geistliche Synodale gewählt werden kön
nen. 

(3) ~ werden gewählt: 
in den Wahlkreisen Sprengel 

Hannover 
3 geistliche urid 5 nichtgeistliche Synodale, 
Calenberg-Hoya 
2 geistliche und 3 nichtgeistliche Synodale, 
Hildesheim 
3 geistliche und 4 nichtgeistliche Synodale, 
Göttingen 
3 geistliche und 4 nichtgeistliche Synodale, 
Celle 
2 geistliche und 3 nichtgeistliche Synodale, 
Lüneburg 
3 geistliche _und 4 nichtgeistliche Synodale, 
Stade 
3 geistliche und 5 nichtgeistliche Synodale, 
Osnabrück 
2 geistliche und 2 nichtgeistliche Synodale, 
Ostfriesland 
2 geistliche und 3 nichtieistlkhP. 8ynodale. 
Für die zu wählenden Synodalen ist die gleiche Zahl 

von Ersatzmitgliedern zu wählen. 

(4) Jeder Sprengelbcirat bestellt innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen nach Ausschreibung der Wahl den 
Wahlvorstand. Dieser besteht aus dem Vorsitzenden und 
zwei Beisitzern; ihre Namen werden dem Landeskir
chenam~ alsbald mitgeteilt. 

II. Vorbereitung der Wahl 

§ 2 

(1) Nach Ausschreibung der Wahl durch den Kirchen
senat ordnet das Landeskirchenamt außerordentliche 
Versammlungen der Kirchenkreistage innerhalb einer 
Frist von vier Wochen an. · 

(2) Der Vorsitzende des Kirchenkreistages versam
melt die geistlichen und die nichtgeistlichen Mitglieder 
des Kirchenkreistages zu gesonderten vertraulichen Be-

sprechungen und zur Abordnung je zweier Vertrauens
leute zur Aufstellung von Wahlvorschlägen. Die Ver
trauensleute sind an Weisungen nicht gebunden. Die 
Studiendirektoren der im Kirchenkreis liegenden Pre
digerseminare und der Rektor des Pfarrvikarseminars, 
wenn er das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung 
und zur Sakramentsverwaltung hat, nehmen stimmbe
rechtigt an der gesonderten vertraulichen Besprechung 
der geistlichen Mitglieder des Kirchenkreistages teil. 

. § 3 

(1) Die geistlichen und nichtgeistlichen Vertrauens
leute eines jeden Wahlkreises treten spätestens zwei 
Wochen nach Ablauf der im § 2 Abs. 1 genannten Frist 
auf Einladung des Wahlvorstandes zu getrennten Zu
sammenkünften zusammen. Jede Versammlung be
stimmt aus ihrer Mitte einen Obmann und stellt nach 
vertraulicher Beratung den Wahlvorschlag für den 
Wahlkreis auf. Dieser Wahlvorschlag muß die zwei
fache Zahl der Namen ep.thalten, wie Synodale gemäß 
§ 1 im Wahlkreis zu wählen sind .. 

(2) Die Obleute eines jeden Wahlkreises übermitteln 
ihre Wahlvorschläge dem Sprengelbeirat. Dieser ergänzt 
die Wahlvorschläge durch die gleiche Zahl der Namen, 
wie Synodale gemäß § 1 im Wahlkreis zu wählen sind, 
und gibt sie an den Wahlvorstand weiter. 

(3) Der Wahlvorstand prüft die eingegangenen Wahl
vorschläge auf ihre Gültigkeit und stellt die endgültigen 
Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge auf. Es 
dürfen nur Vorname und Zuname, Beruf und Wohnort 
sowie etwa bekleidete kirchliche Ämter angegeben wer
den. 

§ 4 

Die Entscheidungen nach §§ 2 und 3 erfolgen durch 
Mehrheitsbeschluß mit verdeckt abzugebenden Stimm
zetteln. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
Wenn kein Stimmberechtigter widerspricht, ist ein an
deres Verfahren zulässig. 

III. Durmführung der Wahl 

§ 5 

Der Wahlvorstand übermittelt den Wahlvorschlag für 
die geistlichen Synodalen innerhalb einer Woche nach 
Empfang allen im Wahlkreis für die Wahl der geistli
chen Synodalen Wahlberechtigten. Wahlberechtigt sind 
die Pastoren, die Studiendirektoren der im Wahlkreis 
liegenden Predigerseminare und der Rektor des Pfarr
vikarseminars, wenn er dos Recht zur öffentlichen Wurl
verkündigung und zur Sakramentsverwaltung hat, so
wie diejenigen Personen, die den Pastoren nach Artikel 
38 Abs. 3 und 4 der Kirchenverfassung gleichgestellt 
sind. 

§ 6 

(1) Die Wahl der geistlichen Synodalen findet _in der 
Regel auf dem Generalkonvent binnen 4 Wochen nach 
der Versammll,mg der Vertrauensleute statt. Die Wahl 
erfolgt durch verdeckt abzugebende Stimmzettel. Wenn 
kein Wahlberechtigter widerspricht, ist ein anderes Ver
fahren zulässig: 

(2) Auf Antrag des Wahlvorstandes kann das Landes
kirchenamt statt der Wahl durch den Generalkonvent 
die schriftliche Wahl anordnen. In diesem Fall hat jeder 
nach § 5 Satz 2 Wahlberechtigte im Wahlkreis innerhalb 
von zwei Wochen nach Anordnung der schriftlichen 
Wahl dem Wahlvorstand im verschlossenen, mit dem 
Namen des Absenders versehenen Umschlag den Namen 
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und Wohnort der nach § 1 Abs. 2 Satz 4 zu geistlichen 
Synodalen Wählbaren mitzuteilen, denen er seine 
Stimme gibt. Die Mitteilung darf nur Namen enthalten, 
die auf dem Wahlvorschlag bezeichnet sind, und nur so
viele Namen, wie geistliche Synodale im Wahlkreis zu 
wählen sind. Die überschreitung der Zahl und weitere 
Kennzeichnungen oder Äußerungen machen den Stimm
zettel ungültig. 

§7 

(1) Den Wahlvorschlag für die nichtgeistlichen Syno
dalen übermittelt der Wahlvorstand innerhalb einer 
Woche nach Empfang den· Vorsitzenden der ·Kirchen
kreistage seines Wahlkreises. Diese berufen paldmög
lichst, spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Emp
fang des Wahlvorschlages, Kirchenvorstehertage zur 
Vornahme der Wahl. In der Versammlung übergibt der 
Vorsitzende des Kirchenkreistages die Leitung einem 
der Vertrauensleute. Die Vertrauensleute und e;n stimm
berechtigtes Mitglied des Sprengelbeirates unterrichten 
die Kirchenvorsteher vertraulich über die Beratungen, 
die zu dem Wahlvorschlag geführt haben, und begrün-

. den den aufgestellten Wahlvorschlag. 

(2) Die Wahl erfolgt mit verdeckt abzugebenden 
Stimmzetteln. ·§ 6 Abs. 2 Satz 3 und 4 gelten entspre

. chend. 

(3) Der Leiter der Versammlung übersendet die abge
gebenen Stimmzettel dem Wahlvorstand. 

§ 8 

(1) Zu Synodalen . gewählt sind diejenigen, die die 
meisten Stimmen erhalten haben. Als Ersatzmitglieder 
sind diejenigen gewählt, die nach den gewählten Syno
dalen die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stim
mengleichheit entscheidet das Los. 

(2) Der Wahlvorstand prüft die eingegangenen Stimm
zettel auf ihre Gültigkeit und stellt das Ergebnis der 
Wahl fest. Unter dem Vorbehalt der Wahlprüfung un
terrichtet der Wahlvorstand die zur Wahl Vorgeschlage
nen vom Wahlergebnis. Dem Landeskirchenamt teilt er 
das Wahlergebnis unter Obersendung der Wahlunterla
gen mit. 

IV. Auswahl für die Landessynode 

§ 9 

Jeder Kirchenkreistag ist berechtigt, dem Kirchense
nat zwei als nichtgeistliche Synodale wählbare Glieder 
der Landeskirche zur Auswahl für die Landessynode 
nach Artikel 78 Abs. 1 Buchst. c der Kirchenverfassung 
vorzuschlagen. Die Vorschläge können von den Kirchen
kreistagen zugleich mit .der Abordnung der Vertrauens
leute für die Aufstellung von Wahlvorschlägen beschlos
sen werden. 

V. tJbe~gangs- und Schlußbestimmungen 

§ 10 

ci) Ändert sich die Wahlkreiszugehörigkeit eines Syn
odalen, der nach Artikel 78 Abs. 1 Buchst. a: und b der 
Kirchenverfassung gewählt oder nach Artikel 78 Abs. 1 
Buchst. c der Kirchenverfassung berufen ist, durch Än
derung seines Wohnsitzes oder der Grenzen des Wahl
kreises, so bleibt sein Mandat hiervon unberührt. 

(2) Muß nach Artikel 78 Abs. 6 der Kirchenverfassung 
ein Synodaler neu gewählt werden, so findet die Nach
wahl in dem Wahlkreis statt, in dem der Ausgeschiedene 
gewählt worden war. Dabei sind ein Synodaler und ein 
Ersatzmitglied zu wählen. 

§ 11 

Mit der Ausführung dieses Kirchengesetzes wird das 
Landeskirchenamt beauftragt. . 

VerordQung mit Gesetzeskraft 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannov·ers 

zur Änderung des Kirchenvorsteher-Wahlgesetzes 

Vom 12. August 1970 

(Nachdruck aus KABL S. 145) 

Der Kirchensenat hat gemäß Artikel 121 der Kirchen
verfassung mit Zustimmung des Landessynodalauschus
ses die folgende Verordnung mit Gesetzeskraft beschlos
sen: 

§ 1 

Das Kirchenvorsteher-Wahlgesetz (KVWG) vom 
24. März 1969 (Kirchl. Amtsbl. S. 100) wird Wie folgt ge-
ändert: · 

1. § 18 erhäl~ fo~gende Fassung: 
,,Der Kirchenvorstand fordert alle Vorgeschlagenen, 
deren Wählbarkeit er festgestellt hat, unter Hinweis 
auf die Rechte und Pflichten eines Kirchenvorstehers 
auf, innerhalb ·einer Woche folgende schriftliche Er
klärung abzugeben: 

,Hiermit erkläre ich für den Fall meines Eintritts in 
den Kirchenvorstand (Kapellen vorstand) : 
Ich bin bereit, mich zu verpflichten, mein Amt als 
Kirchenvorsteher (Kapellenvorsteher) in Bindung an 
das Wort' Gottes, wie es in der Heiligen Schrift ge
geben und in den Bekenntnisschriften der evange-

· lisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, und nach dem 
in der Landeskirche geltenden Recht zu führen.'" 

2. In§ 38 "Ab~. 4 werden die Worte „über das Gelöbnis" 
gestrichen. 

3. § 39 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„Bei der Einführung werden die Kirchenvorsteher 
verpflichtet, ihr Amt in Bindung an das Wort Gottes, 
wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Be
kenntnisschriften der evangelisch-lutheri~chen 
Kirche bezeugt ist, und nach dem in der Landeskirche . 
geltenden Recht zu führen.'' 

§ 2 

Kirchenvorsteher, die unter Verwendung einer ande- · 
ren Verpflichtungsformel als dem in§ 39 Abs. 3 KVWG 
alter Fassung enthaltenen Gelöbnistext in ihr Amt ein
geführt worden sind, gelten als ordnungsgemäß einge
führt, wenn sie auf ihr Amt im Sinne des § 39 Abs. 3 
KVWG neuer Fassung verpflichtet worden sind oder in
nerhalb einer Frist von drei Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung mit Gesetzeskraft verpflichtet wer
den. 

§ 3 

Diese Verordnung mit Gesetzeskraft tritt am Tage 
nach ihrer Verkündung in Kraft. 

H a n n o ver, den ~2. August 1970. 

Der Kirchensenat 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

D. Li 1 je 
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Kirchengesetz der Evangelisch-lutherischen Kirche 
in Lübeck zu dem Vertrag über die Bildung der 
Nordelbischen evangelisch-lutherischen Kirche 

Vom 18. März 1970 

(Nachdruck aus KABl. S. 11) 

Kirchenleitung u.nd Synode haben gemäß Artikel 68 
Absatz 1 und Artikel 94 Absatz 1 und 2 der Kirchen
verfassung als verfassungsänderndes Kirchengesetz be
schlossen: 

Artikel 1 

(1) Dem zwischen 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Eutin, 

der Evangelisch-lutherischen Kirche im Hambur-
gischen Staate, 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, 

der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck und 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Schleswig-
Holsteins 

abzuschließenden Vertrage über die Bildung der Nord
elbischen evangelisch-lutherischen Kirche (Anlage zu 
diesem Gesetz) wird zugestimmt. *) 

(2) Die Kirchenleitung wird bevollmächtigt, den Ver-
trag unterschriftlich zu vollziehen. · 

Artikel 2 

Dieses Kirchengesetz tritt mit dem Tage der Verkün
dung in Kraft. Der Tag, an dem der Vertrag nach 
§ 21 des Vertrages in Kraft tritt, ist · im Kirchlichen 

. Amtsblatt bekanntzumachen. 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung, 
D. Meyer . 

Der Präses der Synode . 

I. V. Dr. Ca r u s 

Das vorstehende Kirchengesetz wurde 
von der Kirchenleitung am 14. Januar 1970 und . 
von der Synode am 26. Januar 1970 in erster Lesung, 
und von der Synode am 16. März 1970 und 

von der Kirchenleitung am 18. März 1970 in zweiter 
Lesung mit verfassungsändernder Mehrheit beschlos
sen. Es wird hiermit verkündet. 

L ü b e c k , den 1. April 1970 

Die Kirchenleitung 

gez. G ö 1 d n e r 

Oberkirchenrat 

Kirchengesetz der Evangelisch-Lutheirischen 
Landeskirche · Schleswig-Holsteins 

zu dem Vertrage über die Bildung der 
Nordelbischen evangelisch-lutherischen Kirche 

Vom 29. Mai 1970 

(Nachdruck aus GVOBl. S. 161) 

Die Landessynode hat gemäß Artikel 75 Absatz 4 in 
Verbindun~ mit Artikel 90 Absatz 3 der Rechtsordnung 
folgendes Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1 

(1) Der am 21. Mai 1970 in Kiel · unterzeichnete Ver-
trag zwischen . 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Eutin,' 

der Evangelisch-lutherischen· Kirche im Hambur
gischen Staate, 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers, 

der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck und 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Schleswig-Holsteins 

über die Bildung der Nordelbischen ·evangelisch-luthe-
rischen Kirche wird bestätigt. ' 

(2) Der Vertrag und die Anlage zu § 5 Absatz 1 des 
Vertrages werden nachstehend veröffentlicht.•) 

Artikel 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage der Verkündung 
m Kraft. 

_K i e 1, den 10. Juni 1970 

Das vorstehende Kirchengesetz hat die 39. ordentliche 
Landessynode auf ihrer Dritten Tagung am 25. Mai 1970 
in erster Lesung und auf ihrer Vierten Tagung am 
29. Mai 1970 in zweit.er Lesung mit jeweils verfassungs
ändernder Mehrheit beschlossen. Es wird hiermit ver
kündet. 

Das vorstehende Kirchengesetz ist das letzte Bestäti
gungsgesetz, das die vertra[ischließenden Landeskirchen 
beschlossen haben. Der Vertrag über die Bildung der 
Nordelbischen evangelisch-lutherischen Kirche vom 
21. Mai 1970 tritt damit nach § 21 des Vertrages am 
1. Juli 1970 in Kraft. 

Die Kirchenleitung 

Dr. Fr. H ü b.n er 

b) Ge m e I n d e d i e n s t 

Kirchengesetz der .Evangelischen-Lutherischen 
Landeskirche Eutin über die Einführung der 

Agenden der Vereinigten Kirche 

Vom 25. November 1968 

(Nachdruck aus GVBl. Bd. IV S. 62) 

Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Landes
kirche _Eutin hat als Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Die von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands beschlossenen Agenden 

Band I Der Hauptgottesdienst mit Predigt und Heili
gem Abendmahl und die sonstigen Predigt
und Abendmahlsgottesdienste 

(Amtsblatt der Vereinigten Kirche 1954 S. 4) 

Band III Die Amtshandlungen 
(Amtsblatt der Vereinigten Kirche 1961 S. 220) 

Band IV ·ordinations-, Einsegnungs-, Einführungs- und 
Einweihungshandlungen · 

(Amtsblatt der Vereinigten Kirche 1950 S . 87) 

*) Wortlaui des Vertrages oben S. 370 s. Eutin. 
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werden in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
~utin eingeführt. 

(2) Für den Gebrauch der Agenden ist für das Vater
unser die von der Evangelischen Kirche in Deutschland 
empfohlene neue Fassung zu verwenden. 

§ 2 

Für den Gebrauch der Agenden gelten die folgenden 
Grundsätze: 

Durch die reine Verkündigung des Evangeliums und 
den stiftungsgemäßen Gebrauch der Sakramente sam
melt und erhält Gott Menschen im rettenden Glauben 
als Glieder seiner einen Kirche. 

Gottesdienstordnungen sollen der Verkündigung und 
dem Sakramentsgebrauch, dem Gebet und dem L~bge
sang der Gemeinde sinpvolle Gestalt geben. Sie sollen 
der Klarheit und Verständlichkeit der Handlung dienen, 
durch wohlverstandene Zucht die Verbundenheit der 
Gemeinden fördern und der Willkür und Unordnung 
wehren. 

Alle diese Ordnungen sind als menschliches Werk un
vollkommen und wandelbar. Darum kann ihr Gebrauch 
nicht als notwendig zum Heile oder zur wahren Einheit 
der Kirche gefordert werden. Auch ist die Reinheit von 
Predigt und Sakramentsgebrauch nicht von der Inne
haltung bestimmter Ordnungen abhängig. 

Nach den vorgenannten Grundsätzen geschieht der 
rechte Gebrauch von Gottesdienstordnungen weder in 

· ungeprüfter und gedankenloser Handhabung noch in 
leichtfertiger und willkürlicher Abänderung der Ord
nungen und Texte. Er unterliegt vielmehr der gewissen
haften Entscheidung aller, für die solche Ordnungen 
gelten. · 

§ 3 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit dem 1. Dezember 
1968 in Kraft. Entgegenstehende bisherige Vorschriften 
treten außer Kraft. 

(2) Uberleitungsvorschriften erläßt die Kirchenlei
tung. 

Eutin, den 25. November 1968 

Die Kirchenleitu_ng 

Uberleitungsbestimmungen zum Kirchengesetz 
über die Einführung der Agenden der 

Vereinigten Kirche vom 25. November 1968 

Vom 4. Dezember 1968 

Die Kirchenleitung hat gemäß § 3 des Kirchengesetzes 
über die Einführung der Agenden der Vereinigten 
Kirche beschlossen: 

1. Der Gebrauch der Agenden I, III und IV wird ab 
1. Dezember 1968 freigegeben. 

2. Der Gebrauch der bisher geltenden Ordnungen wird 
bis zum 31. März 1969 gestattet. 

3. Mit dem 1. April 1969 wird der Gebrauch der Agen
den für alle Kirchengemeinden und Pastoren nach 
Maßgabe der Grundsätze in § 2 des Kirchengesetzes 
verpflichtend. · 

E u t i n , den 4. Dezember 1968 

Die Kirchenleitung 

c) P e r s o n a I r e c h t 

Verordnung der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Eutin über den Urlaub der Pastoren 

Vom 13. November 1968 
(Nachdruck aus .GVBI. Bd. IV S. 58) 

Gemäß Artikel 69 der Kirchenverfassung wird folgen
des verordnet: 

§ 1 

Der Pastor ist verpflichtet, an seinem dienstlichen 
Wohnsitz ortsanwesend zu sein. Er muß Urlaub bean
tragen, wenn er· sich zu• Zwecken, die nicht mit seinem 
pfarramtlichen Auftrag zusammenhängen, voi:i seinem 
Amt entfernen wilL Dies gilt nicht für eine kurzfristige 
Abwesenheit, die eine Dauer von 36 Stunden nicht 
überschreitet. 

§ 2 • 

(1) Die Pastoren haben Anspruch auf einen jährlichen 
Erholungsurlaub. · 

(2) Der Erholungsurlaub beträgt für jedes Urlaubs
jahr 

bis zum 30. Lebensjahr 24 Werktage 

vom 30. bis zum 40. Lebensjah!·· 27 Werktage 

vom 40. bis zum 50. Lebensjahr 32 Werktage 

vom 50. Lebensjahr an 37 Werktage 

Maßgebend ist das Lebensjahr, das im Laufe des 
Urlaubsjahres vollendet wird. 

(3) Pastoren, die im ·sinne der staatlichen Versor
gungsgesetze als schwerbeschädigt oder als erwerbsbe
schränkt . anerkannt sind, erhalten einen Zusatzurlaub. 
Der Zusatzurlaub beträgt für Schwerbeschädigte und 
mindestens 50 °/o Erwerbsbeschränkte 6 Werktage. 

§ 3 

(1) Das Urlaubsjahr läuft vom 1. April eines jeden 
Jahres bis zum 31. März des darauffolgenden Jahres. 

(2) Der Urlaubsanspruch erlischt mit dem Ablauf des 
Urlaubsjahres. 

(3) Konnte der Urlaub aus zwingenden dienstlichen 
oder persönlichen Gründen innerhalb des Urlaubsjahres 
nicht in Anspruch genommen werden, so kann der Lan
deskirchenrat die Übertragung auf das neue· Urlaubs
jahr genehmigen, jedoch nicht über den 30. Juni hinaus. 

§ 4 

(1) Für · die Teilnahme an Tagungen, Kursen usw. 
sowie für die Erledigung dringender persönlicher Anf(e
legenheiten kfnn Sonderurlaub beantragt werden. Son
derurlaube sind auf den Erholungsurlaub anzurechnen, 
soweit sie im Kalenderjahr 10 Werktage ühersteigen. 

(2) Tagungen, Freizeiten und Kurse, zu denen der 
Pustor amUich entsandt wird, sind nicht auf den Erho
lungsurlaub anzurechnen. 

§ 5 

(1) Urlaub für eine Hei!J.:ur, deren Notwendigkeit 
durch amts- oder vertrauensärztliches Zeugnis nachge
wiesen ist und Urlaub zur Durchführung einer auf 
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Grund des Bundesversorgungsgesetzes versorgungs
ärztlich verordneten Badekur · werden auf den Erho
lungsurlaub nicht angerechnet. 

(2) Führt eine ärztlich bescheinigte Krankheit zur 
Unterbrechung des Erholungsurlaubs, so wird die Zeit 
der Erkrankung nicht ·auf den Erholungsurlaub ange
rechnet. 

§ 6 

(1) Eine Dienstverhinderung durch Krankheit ist dem 
Landeskirchenrat anzuzeigen. Dauert die Krankheit 
länger als drei Tage, so ist ein ärztliches Zeugnis vor-
zulegen. · 

(2) Ein auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses zur Wie
derherstellung der Gesundheit erteilter Sonderurlaub 
ist nicht auf den Erholungsurlaub anzurechnen. 

§ 7 

(1) Der Erholungsurlaub ist in der Regel so zu legen, 
daß in einer Gemeinde nicht mehr als ein Pastor zur 
gleichen Zeit abwesend ist. 

(2) Um die Regelung der Vertretung hat sich der 
Pastor, der in Urlaub gehen will; selbst zu bemühen. 

(3) In erster Linie sind die Pastoren derselben Ge
meinde und die benachbarten Pastoren verpflichtet, brü
derliche Vertretungshilfe zu leisten. 

(4) Im Notfall wird die Vertretung durch den Landes
kirchenrat geregelt. ' 

§ 8 

(1) Urlaub ~rd durch den Landeskirchenrat erteilt. 

(2) Bei der Entscheidung über das Urlaubsgesuch ist 
zu prüfen, ob es hinreichend begründet ist und ob der 
Genehmigung nicht überwiegend dienstliche Interessen 
entgegenstehen. Dabei ist insbesondere zu berücksich
tigen, ob die.Stellvertretung geregelt ist. 

§ 9 

(1) Urlaubsgesuche sind rechtzeitig · - in der Regel 
14 Tage vor Urlaubsbeginn - vorzulegen. Sie müssen 
Angaben über Zweck und Dauer des gewünschten Ur
laubs und darüber enthalten, wie die Vertretung gere
gelt ist; auch ist die Urlaubsanschrift mitzuteilen. 

(2) Der Urlaub darf erst angetreten werden, wenn die 
Genehmigung des Landeskirchenrats vorliegt. 

§ 10 

Diese Urlaubsordnung tritt mit dem 1. · April 196_9 in 
Kraft. 

Eutin, den 15. November 1968 

Die Kirchenleitung 

KirdJ.engesetz über die Anwendung und Ergänzung 
des Pfarrergesetzes der Vereinigten EvangclisdJ.

Lutherischen Kirche Deutschlands in der 
Evan~elisch-Lutherischen Landeskirche Eutin 

Vom 17. November 1969 
(Nachdruck aus GVBL Bd. IV S. 85) 

Die Synode hat gemäß Artikel 13 Absatz 6 der Kir
chenverfassung vom 3. Juli 1967 in Verbindung mit 
§§ 103, 104 des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evange- · 
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vwn 14. Juni 
1963 beschlossen: 

Artikel 1 

Im Bereich der Ev.-Luth. Landeskirche Eutin gilt das 
Pfarrergesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands vom 14. Juni 1963 (Amtsblatt der 
Vereinigten Kirche Band II Seite 14) nach Maßgabe fol-
gender Bestimmungen: · · 

§ 1 

(Zu§ 1 PfG) 

Die Pfarrer der Landeskirche führen die Amtsbezeich
nung ;,Pastor". 

§ 2 

(Zu§ 5 PfG) 

Kandidaten des Pfarramts können nach Bestehen der 
2. theologischen Prüfung in eine Pfarrstelle erst berufen 
werden, wenn sie ein Jahr· im Hilfsdienst tätig gewesen 
sind. Der Landeskirchenrat kann Ausnahmen zulassen. 

§ 3 

(Zu §§ 6-8 PfG) 

Zuständig für die Verleihung der Anstellungsfähigkeit 
ist der Landeskirchenrat. 

§ 4 

(Zu§ 11 PfG) 

Über die Zulassung zur Ordination entscheidet der 
Bischof. 

§ 5 

(Zu§ 15 PfG) 

Über die Wiederbeilegung des Rechts zur öffentlichen 
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung ent
scheidet der Landeskirchenrat; der Arbeitsausschuß des 
Pastorenkonvents ist vorher zu hören. 

§ 6 

(Zu §§ 16-18 PfG) 

· (1) Über die Berufung zum Pfarrer beschließt die 
Kirchenleitung. · 

(2) Mit der Berufung zum Pfarrer wird ein unmü;tel
bares Dienstverhältnis zur · Landeskirche · begründet 
(Artikel 13 Absatz 4 der Kirchenverfassung). 

(3) Das Dienstverhältnis beginnt mit dem Tage der 
-Einführung, sofern nicht 1n der Berufsurkunde ein an-
derer Zeitpunkt angegeben ist. · 

§ 7 

(Zu§ 26 PfG) 

Über die Geschäftsverteilung unter mehreren Pfar
rern einer Kirchengemeinäe beschließt gemäß Artikel 5 
der Kirchenverfassung der Gemeindekirchenrat. Der 
Beschluß bedarf der G°enehmigurig des Landeskirchen-
rats. · · · 

§ 8 

(Zu § 27 Abs. ·2 und 5 PfG) 

(1) Für die Vornahme von Amtshandlungen an Glie
dern anderer Gemeinden gilt Artikel 11 Absatz 2 der 
Kirchenverfassung. 

(2) Diese Bestimmungen gelten entsprechend, wenn es 
sich um Gemeindeglieder . aus anderen Pfarrbezirken 
handelt. · 
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§ 9 

(Zu§ 30 PfG) 

Der Bischof ist Pfarrer im leitenden kirchlichen Amt. 
Für seine Rechtsstellung gelten die besonderen Bestim
mungen des Artikels 65 der Kirchenverfassung. 

§ 10 

(Zu§ 35 PfG) 

Das Recht, dienstliche Anordnungen zu treffen, steht 
nur dem Landeskirchenrat im Rahmen der Kirchen
verfassung und der Kirchengesetze zu. 

§ 11 . 
(Zu § 36 Absatz 1 PfG) 

(1) Der Pfarrer kann durch Anordnung des Landes
kirchenrats für die Erteilung von Religionsunterricht an 
öffentlichen und privaten Schulen in Anspruch genom
men werden. Die Zahl der von dem Pfarrer auf Anord
nung zu übernehmenden Unterrichtsstunden wird auf 
höchstens sechs Wochenstunden begrenzt. 

(2) Ein freiwillig übernommener Religionsunterricht 
bedarf der Genehmigung durch den· Landeskirchenrat. 
Dabei kann ·die Zahl der Unterrichtsstunden begrenzt 
werden; sie soll in der Regel nicht mehr als sechs 
Wochenstunden betragen. 

§ 12 . 

(Zu§ 36 Absatz 2 PfG) 

. Die Übertragung von Vertretungsdienst erfolgt in 
Vakanzfällen durch den · Landeskirchenrat, im übrigen 
durch den Bischof. 

§ 13 

(Zu§ 37 Absatz 1 PfG) 

Der Anrechnungswert der Dienstwohnung und die 
Kosten der Bewirtschaftung müssen in einem angemes
senen Verhältnis zu dem Diensteinkommen des Pfarrers 
stehen. 

§ 14 

(Zu§ 37 Absatz 2 PfG) 

Zuständig für die Genehmigung ist der Landes
kirchenrat. 

§ 15 

(Zu § 41 Absatz 2 PfG) 

(1) Die Amtskleidung wird von der Kirchenleitung 
nach Anhörung · des Pastorenkonvents durch Verord
nung geregelt. 

(2) Eine grundsätzliche Änderung der Amtskleidung 
bedarf der Zustimmung der Landessynode. 

§ 16 

(Zu§ 44 PfG) 

Zuständig für das · Gespräch über eine beabsichtigte 
Eheschließung. des Pfarrers ist der Bischof. Eine trag
bare Lösung im Sinne des § 44 Absatz 1 des Pfarrer- · 
gesetzes ist erreicht, wenn die Aussprache mit einem 
seelsorgerlichen Ratschlag an den Pfarrer endet. Die 
Vorschriften der §§ 71 Absatz I Buchst. c und 74 des 
Pfarrergesetzes bleiben unberührt. 

§ 17 

(Zu§ 48 PfG) 

über die Ver1,~tzung in den Wartestand beschließt die 
Kirchenleitung. Der Bescheid über die Versetzung in 

den Wartestand ist mit Gründen zu versehen lind dem 
Pfarrer zuzustellen. Die Entscheidung der Kirchenlei
tung unterliegt der Nachprüfung gemäß § 67 des Pfar
rergesetzes. 

§ 18 

(Zu §50 PfG) 

(1) Die Übernahme einer Nebentätigkeit bedarf der 
Zustimmung des Landeskirchenrats. Die Zusti!nmung 
kann unter Auflagen erteilt oder befristet werden. 

(2) Der Landeskirchenrat bestimmt, ob und in welcher 
Höhe eine dem Pfarrer aus einer Nebentätigkeit ge- . 
währte Vergütung auf die Gehaltsbezüge anzurechnen 
ist . 

(3) Die Erteilung von Religionsunterricht gilt nicht als 
Nebentätigkeit im Sinne der A~sätze 1 und 2. 

§ 19 

(Zu§ 51 PfG) 

(1) Wird ein Pfarrer als Kandidat für den Bundestag 
aufgestellt, so ·wird er bis zur Wahl beurlaubt. Wird er 
gewählt, tritt er in den Wartestand. 

(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt auch für die 
Wahlen zum Landtag. Die Kirchenleitung kann Aus
nahmen von Absatz 1 Satz 2 widerruflich zulassen, für · 
den Widerruf gilt Absatz 3 entsprechend. 

(3) Bei Übernahme von Mandaten für andere politi
sche Körperschaften kann die Kirchenleitung, wenn die 
ordnungsmäßige Ausübung des Amtes nicht mehr ge
währleistet erscheint, die Versetzung in den Wartestand 
anordnen. Der Pfarrer, der Gemeindekirchenrat und 
der Arbeitsausschuß des Pastorenkonvents sind vorher 
zu hören. 

(4) Der Bescheid über die .Versetzung in den .Warte
stand ist mit Gründen zu versehen und dem Pfarrer zu

. zustellen. Die Entscheidung der Kirchenleitung unter
liegt der Nachprüfung gemäß § 67 des Pfarrergesetzes. 

§ 20 

(Zu§ 54 PfG) 

Zuständig für den: Erlaß einer Visitationsordnung ist 
die Kirchenleitung nach Anhörung des Pastoren
konvents. 

§ 21 

(Zu §§ 55-58 PfG) 

(1) Zuständig für die Ausübung der Dienstaufsicht 
· (§ 55) ist der Landeskirchenrat (Artikel 74 Absatz 2 der 
Kirchenverfassung). · · 

(2) Zuständig für Maßnahmen der Dienstaufsicht 
(§§ 56-58) ist die Kirchenleitung (Artikel .71 Ziff. 15 . 
der Kirchenver~assung). 

§ 22 

(Zu§ 57 PfG) 

Vor der Beurlaubun·g ist auch der Arbeitsausschuß des 
Pastorenkonvents zu hören. Die Anordnung der Be
urlaubung unterliegt der Nachprüfung gemäß § 67 des 
Pfarrergesetzes. 

§ 23 

(Zu§ 58 PfG) 

Der Anspruch aus § 58 Absatz 1 wird nur erhoben, 
wenn dem Pfarrer Vorsatz oder grobe Fa_hrlässigkeit zur 
Last fällt. 
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§ 24 

(Zu§ 60 Satz 2 PfG) 

Soweit die Vorschriften über die Lehrverpflichtung 
die Geltung der Lehrordnung der Vereinigten Kirche 
voraussetzen, finden sie erst nach Inkrafttreten der 
Ausführungsbestimmungen zur Lehrordnung Anwen
dung. 

§ 25 

(Zu§ 61 PfG) 

(1) Die Rechtsfolgen und das· Verfahren bei Verlet
zung der Amtspflicht regeln sich bis zum Inkrafttreten 
von Ausführungsbestimmungen zum Amtszuchtgesetz 
der Vereinigten Kirche nach der in der Landeskirche 
geltenden Disziplinarordnung der Deutschen Evange
lischen Kirche. 

(2) Disziplinargericht ist die Gemeinsame Kammer 
der Amtszucht der Landeskirche Eutin, Hamburg, Lü
beck und Schleswig-Holstein . . 

§ 26 

(Zu§ 63 PfG) 

(1) Die Gestellung einer Dienstwohnung gehört zu den 
Le_istungen, auf die der Pfarrer Anspruch hat. 

(2) Die Festsetzung und jede Änderung des Umfangs 
der Dienstwohnung und eines dazu gehörenden Haus
gartens durch den Gemeindekirchenrat bedarf der Zu
stimmung des Landeskirche.nrats. 

§ 27 

(Zu§ 64 PfG) 

(1) Zuständig für den Erlaß der Urlaubsordnung ist 
. die Kirchenleitung nach Anhörung des Arbeitsausschus

ses des Pastorenkonvents. 

(2) In der Urlaubsordnung is~ auch zu regeln, unter 
welchen Vor'1ussetzungen sich der Pfarrer außerhalb des 
Urlaubs aus seinem Dienstber_eich entfernen darf. 

§ 28 

(Zu§ 65 PfG) 

Die Einsicht _in die Personalakten wird auf Antrag 
gewährt. 

§ 29 

(Zu§ 66 Abs. 1 PfG) 

Artikel llU Absatz :J der Kirchenverfassung bleibt un
oerührt. 

§ 30 

(Zu.§ 67 Abs. 1 PfG) 

. (l) Die Nachprüfung von Entscheidungen, die die 
dienstrechtliche Stellung des Pfarrers betreffen, erfolgt 
durch das für die Landeskirche zuständige kirchliche 
Venval t ungsgerich t. 

(2) Der Antrag auf Nachprüfung kann nur damit be
gründet werden, daß 

a) eine Entscheidung den Pfarrer in seinem Recht ver-
. letzt oder · 

· b) eine Entscheidung unterlassen worderiist, auf die der 
Pfarrer ein Recht zu haben behauptet. · 

·Soweit die kirchliche Amtsstelle ermächtigt ist, nach 
ihrem Ermessen zu handeln, prüft das Kirchengericht 
auch, ob der Verwaltungsakt oder die Unterlassung des 
Verwaltungsaktes rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen 
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Gre~zen des Ermessens überschritten sind oder von dem 
Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht 
entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist. 

(3) Der Antrag auf Nachprüfung ist binnen eines Mo
nats · nach Mitteilung der Entscheidung oder Unterlas
sung einer Entscheidung zu stellen. Eine Entscheidung 
gilt als unterlassen, wenn sie innerhalb von zwei Mo
naten nach Stellung des Antrags nicht ergangen ist und 
nach Wiederholung des Antrags weitere zwei Monate 
ohne Entscheidung vergangen sind. 

(4) Der Antrag auf Nachprüfung hat keine aufschie
bende Wirkung. Das Kirchengericht kann anordnen, daß 
der Vollzug der Entscheidung auszusetzen ist, wenn 
dies im Interesse des Pfarrers dringend geboten er
scheint und nicht ein überwiegendes kirchliches Inter
esse entgegensteht. Der Antragsteller und die Kirchen
leitung sind vorher zu hören. 

§ 31 

(Zu§ 68 PfG) 

Für die Verfolgung vermögensrechtlicher Ansprüche 
aus dem Dienstverhältnis ist der Rechtsweg zu den 
staatlichen Verwaltungsgerichten (nach Maßgabe der 
§§ 126 und 127 des Beamtenrechtsrahmengesetzes) ge
geben. 

§ 32 

(Zu§ 71 PfG) 

Die Versetzung eines Pfarrer ist ferner möglich, 

wenn der bei Dienstantritt übertragene Umfang des 
Pfarrdienstes sich so verringert hat, daß die ·Kräfte 
des Pfarrers durch die ve·rsehung des Amtes nicht 
mehr voll in Anspruch genommen werden. · 

§ 33 

(Zu§ 72 PfG) 

Über die Notwendigkeit der Versetzung beschließt die 
Kirchenleitung. Der Pfarrer, der Gemeindekirchenrat 
lind der Arbeitsausschuß des Pastorenkonvents sind 
vorher zu hören. Der Feststellungsbescheid ist mit 
Gründen zu versehen und dem Pfarrer zuzustellen. Er 
unterliegt der Nachprüfung gemäß § 67 des Pfarrer
gesetzes. 

§ 34 

(Zu§ 76 PfG) 

Über die Versetzung nach § 71 des Pfarrer.!!esetzes, 
die Versetzung in den Warte- oder Ruhestand nach den 
!\li 74 und 75 des Pfarrergesetzes 1.1nd über die Verset
zung in den Wartestand nach § 19 des Anwendunl!s
r.esetzes be!<chließt die Kirchenleitung. Der Bescheid 
über den Beschluß ist mit Gründen zu versehen und · 
dem Pfarrer zuzusteJlen. Die Entscheidung der Kirchen
leitung unterliegt der Nachprüfung gemäß § 67 des 
Pfarrergesetzes . 

§ 35 

(Zu §§ 78 und 79 PfG) 

· Zustündig für die Beurlaubung und Abordnung des 
Pfarrers ist die Kirchenleitung. 

§ 36 

(Zu§ 82 PfG) 

(1) Der in den Wartestand oder in den Ruhestand ver
setzte · Pfarrer behält das Recht zur öffentlichen Wort
verkündir.ung und zur Sakramentsverwaltung ein- · 
sd1ließlich des Rechts zur Vornahme von Amtshandlun
gen, sowie das Recht, seine bisherige AlJ?tsbezeiohnung 
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zu führen und die Amtstracht eines Pfarrers zu tragen. 
Die Ausübung aller oder einzelner dieser Befugnisse, 
mit Ausnahme der Befugnis, die Amtsbezeichnung zu 
führen, kann dem Pfarrer für den Einzelfall oder auf 
Zeit untersagt werden, wenn die Rücksicht auf Amt und 
Gemeinde dies gebieten. ' 

(2) Über das Verbot nach Absatz 1 Satz 2 beschließt 
die Kirchenleitung. Der Pfarrer . und der Arbeitsaus
schuß des Pastorenkonvents sind vorher zu hören. Der 
Bescheid der Kirchenleitung ist mit Gründen zu ver
sehen und dem Pfarrer zuzustellen. Die Entscheidung 
der Kirchenleitung unterliegt der Nachprüfung gemäß 
§ 67 des Pfarrergesetzes. 

§ 37 

(Zu§ 83 PfG) 

· (1) n'as Wartegeld beträgt 75 °/o der jeweiligen Dienst
bezüge. 

(2) Ist der Pfarrer auf Grund der §§ 48 Abs. 3 oder 
74 des Pfarrergesetzes in den Wartestand versetzt, so 
ist das Wartegeld auf den Betrag festzusetzen, den der 
Pfarrer im Zeitpunkt der Versetzung in den Wartestand 
als Ruhegehalt erdient hat. 

(3) Die Wartezeit wird auf das Dienstalter .angerech
net. 

§ 38 

(Zu § 84 Abs. 2 PfG) 

Solange der Pfarrer einen Dienstauftrag versieht, 
·erhält er Dienstbezüge bis zur Höhe der Bezüge, die er 
erhalten würde, wenn er. nicht in den Wartestand ver
setzt worden wäre. 

§ 39 

(Zu § 84 Abs. 3 PfG) 

Die Versetzung in den Ruhestand erfolgt auf Beschluß 
der Kirchenleitung. Der Pfarrer und der Arbeitsaus
schuß des Pastorenkonvents sind vorher zu hören. Der 
Bescheid über die Versetzung in den Ruhestand ist mit 
Gründen zu versehen und dem Pfarrer zuzustellen. Die 
Entscheidung der· Kirchenleitung unterliegt der Nach
prüfung gemäß § 67 des Pfarrergesetzes. 

§ 40 

(Zu§ 88 PfG) 

Über die Versetzung in den Ruhestand beschließt die 
Kirchenleitung. Der Pfarrer, der Gemeindekirchenrat 
und der Arbeitsausschuß des Pastorenkonvents . sind 
vorher zu hören. Der Bescheiq über die Versetzung in 
den Ruhstand ist mit Gründen zu versehen und dem 
Pfarrer zuzustellen. Die Entscheidung der Kirchenlei
tung unterliegt der Nachprüfung gemäß § 67 des Pfar
rergesetzes. · · 

§ 41 

(Zu § 96 Abs. l PfG) 

Die Kirchenleitung kann widerruflich Ausnahmen zu
lassen. 

§ 42 

(Zu§ 97 PfG) 

· Über das Ausscheiden gemäß § 97 Abs. i Buchstabe c 
beschließt die Kirchenleitung. Der· Pfarrer und der Ar
beitsausschuß des Pastorenkonvents sind vorher zu hö
ren. Der Bescheid über den Beschluß ist mit Gründen 
zu versehen und dem Pfarrer zuzustellen. Die Entschei
dung der Kirchenleitung unterliegt der Nachprüfung 
gemäß § 67 des Pfarrergesetzes. 

Artikel II 

§ 43 

Die Kandidaten des Pfarramtes, die in der Landes
kirche die 2. theologische Prüfung abgelegt haben, sind 
nach Erteilung der Anstellungsfähigkeit für die Dauer 
eines Jahres zum Hilfsdienst in der Landeskirche ver
pflichtet. Ein Anspruch auf Anstellung besteht nicht. 

§ 44 

(1) Über die Anstellung des Pfarrers im Hilfsdienst 
beschließt die Kirchenleitung. 

(2) Der Pfarrer im Hilfsdienst führt die Amtsbezeich
nung „Pastor". 

§ 45 

(1) Der Pfarrer im Hilfsdienst wird mit pfarfamtlicher 
Hilfeleistung oder mit der Verwaltung einer Pfarrstelle 
oder mit besonderen Aufgaben außerhalb einer Ge

. meinde beauftragt. 

(2) Der Dienstbereich wird durch den Landeskirchen
rat zugewiesen; er kann jederzeit geändert werden. 

§ 46 

Cl) Der Pfarrer im Hilfsdienst steht in einem Dienst
verhältnis zur Landeskirche. Er untersteht der Dienst
aufsicht des Landeskirchenrats. · 

(2) Die §§ 31 bis 42 des Pfarrergesetzes gelten für den 
Pfarrer im Hilfsdienst entspre<;hend. 

§ 47 

(1) Das Dienstverhältnis des Pfarrers im Hilfsdienst 
endet mit dem Ablauf der Hilfsdienstzeit. Es kann mit 
seinem Einverständis auf Beschluß der Kirchenleitung 
befristet verlängert werden. · 

(2) Aus wichtigem Grund, der in seiner Person liegen 
muß, kann der Pfarrer im Hilfsdienst auf Beschluß der 
Kirchenleitung vorzeitig entlassen werden. 

§ 48 

(1) Der Pfarrer im Hilfsdienst erhält Dienstbezüge 
nach den für die Pfarrer der Landeskirche geltenden 
Bestimmungen. 

(2) Der Pfarrer im Hilfsdienst hat Anspruch auf 
Ruhestands- und Hinteröliebenenversorgung nach den 
für die Pfarrer der Landeskirche geltenden Bestimmun
gen, wenn er infolge Krankheit oder sonstiger Beschä
digung, die er sich ohne grobes Verschulden bei Aus
übung oder aus Veranlassung seines Dienstes zugezo
gen hat, dauernd dienstunfähig wird oder verstirbt. 

.(3) Für die Verfolgung von vermögensrechtlichen An
sprüchen aus dem Dienstverhältnis gilt § 31 dieses Ge
setzes entsprechend. 

Artikel III . 

§ 49 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am I. Januar 1970 in 
Kraft. 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt treten außer Kraft: 

das Kirchengesetz über die allgemeinen Dienst
verhältnisse der Pfarrer vom 20. November 1920 
(Gesetz- und Verordnungsblatt Band I S. 43), · 

die Anordnung des Landeskirchenrats über die 
Versetzung von Pfarrern in den Ruhestand vom 
14. September 1946 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
Band II S . 111), 
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das Kirchengesetz über die Versetzung von Ge
meindepfarrern vom 1. Oktober 1947 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt BandH S. 133). 

das Änderungsgesetz zum Kirchengesj:!tz über die 
allgemeinen Dienstverhältnisse der Pfarrer vom 
29. März 1955 (Gesetz- und Verordnungsblatt Band 
III S. 52). 

Eutin, den 17. November 1969 

Die Kirrhenleitung 

Rechtsverordnung der Evangelisdl-lutherischen 
Landeskirdle Hannovers zur Änderung der 

Prüfungsordnung für die theologisdlen Prüfungen 

Vom 22. April 1970 
(Nachdruck aus KABI. S. 104) 

Auf Grund von § 36 des Kandidatengesetzes vom 
21. Juni 1968 (Kirchl. Amtsbl. S 131) erlassen wir mit 
Zustimmung des Landessynodalausschusses die fol
gende Rechtsverordnung: 

§ 1 

Bis zum Inkrafttreten e:ner neuen Prüfungsordnung 
ist die Prüfungsordnung für die theologischen Prüfun
gen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers vom · 
4. Januar 1932 (Kirchl. Amtsbl. S. 1), zuletzt geändert 
durch Ausführungsanweisung · vom 13. Februar 1968 
(Kirchl. Amtsbl. S. 52) , unbeschadet der Bestimmung 
des § 37 Abs. 2 Satz 1 des Kandidatengesetzes,. mit fol
genden Andenmgen anzuwenden: 

l. Dem § 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Die Termine für die Meldung zu den Prüfungen 
werden vom Landeskirchenamt festgesetzt." 

2 . . In § 5 Abs. l werden ~ie Worte „bis zum 1. August 
für den Weihnachtstermin und bis zum 1, März 
für den Johann.istermin" gestrichen. 

3. § 9 erhält folgende Fassung: 

„Der Zweck der Ersten theologischen .Prüfung 
. ist, durch schriftliche und mündliche Proben zu 
ermitteln, ob der Prüfling die für die Aufnahme 
in den Vorbereitungsdienst der Landeskirche er
fordediche theologische Bildung besitzt " 

4. § 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„Für die häuslichen Aufgaben sind das Thema 
der wissenschafUichen Arbeit, der Predigttext und · 
der Text oder das Thema für den katechetischen 
Entwurf in der Regel gleichmäßig für alle Prüf
linge zu wählen." 

5. In § 26 Abs. l werden die Worte „21/1 Jahre~ durch 
die Worte „2 Jahre" ersetzt 

6. In § 27 Abs.· l werden die Worte „bis zum l. März 
für den Sommertermin un·d bis zum l. August für 
den Wintertermin" gestrichen. 

7. § 27 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,Mit der Meldung ist eine vom Kandidaten wiih
ren::l des Vorbereitungsdienstes angefertigte und 
gehaltene Predigt mit einer Beurteilung des Stu
diendirektors einzureichen." 

8. § 28 entfällt 

9. § 31 Abs. 1 erhält folgendi? Fassung: 
„Der Zweck der Zweiten theologischen Prüfung 

ist, durch schriftliche und mündliche Proben zu 

ermitteln, ob der Prüfling hinsichtlich seiner theo
logischen Kenntn.isse und Einsichten und seiner 
Fähigkeiten die Voraussetzungen für den Dienst 
als Pfarrer (Pa_storin) besitzt." 

10. § 33 erhält folgende Fassung: 

,,Die schriftliche Prüfung besteht in der Anferti
gung einer auf den Dienst des Pfarrers bezogenen 
systematisch-theologischen Abhandlung, einer Pre
digt und eines katechetischep Entwurfs. " 

11. In § 34 Abs. 2 werden die Worte „vier häuslichen 
Arbeiten" durch die .Worte „drei schrifUichen Ar
beiten" ersetzt 

12. Dem§ 40 w ird folgender Satz 2 angefügt: 
,,Die· gemäß § 27 Abs. 2 mit der Meldung ein

gereichte Predjgt ist bei der Feststellung des Urteils 
über das Ergebnis der Gesamtprüfung zu berück
sichtigen." 

13. In § 42 werden die Sätze 2 und 3 gestrichen. 

14. Wo in dieser Prüfungsordnung der Ausdruck 
„Prüfungsausschuß" oder „Ausschuß" verwendet 
wird, wird er durch den Ausdruck „Prüfungsabtei-

.1 ung" ersetzt. · 

15. Der Abschnitt „B. Prüfungen für die Pfarramts
helferinnen" (§§ 44---48) entfällt 

§ 2 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer 
Verkündung mit der Maßgabe in Kraft, daß für 
Prüfungen, für welche die Zulassung vor Inkrafttreten 
ausgesprochen worden ist, die bisher geltenden Be
stimmungen anzuwenden sind. 

Hannover , den 22. April 1970 

Das Landeskirdlenamt 

Dr. W a g e n m a n n 

Kirchengesetz über die Anwendung des 
Kirchenbeamtengesetzes der Vereinigten 

Evangelisrh-Luthcrischen Kirche Deutsdllands 
im Bereich der Evangelisclt-lutherisdlen Kirche 

in Lübeck 

Vom 3. Juni 1970 
(Nachdruck aus KABl. S. 23) 

Kirchenleitung und Synode haben aufgrund von Arti
kel 55 Absatz 5 und Artikel 94 der Kirchenverfassung 
gemäß §. 62 Absatz 1 des. Kirchenbeamtengesetzes der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch- · 
lands als Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel l 
Das Kirchenbeamtengesetz der Vereinigten Evange

lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 12. Dezem- . 
ber 1968 (Amtsblatt der Vereinigten Kirche Bd. III Seite 
!J6) gilt im Bereich der Evangelisch-lutherischen Kirche 
in Lübeck nach Maßgabe folgender Bestimmungen: 

(1) Oberste Dienstbehörde ist die Kirchenleitung. 

(2) Zu§ 3 Absatz 3 
Ein Kirchenbeamtenverhältnis kann auch im Neben

amt begründet werden, wenn der Kirchenbeamte Auf
gaben im Sinne von § 2 Absatz 2 nebenberuflich wahr
nehmen soll. 

(3) Zu§§ 5 und 11 
Für die Ernennung der Kirchenbeamten und für die 

Rücknahme der Ernennung ist die K!rchenleitung zu
ständig . . 
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(4) Zu § 13 
Das von dem Kirchenbeamten abzulegende Gelöbnis 

lautet wie folgt : . 

,,Ich gelobe vor Gott, den mir anvertrauten kirchli
chen Dienst gemäß dem Bekenntnis d~r Evangelisch-

· lutherischen Kirche in Lübeck und nach den Ordnungen 
der Landeskirche auszuüben, die mir obliegenden Pflich
ten treu und gewissenhaft zu erfüllen und mich im 
Dienst und außerhalb des Dienstes so zu verhalten, wie 
es einem Kirchenbeamten geziemt." 

(5) Zu§§ 14, 15 und 52 

(1) Für die Kirchenbeamten für den Gemeindedienst 
ist · 

a) Dienstvorgesetztet der Kirchenvorstand, 

b) unmittelbarer Vorgesetzter der Vorsitzende des Kir
chenvorstandes. 

(2) Für die landeskirchlichen Beamten ist unrnittelba
rer ·Vorgesetzrer, wer einem Kirchen~amten für dessen 
dienstliche Tätigkeit Anweisungen erteilen kann, und 
Dienstvorgesetzter, wer für beamtenrechtliche Entschei
dungen über die persönlichen Angelegenheiten der ihm 
nachgeordneten Kirchenbeamten zuständig ist; in Zwei- · 
felsfällen entscheidet die Kirchenleitung. · 

(3) Die Dienstaufsicht über alle Kirchenbeamten führt 
die Kirchenleitung (Artikel 82 der Kirchenverfassung). 

(6) Zu§ 18 
Für Anordnungen nach Absatz 1 ist die Kirchenlei

tung zuständig. 

(7) Zu§ 20 
Für die Anordnungen ist die Kirchenleitung zustän

dig. 

_ (8) Zu § 23 Absatz 3 
Für das Feststellungsverfahren ist die Kirchenkanzlei 

zuständig. 

(9) Zu§ 31 

(1) Für den Erholungsurlaub gelten die· Bestimmun
gen der Bundesregierung über den Erholungsurlaub der 
Bundesbeamten und Richter im Bundesdienst in der je
weiligen Fassung. 

(2) Für die Gewährung des Urlaubs nach Absatz 2 ist 
die Kirchenleitung zuständig. 

(10) Zu § 33 Absatz 2 Satz 1 · 
(1) Sofern dienstliche Gründe nicht entgegenste.hen, 

kann die Einsicht in die Personalakten auch einem von 
dem Kirchenbeamten schriftlich Bevollmächtigten ge
währt werden. 

(2) Auf Antrag ist Einsicht in die Prüfungsakten zu 
gewähren. 

(11) Zu§ 36 
Abordnungen von Kirchen~amten an andere Dienst

stellen können nur von der Kirchenleitung vorgenom
. men werden. 

(12) Zu§ 37 

(1) Für Versetzungsanordnungen ist die Kirchenlei
tung zuständig. 

(2) Andere kirchliche Rechtsträger im Sinne von § 37 
Absatz 2 sind die Kirchengemeinden und das Diakoni
sche Werk „Innere Mission und Hilfswerk der Evan

. gelisch-lutherischen Kirche in Lübeck". 

(3) Beteiligte im Sinne von § 37 Absatz 2 sind außer 
den im vorigen· Absatz genannten Rechtsträgern und 
dem Kltchen~amten dessen unmittelbarer Vorgesetzter 
und sein Dienstvorgesetzter sowie die Mitar~iterver-
tretung. · 

(4) Vor der Entscheidung über die Frage, ob ein ge
deihliches Wirken des Kirchenbeamten in seinem Amt 
nicht mehr gewährleistet ist, sind die zur Feststellung 
des Sachverhalts erforderlichen Erhebungen von der 
Kirchenkanzlei durchzuführen, insbesondere der unmit- · 
telbare Vorgesetzte und der Dienstvorgesetzte des Kir
chenbeamten zu hören. Für das weitere Verfahren und 
die Rechtsfolgen gelten sinngemäß § 72 Absatz 2 und 3 
und § 75 des Pfarrergesetztes der Vereinigten Evange
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 14. Juni 
1963. 

(13) Zu§ 38 

(1) Für die Versetzung eines Kirchenbeamten in den 
Wartestand ist die Kirchenleitung zuständig. 

(2) Im Falle des Absatzes 1 Buchstabe b) gelten die 
Vorschriften der Ziffer 12 Absatz 4 Satz 1 dieses Anwen
dungsgesetzes entsprechend. Das Ergebnis der Erhe
bungen ist der Kirchenleitung sowie dem Kirchenbeam
ten und der Mitar~itervertretung schriftlich mitzutei- . 
len . . 

(14) Zu§ 41 
Verfügungen über die Wiederverwendung eines Kir

chenbeamten im Wartestand trifft die Kirchenleitung. 

(15) Zu§ 42 
Für die Versetzung eines Kirchen~amten im Warte

stand in den Ruhestand ist die Kirchenleitung zuständig. 

(16) Zu §§ 44 bis 49 
Für alle Anordnungen und Maßnahmen ist die Kir-

chenleitung zuständig. · 

(17) Zu§ 60 
Die Obliegenheiten des freistellenden kirchlichen 

Rechtsträgers werden von der Kirchenleitung wahrge
nommen. 

(18) zu·§ 61 Absatz 2 
Für die Verfolgung vermögensrechtlicher Ansprüche 

der Kirchenbeamten, der früheren Kirchenbeamten und 
der Hinterbliebenen aus dem Kirchenbeamtenverhältnis 
steht der Rechtsweg vor den staatlichen Verwaltungsge
richten offen. Das gleiche gilt für Ansprüche des kirch
lichen Rechtsträgers aus dem Kirchenbeamtenverhält
nis. 

Artikel 2 

Mit dem Inkrafttreten dieses ~setzes tritt die Kir
chenbeamtenordnung der Deutschen Evangelischen Kir
che vom 13. April 1939 (Gesetzblatt der Deutschen Evan
gelischen Kirche, Seite 43) in der Fassung der Verord
nung über die Aufhebung und Abänderung von Ge~t
zen der Deutschen Evangelischen Kirche vom 2. Mai 
1946 (Verordnungs- und Nachrichtenblatt der Evange
lischen Kirche in Deutschland 1946 Nummer 38/39 Zif
fer 8) außer Kraft. 

Lübeck,- den 15. Juni 1970 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 
D. Meyer 

Bischof 

Der Präses der Synode 
Dr. Ca rus 

Das vorstehende von der Synode am 29. Mai 1970 und 
von der Kirchenleitung am 3. Juni 1970 beschlossene 
Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

Die Kirchenleitung 

Göldner 
O~rkirchenrat 
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VII. Vereinigte Evangelisch-Lutherische ·Kirche 
in der Deutschen Demokratischen RepUblik 

b) Personalnachrichten 

Generalsynode 

Das Präsidium setzt sich nach der Neuwahl des Prä
sidenten wie folgt zusammen : 

Präsident: Oberingenieur Kurt Doms c h 

1. Stellvertreter: 
Studentenpfarrer.Dr. Joachim Wie b er in g 

2. Stellvertreter: Rechtsanwalt' Dr. Julius Ritter 

Schriftführer: 
Frau Ilse B ö h 1 e r 
Kreiskirchenrat Hartmut M i t z e n h e im 

Stellv. Schriftführer: 
Steuerberater Werner Hof f man n 
Pfarrer Dr. Christoph Wetze 1 

Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Thüringen Oberkirchenrat D. Ingo B r a eck 1 e i n , 
der damit aus der Generalsynode ausgeschieden ist. 

Kirchenleitung 

Die Kirchenleitung hat nach der Neuwahl durch die 
Generalsynode . folgende Zusammensetzung: 

Landesbischof D. Dr. Niklot B e s t e, Leitender Bischof 

Stellv. des Leitenden Bischofs: 
Landesbischof D. Gottfried N o t h 

'Präsident der Generalsynode: 
Oberingenreur Kurt Dom s c h 
Präsident Dr. Kurt J oh a n n es 

Bischofskonferenz Frau Rechtsanwalt Hildegard Lew er e n z 
Landesbischof D. Moritz M i t z e n heim ist in den Rektor Horst G i e n k e 

Ruhestand getreten. Als seinen Nachfolger wählte die Superintendent Werner Leich 

c) A u s d e n G 1 i e d k i r c h e n 

aa) Verfassungs- und Organisationsrecht 

Kirchengesetz zur Änderung von § 2 der Verfassung 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

vom 13. Dezember 1950 

Vom 10. April 1970 
(Nachdruck aus ABI. S. A. 30) 

Die Evangelisch-Lutherische Landessynode Sachsens 
hat folgende Änderung der Verfassung der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Sachsens vom 13. Dezember 
1950 (Amtsblatt Seite A 99 unter II Nr. 63) mit der nach 
§ 49 Absatz 1 der. Verfassung erforgerlichen Mehrheit 
beschlossen: 

§ 1 . 

§ 2 Absatz 1 der Verfassung der Evangelisch-Luthe
rischen Landeskirche Sachsens vom 13. Dezember 1950 
erhält folgende Fassung: 

„Die Landeskirche ist Gliedkirche der Vereinigten 
,· Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Deutschen De

mokrati1'chen Republik und des Bundes der T.".van~e
lischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen Re
publik mit allen daraus sich ergebenden Pflichten und 
Rechten." 

§ 2 

Dieses Kirchengesetz tritt mit sofortiger Wirkung· in 
Kraft. 

Dr es d e n , den 10. April 1970 

Die Kirchenleitung der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sl!,chsens 

D. No th 

Kirchengesetz zur Änderung der Bestimmungen 
in§§ l, 18, 21 und .28 der Verfassung der 

Evangelisch-Lutherischen Landesldrche Sachsens 
vom 13. Dezember 1950 in der Fassung des 

Änderungsgesetzes vom 14. November 1969 

Vom 10. April 1970 
(Nachdruck aus Abl. S. A. 30) 

Die Evangelisch-Lutherische LandeS1Synode Sachsens 
hat folgende Änderung der Verfassung der Evange-

. lisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens vom 13. De
zember 1950 (Amtsblatt Seite A 99 unter II Nr. 63) in 
der Fassung des Kirchengesetzes vom 14. November 
1969 (Amtsblatt Seite A 99 unter II Nr. 37) mit der nach 
§ 49 Absatz 1 der Verfassung erforderlichen Mehrheit 
hPsrh 1 n.~sP.n: 

§ 1 

Die nachgenannten Bestimmungen der Verfassung 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche sa·chsens 
vom 13~ Dezember 1950 (Amtsblatt Seite A '99 unter II 
Nr. 63) in der Fassung des Änderungsgesitzes vom 
14, November 1969 (Amtsblatt Seite A 99 unter II Nr. 
37) werden, wie folgt, geändert: 

1. § 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

Das Gebiet der Landeskirche umfaßt das ehe
malige Land Sachsen ohne die Kreise Görlitz, Hoy
erswerda und Niesky. 

2. Der Vorletzte Satz in § 18 Absatz 2 unter b) erhält 
folgende Fassung: 

Unter den zu berufenden Geistlichen soll ein Pro
fessor der Theologie an der Karl-Marx-Universität 
Leipzig sein. 
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3. In § 21 Absatz 1 Ziffer 1 treten an die Stelle der 
Worte „an der Landesuniversität" die Worte „an der 
Karl-Marx-Universität Leipz.ig". 

. 4. · § 28 Absat.z 2 Ziffer 8 erhält folgende Fassung: 
... für die Ausbildung der Geistlichen zu sorgen 

und zu diesem Zwecke die Verbindung · mit den 
theologischen Ausbildungsstätten, insbesondere mit 
der an der Karl-Marx-Universität Leipzig und mit 
dem Theologischen Seminar Leipzig,_ zu pflegen so
wie die geistliche Aufsicht über die Predigerseminare 
zu führen. 

§ 2 

Dieses Kirchengesetz tritt mit sofortiger Wirkung in 
Kraft. 

Dresden, den 10. April 1970 

Die Kirchenleitung der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

D. N oth 

Kirchengesetz zur Änderung von § 6 der Verfassung 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

vom 13. Dezember 1950 

Vom 10. April 1970 
(Nachdruck Abi. S. A 30) 

Die Evangelisch-Lutherische Landessynode Sachsens 
hat folgende Änderung der Verfassung der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Sachsens vom 13. Dezember 
1950 (Amtsblatt Seite A 99 unter II Nr. 63) mit der nach 
§ 49 Absatz 1 der Verfassung erforderlichen Mehrheit 
beschlossen : 

§ 1 

Die Vorschrift in § 6 Absatz 3 der Verfassung der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens vom 
13. Dezember 1950 wird aufgehoben. · 

§ 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juli 1970 In Kraft. 

Dresden, den 10. April 1970 

. Die Kirchenleitung der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

D. Noth 

Verordnung 'der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Thüringen über die Abgrenzung der 

Kirchenkreise und über den Sitz und die 
Zuständigkeit ·der Kreiskirchenämter 

Vom 1. April 1970 
(Nachdruck aus ABI. S. 73) 

Durch die in der Verfassung der Evangelisch-Luthe
rischen Kirche in · Thüringen in Gesetzen, Verordnun
gen und Anordnungen gegebenen Bestimmungen über 
Sitz. Dienstbereich und Zunändigkeit der Kreiskirchen
ämter sind das Gesetz vom . 30. Januar 1938 über die 
Neueintei1ung der Kirchenkreise und die Errichtung 
von Kreiskirchenämtern (Thür. Kirchenblatt 1938 S. 5) 

und die · hierzu ergangenen Änderungs- und Ausfüh
rungsbestimmungen, insbesondere die Verordnung vom 
25. April 1944 über Sitz und Zuständigkeit der Kreis
kirchenämter (Thür. Kirchenblatt 1944 S. 25), überholt . 
und gegenstandslos geworden. Der Landeskirchenrat 
verordnet daher auf Grund der §§ 64 Abs. 2, 65 Abs. 4 
und 67 Abs. 1 der Verfassung der Evangelisch-Luthe
rischen Kirche in Thüringen vom 2. November · 1951 
(Amtsblatt 1951 ·s. 217) folgendes: 

§ 1 

Abgrenzung der Kirchenkreise 

(1) Es sind zusammengefaßt: 

1. zum Kirchenkreis Gera 
die Superintendenturen Altenburg, Gera-Stadt, Ge
ra-Land, Greiz, Lobenstein, Meuselwitz, Neustadt 
(Orla), Pößneck, Schleiz, Schmölln, Weida, 

2. zum Kirchenkreis Gotha 
die Superintendenturen Arnstadt, Bad Frankenhau
sen, Ebeleben, Eisenach, Friedrichroda, Gotha, Ohr- · 
druf, Sondershausen, Sonneborn, 

3. zum Kirchenkreis Meiningen 
die Superintendenturen Bad Salzungen, Dermbach, 
Eisfeld, Hildburghausen, Ilmenau, Meiningen, Saal
.feld, Sonneberg, Vacha, 

4. zum Kirchenkreis Weimar 
die Superintendenturen Apolda, Buttstädt, Cam
burg, Eisenberg, Jena, Kahla, Königsee, Rudolstadt, 
Stadtroda, Vieselbach, Weimar. 

(2) Die Zugehörigkeit der einzelnen Kirchgemeinden 
zu den Kirchenkreisen und zu den Superintendenturen 
ergibt sich aus dem mit Bekanntmachung des LaQ.des
kirchenrats vom 18. August 1954 (Amtsblatt 1954 S. 178) 
veröffentlichten Sonderheft und in Ergänzung hierzu 
aus einem laut Bekanntmachung des Landeskirchen
rates vom 1. April 1970 noch herauszugebenden alpha
betischen Verzeichnis der Kirchgemeinden. 

§ 2 

Sitz der Kreiskirchenämter 

Die für die vier Kirchenkreise zuständigen Kreiskir
chenämter haben ihren Sitz in Gera, Gotha, Meiningen · 
und Weimar. Sitz und Bezirk der von den Kreiskirchen
ämtern unterhaltenen Außenstellen (Kirchensteuer
stellen) werden gleichzeitig bekanntgegeben. 

§ 3 

Zuständig_keit der Kreiskirchenämter 

(1) . Die in der Verfassung der Evangelisch-Lutheri
schen Kirche in Thüringen vom 2. November 1951, in 
sonstigen· Gesetzen. Verordnungen· und Anordnungen 
enthaltenen Bestimmungen über die Zuständigkeit der 
Kreiskirchenämter sind in einer gleichzeitig ergehenden 
Bekanntmachung zusammengestellt. 

(2) Die Einzelheiten · über die Geschäftserledigung der 
Kreiskirchenämter werden in einer gleichzeitig erlasse
nen Dienstanweisung geregelt. 

§ 4 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1970 in Kraft. 

Ei :s e nach, den 1. April 1970 

Der Landeskirchenrat der Ev.-Luth. Kirche 
in Thüringen 

.1. V. 
Dr. Lotz 
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Bekanntmachung des Landeskirchenrates der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thür:ngcn 
über die Zuständigkeit der Kreiskirchenämter 

Vom 1. April 1970 
(N,achdruck aus ABI. S. 75) 

Die Zuständigkeit der Kreiskirchenämter erg:bt sich 
aus der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kir
che in Thüringen vom 2. November 1951 (Arritsblatt 
1951 _S. 217), aus anderen Gesetzen sowie aus Verord
nungen, Anordnungen und besonderen Aufträgen des 
Landeskirchenrats. Die verstreut li-egenden Bestimmun
gen werden hiermit systematisch geordnet und bekannt- · 
gemacht: 

1. 

Die Kreiskirchenämter als erstinstanzliche Verwal
tungsorgane der Evangelisch-Lutherischen Kirche in · 
Thüringen und die zu ihrer Leitung vom Landeskir
chenrat' eingesetzten . Vorstände sind zuständig für alle 
ihnen durch Gesetz, Verordnung, Anordnung oder be
sonderen Auftrag zugewiesenen Angelegenheiten auf 
den Gebieten der 

1. Allgemeinen Verwaltung 
2. Finanz-. und Vermögensverwaltung 
3. Kirchensteuerverwaltung.-

2. 

Auf dem Gebiet der Allgemeinen Verwaltun~ sind 
die Kreiskirchenämter zuständig für 
1. die allgemeine Aufsicht über Pfarrer und Kirch

gemeinden(§§ 65 ff. der Verfassung), 
2. die Aufsicht über die Archive der Pfarrämter und 

Superintendenturen (§ 3 A~. 1 der 'Verordnung über 
das kirchliche Archivwesen voin 10. Dezember 1959, 
Amtsblatt 1959 S; 279) und für die Zustimmung zur 
Verlegung des Archivraumes (§ 3 Abs. 4 der Ver
ordnung über das kirchliche Archivwesen vom 10. 
Dezember 1959 a. a. 0.), 

3. die Pfarramtsübergaben, an denen der Super;nten
dent zu beteiligen ist (Anordnung über die Durch
führung von Pfarramtsübergaben vom 1. April 1!170). 

3. . . 
Auf dem Gebiet der Finanz- und Vermögensverwal

. tung sind die Kreiskirchenämter zuständig für 
1. die Aufsicht über die Finanz- un::I Vermögensver

waltung der Kirchgemeinden, soweit nicht der Lan
deskirchenrat zuständig ist (Gesetz über die Ver
mögens- und Finan:z:verw.altung <l~r KlrL'hgemein
den vom 12. November 1958, Amtsblatt 1958 S. 265, 
Bekanntmachung zum Gesetz über die Vermögens
und Finanzverwaltung der Kirchgemeinden vom 
4. Dezember 1958, Amtsblatt 1959 S. 4, Richtlinien 
über die Verwaltung des kirchgemeindlichen Ver- . 
mögens und der kirchgemeindlichen Finanzen vom 
25. November 1963, Amtsblatt 1963 S. 275), 

2. · die Prüfung d-er Haushaltspläne, Jahres- und Son
derrechnungen der Kirchgemeinden (§§ 18 ff. des 
Gesetzes über die Vermögens- und Finanzverwal
tung der Kirchgemeinden vom 12. November 1958 
a.a. 0.), · · 

3. die Überwachung der Einzahlungen in den Dar
lehnsfonds der Landeskirchenkasse und die Rück
zahlungen aus diesem im Auftrag des Landeskir
chenrats, 

4. die Vereinnahmung und Verwendung der Christen
·1ehregebühr (§ 5 des Gesetzes . über die Erhebung 
einer Christenlehregebühr vom 30. Mai 1951, Amts
blatt 1951 S. 118), 

5. die Festsetzung der Reisekosten. der Archivpfleger 
und der katechetischen Kräfte (§ 2 der Dienstanwei
sung für die Archivpfleger vom 22. März 1955, Amts
blatt 1955 S. 49, Anordnung vom 31. August 1951 
betr. Reisekostenrechnungen der katechetischen 
Kräfte, Amtsbl. 1951 S. 175), 

6. die Festsetzung der Vergütung der katechetischen 
Kräfte (§ 9 Abs. 2 der fünften Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes über den Aufbau des 
katechetischen Dienst.es vom 14. November 1947 vom 
13. Juni 1952, Amtsblatt 1952 s: 142), 

7. die Verwaltung der Pfarreipfründen (Pfründenver
waltungsgesetz vom 13. Oktober 1943, Thür. Kir
chenblatt A 1943 S. 29), 

8. · die Vermietung von Räumen in Pfarrhäusern (§ 5 
des Gesetzes über - die Vermögens- und Finanzver
waltung der Kirchgemeinden vom 12. November 1958 
a. a. 0.), 

9. die Verwaltung des landeskirchlichen Grundbesitzes 
im Auftrag des Landeskirchenrats. 

4. 
Auf dem Gebiet der Kirchensteuerverwaltung sind 

die Kreiskirchenämter zuständig für 

1. die Veranlagung und Erhebung der Kirchensteuern 
(Kirchensteuergesetz vom 16. Mai 1945, Thür. Kir
chenblatt A 1945 S. 10 
in der Fassung der Gesetze 
vom 26. Juni 1946, Amt!. Bekanntmachungen 4. Folge 
vom 5. August 1947, Amt!. Bekanntmachungen 7. Folge 
vom 10. Mai 1949, Amtsblatt 1949 S. 99 
vom 5. Mai 1950, Amtsblatt 1950 S. 95 
vom 2. Juni 1954, Amtsblatt 1954, S. 132 
vom 17. Mai 1960, Amtsblatt 1960 S. 122 
vom 24. März 1966, Amtsblatt 1966 S. 94 
vom 21. November 1967, Amtsblatt 1967 S. 243) 

2. die Aufsicht über die Durchführung der den Kirch
gemeinden, Pfar-rämtern und Superintendenturen 
übertragenen Aufgaben in Kirchensteuersachen (An
ordnung über die Zusammenarbeit von Kreiskir
chenamt, Kirchgemeinde, Pfarramt und Superinten
dentur auf dem Gebiet der landeskirchlichen Steuer-· 
verwaltung vom 17 . . Mai 1961, Amtsblatt 1961 S. 111, 
Anleitung für die Gemeindekirchenräte zur Bear-· 
beitung der den Kirchgemeinden µnd Pfarrämtern 
übertragenen Aufgaben der landeskirchlichen Kir
chensteuerverwaltung vom 29. Oktober 1966, F 
700/3/29. 10., Anweisung für die Kreiskirchenämter, 
Superintendenten und Gemeindekirchenräte auf 
dem Gebie"i der KirchensteuerverwaHung vom 20. 
August 1969, F 700/3/20. 8.), 

3. die Durchführung vou Maßnahmen gegen Zah
lungsverwe.igerer (Anweisung über die Behandlung 
von Zahlungsverweigerern vom 28. März 1960, Amts- ·. 
blatt 1960 S. 73). 

5. 
(1) Die Vorstände sind auf dem Gebiet der Allge

meinen Verwaltung zuständig für 
1. die Wahlen zu den Gemeindekirchenräten und zur 

Synode (Wahlordnung für die Gemeindekirchenräte 
vom 24. November 1952, Amtsblatt 1952 S. 298, und 
Wahlordnung ·für die Synode vom 27. Januar 1960, 
Amtsblatt 1960 S. 25), 

2. den Erlaß von Amtszuchtverfügungen gegen Pfarrer 
und die Anordnung von Ersatzvornahmen be"i 
Dienstgeschäften (§ 4 des zum Amtszuchtsgesetz der 
VELK vom 7. Juli 1965, Amtsblatt 1966 S. 233, er-

. lassenen Anwendungsgesetzes vom 30. November 
1966, Amtsblatt 1967 S. 13), · 

3. die Erteilung ·von Rügen gegen Kirch~mälteste und 
die Entlassung von Kirchenältesten (§ 30 Abs. 1 
Verfassung). 
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4. die Wiederverleihung <H!r Wählbarkeit zum Kirchen
ältesten (§ 30 Abs. 2 Verfassung), 

5. die Genehmigung von Kirchgemeindesatzungen (§ 9 
Abs. 2 Verfassung), 

6. den Erlaß von Kirchspielsatzungen (§ 33 Abs. 2 Ver
fassung), 

7. die Regelung der Rechtsbeziehun~n zwischen Mut
tergemeinden und zugewiesenen Kirchgemeinden 
(§ 34 Abs. 2 Verfassung), 

8. Visitationen gemeinsam mit dem Super,intendenten 
oder Visitator (§ 59 Abs. 4 Verfassung, Visitations
ordnung Amtsblatt 1969 S. 142), 

9. die · Mitwirkung bei der Einführung von Pfarrern 
. und Superintendenten. (Beschluß des Landeskirchen
rats über Einführung der Agende für ev.-luth. Kir
chen und Gemeinden, IV. Band vom 19. April 1952, 
Amtsblatt 1952 S. 123). 

(2) Die Vorstände haben das Recht, 

1. bei der Veränderung der Zahl der Kirchenältesten 
gehört zu'werden (§ 14 Abs. 2 Verfassung), 

2. vor der Auflösung von Gemeindekirchenräten ge-, 
hört zu wer.den (§ 31 Abs. 1 Verfassung), 

3. die Einberufung von Gemeindekirchenratssitzungen 
zu verlangen (§ 26 Satz 1 Verfassung), 

4. an Gemeindekirchenratssitzungen teilzunehmen (§ 29 
Abs. 2 Verfassung), 

5. Sitz . und Bez.irk der ·Außeru;tellen vorzuschlagen 
(§ 67 Abs. 1 Verfassung). 

(3) Die Vorstände üben die Dienstaufsicht aus über 
alle Beamten und Angestellten ihres Dienstbereichs 
(§ 66 Abs. 1 Verfassung). · 

6. 

Die Vorstände Slind auf .dem Gebiet der Finanz- und 
Vermögensverwaltung zuständif! für 

1. die Bestätigung der Haushaltspläne der Kirchge
meinden (§ 18 des Gesetz,es über die Vermögens- und 
Finanzverwaltung der Kirchgemeinden vom 12. Novem
t,er 1958 a. a. 0 .), . 

2. die Festsetzung der Steueranteile und Zuschüsse (Ge
setz über den ·Haushaltsplan der Evangelisch-Luthe
rischen Kirche in Thüringen für das jeweilige 
Rechnungsjahr), 

3. die abschließende Entscheidung .im Prüfungsverfah
ren und die Feststellung der geprüften Jahresrech
nung (Gesetz über die Vermögens- und Finanzver
waltung der Kirchgemeinden vom 12. November~ 
1958 a . a. 0.), 

4. die Verteilung von Kassen- und Vermögensbestän
den bei Aufhebung einer gemeinschaftlichen Finanz
verw.altung (§ 27 Abs. 2 des Gesetz.es über die Ver
mögens- und Finanzverwaltung der Kirchgemeinden 
vom 12. November 1958 a. a . 0 .). 

7. 

Die Vorstände sind auf dem Gebiet der Steuerver
waltung zuständig für 

1. die Entscheidung über Einsprüche gegen Steuer
bescheide (§ 26 Abs. 2 des Kirchensteuergesetzes in 
der neuesten Fassung a. a. 0.), 

2. die Entscheidung über Beschwerden (§ 26 Abs. 2 des 
K irchensteuergesetzes in der neueste,· Fassung a. a. 
0 .). 

3. den Erlaß · und die Niederschlagung von Kirchen
steuern nach Festlegung des Landeskirchenrats. 

8. 

Soweit den Kreiskirchenämtern und den Vorständen 
weitere Aufgaben oder Arbeitsgebiete zugewiesen wer
den, wird dies bekanntgegeben. 

Ei s e n a c h , den 1. April 1970, 

. Der Landeskirchenrat der 
Ev.-Luth. Kirche in Thüringen 

i. A. 
Dr.Dörre 

Dienstanweisung des Landeskirchenrates 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen 

für die Kreiskirchenämter . 

Vom 1. April 1970. 
(Nachdruck aus ABI. S. 81) 

Inhalt 

L Allgemeine · Bestimmungen 

II. Leitung des Kreiskirchenamts 

III. Verwaltung des Kreiskirchenamts 

1. Allgemeine Verwaltung 
a) Geschäftsstelle 
b) Grundstücksverkehr -

Grundstücksverwaltung 

2. Finanz- und Vermögensverwaltung 
a) Haushaltswesen 

. b) Kirchrechnungsprüfungswesen 
c) Bauwesen 

. 3. Kirchensteuerverwaltung 
a) Leitung und Führung der Geschäfte 
b) Ermittlung 
c) Veranlagung 
d) Erhebung und Mahnung 
e) Kassenwesen 

IV. Schlußbestimmungen 

Auf Grund des § 65 Abs. 4 der Verfassung der Evan
gelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen vom 2. No
vember 1951 (Amtsblatt 1951 S. 217) wird folgende 

erlassen: 

Dienstanweisung für die 
K r e i s k 'i r c h e n ä m t er 

I. Allgemeine Bestimmungen 
1 

Gliederung der Kreiskirchenämter 
(1) Das Kreiskirchenamt ist gegliedert in die Sachge

biete 

1. Allgemeine Verwaltung 
2. Finanz- und Vermögensverwaltung 
3. Kirchensteuerverwaltung 

(2) Die Sachgebiete zerfallen in Arbeitsgebiete ent
sprechend dem Verwaltungsgliederungsplan (Anlage 1).1) 

Die Aufgaben des Sachgebiets 3 werden von den Kir
chensteuerstellen wahrgenommen. 

2. 
Stellenpläne der Kreiskirchenämter 

(1) Der Landeskirchenrat stellt Stellenpläne auf 
(Muster Anlage 2) 2) , die von den Kreiskirchenämtern 
jährlich zu ergänzen und dem Landeskirchenrat bis 
zum 31. Oktober zur Überprüfung und Genehmigung 
vorzulegen sind. 

') Als Vervielfältigung beim Landeskirchenamt er-
hältlich. . 

2) Als vervielfältigter Vordruck beim Landeskirchen
amt erhältlich. 

/ 
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(2) Für die Sachgebiete 1 und 2 ist für je 40 Kirchge
meinden eine Stelle vorzusehen. Die Stellen für die 
Vorstände, Forstpfleger, Baupfleger, Kraftfahrer, Haus
und Reinigungskräfte, in der Ausbildung stehende Mit
arbeiter und Na·chwuchskräfte sind hierauf nicht anzu
rechnen. 

(3) Dem Sachgebiet 3 (Kirchensteuerstellen) steht im 
Innendienst eine Stelle ' für je 4000 Steuer- und Pacht
konten zu. Im Außendienst sind in erster Linie örtliche 

· Kirchensteuereinnehmer einzusetzen, deren Tätigkeit 
besonders geregelt wird und die nicht in den Stellen
plänen geführt werden. Für je 8000 Konten in Kirch
gemeinden ohne örtlichen Einnehmer kann je eine 
Stelle für einen Angestellten des Außendienstes geneh
m1gt werden. 

3. 

Anstellung der Mitarbeiter 

(1) Die Mitarbeiter des Kirchenamtes werden auf An
trag des Vorstandes vom Landeskirchenrat unter Be
achtung der arbeitsrechtlichen Vorschriften angestellt, 
sofern eine Planstelle vorhanden ist oder genehmigt 
wird. Über die Bestellung und Entlassung von Einneh
mern entscheidet der Leiter der Kirchensteuerstelle mit 
Genehmigung des Vorstandes. 

(2) Die Vergütung wird auf Vorschlag des Vorstan
des vom Landeskirchenrat festgesetzt, von der Besol
dungsstelle beim Landeskirchenamt berechnet, sofern 
dies nicht, insbesondere für Angestellte des Außendien- ' 
stes, Lohnempfänger und Einnehmer, Sache· des Kreis
kirchenamtes ist. Alle Vergütungen werden durch die 
Kreiskirchenämter ausgezahlt, Vorschüsse auf Vergü
tungen dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung 
des Vorstandes gezahlt werden . . 

(3) Dauer und Zeitpunkt des Erholungsurlaubs wer
den vor Beginn des Jahres in einer Urlaubsliste festge
legt und voin Vorstand genehmigt. Die Bewilligung auf 
Grund der Urlaubsliste und eines schriftlichen Antrages · 
geschieht durch den Vorstand, in den auswärtigen Kir
chensteuerstellen durch deren Leiter. Sonderurlaub bis 
zu 3 Arbeitstagen und Freistellung von der Arbeit zur 
Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen oder zur 
Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen kann nur · 
der Vorstand bewilligen. 

(4) Die Mitarbeiter werden vom Vorstand oder in des
sen Auftrag von einem Sachgebietsleiter auf die Dienst
verschwiegenheit nach § 103 der Verfassung und auf die 
Wahrung des Steuergeheimnisses nach §§ 22 und 412 
der Abgabenordnung vom 22. Mai 1931 (Reichsgesetz
blatt 1931 Teil I S. 161) verpflichtet. Diese Vorschrif
ten sind dem Mitarbeiter abschriftlich auszuhändigen. 
Über die Verpflichtung wird eine Niederschrift ange
fertigt und bei den Akten des Vorstandes aufbewahrt. 

4. 
Dienst- und Kassestunden 

Die Dienst- und Kassestunden setzt der Vorstand nach 
Anhören der Leiter der Kirchensteuerstellen und der 
Vertretung der Mitarbeiterschaft fest. Dabei soll er sich 
an die für das Landeskirchenamt bestehende Regelung 
halten, sofern nicht örtliche Verhältnisse etwas anderes 
bedingen. Die· Kasse soll ganztägig, an e i n e m Wo
chentag bis 18 Uhr, offengehalten werden. 

5. 

Dienstreisen 
(1) Der Vorstand entscheidet über die Durchführung · · 

von Dienstreisen und bescheinigt ihre Notwendigkeit. 
Ober Dienstreisen der Mitarbeiter der Kirchensteuer
stellen können auch die zuständigen Leiter entscheiden. 
Deren Dienstreisen sind vom Vorstand zu genehmigen. 

(2) Die Reisekosten werden nach ·der Verordnung vom 
17. März 1951 (Amtsblatt 1951 S. 67) und der Ände
rungsverordnung vom 17. Mai 1951 (Amtsblatt 1951 
S. 112) berechnet und aus der Hauptkasse bezahlt. 

II. Leitung des Kreiskirmenamts 

6. 

Leitung der Dienstgeschäfte 

(1) Der Vorstand leitet unmittelbar den Geschäftsgang 
der Sachgebiete 1 und 2, mittelbar den des Sachgebiets 
3 (Kirchensteuerstellen). Er sorgt für die ordnungsge
mäße Erledigung aller anfallenden Arbeiten durch die 
dafür zuständigen Mitarbeiter. 

(2) Der Vorstand verteilt die Dienstgeschäfte der Sach
gebiete 1 und 2, überwacht die Geschäftsverteilung im 
Sachgebiet 3 und erteilt erforderlichenfalls Weisungen 
für die Sachbearbeitung. Er überzeugt sich ständig von 
der ordnungsgemäßen Erledigung der Dienstgeschäfte 
und läßt regelmäßig die Kassen der Kirchensteuerstel
len, die Forstbetriebskassen und die Superintendentur
kassen durch Beauftragte, die mit einem schriftlichen 
Prüfungsauftrag zu versehen sind, prüfen. Der Vor
stand kann jederzeit einzelne Sachen selbst bearbeiten. 

7. 

Dienstaufsicht über die Mitarbeiter 

(1) Der Vorstand ist unmittelb.arer Vorgesetzter aller 
Mitarbeiter des Kreiskirchenamtes. 

(2) Der Vorstand ist für den Einsatz der Mitarbeiter 
entsprechend ihren Fähigkeiten und den dienstlichen 
Erfordernissen verantwortlich, insbesondere für den der 
Sachgebietsleiter 1 und 2, der Vertreter der Leiter der 
Kirchensteuerstellen, . der Kirchrechnungsprüfer und 
der Kassierer. Die Leiter der Kirchensteuerstellen wer
den vom Landeskirchenrat auf Vorschlag des Vor
stands eingesetzt. 

(3) Der Vorstand überzeugt sich von der Arbeits
leistung der Mitarbeiter und ordnet, · falls notwendig, 
Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungen und zur 
Abstellung · von Mängeln an. Er gleicht Mißhelligkeiten 
zwischen den Mitarbeitern aus und ·wirkt darauf hin, 
daß eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gewährlei
stet ist. 

(4) Bevor er eine Versetzung oder Abordnung verfügt, 
und ehe er das Sachgebiet und die Befugnisse einzelner 
Mitarbeiter erweitert oder· eins<;hränkt, soll der Vor
stand die Vertretung der Mitarbeiterschaft hören. 

8. 
Aufsicht über Pfarrer und 

Kirchgemeinden 

(1) Der Vorstand übt die unmittelbare Auf
s ich t über die Pfarrer in Verwaltungsange
legenheiten in der Regel selbst aus. Zu diesem Zwecke 
kann er Weisungen erteilen, Berichte einfordern und 
Fristen setzen sowie die Beachtung von Vors~iften 
und Anordnungen jeder Art und die ordnungsgemäßige 
Erledigung der Dienstgeschäfte jederzeit überprüfen 
oder durch Mitarbeiter überprüfen lassen. 

(2) Der Vorstand sorgt dafür, daß die u n mit t e 1 -
bare Aufsicht über die Kirchgemeln
d e n ordnungsgemäß geführt wird. Er wirkt deswegen 
bei Visitationen und Pfarramtsübergaben möglichst 
persönlich mit, bestätigt die geprüften Haushaltspläne, 
entscheidet über die Gewährung von Steuerzuteilungen 
und Zuschüssen und erteilt die gesetzlich vorgesehenen 
Genehmigungen. 

(3) Die Aufsicht des Vorstandes über die Kirchge
meinden erstreckt sich als mittelbare Dienstaufsicht 
auch auf alle kirchgemeindlichen Mitarbeiter, die in 
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einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsrechtsver
hältnis stehen. Mit der Wahrnehmung dieser· mittelba
ren Dienstaufsicht kann der Vorstand die Sachgebiets
leiter 1 und 2 beauftragen. Die Genehmigung zur Ein
stellung von AngesteÜten und vollbeschäftigten Lohn
empfängern im Rahmen des vom Landeskirchenrat 
genehmigten Stellenplans zu erteilen und die Arbeits
verträge. vorzubereiten, ist Sache des Vorstands, sofern 
nicht der Landeskirchenrat zuständig ist. Das gleiche 
gilt auch für die Aufgruppierung. Über die· Einstellung 
von pfarramtlichen Kräften, wie Katecheten, Gemeinde
helferinnen usw., sowie von solchen Angestellten, die 
in Gruppe VI VO oder höher eingestuft werden sollen, 
entscheidet der Landeskirchenrat, der in diesen Fällen 
auch die abzuschließenden Arbeitsverträge genehmigt. 

(4) Der Vorstand wacht darüber, daß die Mitarbeiter 
der Kirchgemeinden, soweit sie nicht ehrenamtlich 
tätig sind, nur nach dem örtlichen Bedarf und den -je
weiligen Verhältnissen in ein nebenberufliches Arbeits
verhältnis berufen werden. 

9. 

· Vertretung 

(1) Der, Vorstand wird während seines Urlaubs, in 
Krankheit~fällen oder bei sonstiger Verhinderung durch 
den Vorstand eines benachbarten Kreiskirchenamtes 
vertreten. 

(2) Der Vorstand kann die Sachgebietsleiter ermächti
gen, während seiner Abwesenheit oder Verhinderung 
alle in ihr Sachgebiet fallenden· Dienstgeschäfte in sei
nem Auftrag selbständig zu erledigen, und für diese 
Zeit einen der Sachgebietsleiter mit der verantwortli
chen Führung der laufenden Geschäfte beauftragen. 
Ausgenommen von dieser Regelung sind alle Dienstge
schäfte, die ausdrücklich dem Vorstand vorbehalten 
oder von grundsätzlicher Bedeutung sind. 

10. 

Zeichnungsbefugnis 

(1) Der Vorstand zeichnet· mit seinem Namen ohne 
Zusatz. Sein Vertreter zeichnet mit dem Namen und 
dem Zusatz „i. V." (in Vertretung). 

(2) Die Sachgebietsleiter 1 und 2 zeichnen, soweit sie 
vom Vorstand dazu ermächtigt sind, mit ihrem Namen 
und dem Zusatz „i. A." (im Auftrag). 

(3) Pie Leiter der Kirchensteuerstellen und ihre Stell
vertreter zeichnen mit ihrem Namen und dem Zusatz 
,,i. A." (im Auftrag). · 

(4) Die Kirchrechnungsprüfer unterzeichnen die Prü
fungsbemerkungen sowie Schriftwechsel, der sich vor 
Abschluß des Prüfungsgeschäfts ergibt, mit ihrem Na
men und dem Zusatz „Kirchrechnungsprüfer". Ande
re Mitarbeiter können vom Vorstand, . bei den Kirchen
steuerstellen auch von deren Leitern, ermächtigt wer
den, einfache büromäßige Schreiben mit ihrem Namen 
und dem Zusatz · ,,a. A." (auf Anordnung) zu unter
zeichnen. 

(5) Die Zeichnungsbefugnis für die Konten des. Kreis
kirchenamts und der Kirchensteuerstellen legt der Vor
stand fest. Es müssen immer zwei Berechtigte gemein
sam zeichnen. 

III. Verwaltung des Kreiskirchenamts 

1. Allgemeine Verwaltung 
a) G e s c h ä f t s s t e 11 e 

11. 
Bearbeitung der Eingänge 

(1) Alle Eingänge sind von dem Sachgebietsleiter 1 
oder einem anderen vom Vorstand bestimmten Mitar-

beiter zu öffnen, mit dem Eingangsstempel zu versehen 
und dem Vorstand, nach Sachgebieten geordnet, vorzu
legen. Dieser sieht die Eingänge alsbald durch, .zeichnet 
sie ab und leitet sie der Registratur zu. Dort werden 
nach Anbringen des Aktenzeichens die Sachakten bei
gefügt, sofern dies nicht schon vorher geschehen ist. 
Alle Eingänge, die riicht vom Vorstand bearbeitet wer
den, sind umgehend den zuständigen Mitarbeitern zu
zuleiten. 

(2) Sendungen, die an. den Vorstand oder an einen 
Mitarbeiter persönlich gerichtet sind oder den Zusatz 
„zu Händen" tragen, sind dem Empfänger ungeöffnet 
zu übergeben. 

(3) Geld- und Wertsendungen, Schecks und Konto
auszüge sind unverzüglich an den Kassierer abzugeben, 
der den zuständigen Mitarbeiter vom Eingang unter
richtet. 

12. 

Registratur und Arqiiv 

(1) Die Registratur wird als Zentralregistratur ge
meinsam für die Sachgebiete 1 und 2,. sowie gesondert 
für die Kirchensteuerstellen nach den Vorschriften der 
Registraturordnung geführt. 

(2) Die Archivakten sind sachgemäß. übersichtlich und 
sicher aufzubewahren. Es ist ein Archivverzeichnis zu 
führen. Es gelten die allgemeinen Grundsätze de·r 
Archivordnung. Die Weisungen des Landeskirchenrats 
(Archivverwaltung) sind zu beachten. 

13. 

Fristen und Termine 

· Der rechtzeitige Eingang von Berichten, die Wieder
vorlage yon Akten und die Rückgabe urschriftlich gegen 
Rückgabe abgesandter Schriftstücke ist durch Fristen
kalender zu überwachen. Kurz~ Fristen brauchen nicht 
eingetragen zu werden, wenn die Akten in einem Fri
stenfach aufbewahrt werden. Terminsachen sind in glei-· 
eher Weise zu behandeln. 

14. 

Schreibarbeiten 

(1) Alle Schriftstücke sind in Maschinenschrift an
zufertigen. Das gleiche gilt grundsätzlich für Nied~r
schriften, Aktenverfügungen, Vermerke usw., sofern 
nicht ein Stempel oder Vordruck benU:tzt wird. 

(2) Die Schreiben tragen am Kopf auf der rechten · 
Seite die Postleitzahl, .die Ortsangabe und das Datum, 
auf der linken Seite die Bezeichnung der Dienststelle 
und darunter das eigene Aktenzeichen. Vor dem Text 
sind in jedem Schreiben anzugeben der Emfänger, 
welche Sache es betrifft und auf welches Schreiben (mit 
dessen Aktenzeichen) es · sich bezieht. Darunter ist die 
Zahl der Anlagen zu vermerken. 

15. 

Postausgang 

(1) Sendungen an den Landeskirchenrat, an Privat
personen und an außerkirchliche Stellen sowie alle 
eiligen Sendungen müssen täglich befördert werden. 
Alle übrigen Sendungen sollen gesammelt und wöchent-
lich nur zweimal zur Post gegeben werden. · 

(2) Für die Führung der Portokasse gelten die Be
stimmungen der Ziffer 58. 

16. 

Fernsprechverkehr 

(1) Der dienstliche Fernsprechverkehr ist auf das un
bedingt notwendige Maß zu beschränken. Für Privat
gespräche darf der Fernsprecher nur ausnahmsweise 
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und mit Genehmigung des Vorstandes, eines Sachge
bietsleiters oder der Leiter der Kirchensteuerstellen 
gegen Erstattung der Gebühren benutzt werden. 

(2) Alle Ferngespräche sind in ein Fernsprechheft 
einzutragen, aus dem der Tag, der Gesprächspartner, 
die Rufnummer und der Gegenstand des Gesprächs er
sichtlich sein müssen. Die Rechnungen des Fernmelde
amtes werden auf Grund des Fernsprechheftes geprüft 
und gegebenenfalls belegmäßig behandelt. 

17. 

Bücherei 

Die Bücherei ist nach Maßgabe der Mittel durch An
schaffung von neuer geeigneter Literatur zu ergänzen. 
Alle Bücher sind fortlaufend zu numerieren und in 
ein Bücherverzeichnis mit Nummern, Titel, Verfasser, 
Verlagsort, Erscheinungsjahr, Ankaufsdatum und Kauf
preis einzutragen. Mit der Verwaltung der Bücherei 
ist ein Mitarbeiter zu beauftragen. 

18. - ' 
Inventarverzeichnis 

(1) Uber das Inventar ist ein Veueichnis zu führen 
und stets auf dem laufenden Stand zu halten. Abgänge 
sind im Inventarverzeichnis kenntlich zu machen. Nicht 
einzutragen sind kurzlebige Gegenstände und solche, 
die weniger als 10 Mark wert sind. 

(2) Die Anschaffung von Gegenständen ist nur nach 
Maßgabe der Mittel · zulässig. Über die Anschaffung 
entscheidet der Vorstand, der in Zweifelsfällen· die Ent
scheidung des Landeskirchenrats einzuholen hat. Das 
gilt besonders für die Anschaffung von Büromaschinen 
aller. Art und von Einrichtungsgegenständen. 

19. 

Büromaterial 

Die Beschaffung und Verwaltung des Büromaterials 
ist einem Mitarbeiter zu übertragen, der eine Material
liste zu führen und das Material auszugeben hat. Büro
material ist alles, was dem ·Verbrauch im täglichen 
Bürobetrieb unterliegt. · 

20. 

Kraftfahrzeugbetrieb 

Der mit dem Einsatz und der Uberwachung der Kraft
fahrzeuge beauftragte Mitarbeiter hat die Wartung 
und Pflege der Fahrzeuge sowie den Treibstoffverbrauch 
zu kontrollieren und. ~t.w;iige Mängel zu begutachten. 
Zusammen mit dem Kraftfahrer hat er Lieferungen 
lind Leistungen für die Fahrzeuge auf ihre Richtigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit zu prüfen und dies zu be
scheinigen. 

21. 

Hausverwaltung, Haus- und Raumpflege 

(1) Ein Mitarbeiter ist mit der Uberwachung der 
Reinigungskräfte und, soweit das Dienstgebäude in 
eigener Verwaltung steht, mit der Hausverwaltung 
und mit der überwachung der Tätigkeit des Hausmei- · 
sters zu beauftragen. 

(2) Die . Tätigkeit des Hausmeisters richtet sich nach 
den örtlichen Bedürfnissen. Ihm obliegt insbesondere, 
die Ofen- und Heizpngsanlagen zu betreuen, kleine 
Reparaturen auszufü_hren, die Straßen zu reinigen und 
zu streuen; auch zu Botengängen soll er herangezogen 
werden. Einzelheiten über seine Aufgaben sind in einer 
Dienstanweisung zu regeln. 

b) Grundstücks ver w a 1 tun g 

22. 

Bestand des Grundbesitzes 

(1) Über den Grundbesitz der Kirchgemeinden und 
Pfarreipfründen wird je eine Kartei geführt. Für jede 
Kirchgemeinde und für jede Pfarreipfründe ist ein 
besonderes Karteibla:ttanzulegen, aus dem die Nummern · 
des Flurstücksverzeichnisses, Band und Blatt des Grund
buchs sowie Größe, Lage und Nutzungsart der einzelnen 
Grundstücke ersichtlich sein müssen. Veränderungen 
sind alsbald nachzutragen. 

(2) Für den Waldbesitz der Kirchgemeinden und 
Pfarreipfründen wird auerdem je eine Forstkartei ge
führt, .für die die Bestimmungen des Absatzes 1 ent
sprechend gelten. 

(3) Zur Ergänzung der Karteien ist eine Sammlung 
der Flurkartenabzeichnungen, besonders für die bebau
ten Grundstücke, anzulegen und laufend zu vervoll-
ständigen. · · · 

(4) Weiterhin ist eine Lichtbildsammlung anzulegen, 
in der drei Lichtbilder von jeder Kirche und von jeder 
Kapelle (Außenansicht, Innenansicht, Ansicht des Altars 
und Innen.ansieht der Orgel oder der Rückwand) vor
handen sein müssen. 

(5) Für die bewohnten kirchlichen Gebäude ist eine 
Wohnungskartei mit Grundrißskizzen und Angaben 
über die Zahl der Wohnungen, ihre Größe und ihre Be
legung zu führen. Veränderungen sind alsbald · nach
zutragen. : 

23. 
Grundbesitz der Kirchgemeinden 

. (1) Die bei Erwerb und Veräußerung von Grundbe
sitz der Kirchgemeinden notwendigen Verhandlungen 
sind vom Kreiskirchenamt oder unter dessen Mitwir
kung zu führen. Verträge entwirft das Kreiskirchen
amt. 

(2) Bei der Verpachtung von unbebauten Grundstük
ken wirkt das Kreiskirchenamt mit, das auch die Pacht
verträge entwirft und zu genehmigen hat. _In regelmäßi
gen Abständen ist zu überprüfen, ob der Gr~dbesitz 
ordnungsmäßig verpachtet oder sonst zweckentspre
chend genutzt ist. 

(3) Es ist darauf zu achten, daß die Räume in Kirch
gemeindehäusern zweckentsprechend genutzt und vor 
allem an kirchliche Mitarbeiter vermietet werden. Ge- . 
gebenenfalls sind entsprechende Verhandlungen mit 
den Wohnungsbehörden zu führen. Mietverträge wer
den vom K.n:l!>kirchenamt entworfen und ·genehmigt. 

24. 

Grundbesitz der Pfarreipfründen 
(1) Der Erwerb und die Veräußerung von Pfarrei

grundbesitz wird in der Regel vom Kreiskirchenamt 
vorbereitet. Das Kreiskirchenamt hat Kaufanträge i.m
ter Beifügung des erforderlichen Gemeindekirchenrats
beschlusses, einer Flurkartenabzeichnung und seiner 
Stellungnahme dem Landeskirchenrat zur Entscheidung 
vorzulegen, Verhandlungen mit staatlichen Stellen nach 
Weisung des Landeskirchenrats zu führen ·und die Ver
träge zu entwerfen. Die notwendigen notariellen Er
klärungen sollen vom Vorstand oder einem Sachge
bietsleiter abgegeben werden . . 

(2) Die Bearbeitung der Pachtangelegenheiten, insbe
sondere die Führung von Verhandlungen mit den 
staatlichen Stellen und die Kündigung, liegt in den 
Händen des Kreiskirchenamts, soweit nicht das Landes
kirchenamt etwas anderes bestimmt. Die Erhebung und 
Abrechnung der Pachtgelder · ist Sache der Kirchen-
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steuerstellen. Anträge auf Erlaß von Zahlungsbefehlen 
und auf Durchführung von Zwangsvollstreckungen blei
ben jedoch dem Vorstand vorbehalten. 

(3) Die Entscheidung über die Verwendung von Räu
men in Pfarrhäusern, die der Pfründe gehören, ist vom 
Kreiskirchenamt unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten und des dienstlichen Bedarfs in jedem 
Einzelfall sorgfältig zu treffen. Es führt auch die not
wendigen Verhandlungen mit den Wohnungsbehörden. 
Der Vorstand schließt die Mietverträge für die Pfarrei
pfründen ab. Besonders ist darauf zu achten, daß Ver
änderungen der . Diensträume (Amtszimmer, Archiv, 
Gemeinderaum) nur mit seiner ausdrücklichen Zu
stimmung vorgenomm~ werden. 

25. 

Bebauter Grundbesitz der Landeskirche 

(1) Das Kreiskirchenamt verwaltet den im Kirchen
kreis gelegenen landeskirchlichen bebauten Grundbe
sitz, zu dem auch Gebäude rechnen, die im Eigentum 
auswärtiger Pfarreipfründen stehen. 

(2) Das Kreiskirchenamt hat insbesondere für die 
laufende bauliche Instandhaltung zu sorgen, dem Lan
deskirchenrat Vorschläge für die Verwendung von 
Räumen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegeben
heiten und des dienstlichen Bedarfs zu machen, die not
wendigen Verhandlungen mit den Wohnungsbehörden 
zu führen, die erforderlichen finanziellen Verpflichtun
gen zu erfüllen und die Mietzinsen einzuziehen. Die 
Entscheidung über die Verwendung der Räume und der 
Abschluß von Mietverträgen ist Sache des Landeskir
chenrats. 

(3) In geeigneten Fällen kann der Vorstand die Kir
chensteuerstellen ganz oder teilweise mit der Verwal
tung, insbesondere mit dem Einzug der Mietzinsen und 
der Erfüllung finanzieller Verpflichtungen, beauftra-
gen. · 

2. Finanz- und Vermögensverwaltunr 

a) H a u s h a 1 t s w e s e n 

26. 
Prüfung der Haushaltpläne 

(1) Es ist darüber zu wachen, daß die Haushaltpläne 
der Kirchgemeinden bis spätestens zum 15. November 
für das folgende Rechnungsjahr vorgelegt werden. Un
vollständige Haushaltpläne sind zur Ergänzung zurück
zugeben, fehlende Unterlagen anzufordern. Der Ein
gang der Haushaltpläne ist in einer Liste einzutragen. 

(2) Für die Prüfung der Haushaltpläne sind die 
Haushaltplanrichtlinien und sonstigen Anordnungen 
des Landeskirchenrates sowie die Weisungen des Vor
standes maßgebend. Die geprüften Haushalipläne wer
den dem Vorstand vom Sachgebie'tsleiter zur Bestäti
gung vorgelegt-. Alle Haushaltplanansätze sämtlicher 
Kirchgemeinden sind in einer Gesamtübersicht einzu
tragen, von der eine Zusammenfassung nach Beendi
gung der Prüfung dem Landeskirchenrat vorzulegen 
ist. 

_27. 

Kirchensteuerzuteilungen 
und Zuschüsse 

(1) Die Kirchensteuerzuteilungen sind nach der Be
stätigung der Haushaltpläne festzusetzen, auf den Kir-. 
chensteuerabrechnungskonten gutzuschreiben und dem 
Landeskirchenrat in einer Liste zu melden. 

(2) Die in den Haushaltplänen vorgesehenen Zuschüs
se für Christenlehre, Kindergärten und Schwestern
stationen werden bei deren Bestätigung, alle anderen 

Zuschüsse erst bei nachgewiesenem Bedarf vom Vor
stand bewilligt. Dem Landeskirchenrat sind die bewil
ligten Zuschüsse listenmäßig nl!ch erfolgter Bewilligung 
zu melden. 

(3) Der Sachgebietsleiter hat die _Kirchensteuerzutei
lungen und Zuschüsse sach- und termingerecht zur 
Zahlung anzuweisen. Kirchensteuerzuteilungen werden 
in angemessener Höhe, Zuschüsse für die Christenlehre, 
für die Kindergärten und Schwesternstationen in der 
Regel vierteljährlich im voraus, sonstige Zuschüsse auf 
Anforderung unter Nachweis des Bedarfs überwiesen. 

28. 

Mitarbeiter der Kirchgemeinden 

(1) Für die Festsetzung der Vergütung aller voll
oder teilbeschäftigten Arbeitskräfte der Kirchgemeinden 
nach den geltenden Vorschriften ist der Sachgebiets
leiter verantwortlich. Sofern die Festsetzung bei Lohn-· 
empfängern den Kirchgemeinden überlassen bleibt, 
bedarf es der Zustimmung 

1
des Vorstandes. 

(2) Die Berechnung der Vergütung durch· die Kirchge
meinden ist ständig zu überwachen. Die Kirchgemein
den · sind bei der Berechnung anzuleiten und über die 
zu bea~teriden Bestimmungen zu unterrichten. 

(3) Anträge der Kirchgemeinden auf Genehmigung 
von Neueinstellungen sind hinsichtlich der Finanzie
n.mg der Vergütung sorgfältig zu prüfen. 

b) K i rch rech nun gs prüf u ng swes en 
29. 

Prüfung der Kirchrechnungen 
(1) Es ist darüber zu wachen, daß die Kirchrechnun

gen bis spätestens zum 1. März für das abgelaufene 
Rechnungsjahr vorgelegt werden. Unvollständige Kirch
rechnungen sind zur Ergänzung zurückzugeben. Feh
lende Unterlagen müssen alsbald beigebracht werden. 
Der Eingang der Kirchrechnungen ist in einer Liste zu 
vermerken. 

(2) Für die Prüfung der Kirchrechnungen ist die Kirch
rechnungsprü!ungsordnung maßgebend. Der Sachge
bietsleiter verteilt die Prüfungsgeschäfte nach Bezirken 
der Kirchensteuerstellen; er sorgt dafür, daß einheit
lich geprüft wird, daß die Prüfungsbemerkungen auf 
ein Mindestmaß beschränkt bleiben und daß Beanstan
dungen mit den Pfarrern . oder Kirchrechnungsführern 
mündlich besprochen und vor der Feststellung nach 
Möglichkeit beseitigt werden. 

(3) In einer Überwachungsliste ist festzuhalten, wer 
mit der Prüfung beauftragt ist, wann Prüfungsbemer
kungen gestellt und beantwortet sind und wann der 
Prüfungsbescheid erteilt wird. 

(4) Die in den geprüften Kirchrechnungen fE:stgestell
ten Einnahmen und Ausgaben sind unterabschnitts
weise laufend in eine Gesamtü):>ersicht einzutragen, 
von der nach Beendigung der Prüfung dem Landeskir
cherirat eine Zusammenfassung vorzulegen ist. 

30. 

Prüfung der Kirchkassen 
Kasseprüfungen in den Kirchgemeinden sind auf An

weisung des Vorstandes oder des Sachgebietsleiters nach 
der Kirchrechnungsverordnung in der Regel unvermutet 
vorzunehmen .. Dem Prüfer ist ein . schriftlicher Prü
fungsauftrag zu erteilen. Bei Pfarramtsübergaben und 
Visitationen sind stets Kasseprüfungen durchz1:1führen. 

- c) B a ·u w e s e n 
. 31. 

Feststellung und Überwachung des 
Bauzustandes der im Eigentum oder in 
Nutzung der Kirche stehenden Gebäude 
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(1) Dem Bezirksbaupfleger obliegt, 

.1. den Bauzustand der Gebäude planmäßig laufend 
zu überwachen und über seine Feststellungen tech
nische Berichte anzufertigen, 

2. die Meldungen der Kirchgemeinden über Bauschä
den sowie ihre Vorschläge für bauliche Verbesse
rungen und Reparaturmaßnahmen an Ort und Stel
le zu überprüfen und darüber technische Berichte 
zu erstatten, 

3. die Kirchgemeinden zur unverzüglichen Beseitigung 
kleiner Schäden und Mängel anzuhalten und ent
sprechende Weisungen zu erteilen, 

4. bei größeren Bauschäden und notwendigen Ver
besserungen größeren Umfangs die durchzuführen
de Maßnahme den Unterhaltungspflidltigen vorzu
schlagen und die zu erwartenden Kosten ungefähr 
anzugeben. 

(2) Auf Grund der t-echni~chen Beridlte. des Bezirks-· 
, r e ungen der Kirdlgemeinden urid 

sonstiger Feststellungen sind alle vorzusehenden Maß
nahmen in einer Liste zu erfassen, die die Grundlage 
für die jährlich aufzustellende Bauplanung bildet. 
Außerdem ist . eine Bauzustandskartei, getrennt nach 
bewohnten und unbewohnten Gebäuden, aufzustel
len und zu führen, aus der sich der· Bauzustand ergibt. . 
Die Kartei ist ständig auf dem laufenden zu halten. 
Durchgeführte Baumaßnahmen sind auf ihr mit den 
Kosten zu vermerken. 

. 32. 

Bauplanung 

(1) Grundlage für die Durchführung aller größeren 
Bau- und Reparaturmaßnahmen ist die Bauplanung. 
Die Planung des Kreiskirchenamts umfaßt. 

1. den Perspektivplan, der für mehrere Jahre nach 
Weisung des Landeskirchenrates zu entwerfen, mit 
den Superintendenten, den Pfarrkonventen und de
ren Beauftragten für Bau- und Strukturfragen zu 
beraten und dem Landeskirchenrat zur Bestätigung 
vorzulegen ist, 

2. den Jahresplan, der jeweils für das übernächste Jahr 
an Hand des Perspektivplanes a'uf Grund der tech
nischen Berichte des Bezirksbaupflegers und der 
Meldungen der Kirchgemeinden, die jährlich bis zu 
einem bestimmten Termin anzufordern sind, sowie 
der Hinweis der Superintendenten, Pfarrkonvente 
und Beauftragten für Bau- und Strukturfragen auf
zustellen ist, 

3. die Materialpläne (z. B. für Nutzholz, Schiefer), die 
sorgfältig jeweils mit dem Jahresplan abzustimmen 
sind. 

(2) Jahresplan und Materialpläne sind so rechtzeitig 
aufzustellen, daß die Planungsunterlagen fristgerecht 
den staatlichen Stellen und Wirtschaftsorganen einge
reicht werden können. Die Anforderungen der . staat
lichen Planungsorgane und die Weisungen des Landes
kirchenrats sind zu beachten. 

(3) Die Planung ist nach der Dringlichkeit vorzuneh
men und hat sich · auf die technische und kostenmäßige 
Projektierung, auf Bereitstellung des Materials und 
der Arbeitskräfte sowie auf die Finanzierung koordi
nierend zu erstrecken. 

(4) Sieht der Perspektivplan vor, daß kirchliche Ge
bäude aufgegeben und nur in Dach und Fach erhalten 
werden, so ist nach gründlicher Untersuchung, Ober- . 
prüfung und Beiziehung der Stellungnahmen des Ge
meindekirchenrates, des Superintendenten, des Pfarr
konventes und des Visitators die Entscheidung des 
Landeskirchenrates herbeizuführen. · 

33. 
Finanzierung und Durchführung 

der Bauvorhaben 

(1) Träger der Baumaßnahmen an kirchgemeinde-
. und pfründeneigenen Gebäuden sind grundsätzlich die 
Kirchgemeinden. Der Bezirksbaupfleger hat jedoch bei 
der Durchführung aller Baumaßnahmen die Kirchge
meinclen zu beraten und anzuleiten sowie bei größeren 
Vorhaben die Bauleitung zu übernehmen oder, falls 
der Bau örtlich geleitet wird, zu überwachen. Er ist 
berechtigt, insoweit bindende Weisungen hinsichtlich 
der technischen Durchführung zu erteilen. 

(2) · Es ist darauf iu sehen, daß die Kirchgemeinden 
Instandsetzungs- und sonstige Bauarbeiten kleineren 
Umfanges unabhängig" von der· Bauplanung des Kreis
kirchenamtes durchführen und auch selbst finanzieren. · 
Hierbei hat das Kreiskirchenamt zu überwachen, daß es 
auch über solche Vorhaben mit der Vorlage des Haus-

' ages er ur 
eine entsprechende Mitteilung rechtzeitig vorher unter
richtet wird, daß die Arbeiten notwendig oder zweck

. dienlich sind ·und daß die Kirchgemeinden über die er
forderlichen Mittel verfügen. 

(3) Bei substanzerhaltenden Baumaßnahmen und 
sonstigen Vorhaben ·größeren Umfangs, deren Kosten 
von den Kirchgemeinden in der Regel nicht allein auf
gebracht werden können, ist im Rahmen der Baupla
nung von den Gemeindekirchenräten ein Sonderhaus
haltplan oder Finanzierungsvorschlag anzufordern und 
zu prüfen, in welchem Umfange ein Zuschuß des Kreis
kirchenamts vorzusehen ist. Soweit ein Zuschuß des 
Landeskirchenrats erforderlich wird, sind die Mittel 
von der Kirchgemeinde auf einem besonderen Vordruck 
zu beantragen, den das Kreiskirchenamt mit seiner Stel
lungnahme dem Landeskirchenrat entsprechend dessen 
Weisung vorlegt. · 

( 4) Verschönerungs- und Verbesserungsarbeiten, deren 
Kosten grundsätzlich von den Kirchgemeinden selbst 
aufgebracht werden; sind in die Bauplanung aufzu
nehmen, soweit es erforderlich erscheint. Es ist darauf 
zu achten, daß solche Vorhaben rechtzeitig dem Kreis
kirchenamt gemeldet werden und daß zugleich die 
Finanzierung aus eigenen Mitteln nachgewiesen wird. 

.(5) In allen Fällen, in denen Mittel außerhalb des 
bestätigten Haushaltplanes der Kirchgemeinde benö
tigt werden, hat das Kreiskirchenamt bei der Bestäti
gung des vorgelegten Sonderhaushaltplanes oder Finan
zierungsvorschlages mit der Kirchgemeinde festzulegen, 
wie die Überwachung des Bauablaufs, die Bauleitung 
und die finanztechnische Abwicklung geschieht. Geplan
te Zuschüsse sollen in der Regel erst bewilligt werden, 
wenn die Baumaßnahme begonnen wird oder die als
baldige Durchführung als gesichert anzusehen ist. Die 
Überweisung eines Zuschusses kann von der Vorlage 
entsprechender Rechnungen abhängig gemacht werden. 
Die bewilligten und jeweils überwiesenen Beträge sind 
in einer Bauzuschußkartei zu führen. 

(6) Bei größeren Bauvorhaben is.t gemeinsam mit den 
Kirchgemeinden festzulegen, welche Baubetriebe beauf
tragt werden, falls die staatlichen Planungsorgane keine 
Beauflagung angeordnet haben. Es ist darauf zu sehen, 
daß Bauleistungsvert.räge abgeschlossen oder schrift
liche Aufträge erteilt werden. Den Kirchgemeinden ist 
hierbei, wie auch bei der Beschaffung des Materials, 
Hilfe zu leisten. · · : 

(7) Das Kreiskirchenamt ist auf Grund seiner Auf
sichtspflicht dem Landeskirchenrat gegenüber veranf· 
wortlich für die Durchführung aller Bauvorhaben. Es 

. hat dafür zu sorgen, daß stets der überblick über den 
technischen Ablauf und den finanziellen Stand der 
Maßnahmen gewährleistet ist und stellt die durehge-
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führten Vorhaben jährlich für den Landeskirchenrat 
zusammen. Es hat darüber zu wachen, daß Arbeiten, 
die die Kunst- und Denkmalpflege betreffen, nicht ohne 
Zustimmung der. Bauverwaltung des Landeskirchen
amtes ausgeführt werden und daß die kirchlichen und 
staatlichen Vorschriften (Gesetz über die Vermögens
und Finanzverwaltung der Kirchgemeinden; Ver
ordnung über die Pflege und den Schutz der Denkmale) 
beachtet werden. 

34. 

Materialversorgung 

(1) Die Verhandlungen mit den staatlichen Stellen 
und den Lieferbetrieben über die Beschaffung des not
wendigen Baumaterials sind rechtzeitig zusammen mit 
der Bauplanung durchzuführen. Bei umfangreichen 
Bauvorhaben muß der Materialbedarf von vornherein 
eingeplant sein. Der Bezirksbaupfleger hat den Mate
rialbedarf festzustellen, für die Beschaffung des Bau
materials rriit zu sorgen sowie die Lieferungen sachlich 
zu überprüfen und zu bestätigen. · 

(2) Sofern es notwendig ist, wird Baumaterial vom 
Kreiskirchenamt selbst beschafft, in geeigneter Weise 
gelagert und im Bedarfsfall an die Kirchgemeinden ab
gegeben. Über das Bau- und Rüstmaterial ist eine Kar-
tei zu führen. · 

3. Kircllensteuerverwaltung 

a) r.; e i t u n g u n d F ü h r u n g 
der Geschäfte 

35. 
Dienstaufsicht 

(1) Der Leiter der' Kirchensteuerstelle führt . die 
· Dienstaufsicht über die Mitarbeiter nach Weisung des 

Vorstandes. Er regelt deren Einsatz und sorgt für einen 
schnellen und ordnungsgemäßen Arbeitsablauf. 

(2) Er achtet darauf, daß die Vorschriften befolgt und 
das Amtsblatt, die Sammelrundschreiben sowie alle 
anderen Verfügungen und Anweisungen des Landes
kirchenrats und des Vorstandes den Mitarbeitern zu
gänglich gemacht werden. 

(3) Er bereitet die Personalsachen vor und bearbeitet 
die Sozialversicherungsangelegenheiten, soweit dies 
nicht durch den Vorstand oder den Sachgebietsleiter 1 
geschieht. 

(4) In den auswärtigen Kirchensteuerstellen sind alle 
Eingänge vom Leiter der Kirchensteuerstelle zu öffnen. 
Im übrigen ist Ziffer 11 sinngemäß anzuwenden. Dies 
gilt auch für die sonstigen Vorschriften über die Ge
schäftsstelle, die Kanzlei und die Registratur. 

36. 

Verhandlungen und Schriftwechsel 

(1) Verhandlungen über wichtige Angelegenheiten 
mit Steuerpflichtigen und Pächtern sowie Gespräche 
mit Superintendenten, Pfarrern und Mitarbeitern hat 
der Leiter der Kirchensteuerstelle grundsätzlich selbst 
zu führen. In Steti.ersachen gilt dies besonders, wenn er 
selbst veranlagt hat: Geht es um: grundsätzliche Fragen, 
hat er die Entscheidung oder Weisung des Vorstandes 
einzuholen. · 

(2) Den Schriftwechsel hat der Leiter der Kirchen
steuerstelle grundsätzlich selbst zu erledigen. In Kir

. chensteuersachen kann er damit Mitarbeiter beauftra
gen. 

37. 

Erlaßentscheidungen 

(1) Erlaß und Stundungen von Kirchensteuern kann 
· nur auf _Antrag ausgesprochen werden. Sie sind in den 

Steuerbelegen zu begründen und dem Steuerpflichtigen 
bekanntzugeben. 

(2) Eine Niederschlagung von Kirchensteuern wird 
von amtswegen vorgenommen. Sie wird dem Steuer
pflichtigen nicht mitgeteilt, ist aber in den Steuerunter
lagen zu vermerken. 

(3) Über Erlaß, Niederschlagung und · Stundung von 
Beträgen je Steuerjahr bis zu 100,- M entscheidet der 
Leiter der Kirchensteuerstelle, über 100,- bis 200,- M 
der Vorstand. Im übrigen ist der Landeskirchenrat zu
ständig. Pachtgeldforderungen werden nur vom Lan
deskirchenrat auf Antrag erlassen, niedergeschlagen 
und gestundet. Stundungen bis längstens 6 Monate 
kann der Leiter der Kirchensteuerstelle gewähren. 

38. 

Zusammenarbeit mit Pfarrern 
und Gemeindekirchenräten 

(1) Der Leiter der Kirchensteuerstelle ist verantwort
lich dafür, daß die in der Anleitung für die Gemein
dekirchenräte vom 29. Oktober 1966 (F .700'3129. Okto
ber) und in der Anweisung vom 20. August 1969 (F 700/ 
3/20. August) für die Kirchensteuerstelle vorgesehenen 
Aufgaben richtig und gewissenhaft wahrgenommen 
werdrn (jährliche Mitteilung an die Gemeindekircht-ri
räte über den Stand der Kirchensteuer, Einrichtung 
von Helferschaften, Annahmestellen und ·Hebetermi- · 
nen, Zurüstung der Helferschaften usw). 

(2) ·Er oder ein anderer Vertreter der Kirchensteuer
stelle . soll an den Gemeindekirchenratssitzungen, auf 
denen ~irchensteuerfragen behandelt werden, teilneh
men. Auf vom Kreiskirchenamt veranlaßten Sitzungen 
der Gemeindekirchenräte und Pfarrkonventen, auf de
nen Kirchensteuerfragen besprochen werden, hat der 
Leiter der Kirchensteuerstelle zugegen zu sein. 

(3) Durch seine Verbindung mit den Gemeindekir
chenräten und mit den Pfarrkonventen hat der Leiter 
der Kirchensteuerstelle dafür zu sorgen, daß die Ge
meindeglieder richtig und vollständig ermittelt, die Ver
anlagungsunterlagen gewonnen, eine gleichmäßige Be
steuerung der Gemeindeglieder herbeigeführt, die Kir
chensteuer pünktlich erhoben und die Zahlungsverwei
gerer betreffenden Fragen geregelt werden. · 

b) Ermittelung und Adrema 

39. 

Ermittelung der Steuerpflichtigen 

Alle steuerpflichtigen Gemeindeglieder sind zu ermit
teln. Hierbei sind alle gegebenen Möglichkeiten aus
zunutzen. und insb~S!)ndere Meldungen der Pfarrämter, 
Berichte der Mitarbeiter des Außendienstes, Karteien 

· der Kirchgemeinden, Abgabenachrichten der kirchlichen 
Dienststellen und U, terlagen über Amtshandlungen. 
und Anzeigen auszuwerten. · 

40. 
Namenskartei 

(1) Alle Steuerpflichtigen sind in die alphabetisch ge
. ordnete Namenskartei aufzunehmen. 

(2) Grundsätzlich wird für jeden Steuerpflichtigen 
eine besondere Namenskarte angelegt, für Eltern mit 
Kindern unter 18 Jahren und für Eheleu!e, die gemein
sam zur Kirchensteuer veranlagt werden, jedoch eine 
gemeinschaftliche Karte. Sobald Kinder steuerpflichtig 
werden, erhalten sie eine eigene Namenskarte. Gehört 
ein Ehegatte nicht der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
an, ist dies zu vermerken. Bei Kindern' ist anzumerken, 
ob sie getauft sind. Statt d~ssen kann auch eine beson-. 
dcre Namenskartei der getauften Kinder geführt wer
den. 
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,(3) Zieht ein Steuerpflichtiger aus dem Bezirk der 
Steuerstelle weg, so ist der künftig zuständigen Steuer
stelle eine Abgabenachricht mit Angabe der Besteue
rungsmerkmale zu erteilen unter gleichzeitiger Abtre
tung der Steuerrückstände. Der Wegzug ist auf der 
Namenskarte deutlich kenntlich zu machen. 

(4) Zieht ein Steuerpflichtiger in den Bezirk der 
· Steuerstelle zu, so ist er in die Namenskartei aufzu
nehmen, wobei die bisherige Wohnanschrift und der 
Tag des Zuzugs vermerkt werden. Von der bisher zu
ständigen Steuerstelle wird eine Abgabenachricht ange
fordert. 

41. 

Steuernummer 

(1) Jeder Steuerpflichtige erhält eine Steuernummer, 
die aus der Ordnungsnummer der Kirchgemeinde und 
der fortlaufenden Nummer des Steuerpflichtigen inner
halb der Kirchgemeinde gebildet wird. Diese Nummer 
ist in allen Karteien und beim Schriftwechsel zu ver-
wenden. · 

(2) Endet die Steuerpflicht, so darf die Steuernummer 
frühestens nach Ablauf des Kalenderjahres wieder ver
wendet werden. 

42. 

Adrema 

(1) Für jeden Steuerpflichtigen, für den eine Namens
karte geführt wird, ist eine Adremaplatte zu prägen. 
Sie enthält die Steuernummer und alle in der Namens

. kartei enthaltenen Personalangaben des Steuerpflichti
gen. Änderungen in der Namenskartei sind unverzüg
lich auf die Adremaplatte zu übernehmen. 

(2) Mit der Adremaplatte sind alle den Steuerpflich
tigen betreffenden Karteikarten und Schriftstücke zu 
drucken, soweit das möglich und zulässig ist. · 

(3) Der Adremaan!age einer Kirchensteuerstelle kön
nen die Arbeiten für mehrere Steuerstellen übertragen 
werden. 

c) V e r a n 1 a g u n g 

43. 

Veranlagungsunterlagen 

Ü) Die Steuerpflichtigen sind, falls erforderlich, zur 
Abgabe der vom Landeskirchenamt vorgeschriebenen 
Kirchensteuererklärung aufzufordern. Die entsprechen
den Angaben können auch an Amtsstelle nach voraus
gegangener Verhandlung entgegengenommen werden. 
Unvollständige Sleut!l"t!l"klllrungen sollen durch münd
liche Rückfrage ergänzt, jedoch nicht zur Vervollständi
gung an den Steuerpflichtigen zurückgegeben werden. 

(2) Von der Möglichkeit, die Ermittelung oder Schät
zung der Besteuerungsmerkmale von den Kirchge
meinden zu fordern, ist möglichst Gebrauch zu ma
chen. Die Pfarrämter sind bei der Abfassung ihrer Be
richte zu unterstützen. 

(3) Nur wenn keine verwertbaren Unterlagen vor
handen sind, darf das kirchensteuerpflichtige Einkom
men geschätzt werden. Grundlage der Schätzung sind 
die für die einzelnen Berufsgruppen angenommenen 

· Einkommenssätze. 

44. 

Veranlagung 

(1) Der Veranlagung der Steuerpflichtigen zur Kir
chensteuer sind alle Unterlagen über das Einkommen 
zugrunde zu legen, insbesondere 
die Kirchensteuererklärungen der Steuerpflichtigen, 

die Berichte der Pfarrämter nach Ziffer 5 der Anordnung 
vom 17. Mai 1961 (Amtsblatt S. 111), 
die Schätzungen _des zuständigen Sachbearbeiters auf 
Grund der Berufsangabe und sonstiger Merkmale, 
der Lohnbescheinigungen und Sozialversicherungsaus
weise. 

(2) Die Steuer wird nach den Bestimmungen des Kir
chensteuergesetzes und nach den vom Landeskirchenrat 
herausgegebenen Veranlagungsrichtlinien berechnet. Die 
geltenden Vorschriften (z. B Steuerrechtskartei) sind 
zu peachten. 

(3) Ist eine Neuveranlagung nach den Bestimmungen 
des Kirchensteuergesetzes im jeweiligen Steuerjahr nicht 
vorgesehen, so gilt die Veranlagung des Vorjahres 
weiter. Der für das · vorangegangene Steuerjahr festge
setzte Steuerbetrag ist dementsprechend fortzuschrei
ben. 

(4) Die Merkmale für die Steuerberechnung und der 
festgesetzte Steu·erbetrag sind auf der Kontokarte des 
Steuerpflichtigen einzutragen. Die Errechnung muß aus 
den Eintragungen . ersichtlich sein. 

45. 

Steuerbescheide 

(1) Nach Durchführung der Veranlagung hat jeder 
Steuerpflichtige einen schriftlichen Steuerbescheid zu 
erhalten. Hierzu sind die vom Landeskirchenrat gelie
ferten Vordrucke zu benutzen. 

(2) In jedem Steuerbescheid müssen angegeben sein: 
Steuerbetrag, Veranlagungszeitraum, Berechnungs
grundlage, Zahlungsort und -frist, Zahlungsweise und 
Rechtsmittel. 

(3) Der Steuerbescheid ist durch die Post zu versen
den. Er kann auch durch haupt- oder ehrenamtliche 
Mitarbeiter unter Beachtung der geltenden postalischen 
Bestimmungen ausgehändigt werden. 

Ip geeigneten Fällen ist ihm ein erläuterndes Anschrei-
1:len beizufügen, insbesondere bei Erstveranlagungen, . 
Rückständen oder hohen Steuerbeträgen. 

46. 

Pachtgeld 

Das Pachtgeld für die verpachteten Pfründengrund
stücke wird vom Landeskirchenrat berechnet und den 
Kirchens~euerstellen mitgeteilt. Dort sind die Sollbe
träge auf ·einer für jeden Pächter zu führenden Pacht
karte einzutragen. 

47. 

Jahresabschluß 

(1) Nach Ablauf des Kalenderjahres ist je eine Kir
chensteuer~ und Pachtgeldabrechnung in der vom Lan
deskirchenrat vorgeschriebenen Form aufzustellen und 
diesem bis zum 1. Mai des folgenden Jahres vorzulegen. 

(2) Unabhängig hiervon sind die einzelnen Konten so
. fort nach Erfüllung des Kirchensteuersolls für ein 
Steuerjahr abzuschließen. Nach Ablauf des Rechnungs
jahres sind Konten mit Restbeträgen abzuschließen, 
Restbeträge und Oberzahlungen auf das nächste Jahr 
vorzutragen. 

d) E r h e b u n g u n d M a h n u n g 

48. 

Steuerkartei 

(1) Alle Steuerpflichtigen sind in die nach Steuernum
mern und Kirchgemeinden geordnete Steuerkartei auf
zunehmen, deren Kontokarten als Grundlage für die 
Erhebung ~er Kirchensteuer d~enen. 
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(2) Grundsätzlich ist für jeden Steuerpflichtigen eine 
·Kontokarte anzulegen, für Eltern mit Kindern unter 
18 Jahren und für Eheleute, die gemeinsam :tur Kir
chensteuer veranlagt ~erden, jedoch eine gemeinschaft
liche Karte. 

· (3) Die Kartei enthält das Soll und Ist. Sie muß durch 
Übernahme aller für die Veranlagung und Erhebung 
wesentlichen Angaben aus der Namenskartei und Hebe
kartei ständig auf dem' laufenden gehalten werden und 
ist in den Diensträumen aufzubewahren. Steuerkartei
karten dürfen nicht· an die Mitarbeiter des Außendien
stes ausgehändigt werden. 

49. 

Hebekartei (Mahnkartei) 

(1) Für die Erhebung wird die Hebekartei (Mahn
kartei) geführt, auf deren Karten alle für die Erhebung 
wichtigen Feststellungen zu vermerken sind. Die Ver
merke dienen auch zur Berichtigung der Namens- und 
Steuerkartei. Zu jeder Kontokarte der Steuerkartei ist 
eine Hebekarte anzulegen. · 

(2) Die Hebekarten sind den Angestellten im Außen
dienst, den örtlichen Einnehmern, den Annahmestellen 
bei deff Pfarrämtern und den Helfern für die Erhebung 
zur Verfügung zu stellen. Diese sind dafür verantwort
lich, daß die Karten sicher verwahrt werden und daß 
kein Unbefugter Einsicht nehmen kann. Die Karten sind 
nach Beendigung der Erhebung vollzählig zurückzuge
ben. In ständigen örtlichen Annahmestellen der Kirch
gemeinden . können sie verbleiben. 

50. 

Erhebung 

(1) Die K.irchensteuerstellen haben dafür zu sorgen, 
daß die Steuerpflichtigen, unbeschadet der Zahlungs-

. aufforderung im Steuerbescheid, iu den Fälligkeitster
minen in geeigneter Weise öffentlich zur Zahlung auf
gefordert werden (Abkündigung, Aushang, Kirchliche 
Bekanntmachungen usw.). 

(2) Den Steuerpflichtigen ist möglichst Gelegenheit 
zur Barzahlung an ihrem Wohnort zu geben, vor allem 
durch Einrichtung von ständigen örtlichen Annahme
stellen (Stadtkirchnerei), Bestellung von örtlichen Ein
nehmern, Abhaltung von Hebeterminen durch die Kir
chensteuerstelle oder· das Pfarramt. Die Steuerpflichti
gen sind außerdem auf den bargeldlosen Zahlungsver
kehr hinzuweisen. 

(3) Bei Steuerpflichtigen, die von diesen Möglichkei
·ten keinen Gebrauch machen, sind die Kirchensteuer
beträge im Haus durch . den örtlichen Einnehmer, durch 
Helferschaften u . ä. oder durch Angestellte der Kirchen· 
steuerstellen gebührenpflichtig abzuholen. · 

(4) Für die mit der Abholung verbundene Mehrarbeit 
werden Einholgebühren erhoben. Sie betragen bei einem 
kassierten Kirchensteuerbetrag · 

·bis 5,- M 0,20 M 
bis . 20,- M 0,30 M 
bis 50,- M 0,40 M 
bis 100,- M 0,50 M 

Für je angefangene weitere 100,- M = 0,10 M. 

(5) Für die Erhebung von Pfündenpachtgeldern sind 
die vorstehenden Bestimmungen sinngemäß anzuwen
den. 

51. 

Mahnung 

(1) Wer seine Kirchensteuern nicht oder nicht recht
zeitig zahlt, ist schriftlich oder mündlich kostenpflichtig 
zu mahnen. 

(2) Mündlich gemahnt wird in der Regel durch Mit• 
arbeiter des Außendienstes, denen ein entsprechender 
Auftrag zu erteilen ist. 

(3) ·Für schriftliches Mahnen sind Vordrucke zu ver
wenden, soweit sich nicht persönlich gehaltene, vom 
Leiter der Steuerstelle zu unterzeichnende Mahnschrei
ben empfehlen. 

(4) Für die Mahnung sind dem Steuerpflichtigen 
Mahngebühren zu berechnen. Sie entstehen für jede 
Mahnung in Höhe der Einholgebühren zuzügli~ der 
Versendungskosten (Postgebühren) bei schriftlicher 
Mahnung. Zahlt der Steuerpflichtige auf Grund der 
ersten mündlichen Mahnung, so ist nur die Einholege
bühr zu berechnen. 

52. 

Entschädigung und Vergütung 
für Mitarbeiter des Außendienstes 

Wer bei der Erhebung der Kirchensteuer mitwirkt, 
erhält eine Entschädigung oder Vergütung. Die Sätze 
werden vom Landeskirchenrat festgelegt. 

53. 

Abführung der erhobenen Beträge 

(1) Die mit der Erhebung befaßten Kirchgemeinden 
und Mitarbeiter des Außendienstes haben über alle ein
gegangenen Zahlungen Kasselisten (Quittungsdurch
schriften) zu führen, aus denen der gezahlte Betrag, 
Zahlung:Stag, Steuernummer und Name des steuer
pflichtigen ersichtlich sein müssen. Die Kasselisten sind 
getrennt nach . Kirchgemeinden aufzustellen und von 
den Angestellten des Außendienstes innerhalb 3 Tagen, 
sonst monatlich, dem Kassierer zuzuleiten. Zugleich 
sind die erhobenen Beträge abzuliefern oder zu über
weisen. Der Leiter der Kirchensteuerstelle kann die Ab
lieferungsfrist im Einzelfall abweichend regeln. Die 
angefallenen Gebühren sind gleichzeitig nachzuweisen. 
Sie _sind in VQller Höhe abzuführen. 

(2) Hinsichtlich der erhobenen Pfründenpachtgelder 
ist entsprechend zu verfahren. 

e) K a s s e w e s e n 

54. 

Kassen und Kasseführung 

(1) In jeder Kirchensteuerstelle bestehen eine Haupt
kasse und als ·deren Nebenkassen die Steuerkasse und 
die Portokasse. Durch die Hauptkasse und die Porto
kasse der Kirchensteuerstelle am Sitz des Kreiskirchen
amts werden zugleich: die Kassengeschäfte für den Vor
stand und für die Sachgebiete 1 und 2 erledigt. 

/21 Die Kassen werden vom Kassierer verantwortlich 
geleitet. Die Führung der Portokasse kann einem ande
ren Mitarbeiter übertragen werden. 

(3) Die Kassierer erhalten eine Kassenverlustentschä
digung nach Anordnung des Landeskirchenrates. 

/4) Die Zeichnungsberechtigung für die Konten des 
Kreiskirchenamts und der Kirchensteuerstellen legt der 
Vorstand fest. 

55. 

Hauptka·sse 

(1 ) Für die Hau.ptkasse wird ein Hauptkassebuch nach 
dem vorgeschriebenen Muster geführt. In ihm sind alle 
Einnahmen, soweit sie nicht über den Tageskassenab
schluß gesammelt geführt werden, und alle Ausgaben · 
einzeln zu buchen. 
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(2) Für jede Ejnnahme und Ausgabe muß ein Beleg 
vorhanden sein. Jeder Beleg ist mit einer AnweisunJi 
zu versehen. Anweisungsberechtigt sind der Vorstand 
sowie die Sachgebietsleiter und die Leiter der Kirchen
steuerstellen für ihr Sachgebiet. 

(3) Das Hauptkassebuch · ist monatlich abzuschließen. 
Dabei sind alle Konten, mit Ausnahme des Hauptkon
tos, ohne Bestand abzuschließen. Mehreinnahmen wer
den durch entsprechende Buchungen dem Hauptkonto 
zugeführt. Mehrausgaben werden durch Umbuchung 
auf das Hauptkonto ausgeglichen. 

(4) Auf Grund des Monatsabschlusses ist eine Ab
rechnung in der vorgeschriebenen Form mit allen Be
legen bis zum 5. des folgenden Monats dem Vorstand 
des Kreiskirchenamtes vorzulegen, der sie an den Lan
deskirchenrat weiterleitet. 

56. 

Steuerkasse 

(1) In der Steuerkasse sind alle Kirchensteuern, Pacht
gelder und Gebühren zu vereinnahmen ohne Rücksicht 
auf die Art der Zahlung oder Überweisung. 

(2) Die Steuerkasse ist täglich abzuschließen. Alle 
Einnahmen sind auf den Steuerkarten oder Pachtkar
ten maschinell zu buchen. Beträge, deren Verwendungs
zweck nicht sofort festgestellt werden kanri, sind auf 
einer Verwahrkarte zu · buchen. Die endgültige Ver
buchung ist spätestens bis zum Ende des folgenden 
~onats vorzunehmen. 

(3) Anhand des Kontrollstreifens und der von der 
Buchungsmaschine sonst nachgewiesenen Bestände hat 
der Kassierer täglich einen Tageskassenabschluß unter 
Benutzung des Vordrucks aufzustellen. 

57. 

Zahlungen 

(1) Alle eingehenden Barzahlungen sind vom Kassie
rer entgegenzunehmen, Schecks und Bankanzeigen Ihm 
unverzüglich zuzuleiten. Er hat alle Barzahlungen so
fort zu quittieren. SteuereiJ\nahmen mit Hilfe der Bu
chungsmaschine, und im übrigen die alsbaldige ord
nungsgemäße Buchung aller Zahlungseingänge zu ver
anlassen. 

(2) Zahlungen sind nach Erteilung der schriftlichen 
Anweisung vom Kassierer unverzüglich zu leisten, Bar
zahlungen nur gegen Quittung. 

(3) Die Auszahlung der Gehälter und Vergütungen 
durch den Kassierer an Pfarrer, landeskirchliche Ange
stellte und sonstige Empfangsberechtigte hat auf Grund 
der vom Landeskirchenamt übersandten Besoldungs
verzeichnisse fristgerecht zu erfolgen. · Das gleiche gilt 
für sonstige Vergütungen und Entschädigungszahlun
gen auf Grund der Anweisung des Vorstandes oder des . 
Leiters der Kirchensteuerstelle. Überweisungen sind so 
zeitig vorzunehmen, daß der Empfangsberechtigte am 
Zahltag über den Betrag verfügen kann. 

58. 

Portokasse 

Die Portokasse erhält einen angemessenen Vorschuß 
aus der Hauptkasse. Der Markenbestand soll dem Be
darf einer Woche entsprechen. Es ist ein einfaches Kasse
buch zu führen und monatlich abzuschließen. Auf 
Grund des Abschlusses ist monatlich mit der Haupt
kasse abzurechnen. 

IV. Schlußbestimmungen 

59. 

Abweichungen 

Bei . Zweifeln und Meinungsverschiedenheiten ent
scheidet der Landeskirchenrat. Er kann auch ausnahms
weise eine abweichende Regelung treffen, wenn sie der 
Verwaltungsvereinfachung dient oder durch örtliche 
oder personelle Gegebenheiten geboten erscheint. 

60. 

Inkrafttreten 

Diese.Dienstanweisung tritt am 1. April 1970 in !{raft. 

Eisenach , am 1. April 1970 

Der Landeskirchenrat 
' der Ev.-Luth. Kirche in Thüringen 

Dr. D ö r r e i. A. 

bb) Gemeindedienst 

Fünfte Ausführungsverordnung zum Kirchengesetz 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 
über die Einführung des Vierten Bandes der Agende 
für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden 

vom 15. April 1953 

Vom 21. April 1970 

(Nachdruck aus KABL S. A 37) 

Die Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Sachsens verordnet aus Anlaß des In
krafttretens des Theologinnengesetzes vom 10. April 
19i0 (Amtsblatt Seite A 33 unter II Nr. 11) aufgrupd von 
§ 3 Absatz 2 des Kirchengesetzes über die Einführung 
des Vierten Bandes der Agende für evangelisch-luthe
rische Kirchen und Gemeinden vom 15. April 1953 
(Amtsblatt Seite A 26 unter II Nr. 13) folgendes: 

§ .1 
(1) Für die Ordination und für die Amtseinführung 

einer Pastorin nach dem Theologinnengesetz vom 
10. April 1970 sind sinngemäß (z. B. "Schwester" statt 

„Bruder", ,,Pastorin"· statt „Pfarrer") die · Formulare 1 
und 6 des Vierten Bandes der Agende für evangelisch
lutherische Kirchen und Gemeinden entsprechend den 
Destimmungen der Ausführungsv~rurtluuug1m vom 
28. September 1953 · (Amtsblatt Seite A 78 unter II 
Nr. 39), vom 28. Dezember 1962 (Amtsblatt Seite A 86 
unter II Nr. 34) und vom 20. September 1965 (Amts~latt 
Seite A 92 unter II Nr. 44) zu_gebrauchen. 

(2) Wird bei der Amtseinführung einer Pastorin die
ser eine Pastorinnenstelle übertragen, so tritt an Stelle 

· des Wortes ,;Pfarrerstelle" das · Wort · ,,Pastorinnen
stelle". 

§ 2 

Für die Amtseinführung einer Pfarrvikarin nach dem 
Theologinnengesetz vom 10. April 1970 ist das Formu
lar 10 des Vierten Bandes der Agende für evangelisch'
lutherische Kirchen und Gemeinden entsprechend den 
Bestimmungen der in § 1 genannten Ausführungsver
ordnungen vom 28. September 1953 und vom 28. Dezem
ber 1962 mit der Maßgabe zu gebrauchen, daß an die 
Stelle des Wortes „ Vikarin" das Wort „Pfarrvikarin" 
"tritt. · · · 
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§ 3 

Bei Amtswechsel gelten die Bestimmungen . in § 1 
und 2 dieser Verordnung entsprechend. An die Stelle 
der Berufungsurkunde . im Sinne von § 7C (2) der Aus- . 
führungsverordnung vom 28. _September 1953 tritt .die 
Übertragungsurkunde. 

§ 4 

Vor ihrer Berufung zur Pfarrvikarin oder zur Pasto
rin we.rden Theologinnen, die einer Kirchgemeinde zu
geordnet sind, im Gottesdienst nur vorgestellt. 

§ 5 

Diese Ausführungsverordnung tritt am 1. Juli 1970 
in Kraft. Von diesem Tage an sind die Bestimmungen 
der Dritten Ausführungsverordnung zum Kirchengesetz 
über die Einführ~ng des Vierten Bandes der Agende für 

· evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden vom 
13. April 1965 (Amtsblatt Seite A 61 unter II Nr. 29) 
nicht mehr anzuwenden. 

Die Kirchenleitung 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

D. NO th 

Visitationsordnung 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen 

(in Geltung ab 1. Juli 1969) 

Vom I. Juli 1970 

Der Landeskirchenrat hat in Durchführung der §§ 59 
Absatz 4, 82 Absatz 2 Ziffer 13 und 89 Absatz 1 der Ver
fassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thü
ringen vom 2. November 1951 folgende 

VISIT ATIONSORDNUNG 
beschlossen: 

§ 1 

(1) Die Ordnung der Visitation geht davon aus, daß 
die einzelne Gemeinde zwar ganz Kirche, aber nicht die 
ganze Kirche ist, in der sie ihren Ort hat, und daß sich 
daraus die Verantwortung füreinander ergibt. Die Evan
gelisch-Lutherische Kirche in Thüringen nimmt ihre 
kirchenleitende Verantwortung den Kirchgemeinden 
gegenüber unter. anderem durch die Visitation wahr. 
Diese ist als stärkende Fürsorge für die einzelne Ge
meinde, ihre Glieder, Mitarbeiter und Amtsträger in 
Beratung, Mahnung und Tröstung zu verstehen. 

(2) Die Visitation der Kirchgemeinde erstreckt sich 
auf ihr gesamtes geistliches Leben und ihren äußeren 
Zustand. Daneben erfolgen visitatorische Besuche (Zwi
schenvisitationen), die Teilgebiete · des , Lebens der 
Kirchgemeinde erfassen. 

(3) Die Visitation der Superintendentur bezieht sich in 
erster Linie auf die geistliche Zurüstung und die Tätig-

. keit der Kirchenältesten, Mitarbeiter und Amtsträger. 
Sie kann e·rweitert werden auf die Visitation aller oder 
eines Teils der Kirchgemeinden in der Superintenden-· · 
tur. 

I. ABSCHNITT: 

Visitation der Kirchgemeinde 

§ 2 

(1) Die Superintendenten visitieren gemeinsam mit 
den Vorständen der Kreiskirchenämter regelmäßig die 
Kirchgemeinden der Superintendentur. Die Visitation 
erstreckt sich auf das gesamte zu einem Pfarramt" ge-

hörende Kirchspiel, sofern nicht Tochtergemeinden und 
einbezogene Gemeinden besonders visitiert werden. 

(2) Die zu Visitatoren be'stellten Mitglieder des Lan
deskirchenrats halten im Einvernehmen und .unter Mit.:.. 
wirkung der Vorstände der Kreiskirchenämter Visita
tionen in ihrem Aufsichtsbezirk ab. Die Kirchgemein
den; in denen der Superintendent eine Pfarrstelle inne
hat, werden von ihnen regelmäßig visitiert. 

(3) Der Landesbischof hat das Recht, alle Kirchge- · 
meinden der Landeskirche zu visitieren. Die Visitatoren 
und andere Mitglieder des Landeskirchenrates können 
zur Mitwirkung herangezogen werden. Der Vorstand 
des zuständigen Kreiskirchenamts wirkt an der Visita
tion mit. Ebenso ist der zuständige Superintendent an 
den Visitationen des Landesbischofs und der Visitatoren 
zu beteiligen, sofern er nicht selbst visitiert wird. 

(4) Bei jeder Visitation sind fachkundige Mitarbeiter 
(zum Beispiel die Fachberater für Kirchenmusik und 
für Katechetik, der Archivpfleger der Superintendentur, 
ein Kirchrechnungsprüfer, der Bezirksbaupfleger, der · 
zuständige Abteilungsvorsteher und weitere Mitarbei
ter des '.Kreiskirchenamts) hinzuzuziehen. Aus den Be
teiligten kann vom Visitierenden eine Visitationskom- -
mission unter seinem Vorsitz gebildet werden. 

§ 3 

(1) Die Visitationen werden nach einem Plan durchge
führt, der gemeinsam von den Visitatoren, Superinten
denten ul'!d Vorständen der Kreiskirchenämter. jeweils 
in ihrem Zuständigkeitsbereich für ein odet mehrere 
Jahre festgelegt wird. Die Visitationspläne sind dem 
Landeskirchenrat mitzuteilen. 

(2) Jede Kirchgemeinde is{ mindestens alle acht Jahre 
zu visitieren, nach Möglichkeit je::loch in kürzeren Ab
ständen. Die planmäßige Visitation einer Kirchge
meinde ist auszusetzen, wenn die zuständige Pfarrstelle 
unbesetzt ist oder vikarisch verwaltet wird. Sie kann 
nach dem Wechsel des zuständigen Pfarrers auf ein Jahr 
ausgesetzt werden. 

(3) Visitationen des Landesbischofs werden von die
sem · auf . Vorschlag oder nach Anhören des zuständigen 
Visitators festgelegt. 

§ 4 

(1) Die Visitation erstreckt sich ?uf mehrere Tage. 

(2) Der Zeitpunkt der Visitation wird nach · Fühlung
nahme mit den zu visitierenden Kirchgemeinden mög
lichst frühzeitig von dem Visitierenden im Einverneh
men mit dem Vorstand des Kreiskirchenamts festgelegt. 
Vorschläge der Kirchgemeinden sollen hierbei beachtet 
werden, · · 

(3) Der festgelegte Zeitpunkt ist spätestens drei Mo
nate vor dem Visitationsbeginn dem Pfarramt schrift
lich mitzuteilen. Dieses hat umgehend alle unmittelbar 
Beteiligten in den Kirchgemeinden, insbesondere die 
Mitglieder der Gemeindekirchenräte und die Mitarbei
ter, davon_ zu unterrichten. 

§ 5 

(1) Die Gemeindekirchenräte haben zur Vorbereitung 
der Visitation einen Gemeindebericht zu erstatten. Er 
ist anhand eines Fragerikatalogs auszuarbeiten, der 
ihnen drei Monate vor Visitationsbeginn zugeleitet wird. 

(2) Die Gemeindeberichte sind dem Visitierenden spä
testens vier Wochen vor der Visitation in dreifacher 
Ausfertigung vorzulegen. Den Berichten sind Listen der 
Kirchenältesten, der Mitarbeiter der Kirchgemeinden 
und der ehrenamtlich tätigen Gemeindeglieder beizu
fügen. 



406 AMTSBLATT Band III Stück 10 

(3) Vier W9(hen vor der Visitation haben die Pfarrer 
den Visitierenden die Ausarbeitung einer v_on ihnen im 
letzten Jahr gehaltenen Predigt und einer Kasualan
sprache vorzulegen. Von allen mit der kirchlichen Un
terweisung Beauftragten ist ferner je eine Unterrichts
skizze einer im Laufe des Jahres gehaltenen Christen
lehre- oder Konfirmandenstunde einzureichen. Die Ma
nuskripte der im Verlauf der Visitation zu haltenden 
Predigten sind den Visitierenden jeweils zwei Tage vor 
dem Gottesdienst vorzulegen. · 

§ 6 

(1) Der Verlauf der Visitation ist vier Wochen vorher 
von den Visitierenden mit allen Beteiligten festzulegen. 

(2) In den letzten vier Wochen vor dem Visitations
sonntag ist die Gemeinde in geeigneter Form (Abkün
digung,· kirchliches Nachrichtenblatt, AusHänge) auf die 
Visitation und ihre Bedeutung hinzuweisen und zur 
Fürbitte aufzurufen. 

(3) Die Visitierenden führen in dieser Zeit vorberei
tende Einzelgespräche mit den Pfarrern, den stellver
tretenden Vorsitzenden der Gemeindekirchenräte, ge
gebenenfalls auch mit anderen Kirchenältesten und mit 
den Mitarbeitern. -Diese Gespräche sind nach Möglich
keit mit einem Besuch der Genannten und ihrer Fami
lien zu verbinden. 

(4) Die Visitierenden stehen außerdem in dieser Zeit 
wie auch während der Visitation den Gemeindegliedern 
für Einzelgespräche zur Verfügung. Die Gemeinden sind 
darauf durch Abkündigung hinzuweisen. 

§ 7 

(1) Die Visitation erstreckt sich auf 
Gottesdienst, 
Katechumenat, 
seelsorgerliche und missionarische Tätigkeit, 
äußere Ordnung und Verwaltung, 
Diakonie und Dienst in der Gemeinde. 

(2) Der Visitationsgottesdienst bildet den Mittelpunkt 
der Visitation. Er wird am Visitationssonntag in der 
Regel als festlich gestalteter Sakramentsgottesdienst 
gefeiert. Die Leitung · liegt beim visitierten Pfarrer, der 
auch die Predigt hält. Der Visitierende richtet eine An
sprache an die Gemeinde. Er besucht' außerdem. den 
Kindergottesdienst und in Kirchgemeinden mit mehre
ren Pfarrern weitere Gottesdienste, die von den ande
ren Pfarrern geleitet werden. In Gottesdiensten, die im 
Rahmen der Visitation in Tochtel'gemeinden oder Ne
benkirchen stattfinden, kann der Visitierende den Pre
digtdienst selbst übernehmen. 

(3) Der Visitierende besucht Christenlehre- und Kon
firmandenstunden ,aller mit der Unterweisung Beauf
tragten und nimmt an einer Veranstaltung .der konfir
mierten Jugend teil. Er spricht in allen Veranstaltungen 
zu den Teilnehmern,. Mit dem Pfarrer wird ;der Kate
chumenat für Erwachsene eingehend besprochen. 

(4) Die Visitation der ä'ußeren Ordnung und der Ver
waltung, für die der Vorstand des Kreiskirchenamts ge
meinsam mit dem Visitierenden verantwortlich ist, be
steht aus der Besichtigung der Kirchen und der anderen 
kircheneigenen Gebäude mit ihrem Inventar, des Fried
hofs und der sonstigen kirchlichen Einrichtungen, aus 
der Prüfung der Pfarramtsgeschäftsführung, des Pfarr
archivs und der Finanzverwaltung, insbesondere der 
Kirchkasse und der anderen kirchlichen Kassen sowie· 
aus der Beratung der Visitierten. 

(5) Der Visitierende besucht im Verlauf der Visitation_ 
gemeinsam mit dem Pfarrer einige Gemeindeglieder, 
bei denen ein besonderer Anlaß zum Besuch besteht, 
das älteste Gemeindeglied und in der Kirchgemeinde 

wohnende Pfarrer im Ruhestand oder Pfarrwitwen. Da
neben stattet er in der Regel zusammen mit dem Vor
sitzenden des Gemeindekirchenrats und dessen · Stell- · 
vertreter dem Bürgermeister einen Besuch ab. Im Be
reich der Kirchgemeinde gelegene diakonische Einrich
tungen werden ebenfalls besucht. Der Visitierende führt 
dort ein Gespräch mit den Mitarbeitern, überzeugt sich 
vom Stand der Arbeit und hält eine Andacht oder An
sprache. 

(6) Im Rahmen der Visitation findet ein Gemeinde
abend unter Leitung des Pfarrers statt. An diesem hält 
der Visitierende einen Vortrag und geht vor allem auf 
die gesamtkirchliche Arbeit und auf Fragen aus der 
Gemeinde ein. Außerdem sucht er nach Möglichkeit die 
Dienstgruppen' der Gemeinde (Helferschaft, Chöre) und 
die Gemeindekreise (Frauenwerk, Männerwerk) auf und 
erörtert mit ihnen ihren Dienst in der Gemeinde. Als 
besondere Möglichkeit bietet sich weiterhin ein Ge-

. spräch mit Erwachsenen über Fragen des Glaubens. 

§ 8 

(1) Den Beschluß der Visitation bildet eine Sitzung 
des Gemeindekirchenrates, in Kirchspielen eine ge
meinsame Sitzung der Gemeindekirchenräte der visi
tierten Gemeinden, unter .Teilnahme des Visitierenden, 
Die Sitzung dient der Beratung über das gesamte Leben 
der Gemeinde. ber Aussprache ist der Gemeindebericht 
zugrundezulegen. In dieser Sitzung ist den Kirchen
ältesten auch Gelegenheit zu geben, sich in Abwesenheit 
des Pfarrers über dessen Täti-gkeit und über Fragen des 
Gemeindelebens zu äußern. 

(2) Daneben wird den hauptamtlichen Mitarbeitern in 
einer besonderen Besprechung Gelegenheit gegeben, dem 
Visitierenden über ihre Arbeit zu berichten und Fragen 

· ihres Dienstes, des Verhältnisses zu Pfarrer .und Ge
meinde, ihrer Weiterbildung und ihrer Beanspruchung 
zu erörtern. 

(3) Außer dem vorbereitenden Gespräch ist mit dem 
· Pfarrer, in Kirchgemeinden mit mehreren Pfarrs~ellen 

mit allen Pfarrern gemeinsam und einzeln, eine weitere 
Unterredung am Ende der Visitation zu führen, in der 
Fragen der Amtsführung, der Verhältnisse in den Ge
meinden, der Zusammenarbeit zwischen Pfarrern und 
Mitarbeitern, der theologischen Weiterbildung, der Be
anspruchung und des persönlichen geistlichen Lebens 
besprochen sowie Ratschläge und sofort nöti,g erschei
nende Anweisungen gegeben werden. 

' § 9 

(1) Über die einzelnen Teile der Visitation werden von 
den Mitwirkenden Niederschriften gefertigt, die in 
übersichtlicher Weise ein Bild vom Leben· und Zustand 
der Kirchgemeinde geben sollen. 

(2) Der Superintendent erstattet gemeinsam mit dem 
Vorstand des Kreiskirchenamts aufgrund der Nieder
schriften einen Visitationsbericht und legt ihn in vier
facher Ausfertigung dem Visitator vor. Die Niederschrif
ten sind dem Bericht beizufügen. Hat der Visitator die 
Visitation selbst vorgenommen, so wird auch 'der Visita
tionsbericht von ihm selbst unter Mitwirkung des Vor
stands des Kreiskirchenamts angefertigt. 

(3) Aufgrund des Visitationsberichts, der Niederschrüt 
und der sonstigen Unterlagen erteilt der Visitator der 
Kirchgemeinde oder dem Kirchspiel den Visitationsbe
scheid. Diesem sind je eine.Ausfertigung des Visitations
berichtes und der Niederschriften beizufügen. Außer
dem erhält jeder Pfarrer vom Visitator ein Schreiben, 
dessen Inhalt nur für ihn bestimmt ist. Das Schreiben 
ist nicht zu den Pfarramtsakten zu nehmen. Hat der 

·Landesbischof die Visitation vorgenommen, wird auch 
der Visitationsbescheid von ihm erteilt. 
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(4) Der Visitationsbericht ist nach Eingang auf der 
. nächsten Sitzung des Gemeindekirchenrats vom Vor
.sitzenden zu verlesen. E.benso ist der wesentliche Inhalt 

. des Visitationsberichts und der Niederschriften mitzu

. teilen. Der Gemeindekirch·enrat hat hierbei festzustel-
len, we!che Folgen sich für seine Arbeit und für das 
Gemeindeleben aus der VisitaHon ergeben. 

(5) Nach Jahresfrist überprüft der Gemeimlekirchen
rat, welche Auswirkungen die Visitation und die gege
benen Anregungen gehabt haben, und gibt dem Super
intendenten und . dem Vorstand des Kreiskirchenamts 
einen Nachbericht. Von diesem kann für die Abstellung 
schwerwiegender Mängel, die sich bei d~r Visitation 
herausgestellt haben, eine Frist gesetzt werden. 

§ 10 

(1) In kürzeren Abständen, jedoch mindest,ens einmal 
zwischen zwei Visitationen, erfolgen durch den Super
intendenten visitatorische' Besuche (Zwischenvisitatio
nen) der Kirchgemeinden. Die Besuche können unange·
meldet stattfinden. Wenn es notwendig erscheint, sind 
sie gemeinsam mit dem Vorstand des Kreiskirchenamts 
oder dessen Beauftragten durchzuführen. 

(2) Die visitatorischen Besuche beschränken sich. auf 
Teile der vollständigen Visitation. Über den Verlauf 
und Feststellungen, die zu .treffen waren, werden Be
richte angefertigt. 

(3) Anstelle des Visitationsbescheids teilen der Super-
. intendent und gegebenenfalls der Vorstand des Kreis
kirchenamts der Kirchgemeinde schriftlich das Ergeb„ 
nis des Besuches, mit. § 9 der Visitationsordnung gilt im 
übrigen sinngemäß. · 

II. ABSCHNITT 

Visitation der Superintendentur 

§ 11 

(1) Die zu Visitatoren bestellten· Mitglieder des Lan
deskirchenrates visitieren in angemessenen Abständen 
die Superintendenturen ihres Aufsichtsbereiches unter 
Mitwirkung des Vorstandes des Kreiskirchenamts. Dies 
wird in der Regel im Zusammenhang mit der Visitation 
der Kirchgemeinde geschehen, · in der der Superinten
dent eine Pfarrstelle innehat. 

(2) Der Landesbischof ist berechtigt, anstelle des Visi-
. tators Visitationen der Superintendenturen durchzufüh
ren. In diesem Falle nehmen der Visitator und der Vor
stand des Kreiskirchenamts daran teÜ. Andere Mitglie
der des Landeskirch·enrats können mitwirken. 

(3) An den Visitationen der Superintendenturen kön
nen fachkundige Mitarbeiter beteiligt werden. 

§ 12 

(1) Der Zeitpunkt der Visitation wird spätetens drei 
Monate vorher zwischen dem Visitierenden und dem 
Superintendenten abgesprochen. Er ist alsbald vom 
Superintendenten den Pfarrern schriftlich anzuzeigen. 
Diese haben die Gemeindekirchenräte und die haupt- · 
amtlichen Mitarbeiter zu unterrichten. 

(2) Der Verlauf der Visitation ist vier Wochen vor 
deren Beginn mit den Beteiligten im einzelnen festzu-
legen. · 

§ 13 

(1) Die Visitation besteht in der Regel aus 
a) einem vom Visitator geleiteten Pfarrkonvent, der der 

Aussprache über das kirchliche Leben in der Super
intendentur dient, 

b) einem Kirchenältestentag mit Sakramentsgottes
dienst, in dem der Superinten::Jent die Predigt und 
der Visitierende eine Ansprache hält, sowie weiteren 
Veranstaltungen, ·d;e der Zurüstung · der Kirchen-
ältesten für ihr Amt dienen, -

c) Besprechungen mit allen hauptamtlichen kirchlichen . 
Mitarbeitern, die innerhalb des Superintendentur
bereichs tätig sin:l, 

d) der Teilnahme des Visitierenden an einigen Gottes
diens~en . und Gemeindeveranstaltungen jn Kirchge
meinden der Superintendentur, 

e) de·r Besichtigung von kirchlichen Einrichtungen, die 
Bedeutung für die .gesamte Superintendentur haben, 

f) der Prüfung der Superintendenturverwaltung ein
schließlich der Kassen, 

g) einem abschließenden Gespräch mit c;lem Superinten
denten und dem Oberpfarrer. 

(2) Der Visitator erteilt de:r;- Superintendentur den 
Visitationsbescheid. H,nsichtlich des Visitationsberichts 
und · der Niederschriften über die einzelnen Teile der 
Visitation ist § 9 Absätze 1 und 2 sinngemäß anzuwen
den. Hat der Landesbischof die Visitation vorgenom
men, wird der Visitationsbescheid von ihm erteilt. 

§ 14 

(l) Die Visitation der Superintendentur kann auch da
hin erweitert werden, daß die Kirchgemein:len der 
Superintendentur o::Jer eines größeren Bere:chs dersel
ben im zeitlichen Zusammenhang visitiert werden. Für 
diesen Fall ist eine Visitationskommission unter Hin
zuziehung der erforderlichen Zahl von Amtsträgern 
und M,itarbeitern zu bilden. 

(2) Für die · Visitation· der Kirchgemeinden oder 
Kirchspie'e im Rahmen der Visitation der Superinten
dentur gelten die Bestimmungen des Abschnitts I ent
sprechend. Der Vorsitzende der Visitationskommiss'on 
legt den Zeitpunkt der einzelnen Visitationshandlungen 
fest. Die Mitglieder der Visitationskommission können 
mit deren selbständiger Durchführung von ihm beauf
tragt werden. Jedoch soll der Vorsitzende der Visita
tionskommission in jeder Kirchgemeinde, auf die sich 
die Visitation erstreckt, an einer Visitationsveianstal-
tung beteiligt sein. · 

(3) Bei der Visitation der Superintendentur in erwei
terter Form hat ein Pfarrkonvent sowohl am Anfang 
als auch am Ende des Visltationszeitraumes zu stehen . 

III. ABSCHNITT 

Schi ußbestimmungen 

§ 15 

(1) Reisekosten, Tagegelder un:l Auslagen werden den 
Visitierenden und den von iihnen zur Mitwirkung her
angezogenen Mitarbeitern ·aus landeskirchlichen Mit
teln erstattet. Das gleiche gilt bei der Visitation der Su
perintendentur für die in § 13 Absatz 1 Buchstabe a 
und c festge1egten Veranstaltungen. Alle übrigen Kosten 
hab.en die visitierten Kirchgemeinden selbst zu tragen. 

§ 16 · 

(1) Die, e Verordnung tritt am 1: Juli ·1959 in Kn1ft. 
Gle:chzeitig wird die Visitatfonsordnung vom 22. Fe
bruar 1923 (Thüringer Kirchenblatt, Seite 9) aufgehoben. 

Der Landeskirchenrat 
der Evang.-Luth. Kirche in Thüringen 

D. M i t z e n h e i m 

Landesbischof 
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cc) Personalrecht 

Theologinnengesetz 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

Vom 10. April 1970 

(Nachdruck aus KABI. S. A 33) 

Die Evangelisch-Lutherische Landessynode Sachsens 
hat folgendes Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 

Auf Theologinnen der Evangelisch-Lutherischen Lan
deskirche Sachsens finden die jeweils für die Theologen 
der Landeskirche geltenden Vorschriften Anwendung, 
soweit sich nicht aus den Bestimmungen dieses Kirchen
gesetzes etwas anderes ergibt. 

§ 2 

Nach Bestehen der · zweiten theologischen Prüfung 
steht es der Theologin frei, sich für den Dienst als 
Pfarrvikarin (ohne Ordination) oder für den Dienst als 
Pastorin (mit Ordination) zu entscheiden. 

§ 3 

Für die Berufung zur Pfarrvikarin oder zur Pastorin 
und für die Übertragung von Pfarrvikarinnenstellen 
und Pastorinnenstellen gelten entsprechend die jewei- · 
ligen Vorschriften über die Berufung zum Pfarrer und 
über die Übettragung von Pfarrstellen. · 

§ 4 

Die Errichtung von Pfarrvikarinnenstellen und von 
Pastorinnenstellen bedarf der Genehmigung des Lan
deskirchena,;ntes. In Kirchgemeinden sollen solche Stel

. len ~ur neben Gemeindepfarrstellen errichtet werden. 

§ 5 

Gemeindepfarrstellen sollen Theologinnen in · der Re
gel nur dann übertragen werden, wenn in der Kirchge
meinde eine weitere vo.n einem 'fheologen besetzte 

. Pfarrstelle vorhanden ist und wenn sich der Kirchen
vorstand der Kirchgemeinde mit der Besetzung der 
Pfarrstelle durch eine Theologin ausdrücklich einver
standen erklärt. 

§ 6 

Kirchgemeinden, die hinsichtlich ihrer · Pfarrstellen 
miteinander verbunden sind oder deren Pfarrstellen 
gemeinsam verwaltet werden, ielten im ·Sinne der Vor
schriften in § 4 und § 5 dieses Kirchengesetzes als 
e i n e Kirchgemeinde. ·· 

§ 7 

Für Stellen, denen kein Seelsorgebezirk zugewiesel'I 
wird, sind in Dienstordnungen die Aufgaben der Stel
leninhaberin festzulegen. 

§ 8 

Die Inhaberinn_en von Pfarrvikarinnenstellen führen 
die Dienstbezeichnung Pfarrvikarin, diejenigen von 
Pastorinnen- oder von Pfarrstellen die Dienstbezeich
nung Pastorin. Sie werden wie Pfarrer besoldet und 
tragen die nach landesklrchlicher Ordnung für sie be- 
stimmte Amtstracht. 

§ 9 

Theologinnen, die Stellen in Kirchgemeinden inne 
haben, sind Mitglieder des Kirchenvorstands. Ist eine 

nicht im unmittelbaren Dienst einer Kirchgemeinde 
stehende Theologin durch ihren Aufgabenkreis mit den 
Aufgaben einer Kirchgemeinde besonders verbunden, 
so ist' sie zu Beratungen des Kirchenvorstandes, die die
sen Aufgabenkreis angehen, mit zuzuziehen. Inhaberin
nen von Pastorinnenstellen kann mit Genehmigung des 
Landeskirchenamtes der Vorsitz im Kirchenvorstand 

. übertragen werden. 

§ 10 

Die Theologinnen der Evangelisch-Lutherischen Lan
deskirche. Sachsens bilden unbeschadet ihrer Verpflich
tung, an den Ephoralkonferenzen ihres Kirchenbezirks 
teilzunehmen und sich einem Pfarrkonvent anzuschlie
ßen, einen besonderen Konvent unter der Leitung einer 
Vertrauenstheologin, die von diesem Konvent vorge
schlagen und vom Landeskirchenamt bestätigt wird. 

§ 11 

Ergeben sich bei verheirateten Theologinnen Schwie
rigkeiten aus der Verpflichtung, am Dienstsitz zu woh
nen, so kann das Landeskirchenamt im Einvernehmen 
mit der Dienststelle der Theologin eine geeignete Rege-
lung treffen. , 

§ 12 

Verheiratete Theologinnen können auf ihren Antrag 
ohne Besoldung beurlaubt werden. ·Eine solche Beur
laubung hat außer dem Wegfall der Dienstbezüge in 
der Regel auch den Verlust der Stelle zur Folge. Das 
Landeskirchenamt kann die Beurlaubung einer verhei
rateten Theologin nach Gehör der Theologin, ihrer 
Dienststelle und des Theologinnen_konvents auch von 
Amts wegen verfügen. 

§ 13 

Im Falle der Niederkunft ist die Theologin auf die 
Dauer von mindestens vierzehn Wochen (in der Regel · 
sechs Wochen vor der Entbindung und acht Wochen 
nach der Entbindung) unter Fortzahlung ihrer Bezüge 

· zu beurlauben. Im übrigen gelten für Theologinnen, 
falls sie infolge Mutterpflichten ihr Amt nicht ausüben 
können, die Bestimmungen in § 12 dieses Kirchengeset
zes entsprechend. 

§. 14 

Während einer Beurlaubung im Sinne von § 12 oder 
§ 13 dieses Kirchengesetzes ist die Theologin zur Wort
verkündigu~g und, falls sie ordiniert ist, auch zur Sa
kramentsverwaltu.ng nur mit Genehmigung des zustän
digen Superintendenten befugt. 

§ 15 

Sind Theologinnen infolge ihrer Verheiratung oder · 
ihrer Mutterpflichten nicht zur vollen Erfüllung ihrer 

· Aufgaben in der. Lage, so können sie auf ihren Antrag 
oder auf Antrag ihrer Dienststelle hin teilbeschäftigt 
werden. Sie erhalten denjenigen Besoldungsanteil, der 
dem Verhältnis ihrer Teilbeschäftigung zur Vollbeschäf
tigung entspricht. 

§ 16 

Eine Theologin ist. mit Ablauf des Monats, in dem sie 
das 60. Lebensjahr vollendet, auf ihren Antrag in den 
Ruhestand zu versetzen. Sie kann von diesem Zeit
punkt an auch von Amts wegen in den Ruhestand ver
setzt werden. Vor einer solchen Entscheidung ist die 
Theologin zu hören. 
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§ 17 

Beurlaubungszeiten im Sinne von § 12 und § 13 
Satz 2 dieses Kirchengesetzes zählen nicht zur ruhege
haltsfähigen Dienstzeit. Zu dieser· zählen aber anteilig 
Zeiten der Teilbeschäftigung im Sinne von § 15 dieses 
Kirchengesetzes. 

§ 18 

Höchstgrenze des Ruhegehalts einer Theologin ist das 
Ruhegehalt, das · ein Pfarrer mit gleichlanger ruhege
haltsfähiger Dienstzeit nach Vollendung seines 65. Le
bensjahres erhält. War die Theologin vor Eintritt in den 
Ruhestand Teilbeschäftigte im Sinne von § 15 dieses 
Kirchengesetzes, so sind der Berechnung ihres Ruhe
gehaltes diejenigen . ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge 
zugrunde zu legen, welche sie bezogen hätte, wenn sie 
unmittelbar vor ·ihrer Versetzung in den Ruhestand voll 
beschäftigt gewesen wäre. · 

§ 19 

Der Witwer einer Theologin hat keinen Anspruch auf 
Versorgung. · 

§ 20 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juli 1970 in Kraft. 
Gleichzeitig treten außer Kraft das Kirchengesetz 

über das Amt der Theologin in der Evangelisch-Luthe
rischen Landeskirche Sachsens vom 2. März 1965 (Amts
blatt Seite A 9 unter II Nr. 8) und die dazu ergangene 
Ausführungsverordnung vom 24. Juli 1965 (Amtsblatt 
Seite A 62 unter II Nr. 30). 

§ 21 

Das Kirchengesetz über den agendarischen Vollzug 
der Ordination einer Theologin zum Amt einer Pastorin 
vom 13. April 1965 (Amtsblatt Seite A 60 unter II Nr. 28) 
ist vom 1. Juli 1970 an nicht mehr anzuwenden. Ordina
tionen, die entsprechend dem Kircllengesetz vom 
13. April 1965 vollzogen worden sind, stehen den Ordi
nationen von Theologen gleich. Vom 1. Juli 1970 an 
werden Theologinnen nach den sinngemäß anzuwen
denden Ordinationsvorschriften · für Theologen ordi
niert. 

§ 22 

Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, erforderliche 
Ausführungsvorschriften zu erlassen, insbesondere auch 
Übergangsvorschriften für die am 1. Juli 1970 im Dienste 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 
stehenden Theologinnen. Bei Neufestsetzung des Besol
dungsdienstalters dieser Theologinnen können Dienst
zeiten als nichtständige Pfarrvikarin im Sinne des Kir
chengesetzes vom 2. März 1965 mit einbezogen werden. 

§ 23 

In wirtschaftlichen Härtefällen kann das Landeskir-· 
chenamt Ausnahmen von den Vorschriften dieses Kir
chengesetzes bewilligen. 

D r es d e n , am 10. April 1970 

Die Kirchenleitung 
der Evangelisdl-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

. D. Not h 

Ausführungsverordnung zum Theologinnengesetz 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

vom 10. April 1970 
Vom H. Mai 1970 

(Nachdruck aus KABI. S. A 38) 

Das Evangelisch-Lutherische Landeskirchenamt Sach
sens verordnet zur Ausführung des Theologirinengeset
zes vom 10. April 1970 (Amtsblatt Seite A 33 unter II 
Nr. 11) gemäß§ 22 dieses Gesetzes folgendes: 

§ 1 

Zu§ 2 des Gesetzes: 

Haben sich Theologinnen zunächst für den Dienst als 
Pfarrvikarin entschieden, so steht es ihnen frei , zu 
einem späteren Zeitpunkt um ihre Ordination nachzu
suchen. 

§ 2 

Zu § 3 des Gesetzes: 

(1) Auch die Berufung zur Pfarrvikarin oder zur Pa
storin setzt die Verleihung der Anstellungsfähigkeit im 
Sinne von §§ 5 ff. des Pfarrergesetzes vom 14. Juni 
1963 (Amtblatt 1964 Seite A 27 unter II Nr. 7). voraus. 

(2) Theologinnen, die beim Inkrafttr~ten des Gesetzes 
als nichtständige Pfarrvikarin, als ständige Pfarrvika
rin oder als Pastorin im Dienste der Evangelisch-Luthe
rischen Landeskirche Sachsens stehen, gelten als im Be
sitze der Anstellungsfähigkeit im Sinne des Pfarrerge-
setzes vom 14. Juni 1963. · 

(3) Nichtständige Pfarrvikarinnen sind mit Wirkung 
vom i. Juli 1970 an zur Pfarrvikarin oder zur Pastorin 
zu berufen. . 

(4) Ständige Pfarrvikarinnen und Pastorinnen blei
ben unbeschadet der Möglichkeit künftiger Verände
rungen· Inhaberinnen der ihnen vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes übertragenen Stellen. 

§ 3 

Zu§ 4 des Gesetzes: 

(1) Die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes errichte
ten Pfarrvikarinnen- und Pastorinnenstellen bleiben 
bestehen. Pfarrvikarinnenstellen können in Pastorin
nenstellen umgewandelt. werden und umgekehrt. Die 
Umwandlung der Stelle bedarf der Genehmigung des 
Landeskirchenamtes. · . 

(2) Pastorinnenstellen können vorübergehend auch 
Pfarrvikarinnen übertragen werden. 

§ 4 

Zu § 7 des Gesetzes: 

(1) Als Stellen, denen kein Seelsorgebezirk zugehört, . 
kommen nur Pfarrvikarinnen- und Pastorinnenstellen 
in Frage. 

(2) Die Dienstordnung für landeskirchliche Pfarrvika
rinnen- und Pastorinnenstellen erläßt das Landeskir
chenamt. Die Dienstordnung für entsprechende Stellen 
in Kirchgemeinden, Kirchgemeindeverbänden und Kir- · 
chenbezirken stellt der Superintendent auf, die Dienst
ordnung für Stellen in kirchlichen Werken die Leitung 
des Werkes. Die vom Superintendent und von Leitun
gen kirchlicher Werke aufzustellenden Dienstordnun
gen bedürfen der Genehmigung des Landeskirchen
amtes. 
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(3) Die in Absatz 2 dieser Verordnung geregelten Zu
ständigkeiten gelten auch für den Fall der Abänderung 
der Dienstordnung. Die beirn Inkrafttreten des. Gesetzes 
geltenden Dienstordnungen für Pfarrvikarinnen- und 
Pastorinnenstellen bleiben · bis zu einer etwaigen Ab
änderung auch weiterhin in Geltung. 

(4) In Dienstordnungen für Pfarrvikarinnen- und 
Pastorinnenstellen in Kirchgemeinden ist zum Ausdruck 
zu bringen, daß der Dienst der Stelleninhaberin inner
halb des vorgesehenen Aufgabenkreises im Bereiche 
·der g es a m t e n Kirchgemeinde geschieht. 

§ 5 

Zu § 8 des Gesetzes : 

(1) Pfarrvikarinnen behalten ihre Dienstbezeichnung 
auch für den Fall, daß ihnen vorübergehend eine Pasto- · 
rinnens.telle übertragen ist. 

(2) Für die Amtstracht der Theologin wird auf die 
Anmerkung zu § 4 der Verordnung vom 30. November 
1954 lAmtsblatt Seite A 93 unter II Nr. 45) verwiesen. 

§ 6 

Zu§ 10 des Gesetzes: 

(1) Die Vertrauenstheologin wird jeweils auf die 
Dauer von vier jahren vorgeschlagen und bestätigt. SI~ 
kann nach Ablauf dieser Zeit erneut vorgeschlagen und 
bestätigt werden. 

(2) Der besondere Konvent der Theologinnen der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens tritt 
in der Regel jährlich wenigstens einmal zusammen. 

§ 7 . 

Zu§§ 12 und 13 des Gesetzes : 

Im Falle der Wiederaufnahme des Dienstes als Theo
login nach Beurlaubungen ohne Besoldung im Sinne 
von § 12 oder § 13 Satz 2 des Gesetzes ist das Besol
dungsdienstalter neu festzusetzen. Die in der Zeit' vor 
Beg:nn der ohne Besoldung erfolgten Beurlaubung ver-·. 
brachte anrechnungsfähige Dienstzeit ist bei dieser Neu
festsetzung des Besoldungsdienstalters anzurechnen. 

§ 8 

Zu §§ 12 bis 15 des Gesetzes: 

Theologinnen, 1 die nach den bis 30. Juni 1970 gelten
den Bestimmungen zufolge Verheiratung aus dem 
Dienste . der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens ausgeschieden sind, kann auf ihren Antrag 
hin das Landeskirchenamt mit Wirkung vom 1. Juli 
1970 an Berechtigungen zubilligen, die ihnen zustehen 
würden, wenn . das Gesetz bereits . im Zeitpunkt ihrer 
Verheiratung in Kraft gewesen wäre. 

§. 9 

Zu § 22 des Gesetzes : 

Die Besoldung der bei Inkrafttreten des Gesetzes im 
Dienste der ENangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens stehenden Theologinnen ist für die Zeit vom 
1. Juli 1970 an neu festzusetzen. 

§ 10 

Diese Ausführungsverordnung tritt am 1. Juli 1970 in 
Kraft. 

Dresden, den 14. Mai 1970 

. Die Kirchenleitung 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

Dr. Johannes 
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